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Vorwort 

Die Agrarpolitik ist grundsätzlich 1e!in Teil der allg·emeinen Wirtschaftspolitik. 
Trotzdem gelingt es in ·den. hochindustrialisierren Volkswirtschaften nicht, die Land
wirtschaft ohne sektorspezifische Maßnahmen in die übrige Wirtschaft zu integrieren. 
Diese Ansicht stößt zwar manch·erorts auf Zweif1el, sie konnte j1edoch bisher kaum ent
kräftet werden. 
Neben Diskussionen .im wis.sens.chaftlich.en. Bereich verursacht die landwirtschaftliche 
Marktordnung auch heftige politischie Auseinanders·etzung·en, denn für viele liegt in 
der Marktordnung der Grundsatzentscheid über die gesamte Agrarpolitik. Über die 
Marktordnung ·ergehen sich auch enge Berührungspunkte zwischen Produz·enten und 
Konsumenten; daher reicht ihre Bedeutung. weit über den rein agrarischen Sektor 
hinaus. Das manifestiert sich sehr d.1eut1ich in. den Zielkatalogien für die landwirtschaft
lichen Hauptprodukte Milch, Getl"eide und Vieh, wo die lnteres·s·en der Erz·euger und 
Verbraucher wohl abgewogen verankert sind. Diese Formulierungen der wirtschafts
politischen Entscheidungsträger werden des öfteren mißverstanden. Die Z.ie]e der Kritik 
liegen vor allem bei den Produktionsüberschüssen, die von manchen einzig und allein 
der Konstruktion der Agrarmarktordnung angelastet werden. Der Streitpunkt liegt 
dabei in den steigenden öHentHchen MiUeln, 1die für überschüss.e aufgewendet werden. 

fDie Aus1einandersetzungen um die landwi'rtschaftlichen Markt?l'ldnungen er:l"eichten 
~~wohl in Österreich als auch in der EWG zu Ende der sechziger ] ahre, als die Über

schußproduktion ·einzelner Agrar·erz·eugnis·s·e einen Höhepunkt err1eicht haue, vorher 
nicht gekannte Ausm~as Prc:blem der Sicherung .der Versorgung aus der in
ländischien Landwirtschaft trat vollends in den · Hintergrund und wur.de als Selbst
v·erständlichkeit abgetan. Die jüngsten Mangel1erscheinungen auf dem W1eltmarkt haben 
indes jene in ihrer Ansiicht bestärkt, die die wirtschafts- und neutralitätspolitische 
Bedeutung der Agrarmarktordnung auch in überschußzeiren •erkannt und gewürdigt 
haben. 
Die vorliegende Arbeit hat ·sich in ihriem Kern zur Aufgabe gestellt, die Ziele und 
Maßnahmen des österreichischen Marktordnungsgesetzes, d.n dem die wes1entlichstien 
Elemente der Agrarmarktordnung verankert isdnd, eiing·ehend zu· cHskutieTen urid. kritisch 
zu durchleuchten. Daneben wird auch vierwcht, nel.1:·e Wege aufaµzeigen, die öffentlichen 
Aufwendungen für die Marktordnung zu erörtern, und es· :werden Vergleiche mit 
anderen ,europäischen Staaiten 'ange1stellt. 
Letztlich mögie diese Studie dazu beitragen, die Diskussion um die Agrarmarkt
or.dnung zu versachlichen und dhI'le Prohl·ematdk der int·et'essierten· öffentldchkedt zu
gänglich zu machen. 

Wiien, im August 1973 

Dipl.-Ing. Hans Alfons 
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1 Einleitung, Problemstellung und Methodik 
In den vergangenen zwei Deziennien hat der t1echnisch-biologisch-organisatorische Fort
schritt in unserer Landwirtschaft derartrige Ausmaße erreicht, daß mit gurem Recht 
von einer 11friedlichen Revolution" gesprochen werden kann. Die Auswirkung·en auf 
das ökonomische und soziale Geschehen warien äußerst heterogen, aber im Endeffekt 
so gewaltig, daß die auftretenden Probleme, seien sie auf produktions- oder auf kon
.sumpoHtischer Ebrene g·eLegen, mit Hilfe des tradi·bionellen Instmmentariums bzw. der 
wirtschaftsrechtlichen Möglichkeiten des öft,eren nur mehr in unzulänglicher W.eise in 
den Griff zu bekommen war.en. Mitunter gehen die Zweifel noch tiefer und s·etzen auch 
bei den Zi·el·en an, die entweder als tradierte W·ertvorstellungen in der heutigen plura
Hstischen Gesellschaft keinen Platz mehr hätten, oder aufgrund gravierender Interpre
tationsmängel und rel.evante·r Lücken im Zielkatalog einer adäquaten Revision be
dürften. 
Schon zu Beginn der fünfziger Jahre wurde die wirtschaftsrechtliche Basis für ·die Agrar
(markt)politik und einen groß•en Teil uns.erer Volkswirtschaft in Form der sog.enannten 
Fonds g 1e setze gelegt. Das war in °ein1er Zeit, als in den Tag.esz·eitungen noch 
11Lebensmittelaufrufe" verkündet wuxden und di1e ·inländische Agrarwirtschaft bemüht 
war, im Bereich 1der Grundnahrungsmittel die Nachfrage zu be·fotediig.en. 

In den folgenden 20 Jahren kam es zu der schon erwähnten Revolution, die diffizile 
Probleme mit sich bracht·e: Aus der anfänglichen Mangelwirtschaft entwick·elte sich 
be·i wichtigen Agrarprodukten 1eine Überschußwirtschaft. Die Ursachen dafür sind 
multipler Natur, sie können im wesentlichen aber auf den bereits •erwähnten techni
schen Fortschritt in der Landwirtschaft, auf di•e relativ.e lmmobilität der agrarischen 
Produktionsfaktoren, auf die quantitative Begrenzung im Absatz landwirtschaftlicher 
Erzeugniss'e („Magentheorie1

', Schlankheitskur.en, Substitutionsmöglichkeiten u. a. m.) 
soWi•e auf das mäßige Bevölkerungswachstum zurückgeführt werden. 

Aus dies0en, nicht in einem solchen Ausmaß vorhergesehenen Phänomenen ergab sich -
unter B.erückskhtigun.g der schon erwähnten g·es·etzlichen Bestimmungen, die im Jahre 
1958 zum M a r k t o r d nun g s g e s e t z (MOG) zusammengefaßt wurden - eine 
St·eigerung des Aufwandes an öffentLichen Mmeln. Di1es.e war eigentlich der unmittel
ba:t'le Anlaß . zu fortwährenden wirtschaftspolitischen Streitgesprächen; dte im Zuge der 
alljährlichen V·erlänigerung des Marktordnungsgesetz·es nicht S1elt.en zu heftig·en innen
politischen Kontroversen der wirtschaftspolitischen Entscheidungsträg·er über W 0ert 
oder UnweTt dieses Wirtschaftsges1etzes führten. Auch die Dispute in wissenschaftli
cher Sphäre r·eichten bislang vom Befürworten der g.eltenden Rechtsbestimmung1en bis 
zum Plädieren für den völligen Wegfall. So sehr di·ese Bestim_iµungen auch im Zentrum 
der s-ehr oft emotionell geführten Diskussionen standen, so hM; man bisher die g·eg0ehe
nen wirtschaftsrechtlichen Möglichkeiten noch in kieinieT· Publikation punktuell analy
siert und diskutiert, um etwa festzustellen, inwieweit die einzelnen Ziele, Maßnahmen 
und Maßnahmengruppen mit den Anfo1deI'Uillg·en uns·erer heutigen Volkswirtschaft 
(noch) kompatibel sind. 

Die vorliegende Arbeit soll in Form einer Analyse di·esen Mangel zu beheben ver
suchen und konkrete Anhaltspunkte dafür HeFern, ob und mit welchen Einschränkun
gen und Vorbehalten das MOG hinsichtlich seiner Ziele und Instrumente noch zeitge-: 
mäß ist. Schon hier soll auf den Unterschied zwischen Marktoiidnungsgesetz und 
g 1 ob a·I er Marktordnung, die in der wirtschaftspolitischen Diskussion auch die 
Preisordnung und andere flankierende Wirtschaftsgesetze impliziert, hingewiesien wer
den. Diese werden Mer oft nur am Rande; joe nach den Erfordernissen, erörtert. 
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Methodisch gesehen wird eingangs ein überblick · über die historische Entwicklung und 
den Inhalt des MOG vermittelt. Dabei wird speziell die Problematik des Wandels in 
der Wirtschaft betont und die daraus resulti:erenden Schwierigk,ea.ten wer.den konkreti
s11ert. Die Schwerpunkte der Studie liegen allerdings in den Abschnitten 4 und 5. 

Abschnitt 4 befaßt sich mit der Kritik und Würdigung der Ziele und Maßnahmen 
(Mittel, Instrumente) des MOG, wobei gewissermaßen subsidtiär auch auf jene de.s 
LandwiTtschaftsges1etzes Bezug g1enommen wird, weil da·s MOG nur mit dem Land
wirtschaftsgesetz im Hintrergrund betrachtet werden sollte. Bei•dre Gesetze ergänzen ein
ander, da sie seinerzeit im Entwurf beisammen waren. Insbesondere wird auf di,e Inrer
pretationsmöglichkeiten, auf die Zielvierträglichkieit und die Klarheit der Zielformulie
rung, auf Zielnebenwirkungen, aber auch auf d~e Kompatibfütät der Maßnahmen unter
einander und auf deren Effiziienz eingegangen. Trotz mancher Einwände in der wirt
schaftswissenschaftlichen Literatur wird hier eine Zirel-Maßnahmen-Trennung vorge
nommen. Damit wird rein formell dem Wirtschaftsgesetz ·entsprochen und obendrein 
kann man sich davon erhöhte Transparenz erwart;en. Auf die Ziel-Maßnahmen-Proble
matik wird in der Einleitung zum vi·erten Abschnitt näher hingewi1esen. Es empfiehlt 
sich jedoch, zum besseren Verständni1s die Ziiel,e und die dazugehörigen Maßnahmen in 
einem zu lesen. 

Abschnitt 5 behandelt ·eine Auswahl möglicher neuer Maßnahmen (Instrumente), um 
der Zi·elrealisierung im MOG näherzukommen. Vor aUem geht ·es in 1diesem Teil darum, 
den Aktionsparameter „Angebotsmenge" in den Griff zu bekommen, denn das Miß
verhältnis zwischen den Marktkomponenten Angebot und Nachfrag,e auf wichtigen 
Agrarmärkten bedingt sowohl die für vide Landw.irte unbefriedigende Preissituation 
als auch die Inanspruchnahme von Budgetmitteln. Di,e Auswirkungen von einschlägigen 
Maßnahmen, die zum Teil 'in a111deren Ländern Anwendung finden, werden auf ihre 
Vor- und Nachteile hin geprüft, um Entscheidungshilfen für die Wirtschaftspolitik bie
ten zu können. 

In einem weiteren Abschnitt wird kmz die Ordnungs- und Konzeptionskonformität 
a:grarpolitischer Maßnahmen .erörtert und die Problematik einer einseitig betonten Ord
nungskonformität aufgeZJeigt. 

Im Abschnitt 7 wird versucht, eine detaillierte Gbersicht über die staatlichen Aufwen
dungen für das MOG und dessien flankierende Gesetze sowie über die zweckgiebun
denen Einnahmen zu vermitteln. Teilweis·e handelt es sich dabei um eine Zusammen
fassung .der schon in vorhergehenden Kapiteln analysi1erten öHentlichen Zuschüsse. 

Im Abschnitt 8 werden Marktordnungen anderer europäischer Länder diskutiert, wobei 
einl1eitend jeweils ein kurzrer agrarpoliti'Scher Überblick über das betr.effende Land g.eg1e
ben wir1d. Damit soll auf ähnliche oder andersartige Probleme hingrewiesen werden. Als 
Beispi1el dienen Staaten mit relativ hohem Agrarschutz, wi1e etwa die Schweiz, und an
ders,eits Dänemark, wo infolge sehr heterogener Bedingungen die staatlichen Eingriffe 
ins landwirtschaftliche MMktsystem wes1enrlich schwächer ausgreprägt sind. Außerdem 
werden am Beispiel der Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland die kompli
z1erten M:echani1smen der EG-MarktoJ:1dnungen imoweit ieriläutert, als sie sich auf die 
sogenannten Fondsprodukte im öst.erreicW.schen Sinne beziehen. 

Di1e Aus1s.ag1en der einzelnen Abschnitte werden durch Tabel1en und Diagramme untelf
mauert; die Diagramme sind in Form eines Anhang;es ang·egHedert. 

Nicht zuletzt sei noch auf die Prob1ematik des Themas dieser Studie im Lichte der 
Wierturteilsfrage hingewies·en. Di;e von M. WEBER und W. SoMBART begründete Forde
rung nach Werturteilsfreiheit in den Sozialwissenschaften wird zwar nicht mehr so 
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streng genommen, doch habe ich mich una1bhäng.Lg davon zu einer Mittelstellung b~ 
kiannt, 111o:rimamve E~emente in ihnen w1ertienden .Aiws1s.agen 1so deutlich zu 1exp1izdielI'en, daß 
beim Leser nicht der Eindruck entsteht, 1es hand1e sich rum objektiv gü1tLge Thesen (vigl. 
S1eibe 23). Abgreis1ehen von idi1eser Vorg'an~sw1ei1s1e bLeibt res ·ietem LeselI' ü:berlaisisen, zu 
beurteilen, ob angesichts der durchwegs emsten Thematik ein Rückzug dn den elfenbei
nernen Turm der „I"einen Erk1enntnis11

, rdie sich J.i.ur auf d~e Bloßl1eg11Il!g ökonomisch
sozialer Kausal- und Funktianalzusammenhänge erstreckt und sich als pure „Effi-
ciency-Technik'' entpuppt, aus11e'ich1en!d wäre. . „\.: 
Im Hinlbltick auf die Weite d~s . $toffes müssen vi~ItFragen ·9ffen blei'ben. Manche konn
ten 11!ll1' angedeutet werden und: ~pi!ete·n Ansatzpunkte für weiteirie Unte11suchung.en. Doch 
wird versucht, viielfältige Zusammep.hän:ge zwischen Jlen ZielSretzungen ·einer&eits und 
de:n Mitteln andersiei,!s kriÜsch aufziwclge:n, eme Auswahl wetitfeI1er agrarpoliitischer In
strumente zu diskt1tie1,"en, neue Fr:aigestellrungien zu formulieren und damit konstruk
tive En'tscheidungshllfeifl·für idi1e WiitschaftspoLitiik vOII'zul1egen. 

Di~ SchLußfolgerungen, di'e aus ~m aufgearbeiteten Material gezogen wurden, decken 
sich nicht in allen Punkten mit der offizi,eUen Meinung .des Bundesministeriums für 
Land- und Forstw.frtschaft. 

: ::.·~~' 

2 Wirtschaftspolitischer Rückblick 
und Werdegang des Marktordnungsgesetzes 

2.1 Die Entwicklung zwischen 1945 und 1950 

Im J ahr,e 1945 stand ·die österreichische Wirtschaft vor der Aufgabe, von vorne zu be
ginnen. Die Kriegsschäden mußten überwunden, die Umstellung auf den Wirtschafts
raum der Republiikdurchgeführt weirden. Die Notlag·e hat zu den verschiiedensten Vor
schlägen geführt. Während des Kriieges und noch einige Zeit danach stand die Land
wirtschaft unter _dem Schutz der Reichsnährstandsordnung mit ihren horizontal und 
vertikal aUe Wirtschaftsvo:r.gänge vom Erzeuger bis zum Veirbraucher erfassenden 
Wirtschaftsverbänden. 1945 wuI"de von der Österr.eichisch.en Provd·sori
schen Staatsregierung das Wirtschafrsverbänideges.etz (1) erlassen. Es räumte den Wirt
schaftsverbänden weitgehende Ermächtigungen auf dem Gebiet der Bewirtschaftung 
ein.·,, Damit wurden anstelle aller in der Ernährungswirtschaft bisher tätigen öffentld.ch
rechtLichen Wirtschaftsverbände folgende Verbände errichtet: Der Getreide- und Brau
wirtschaftsverband, der Vi1ehwirtschaftsverband, der Milch- und Fettwirtschaftsverband, 
der Gartenbau- und Karto.ffelwirtschaftsverband und der Zuckerwirtschaftsverband. 

Diese Wirtschaftsverbände waren Körperschaften öffentlichen Rechts und unt·erstanden 
dem gemeinsamen Aufsichts- und Weisungsrecht der Staatsämter für Volksernährung 
und für Land- und Forstwirtschaft. Es kamen ihnen genel'lell folg,ende Aufgaben zu: 
Lenkung des Verk~hrs mit Lebens- und Futtermitteln, Lenkung des Verkehrs mit den zu 
deren Herstellung erforderlichen Rohstoffen, Mitwirkung bei Erfassung, Aufbringung, 
Be- und Verarbeitung, AbSatz und Verteilung sowie bei der Einfuhr dieser Waren, 
Mitwirkung bei der Festsetzung von Preisen und Pr~isspannen. Von di·eser R1egelung 
wu11den sehr viele Warenhetroff.en, so. etwa auch Eier, Speiseöl, Honig, Heu u. a. 

Die Wir~schaftsverbände mußten sich. wirtschaftlich selbst erhalten und wa11en berech
tigt, zu diesem Zweck Beiträge von den Verbandsangehörigen einzuheben. 
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Der unmittelbare Eindruck der Nachkriegsjahre und auch die Erinnerung an d1e Welt
a.grarkriose haben - außer zur Foridernnig nach Einschränkung oder Aufhebung der 
Bewirtschaftung - zu Vorschlägen zum Ausbau einier planwirtschaftlich akz1entuierten 
Landwirtschaft geführt. Gleichzeitig mit dem Abbau der Kriegswirtschaft wurden 
bereütis Gesetzentwürfie für neue Mittel der Lmkung und Kontrolle diskiutiert. Die 
Agrarpreisfrage gehörte zu den ·schwierigsten Problemen dieser Periode. In m~-hr~ 
füaligen Preisabkommen mußten die Agrarpreis·e unter starkem Widerstand der Konsu
mentenvertret•er ierhöht werden, um die Produktion anzukurbeln U[l)d .die ß.evölkerung 
aUJsreichend ernähren zu können. Di1e AbliieferungspHicht wurde oS·ehr oft nicht erfüllt 
(2, S. 28 ff.). 

2.2 Die Entwicklung nach 1950 

Bis 1950 wurde die Bewirtschaftung wichti:ger Nahrungsmittel allmählich aufgehoben. 
Im Zuge der Weiterentwicklung der österreichdschen Volkswirtischaft und de:s raschen 
Wiederaufbaues war man hest-rebt, der Landwirtschaft aHe Hilfe angedeihen zu Ia.ssen, 
damit siie möglichst schnell in die Lage komme, di1e inländische Nachfrage nach Nah-

--.. rungsmfüeln zu decken. Darüber hrinaus wollten die Viertreter ·der Landwirtschaft für 
~ \ die drei Hauptprodukte Milch, Getreide und Vieh ·di1e Sicherung ·stabiler und an

gemessener Preis~Querst ·stand die sogenannte Zollösung zur Debatte, doch schließlich 
_ : zogen die Wirtscha#svartneir die M·arktordnungen vor, dLe mit einem M·engenriegulativ 
-1' Uind einem Preis.stützungs- bzw. Abschöpf.ungssystem gekoppelt waren, und in den 

sogenannten F o n d s g e s e t z e n (3, 4, 5) niedergelegt wurden. Di·eis·e drei Gesetze 
können als Bausteine der heutigen Agrarmarkto:rdnung betrachtet werden; teilweise 
erinnern sie an Regelung•en der dreißiger Jahre, vor allem, was da1s Ausgleichswesen 
betrifft. Kurz danach ebbte die starke Preisbewegung ab, .die Absatzprobleme traten in 
den Vordergmnd; diese ergaben sich vor allem durch di·e enorme Produktionsaus
weitung. Die erwähnten Gesetze waren schon zum Zeitpunkt ihres Beschlusses mancher
orts umstritten, denn sie bedeuteten wiederum eine Wirtschaftslienkung. Vor allem 
bezog sich die Kritik auf die Form und den Umfang, weniger auf den Schutz selbst 
(6, S. 570 f.). Im Jahre 1953 wurde da·s Rinrderma•stförderungsgesetz (7) beschloss•en, 
das vorerst als 1eigenes Ges.etz g•ehandhabt, später aber in da·s Marktordnungs
gesetz 1958 eingebaut wurde. 

Bis 1956 wurden die Fondsge·setzie mehrfach novelHert, wobei es sich aber um keine 
wes•entldchen Änderungen, sondern nur um Erweiterungen oder geringfügige Ver
besserungen in textlicher Sicht handehe. Im Jahre 1956 wurden sie wiedervedautbart, 
urul zwar als „Milchwirtschaftsgesetz 195611 (8), „Getreidewirtschaftsgesietz 1956" (9) 
und „Viehverkehrsgesetz 1956" (10). 

1 Im Jahre 1958 faßte man di1e wi·edervierlautbarten Ges·etze aus 1956, das Rindermast
fö:rderungsgesetz aus 1953 untd das Bundesgesetz betr.eff.end die Überwachung der 
Schweinehaltung (BGBI. Nr. 109/1951) zum Marktordnungsgesetz 1958 
zusammen (11). · 

Standen im Jahre 1950 di·e Arbeitnehmervertreter der Regelung wohlwollend geg·eniiber, 
weil dadurch die Preisbewegung in Grenzen gehalten werden konnte, so befürworteten 
mit zunehmender Überproduktion der betreffenden Agrarprodukte di1e Vertret·er der 
Landwirtschaft dieses Gesetz und wollten noch anderie Produkte in ähnliche Rahmen 
einbeziehen. 

Das Marktordnungsgesetz 1958 wurde im Lauf der Zeiy neunmal novel1iert und immer 
nur - meist aus politischen Gründen - um etwa ein Jahr verlängert. Es wurde als 
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l~ a r ~t~ r d nun g s g ·e s e t z 196711 (12) wi1ederverlautbart. I Die Novellierungen 
waren auch hier nicfil grunaregiender Art,Sondem betrafen V1eränderung·en bei Pr0Mem
krei1sen w.i:e ·Milchwirtschaft: PreisausgLeichsheiträge, Einführung der Milchileistungis
kontrolle und Beitrags·einllebung, Änderung bei Einzugs- und Versorgungsgebieten, 
lmportausg1etichsmaßnahmeni ,CetJ."le.iJdewirtschaft: Anhotstellung bei Getreide, Auflagen 
lrinskhtLich Einfuhr von Getreide, Ausgleichsbeiträge und -zuschüsse bei dier Roggien
und Weiz.envermahlung, v.erwendung d1es Importausgleichs beim Getreideimporti ~i~h
~ Maßnahmen beim Import und Export von Schlachttiieren und ti.eriisc en 
Produkt.en, Stabilisd.erungsmaßnahmen in der Schweineproduktion, Gebarung des 
Fonds, Kompetenzen der Ministerien. Eine evolutionä.r.e. Strukturpolitik war iJn 
Gesetzeswerk kaum verankert . .!ii~El:l Eiin~dir.änkY.IJ!g._der _Pr~an..d.n..d!er...SpM..t.e..Milch
wll:tscha.fLh„zlV... dt~ FordeT1ll1:g_!l~ch. W.irf.schafdichkeiit .der Molker.elien, .wu~de e~s.t im 
Jahne 1970 (13'_§-3~AP.:?~i.). i.~. dais Gesietz _~uf~~.Qmtrien • .ln dtieser Ngv.elle..w.ur4_~_cliie 
Zll!ele des °Milchwirtschaftsfonds -cl'.älirl.ii.g:eh~nd 1erweitert, .daß ihm folgendes· übertragen 

1\ wurde: 

- „Der Schutz der inländischen Mi.khwirtschaft", 

1 - „Di·e Erreichung einer möglichst wirtschaftlichen Anlieferung, Bearbeitung, Ver-
\ arbeitung und Verteilung von Milch und Erz1eugnis.sen aus Milch" und 

~ - „D~e Anpassun.g der Produktion von Milch und Erzeugnis'Sen aus Milch an di·e Auft nahmefähigkeit des in- und ausländi.ischen Marktes." 

Ober di.e Problematik dies·er Ziielsoetzungen wird dm Abschnitt 4 noch eingehend zu dis
kutieren sein. 

3 Oberblick über die Agrarmarktordnung ~ 
(Vgl. 11, 12, 13; 14, 15) 

3.1 Allgemjlnes 

Der Terminus ~rarmar~_jordnung" ist ähnlich vioeldeutig, wie das Urteil über d:iie 
ihm zugrunde liegenden Tatbe.stände umstritten ist. Wer die nur durch den Marktpreis 1 
gesteuert·e Wettbewerbswirtschaft als „Chaos" ·empfindet, wird jeden reg·elnden Eingriff , 
ins Marktgeschehen al·s Ordnungsmaßnahme begrüßen. Anhänger ·eines liberalen Wirt- ~ 
schafts"Syistems sehen darin hingegen eine Störung des Markti:nechani•smus. HERLEMANN 

(16, 5. 493), mit dess·en Def:initfonshinwe!is an di,eser Ste11e die Problematrik des Markt
ordnungsbegriffes angedeutet werden soll, führt aus: 

„Die Definition eines besonderen Marktordnungsbegriffes als ,Hochform einer Mai:ktregu
lierung' ( ... ) und seine Abgrenzung gegenüber Marktregelungen pnvätt~chtlicher Art (Kar:. 
telfpolitik) aufgrund der öffentlichen Sanktionierung ihrer auf Interessenausgleich gerichteten 
Zielsetzung ist ökonomisch gesehen wenig sinnvoll, da weder in den Methoden noch hinsicht
lich ihrer (negativen) Wirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Marktmechanismus wesent
liche Unterschiede bestehen und die staatliche Interventionstätigkeit in der Regel nichts an
deres bezweckt, als die Durchsetzung ursprünglich interessengebundener Marktbeeinflus-
sungsversuche auf höherer Ebene." ;, . 

'Daß der Agrarmarkt eine weitgehende gesetzliche Ordnung ·erfährt, hängt mit den 
Besonde:rheUen zusammeri., diie bei der Produktion und dem Absatz von AgraJ."lerzeug
ni.ss1en zu beobachten sind, die j.edoch zum Teil in modifizierter Form auch in anderen 
Wirtschaftssektoren aiuftrieten. 
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Im wesentlichen handelt es sich dabei a) um dJi,e Abhängigkeit der Agrarproduktü.on 
von natürlichen Gegebenheiten (Boden, Klima, Fruchtfolge, Umtriebszeiten, Schädlinge, 
Krankheiten usw.), womit die ProduktiollJSmöglkhkeiiten beträchtlich eingeengt sind, 
b) um die Unelaistizität der Nachfrage nach Nahrungsmitteln, weshalb sowohl Mangel
als auch Üherschußsituationien 'Stark fühlbar well"den und c) um die große Zahl der land
wirtschaftlichen Erzeuger, sodaß der ,einzelne Landwirt nur schwer in der Lage ist, sich 
marktgerecht zu verhalten oder das Marktgeschehen zu beeinflussen (atomi,stisches 
Angebot). Liet·ztlich ·soll dier Tatbestand der weltweit bestehenden Exportstützungen für 
landwirtschaftliche Erzeugni,sse urul deren Folgeprodukte nicht übers;ehen we!lden, die 
vom Ausland zu Preisen angeboten werden, die sehr oft erheblich uniter den Produk
tionskosten Hegen. 

'Marktordnungen und gleichartige Riegielungen bilden deshalb sieit vielen J ahr.en festen 
Bestandteil der Wirtschaftsordnungen in den westlichen Volkswirtschaften. Be•sonde~rs 
giilt das für diie Europäische Gemeinschaft, die .seit 1962 ein iStraHes System von 
besonderen Marktordnungen für prakbi1sch aHe Agrarprodukt·e aufgebaut hat. Was 
Österreich hetrifft, erfolgt eine Beeinflussung der Produktion und damit des inlän
dischen Angebots durch die öffentJ.iche Hand in vielfältiger Form (17, S. 1 ff.): 

Eine Reihe von Maßnahmen i·st anderen Rechtsber·eichen als der Marktordnung zuzu
rechnen, insbesondere dem Abgabenrecht oder der allgemeinen Landwirtschafts
förderung. Die Grenzen sind teiilweiis1e fließend. Diie Agrarmarktordnung erschöpft sich 
aber jedenfalls nicht in den Bestimmungien des Marktordnun-gsgesetz1es, sondern besteht 
aus einer Vielzahl von Maßnahmen, -die unter dem Gesichtspunkt, ob •sie für das 
betreffende Produkt Teil 1einer geschlossenen Marktordnung sind oder nicht, iin zwei 
Gruppen geteilt werden können: 

@er Markt der landwirtschaftlichen Hauptprodukte Mfüh, Getreide, Vieh sowie 
deren Folgeprodukte unterliegt etinem System, dessen Kernstück das Marktord
nungsgesetz ist. An ergänzenden Vorschriften im hoheitlichen Be11eich sind das Preis
regelungsgesetz. 1-957 und die darauf gegründeten Preisverordnungen für E;-,_äli
rungsgüter, ferner das Lebensmittelbewfrtschaftun:gsgesetz 1952, auf welchem 
Lenkungsmaßnahmen bei Getreide .beruhen, zu nennen. 

~e wichtige Funktion innerhalb der Marktot"dnung für die erwähnten Produkte 
kommt auch der P-. rivatwirtschaf tlichen Verwaltung des Bundes zu. Hier hat sich im 
laufe der Jahre eine Reihe von Instrument,en herausgebildet, die heute praktisch zum 
fe.sten Bestandteil der Marktordnung gehören. Es sind dies vor allem: 

Milchwirtschaft 

- Zuschlag zum Erzeugerpreis der Milch (Milchpreisstürzung), 

- Absatzförderungsbeitrag (Kris·engroschen) der Bauern als Instrument der Angebots-
lenkung. Das i·st ein variabler Einbehalt von der Mikhprei.SiStützung, 

- Werbegroschen als Einbehalt von der Milchpr.ets.stützung, 

- Qualitätszuschläge {Preiszuschläge für Milch 1. Qualität und Hartkäs,ereitauglich-
keitszuschlag), 

- Verträge über die Durchführung von Maßnahmen zur Marktentlastung (basierend 
auf§ 5 des Landwirtschaftsges·etzes) . . 
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Getreidewirtschaft 

- Pl'eisstützung bei Brotgetreide. 
- Qualitäts:weizenaktion: Föl"derung deis Qualitätsweizenanbaues in besonders geeig-

neten Gebi:eten durch Qualitätsprämien. 

- Mühlienaktionen: Den Mühl-en werden Kapitalzinsen, Schwund und Lagerspesen ver
gütet, wenn isfo zur Zeit der Ernt,e durch Übernahme von Brobg·etreide auf Vorrat zur 
Marktentlastung beitragen. 

- Siloaktion: Handelsbetriebe und Genossenschaften erhalten eine Vergütung für 
Kosten der Lagerung von BTotgetrieidre. Sie dient ebenfaHs der Marktentlastung sowie 
der Erfassung von Qualitäts- und Durumweizen (Kontraktweizen). 

- Frachtve~gütungen für Futtergetreide sowie für impOTtiertes Brotgetreide (inländisches 
Brotgetre1d·e unterHegt dem Transportkost·enausgl•edch nach§ 28 -des Marktordnungs
giesetzies zur Erreichung mögliichst einheitlicher Preise im geisa~ten Bundesgebiet). 

- Futterweizen: Ers•etzung der V:erlusre (Preisditf.fierenz zwischen Mahl- und Futter
weiz1en) und Kosten (für Zinsen, Laigerung, Transport und Vergällung) bei jenen 
Weizenmengen, die den Vermahlungshedarf übeI"Steigen und -daher ~rfütrert werden 
müs•sen. 

Viehwirtschaft 

- Rindermel'stförderungsakti.on: Förderung der Arbeitst,eilung zwischen Rinderaufzucht
unrd -mastgebieben durch Gewährung von Zuschüs,sen für Fracht, Zinsen und 
Gewichtsverhi1st beim Transport sowie Mastprämie. 

- Gewährung von Exportstützungen: Insbe.sonde11e Sicherung des traddtioneUen Ab
•satzes in ·die Staaten der Europäi1schen Gemeinschaft. 

1~ür andere als die vom Mairktordnurigsgesetz erfaßten Agrarprodukte bestehen 
L.:/Regelungen, •cHe zwar keine geschlos1s1ene Marktordnung darstellen, die aber wesent

liche Elemente einer solchen enthalten, z. B. Eiinhebung eines Importausgleichs beim 
Import von Erzeugnissen der Geflügelwirtschaft; Weinwirtschaftsgesetz und diviers,e 
Landes-Weirrbauges,etzre; Frachtenausgleich bei Zucker. 

3~2 Milch~lrtschaft 

(Vgl. 18, S. 123) 

Die Aufgabenstellung des MilchwiTtschaftsfonds bezieht -sich auf folgende Ziele: 

- Schutz der inländischen Milchwirtschaft, 

- Sicherung eines mögliichst e:inheitlichen Erz'eug:er- und Verbraucherprei•ses für Milch 
und Erzteug·nissie aus Milch, " 

- Erreichung einer möglichst wirtschaftlichen Anlileferung, Bearbeitung, Verarbeitung 
und Verteilung von Milch und· Er~eugniss.en .aus Milch, 

- Erzielung d.er aus volkswiTtschaftlichen Gründen gebotenen Gleichmäßigkeit in der 
Belieferung der Märkte mit Milch und Erzewgniss~ aus Milch, 

- Bierieitstiellung von Milch und Erzieugni.1ssien aus Milch in einwandfreier guter 
BeschaHenhe!i.t, 

- Anpassung der Produktion von MHch und Erzeugnlss,en aus Milch an die Aufnahme
fähigkedt des in- und ausländischen Marktes. 
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Milch im Sinne di,eses Unbeirabschnittes 'Sind foligiende Waren: Kuhmilch und Rahm 
von Kuhmilch/ frisch/ wieder eting1edickt noch giezuckiert. Erneugniss1e aus Milch sind 
folgende War,en: Kuhmilch und Rahm von Kuhmilch/ haltbar gemacht/ eingedickt oder 
gezuckert. Butter/ Käse und Topfen/ aus Kuhmilch hergestellt. Nahrungsmittelzuberei
tungen/ anderweitig weder rgienannt noch inbegriffen/ auf der Grundlage von Milch; 
ausgenommen Spei1s.eeis. Ndchtalkoho1i1sche Getränke auf der Grundlage von Milch. 
Ka1sein. 

Als gesetzliche Grundlagen dienen: Da·s Marktordn!!!}gsgie·setz/ das Landwirt~chafts
gesetz/ das Prei,sreg,elungs- und das Lebensmittelbewirtschaftungsgeisetz/ da·s Außen-
hand:elsg1e1s1etz unrdaas Bu.ndi~~nanzgeisietz/ jeweils ti.n der g1eltenden Fa1s5tllng. --

An Institutionen sind mit di1esem Siekto.r befaßt: Der Milchwirtschaftsfonds/ der Öster
reichische Molkerei- und Käs1ereiv.erband \(ÖMOLK)J die Österreichische Hartkäse
e:xiportgiesellschaft (ÖHEG)J das\_Bundesministerium für Lan!d- und Forstwirtschaft und 
dfo Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen. 

Preisregelung auf der Erzeugerstufe: Der Erz1eugierprei's für Milch wird staatlich fest..,._ 
gelegt; die Differenz zwischen dem Erz1eugiermikhpreis und dem Molk,erei1einstands
preis wird durch Subventionen {sd.ehe Diagramm 1) g'edeckt. Außerdem werden - je 
nach dier Qualität der gelieferten Milch - Zu- und Abschläg·e festgelegt (19). 

Sonstige Maßnahmen auf der Erzeugerstufe: Es besteht ·eine Andienung·spflicht der 
Bauern an die zuständige Molkerei/ der Ab-Hof-Verkauf ist g·e11,ehmigungspflichtig 
(uVerrechnungsmilch"). Seit 1960 muß von den Landwirten ein Beitrag zur Sicherung 
der MilcMei~skontroHe entrichtet werden/ seit 1961 bestehen Butt·er- und Käse
rücknähmeverpfliichtungen der Bauern/ seit 1968 gibt ,es einen Milchwerbegroschen. 
(Ende der sechziger Jahre wurden vorüherg·ehend Prämien für die Kälbermast gewährt; 
es ging dabei um die Verlagerung von der Milch- auf die Fleischproduktion/ da zu 
diesem Zeitpunkt hohe Milchüberschüsse den Markt und .die öffentlichen Finanzen 
belasteten.) 

Preisregelung auf den übrigen Handelsstufen: Straffe Regelung aller Be- und Ver
arbeitungsstufen; bei den wichtigsten Pwdukten Fesüegung einheitlicher Pr1eis1e; an
sonsten best:ehen Preisiempfehlungen der Paritätischen Kommission. Auf den Be- und 
V'erarbeitungsstufen wird ein fr,etis ,., .-urni-Tran.sportkostenausg1eich durchgeführt/ der 
durch den Bundeshaushalt unterstützt wfa.-d: In den Jahren 1969-1971 betrugen di1e 
Staatszuschüs·se für d~e Bedeckung dieis Abganges des Milchwirtschaftsfom:ts je 462 Mil
lionen Schilling (20/ S. 52.J~Yergleiche dazu auch Diagramm 2 und Tabelle 9. Seit 1961 
bzw. 1963 bestehen Zuschläge zu den Konsumentenpreisen wichtiger Produkte; dabei 
handelt es sich um Einnahmen des Bundes/ die zur Absatzförderung (seit 1961) und zur 
Verbes·sierung des Produzentenmilchpreises (seit 1963) zweckgebunden sind. Seit dem 
Jahre 1952 stützt der Staat mit unterschiiedlichen Beträgen den Milchpreis (siehe 
Diagramm 1). 

Sonstige Maßnahmen: Bestimmung von Einzugs- und Versorgungsgehi,eten für di<e 
Molkereien und Kä:sereien. Vorübergehend (1968/69) wurde eine Liz1enzabgabe für 
importiert1e Eiweißfuttermittel eingehoben/ die für dJi,e VerbiUiigung von Magiermilch
pulver für Mischfutterzwiecke und die Kälbermast verwendet wurde. Des weiteren 
wurde eine Erl.eichterung des Milchverkaufs im Einz·elhandel . vorgenommen. Die baiden 
letzten Maßnahmen bezogen sich vor allem auf die Drossdung der Milcherz,eugung 
bzw. auf die StimuHerung der Nachfrag,e nach Milch. 
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Mengenregelung: Die Überschuß\11erwertung ·erfolgt durch übergeordnete Orga·nisa
tic>tnen (ÖMOLK, ÖHEG). Wdchtig ioSt, daß die Verwertungsbetriebe gesetzlich ver
pflichtet sind, alle angeliefierten Mengen von ·den Er~eugern zu übernehmen, und zwar 
zu einem einheitlichen Preis. Insofern besteht kieine finan2lielle Verantwortung ·der Pro
duzenten hins.ichtlich der Überschußverwertung. Einschränkiend muß erwähnt werden, 
daß 'Seit dem Jahre 1954 in Z·eiten größer1er Milchüberschüss.e ein Preisabzug in Form 
de1s 1sog0enannften Krisengroschens (Absatzförderungsbeitrag) erfo1gt (siehe Diagramm 1), 
der 1971 „automatiisi1ert" wurde (v.gl. Abschnitt 5, Sed.te 100). Di·e Ahsaitzfö1derungshei
tfilge sind für ahsatzfßrdernde Maßnahmen zweckgebunden. 
Außenhandelsregelung: Bei den Importen wel.'lden ,Abschöp fung·en vor_genommen, ·dd1e 
sich 0er11echn.en aus der Differ0e~ z.wi~dem..Lollwert und deil). InlandipiieiS, ver
mi:n1diert um diie inländdiSchen Liiefer.ungs- und Veräußerungskosten sowie die Hailidel1s
spannen, soweit diese im gegenübergestellten Inlandspreis enthalten sind, und über.dies 
\llermindert um die Ausgleichssteuer. Der Ausgleich ist eine zweckgebundieine Einnahme 
des Bundes, die nötigenfalls für absatzfördernde Maßnahmen zu verwenden ist. 
Dde Subventionierung des Exports erfol1gbe im folgenden Umfang (Nettostützung) au1s 
öEf.entlichen Mitteln: 1968 waren dafür 380,5 Mill. S, 1969 246,8 Mill. 5, 1970 
346,1 Mill. S und 1971 239,6 Mill. S erfoiiderlich. Inlands·stützungen (z.B. für Mag.er
milchpulv1er) wurden hi-er nicht berücksichtigt. Eine de.tailUerte Gliiederung der Export
subventionen findet sdch im Diagramm 3. 

3.3 Getreidewirtschaft 

(Vgl. 18, 5. 61 und 69) 

Der Getrieidewirt'Schaftsfonds hat sein·e Aufgaben nach folgenden Zielen auszurichten: 
- Schutz ider in.IändisCheri--Cefreldeerz,eugung, 
- StabiHsii.ierung der Brot- und Mehlprei•se, 
- Gewährliei:stung eiI11er ausreichenden Versorgung mit Roggen, Wei2Jen und del.'len Ge-

m:engen sowie mit für di·e men'Schliche Ernährung bestimmtem Mahlmais. 
Das MOG bezieht sich auf Brotgetreide, Mahlerzeugnisse und Futtermittel. Brot
getreide im Sinne dieses Gesetres ist W1eizen, Mengkorn und Roggen, soweit diese 
Produkte nicht unter Futtermittel einzur·eihen sind. Mahlerzeugillisse 1sind Mehl aus 
Weizen, Mengkorn, Roggen urid Mais sowie folg1ende Erz,eugniss·e aus diesen (sofern 
sie nicht unteir Futtermittel fallien): Grütze, Grieß; Getr·eiidekömer, g0eschält, geschrot.et, 
perlförmäg oder giequetscht ( ednschließlich Flocken); Getre·ildekieime, auch gemah1en. Zur 
MehJg,ewinnung geeignete Rückstände von Roggen. Futtermitrel sind Weizen, Meng
korn und Roggen, sofern die·se Waren für Futterzwecke bestimmt sind. Futtergerste, 
Futrerhafer, Futtermais und Hirse aller Art. Femer folgende ErZJeu.gn1siS1e aus Weizen, 
Mengkorn, Roggen oder Mais, sofern sie für Futterzwecke bestimmt s-ind: Grütze, 
Gri.eß; Get~eidekömer, g1eschält, geschrotet, perlförmiig oder gequietscht (einschließlich 
Flocken). De1s weiteren Gerste, Haf.er, Hirse aller Art, geschroret. Kl1ei1e und andere 
Rückstände vom Sieben, Mahlen oder ande'!'len Bearbeitungen VO!Il. Getrieide, ausgenom
men di,e unter Futtermittel fallenden Waren der Zolltarifnummer 23.02 A und Schäl
kleie. Fern.er Tierfutter melassiert oder gezuck·ert; andere Futtermittelzuhe~eitungen; 
alte di0es,e, sofern 1Siie Getreide oder Müllerei1erzeugnd.1s1Se daraus enthalten. 

a) Marktordnung für B r o t g e t r e i d e 
Als gesetzliche Grundlagen dienen: Das Mairktordnungs-, ·das Landwirtschafts-, das 
Preisreg.elungs-, das Lebensmittelbewirtschaftungs-, das Außenhandels- und das Müh
lengesetz sowie das Bundesfinanzgesetz, jeweils in der gelt.enden Fassung. 
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An Institutionen sind mit der Durchführung betraut: Der Getreidewirtschaftsfonds und 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. 
Preisregelung auf der Erzeugerstufe: Es besteht ,eine amtl~ Preisregelung Die Er
zeugerpreis1e s1etzen sich zusammen aus dem Erzeugergrundpreis und einer Preisstützung 
aus Budgetmittieln (siehe Diagramm 4). Die Preise für Normalweizen und Roggen sind 
nach Monaten gestaffelt (Reportsystem). Qualitätsprämien aus öffentlichen Mitteln 
werden für Qualitätsweizen und Durumweizen gewährt. Di,e staatliche Stützung (siehe 
Diagramm 4 und 5) wurde systematisch herabgesetzt: sfo betrug ab 1967 nur mehr 
10 g/kg W1eizen und 20 g/kg Roggen, sieä.t 1. 7. 1972 beträgt di·e Preisstützung für Nor
malweizen nur mehr 5 g/kg, da 5 Groschen für Verwertungsmaßnahmen verwendet 
werden. Dd.e Pr·eisrelation zu Futtergetreide wurde im J ahDe 1968 verengt, um eine Um
Lenkung von Brot- auf Futtergetreä.de zu iernetichen (Reduzierung deis Mahlwetizenüber
ha ng·es und Verminderung der Futterg·etreideimporte). Die Preise sind seit dem Jahre 
1953 fast stabil gebheben (vgl. Diagramm 4). 
Preisregelung auf den übrigen Handelsstufen: D~e Aufkäufer- und Großhandelsspan
nen 1sind amtlich fostge1egt, ebenso die Brot- und Mehlpreis·e. Di,e Ausrnahlungssätze 
werden vorn Fonds festges.etzt. Geregelt ·sind auch die Vermahlungsrnengen. Ober das 
M ü h 1enausg1eichsv 1e r f 'Lh_r e n wird das Schwarzbrot auf Kostien des Weiß
brot·es verbilligt („WciZ1en stützt den Roggen"); ·siehe Diagramm 6/b. 
Mengenregel1tng: Normalgetreide wird de facto unbeschränkt übernommen; eine Be
reilligung der Erz·euger an den Kosten d~r Oherschußverwertung gab ,es bis vor kur
zem I1.1icht. Erst s1eit 1 . 7. 1972 wird ein Teil der -staatLichen Stützung (5 g/kg Weizen) 
für Verwertlllngsrnaßnahmen 'einbehalten. (Di·eser Ansatz stellt in etwa eine Parallele 
zum KrJsengroschen in der Milchwir_ts~haft dar.) 
Flächen- und Mengenkontingentie rung bei Qualitäts- und Durumweizen: Zur Unter
br·ingung des Erntestoßes wer.den im Rahmen ·der sogenannten Silo- und Mühlen
aktionen Kapitalzinsen- und Sehwundvergütung sowie Lagerspesenvergütung gewährt. 
Die Zw~schenlagierung bei Firmen des Getreidegroßhandels und bei Genossenschaften 
wird ebenfaHs v·ergütet. Die Auslag·erung ist staatLich geregelt. 
Sonstige Maßnahmen: Um ·einheiitliche Erzeug,er- und Verbraucherpreise zu ierrieichen, 
die jedoch im Z:i1elkatalog des MOG nicht erwähnt werden, besteht ein Transport
k o s t e n aus g 1 eich (vgl. MilchwLrtschaft); die Ausgleichsmittel WeiX11en über die 
vverrenat>gabeVierre·chnet (siehe Diagramm 9). Die Vergütungen richten sich nach den 
festgelegten Transportwegen. Brotgietmide aus der Zwischenlagerung und aus begün
stigten Anbaugebieten ge:nrl:eßt höhere Vergütungen. 
Fast jedes Jahr werden größere Menigen von Brotgetreide nach Denaturierung für Fut-

l terzw,ecke foeig1egehen. Die Vergällungskosten werden aus öffentlichen Mitteln er
setzt 1• 

Außenhandelsregelung: Erstellung von Einfuhr- und Ausfuhrplänen, was einer Ver
sorgung·splanung gleichkommt. Die Außenhandelsmengen und die Vergabe von Ein
fuhrbew.illigungen sind festgelegt. Auch auf .dem Brotgetrei1desektor gibt es beim Im
port Abschöpfungen (Importaus.gJ1eli.ch), bis zur Höhe 1des Erzeugerpreises des Inlande·s, 
korrigiert um die VeräußernngskQ~ten und -die Ausgleichssteuer. Die Abschöpfung ist 
eine zweckgebunden~ Einnahme de~ 'B'undes. -·Grundsätzlich ist ein erleichtertes Ein
fuhrverfahren mög1ich. 
1 Im Getreidewirtschaftsjahr 1970/71 erfolgte eine Abrechnung über rund 63.000 t Roggen 

und etwa 230.000 t Weizen für Futterzwecke. An Gesamtvergütung (Vergällungskosten, 
Preisdifferenzbeträge, Zuschüsse für Zinsen und Lagerkosten, doch e x k 1 u s i v e Brot
getreidepreisstützung) wurden 1968/69 und 197o/71 rund 100 Mill. Sl}ahr an öffentlichen 
Mitteln aufgewendet (21, 5. 97). 
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b) Marktordnung für Futter g et I' e i de 
Auf dem Futtergetreidesektor gelten für den Getreidewirtschaftsfonds dieselben Ziele 
wi·e bei Brotgetreide. 
An gesetzlichen Grundlagen kommen die gleichen in Betracht, die schon bei Brot
getreide genannt wurden. 
Preisregelung: Grundsätzlich freie Preisbildung für inländisches Futtiergetr.eide. Für 
Kleie und FuUermehl aus Weizen und Roggen bestehen Festpreise (Mühlenabgabe
preis); die Handelsspannen sind fixi·ert. Futterrg1etirie~die Stelbst unterliegt nicht der amt
lichen Preisregelung. Die Preise sind praktisch jedoch gesteuert, da d.i.1e Abgabepreise 
für ausländisches Futtergetreide restgieliegt sind; außerdem werden bei Bedarf auf 
dem Markt auch Aus- und Einlagerungen sowie Import·e vorg·enommen (siehe Dia-
gramm l.o). 1 

Mengenregelung: Für inländisches Futterg.etreide und für Importfuttergetreide gibt 
es eine staatliche Sperrlageraktion. Die Lagerkosten werden aus öff.entHchen Mitteln 
vergütet. Auch die Auslagerung ist staatlich gereg·elt. 
Sonstige Maßnahmen: Seit dem Jahr·e l.958 besteht eine Frachtvergütung für inländd
sches Futterg_etreide beim Transport vom Produktions- zum Bedarfsgebi,et (Frachtver
billigungsaktion), sodaß das inländische Futtergetreide dem Importfuttergetreide gl.eich
ge-st.ellt wird. Die Absatzwege von Importfuttergetreide werden genau überwacht. 

Außenhandelsregelung: Auch bei Futtergetreide besteht eine Ein- und Ausfuhrplanung 
sowie ein Festlegen von Einfuhrmengen und . deren Vergabe an Importfirmen. Der Im
portabgabepreis ist als Höchstpr·eis fiestgesetzt. Der Einfuhrpi:leis wir1d auf das Inlands
niveau „runaufgeschleust", bis der fixierte Prers erreicht ist (Abschöpfungsregelung). 
Dabei handelt es sich um eine zweckgebundene Einnahme des Bundes, .di1e zur Fracht
vergütung und für Lagerko·sten verwendet wird. 

3.4 Viehwirtschaft 
(Vgl. l.8, 5. :co9) 

Oi.e Tätigkeit des Viehverkehrsfonds hat sich nach folgenden Zielen zu richten: 

- Schutz der inländischen V~ehwirtschaft, 

- Stabilisierung der Preise für Schlachtbiere und tierische Produhe, 
- Gewährleistung ,einer ausreichenden V.ersorgung mit SchJachttieren und tierischen 

Produkten. 

Den B.estimmungen des MOG unterliegen Schlnchttiere und tierische Produkte 
(= Heisch, Fleischwaren und tierische Fettie). Schlachtrier·e sind Rinder (einschließlich 
Büffel), Schweine und Pferde, lebend, zum Schlachtren bestimmt. Fle1sch sind folgende 
WaT<en: Fleisch, Innereien und anderer g1enii.0eßbarier Schlachtanfall, von den oben ge
nannten Tieren, frisch, gekühlt oder gefroren. Fleisch, Innereien und anderer genieß
bar,er Schlachtanfall, von den oben genannben T1eren, ge-salz,en, in Salzlake, getrocknet 
oder geräuchert. Fleischwaren sind: Wurst und Wurstwaren, aus Fleisch, Innereien oder 
anderem Schlachtanfall oder aus T1ierblut. Andere Zubereitungen und Konserven aus 
FJ.eisch, Innereien oder anderem Schlachtanfall von den genannten Ti<eren. Genußfertige 
homogenisiert.e Zubereitung,en mit einem Tr~ckenrückstand von mehr als l.o0/o, die 
Fleisch, Innierei·en oder anderen Schlachtanfall 1enthalten, sofern der Verfügungsberech
tigt·e im Zeitpunkt d·er Zollabfortigung zum foeLen Warenverkehr nicht durch ein1e 
B.e.stätigung des Bundesmin1steriums für Land- und Forstwirtsch~ft nachwei·st, daß 
diese Bestandteile nur von Tieren der Nummern 01.04 bis 01.06 des Zolltarifs stam-
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men. Tiierische Fette sind folgende Waren: SchWreinespeck und Schweinefett, Schweine
schmalz, Premier ju.s und Speisetalg. 

~-l:1in4 Nut_zvieh unterltl1egt nicht .der Marktord11tm.g füi;: Y~~hwirt·schaft ... 
Als gesetzliche Grundlagen kommen vor allem ·das Marktordnungs-, da·s Landwirt
schafts-, das Außenhandels- und das Bundesfi.nanzg,esetz, j1eweils in der geltenden Fa'S
sung, in Betracht. 

An Institutionen sind vornehmlich der \Viehv.erk~h~~o_nds ~nd das Bunde·smini,stierium 
für Land- und Forstwirtschaft mit diesem~ereich oefa.ßt. 
Preisregelung: Eine foeiwillige Ver1ednbarun.g zwischen den im Viehv,erkehrsfonds ver
tretenen Gruppen (Landwirtischafts-, Bundeswirtschafts- Uilid Arbeiterkammer) über 
ein „P.r1eisband" für Lebenidschweine gab es nur m·s Mitte der sechziger Jahre (galt nur 
für den W iener Markt). Seither grundsätzliich freie Prei1sbildung auf Erzeugerstufe. 
Auf Verbrnucherstufe gibt es - das 1st bundesländerweise V1erschieden - entweder 
Höchstpreisregelungen (z. B. W·ien) oder llJUr Höchstpre~sempfiehlungen. 

Mengenregelung: lnt1erventionskäufe durch Untiernehmungien, ,diie vom Fonds ver
tragHch .dazu ermächtigt sind, vegeln das Gleichgewicht auf dem Markt. Die Kosten 
dafür werden aus Mittieln des Fonds bzw. de:s Bundes gedeckt. Auß·evdem erfolgt di1e 
Mengienregielung durch lmport,e und Exporte. 
Außenhandelsregelung: Jährlich werden Versorgungspläne für Schlachtvieh und tieri
sc.be Produkte ausgea11beitet; darauf aufbau.end weroen Import- und Exportpläne er
stefü. Die Ein- und Ausfuhrbewillig,vng.en werden unter Berücksichtd.gung diverser Ziiel
setzungen (Auflagen) erteilt. Die Diagramme 11 und 12 geben einen Überb1ick über 
die Import- und Exportströme der Jahrie 1961 bis 1971. Qier Importausgleich 1ergibt 
sti.ch aus der Diff1er·enz zwischen dem Zollwert und dem inläncHschen V1ergl1eichswert 
(dabei wird die Aufrechterhaltung eill!er ausr,eli.chenden Inlands.erz1eug11mg herück1skh
tigt). Der Importausgleich karun aber auch a.11s Pauschalbetrag fostig.esetzt werden. Er 
ist ,eine zweckgebundene Einnahme des Bundes. Seit 1966 werden die Exporte in dtlie 
Europäische Gemeinschaft (früher EWG) in unterschiedl.icher Höhe ·subventioniert, weil 
das dortige Abschöpfungs1syst·em ·den Import aus Drittländern diiskriiminiert 2• 

4 Kritik und Würdigung der Ziele 
und Maßnahmen des Marktordnungsgesetzes 

4.1 Einleitung 

Die Wiissenschaft kann sich - sinngemäß nach WEBER (22, S. 146 ff.) - mit folgenden 
Fragienkr:e:isen auseinandersetzen, ohne mit dem Werturtei1sprobl1em ernstlich in Kon
flikt zu geraten: 
- Wider·spruchsfreiheit der Ziele (Verträglichkeit und Ver,einbark1eit), 

- KlarheH der Formulierung der Ziele, 

2 Die österreichische Land- und Forstwirtschaft blieb zwar vom Globalabkommen mit der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) ausgeklammert, doch wurde am 10. 5. 1973 zwischen der 
EG und Österreich ein Briefwechsel unterzeichnet. Darin ist u. a. verankert, daß sich die 
Höhe der Abschöpfung für Schlachtrinder künftig neben anderen repräsentativen Dritt
märkten auch nach den österreichischen Märkten (Wien, Linz, Salzburg) richtet. Dadurch 
wird sich die Abschöpfung vermutlich vermindern. 
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- Eignung verschiedener MafSnahmen zur Erreichung hypothetischer Ziiele, 

- Wirkungen von wirtschaftispolmschen Maßnahmen auf nicht -gegebene ZiieLe (Analy:s1e 
von Nebenwirkungen). 

Der Streit üher die Werturteilsfr.eiheit hält bis in die Gegenwart an. Um den r1elativ 
·engen Gr1enzen der Wertfreiheit zu entgehen und einen möglichst groß1en ß.eitrag zu 
einer rationalen Wirtschaftspolitik zu leisten, bekennt sich ·eine Gruppe von Wissen
schaft1ern zu ·einer Mitte1st.ellung 3 im Strteit 11für" und 11gegen" Werturtteii1e (23, S. 78) 
in den Sozialwissenschafteti:Es soll die wertende SteHungnahme als solche ·erkennbar 
zum Ausdruck gebracht werden. Di1es könne etwa in der Form ·eines persönlichen Be
kenntni•s·ses des betreffenden Forschers erfolgen. 

Auch hier wird di1ese Auffassung v,e·rtr~ten und v~rsucht, in den folg.enden Abschnitten 
diies1em Aspekt R1echnung zu tragen. Wen'clet man sich Zi,els,etzung·en einer Wirtschafts::. 
ordnung zu, so wird er·sichtlich, daßaleWittsch:-crftspolitllt.stet;" ein buntes Bukett 

-:voo z 1,e1.en aufweist~ und._außerordentliCh große ·Mannfg1ä1ugk~it -;iicrvärfierbärl<eit ~ 
best~trr.-Oas .glöbare Ziel aHen Wirtschaft·ens ist die ß.edurfnisbefriedtgung':.ABei vor 
'bzw." neben der optimalen ß.edarfsdeckung bestehen noch zahlr·eiche Vor- bzw. Fern
zieLe (vgl. Seite 24), die mögLichst wi·del'lsp:mchislos dn ·ein Syst1em ·gieib11acht VV1e11den 
soHen. Auch wird das globale, ökonomiisch hestimmt.e Zie1l der 11Maximi1ernng des 
Sozialprodukts" und der materiellen Existenzsicherung in allen Kulturstaaten durch 
außerökonomisch bedingte Zi·elvorstellungen abgewandelt. Bezieht man di.e1s1e Aspekte 
auf dien Wirtschaftsbereich 11Lanidwirtschaft", so erg,eben ·skh hiier schon aus der Praxds 
vorgegehene außerökonomische Maßstäbe, die nur schwer nach obj1ektiv·en Kriterien 
geordnet werden können. Es werden zugleich politische, rein wirtschaftliche und soziale 
Ziel,e angestrebt. Manchmal deckien sich die Ziiele gar nicht, zuweilen kann ein Zi·el 
nur teilweise erreicht werden oder idie Ziel1e be1einträchtiigen ·einander. Schliieß1ich muß 
ühedegt werden, inwieweit di1e ZiJeie mit andel'len agrar- und wirtschaftspolitischen 
Ziiel1en zu ver1einbar·en •sind. 1 

Über die Problematik de;-zi,el·setzung im Hinblick auf Werturteilskonflikte, erläutert 
GÄFGEN (25, S. 128) sinng.emäß: 
Da ein Ziel etwas ist, was angestrebt werden soll, bedarf es einer Rechtfertigung. Diese 
stellt meist ein ethisches Problem dar. Soweit Zielsetzungen nicht ideologisch verbrämte 
Interessenstandpunkte sind, berufen sie sich auf bestimmte Ethiken - Systeme normativer 
Postulate. Die besagte Ethik kann auf Begründung verzichten oder sich auf letzte Quellen 
der Werte berufen - je nach der Auffassung vom Wesen des Ethischen. 

Um die Überskht zu wah11en, empfiehlt es sich, eine Glriederung der Ziel1e vorzunehmen; 
sLe wird in der einschlägigen Literatur s·ehr unterschi,edlich durchgeführt. MEHLER inter
pretiiert zunächst f o r m a 1 e und m a t ·e r i a 1 ·e Zi1ele und gruppiert dies1e nach fol
genden Kriterien (2;, S. 84): 
- Nach .der Breite des Aktionsfeldes 

in a) Gesamtziele staatlicher WirtschaftspoHtik und 
b) Teilziele staatlicher bzw. verbandspolitischer Wirtschaftspolitik 

- Nach der sachlichen Rangordnung 
in a) Hauptziiele bzw. PrimärZJiele und 

b) Nebenziele bzw. Sekundärziele 

3 GIERSCH, H. (24, 5. 47): „Auch Aussagen, die auf Normen beruhen, sollten nach meiner 
Überzeugung wissenschaftlich zulässig sein, sofern eine Spielregel beachtet wird, die aus 
einem Bekenntnis zum Prinzip der Klarheit folgt: ein Wissenschaftler sollte das normative 
Element in seinen wertenden Aussagen so deutlich explizieren, daß beim Adr~ssaten nicht 
der Eindruck entstehen kann, es handle sich um objektiv gültige Thesen." 
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Auße1:1dem könne man in einem „Zielgebäude" unterscheiden: 

c) Vorziele bzw. Unterziele, 

d) Z wischenzielie {11inbermediäre" Ziele) und 

e) Endz&ele 

Vorri1ele und Zwischenziele leiteten sich aurs übergeor,dneten Werten her und könnten 
.dadurch Mtttelchariakter für anderie Zie1e darstellen. Man nennt 1sie aurs d.iesiem Grunde 
auch „dnst,rument,elle" Ziele. 

- Nach dem Kriterium der zeitlichen Ordnung unterscheidet MEHLER 

a) Nahziele und 

b) Fernziele 

- Nach der Art der Veränderung 

a) quantitativ meßbare und untert.eilbare Ziele und 

b) qualitativ bestimmbare Ziele. 

MEHLER weist auf die ungeheure Vielfalt der Möglichkeiten zur Gliederung von Ziel
katalogen hin (23, S. 87 ff.) und führt unter den Zielen mit m a t er i a 1 e m Aspekt an: 

- Die ökonomisch bestimmten wirtschaftspolitischen Ziele, die aus dem Zweck des 
Wirtschaftens ableitbar sind; 

- die ges-ellschaftspolitischen Grundziele (Wohlstand, Freiheit u. a.); 

- sonstige außerökonomische Ziele der Wirtschaftspolitik (volksgesundheitliche, kul-
tureUe, biologische Aspekte u. a.). 

Wie erwähnt, sind mannigfaltige Gliederungsmöglichkeit1en geg,ehen. Sehr interessant 
er1scheinen .dabei auch GÄFGENS Gruppierungen (25, S. 129 ff.), der zwischen fix i er -
t e n und v a r i a b 1 e n Zielen diffierenziert. Er meint, fixierte Ziele, etwa die Vollbe
schäftigung, können oft nicht oder nur auf Kosten anide11er Zielie erreicht werden. Die Ziele 
wüvden somit variabel und gäben nur mehr eine Ziel r i c h t u n g an. Im Lichte dieser 
Auffassung wären im MOG sämtliche Ziele variabel, weil auf eine Priorität veirzichtet 
wurde und die Rangordnung (siehe diverse Motivenberichte in späteren Kapiteln die
ser Arbeit) vom Einzelfall abhängt. Des weiteren wird im Marktordnungsgesetz die 
Formulierung nur schlagwortartig dargelegt; GÄFGEN meint aber, daß .die zi,elmaß
stäbe o p e r a t i o n a 1 formuHert werden sollten. Da·s hieße etwa, das im MOG an
gegebene Ziel 11Anpassung der Produktion von Milch und Erzeugnis'Sen aus Milch an 
die Aufnahmefähigkeit des in- uru:l auslärulischen Marktes" (sä.ehe Seli.te 69) ~st el'ISt 
dann operational formuliert, wenn präzisiert wird, daß es sich dabei langfristig um d~e 
Erreichung des Marktgleichgewichtes handeln soll, daß ein gewisser Selbstversorgungs
grad volkswirtschaftlich gerechtfertigt ist u. ä. 

In der ersten Gruppierung wurden die materialen Ziele nur knapp erwähnt; sie werden 
aber oft nach den Vorgängen eingeteilt, für deren Gestaltung sie eine wichtige Rolle 
spielen. Die wirtschaftliche Aktivität ·einer Volkswirtschaft besteht aus dem Einsatz 
knapper -Ressourcen zur Produktion von Waren und der Distributiion d:iieser Güter. 
Dalier unte'rscheidet GÄFGEN (25, s. 132 ff.) zwischen p r 0 du kt i 0 n s - und Ver -
t e i 1 u n g s z i ,e 1 e n. Dabei würden aber auch Normen des ökonomischen Handelns 
für die agi1ereinden Personen aufg·estellt. Die Maßstäbe zur Beurt·eilung der so ,entste
henden Ordnung nennt er 0 r d nun g 1s z ii e 1 e. Außerdem nennt GÄFGEN noch 
eine vierte Gruppe, nämliich die Si c h e r u n g s z i e 1 e, die helfien sollen, die an
der.en Ziele d.m Zeitablauf zu sichern. Sie dienen vornehmlich den übrigen Zielen, j-edoch 
werdie die Sich·erheit auch um ihrer selbst willen geschätzt. 
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Von Bedeutung ist ferner, die 1 o g i s c h e n und e m pi r i s c h e n Relationen zwi
schen den Zielen zu analysieren (25, S. 149 ff.): Die logische Beziehung tangiert vor 
allem die Identität, Negation und Unabhängigkeit der Ziele. Zwei Ziele können logisch 
identisch sein, sodaß die Erfüllung des einien schlechthin auch die des anderen bedeutet, 
zum Beispiel eine Erhöhung der Agrareinkommen bedeutet größere materiaLe Freiheit 
der Landwirte (da man ökonomisch1e DJ.spositionsmöglichkeit als Bestandteil der mate
rialen Freiheit eines Individuums definie·ren kann). Wenn hingegen die Erreichung des 
einen Ziele·s die des anderen logisch au&schHeßt, so spricht man von Negation oder Anti
nomie; wird beispielsweis~ die gesamt,e Wertschöpfung konsumie·rt, so macht di1es jeg
liche Kapitalbildung in der gleichen Periode unmöglich. 
Sowohl die idenUsche als auch die antinomische Beziehung kann auch nur partiell sein, 
zum B·eispiel: Produktionserhöhung bei gegebener Nachfrage verringert die Preise. 

Bei den empirischen Beziehungen zwischen den Zielen geht es um diie KompatibiHtät 
und Neutralität der Ziele. Zwei Ziele sind demnach miteinander kompatibel, wenn die 
Erreichung des einen auch die des anderen fördert. Dieser Fall kommt allerdings selten 
vor. Unvereinbarkeit liegt vor, wenn die Verfolgung des einen Zieles die Erreichung 
des anderen hemmt. Die Neutralität ist dann gegeben, wenn di0e hess·ere Erreichung 
des 1einen die des anderen weder föl'ldert noch schädigt. Infolg·e der ökonomischen Inter
dependenzen ist das aber sehr selten der Fall. 
Der Wirkungszusammenhang zwischen den Zielen kann mannigfacher Art sein. Auf 
Se:ibe 24 W'Ul'lde von Vor-, Zwischen- U:Illd En1dz1e1en g·esprochen; ihre Abgl'lenzung hängt 
nun davon ab, was als „Endziel" postuliert wdl'ld. Meint man damit Wohlstandsmeh
rung bzw. Wirtschaftswach·stum, so sind alle übrigen Ziele, die dieser obersten Ziel
&etzung (spät1er auch als „Oberziel" ode·r „übergeoronetes Zi0el" b.,ezeichnet) zugeordnet 
werden können (z.B. Förderung des Wettbewerbs, techni·scher Fortschritt usw.). nur 
Zwischenziele und damit „instrumentelle'' Ziel,e, die der Realisierung des Endzieleis 
di·enen. Di·ese Problematik wird im Kapitel'4.2.1 erörtert. 
Erstrebenswert wäre es, die vom Gesetzgeber angest!'lebten Ziele nach dem Grad ihrer 
Wichtigkeit in ·eine sachliche Rangordnung zu bringen (23, S. 104): Für die Rangord
nung sollte ·die Bediingung der Transitivität erfüllt sein, das heißt, das über- bzw. 
Unterordnung-sv•erhältnis oder die Gl.eichol'ldnµng der betreffenden Ziele muß festste
hen. Wii.e später noch ersichtlich wird, werden °di1e Ziele im MOG im Hinblick auf ihre 
Rangordnung, je nach .der wirtschaftspoldtischien Sachlag,e, kurzfriostig untersch1ed1ich ein
gestuft. Da es ·sehr heterogene Maßstäbe für die Beurteilung der jeweiligen Wfrtschafts
lag1e gibt, ii.st eine konsi·-stente Ordnung schwer möglich. In der praktischen Wirtschatts
poHtik handelt es sich um ein ganzies „Geflecht simultaner Zielbeziehungen bzw. um 
ein gleichz·eitiges Gegeneinander und Miteinander der vielfältig~n wirtschaftspolitisch~n 
Handlungsinstanzen mit verschiedenen Aktionspara~etern unt;i. Präferenzen in einem 
alle Aktivitäten synchron umfassenden Operationsfeld der Wirtschaftspolitik" (23, 
S. 193). Aus dieser Sicht kommt es zu ·p-OtentieH·etl Ziel k o n f 1 i kt e n, die aus der 
Inrel."lessenslage und dem Wertsystem der relevanten Entscheidungsträger resulUer~ 
Wie später noch ·des öfteren betont wird, sind di:e ZieLe der Wirtschafts- und Agrar
politik in einer parlamentarischen Demokratie selten eindeutig, konsistent und kohä
rent fixiert. Als Begründung für dieses Faktum erläutert SCHMITT (26, S. 213 ff.) sinn
gemäß: 

Eine eindeutige, quantitative und konsistente Formulierung der· Ziele bedeutet einen dem 
Wesen parlamentarischer Demokratien zuwiderlaufenden Verzicht auf jede Wahl- und Hand
lungsfreiheit von Exekutive und Legislative. Es kommt hinzu, daß zwischen Erkennen, Wer
ten und Entscheiden ein fortlaufender „Rückkoppelungsprozeß" stattfindet, und zwar inso-
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fern, als neue Erkenntnisse über die Ausgangslage und Mitteleffekte in eine Neubewertung 
der Ziele und Instrumente münden und daher zu häufigen Korrekturen in der Maßnahmen
verwendung führen. Schließlich gilt, daß die Vielzahl der Entscheidungsträger (Aspekt des 
Föderalismus) keiner zentralgeleiteten und deshalb strikten und verbindlichen Koordination 
und Subordination bezüglich der Zielfixierung und des Instrumenteneinsatzes unterliegt. 

Dies·en Erörterungen ist insofern zuzustimmen, als in pluralistischen Gesellschaftsord
nungen die Ziele nicht immer eindeutig abzugrenzen sind und bei einer detailli:erten 
Z1elsietzung die Gefahr der lmmobilität der Entscheidungsträger möglich ist. D1e Tole
ranz darf jiedoch nicht so weit gehen, daß (bewußt) amorphe Zielaggriegate formuliert 
werden, die vieldeutig ausgelegt wel'den und dadurch zu (wirtschafts)politischen Aus
einandersetzungen führen können. Wie in späteren Kapiteln giezieigt wird, bietet das 
MOG in der g.eltenden Form dazu g·enügend „Zündstoff". 

Um iedn von den Trägern der W>lrtschaftispol.i~sftebties Ziel bzw. Z1elbündel f!eali
sieren zu können, bedarf es bestimmter M .aß nahmen (Mittel, Instrumente). Um 
di1e vom Mitt•eileinsat·z her bew.irkten KonfLiktisituationen lokaHSlieren zu könnren, wird 
vilielfach versucht, da1s Instrumentariium nach beistimmten Kritieriien zu klas·si.füzier.en. In 
der volkswirt1schaftlichen Literatur wird hiebeti. r:echt unter·schiiedHch vorgegangen, doch 
hat 1es skh durchgies.etzt, ·das gesamte Ins.trument.ar:ium in das der 

a) Ordnungspolitik (Gestaltung der gesetzlich normierten, langfristigen Rahmenbedin
·g'llngen für das Wirtscha.ftsgeschehe.n) 
'Und das der 

b) Ablaufpolitik (Eingriffe in den Wirtschaftsprozeß) 
zu gHedern (23, S. 201 ff.). 

Wesentlich ist auch die Gruppierung der Maßnahmen nach der unterschi·edlichen Ein
griffsintensität der auszuüben,den Macht (27, S. 235 ff.; 25, S. 159): 

- (Indikative) Information: Die Eingriffsintensität besteht nur in einer Information 
bzw. Prognose und ist daher sehr schwach. 

- Indoktrinierung (Überredung; „Moral suasion"): Es wird versucht, ein bestimmtes 
V.erhalten der Wirtschaftssubjekte zu erreichen, z.B. Appell an gemeinsames Streben, 
der Staat als Schlichter im Streitfall u. ä. 

- Anreize; führende oder indirekte Maßnahmen: Hier werden die Wirtschafts1suhj1ekte 
durch fünanzielle Vorteile angereizt, z.B. Steuervorteile beim Wertpapi·ersparen, 
Qualitätsbezahlung bei Milch u.ä. 

- Zwingende Maßnahmen (direkte Verhaltensnormierung): Jede Art der Beeinflus
sung des einzielwirtschaftlichen Handelns, die auf dem Wege staatlichen Befehls zu
stande kommt (Gebote, Verbote). Das ist der stärkste Eingriff in das Wiirtschafts
geschehen. Die meist·en Mittel des MOG lassen sich hier subsumieren (Andienungs
pflicht, Produktions- und Verwendungsauflagen usw.). 

Die Auswahl wirtschaftspolitischer Instrumente erfolgt zumeist nach der Zweckmäßig
keit, das heißt, ob sie instrumentell zur VerwirkHchung eines bestimmten Zides geeig
net s~nd und mit welchem wah~scheinlichen Wirkungsgrad sie zur Zielriealisierung ein
gesetzt werden können. Auß•erdem müßt·e auch berücksichtigt werden, welche Inter
dependien:zien zwi.1schien den Mitteln vorhanden ·Sliind, also etwa, ob M:ittelkonfükt.e 4 

4 Über Mittelkonflikte, Wirkungsgrad u.ä. sei auf die einschlägige Literatur verwiesen. 
Vgl. etwa MEHLER, F.: Ziel-Mittel-Konflikte als Problem der Wirtschaftspolitik (23, 
s. 215 ff.). 
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möglich wären, inwieweit sie ordnungskonform sind {vgl. dazu Abschnitt 6), ob und 
wieweit sie zur Einschränkung ,der Freiheit des einz.elnen oder ganzer Grupp·en heitra
gen {siehe auch „Eingriffsiritensität"). Ferner muß beachtet werden, daß fast jeder Mit
tele1insatz finanzieUe Belastungen (Durchführung, Überwachung) bringt, und daß durch 
eine Vielzahl von Maßnahmen mitunter eine Unüberschaubarkeit und Undurchschau
barkeit entst.eht. 

In der vorliegenden Arbeit werden dte wirtschaftispoliitischen Instrumente nach ähnli
chen Gesichtspunkten untersucht, und zwar wird hauptsächlich darg·elegt, ob für das 
Ziel über~t ein (geeignetes) Mittel vorhan~ist, welche Effizienz (qualitativ) ge
g·eben ist, ob die -Durchfuhrun~ po1I~sche Schwi~!!gk1ei@ mit ·sich bringt, die o!gani
satorische Abwicklung Prob1emeo·ereibet, ob und in welcher !f~he öff.entlich~4_er 
erforderlich sind und ob die Mittel mit andel'en agrar- und wirt_~c;haftispolitischen Maß"'. 
nanmenvereinb~:r -filnd bzw. -konform 8.eh€n. 'E~ soll vori~·ss.eschickt werden, daß es 
schwierig ist, die Ziel·e und Mittel in jedem Fall streng voneinaru:Ler zu trennen, da 
steHenwedse Implikationen hervortrietien, di1e Ziel,e als Mittel erscheinen Ias,~en und um
gekehrt. Des weiteren sdnd die Maßna-hmen untereinander verzahnt und ihr Zusam
menwirken kann oft nur indirekt erläut·ert werden. Da im MOG von doen Zielkatalogen 
zu den Maßnahmen verbal keine Beziehung ersichtlich ist, wird es nötig sein, die jewei-

1 ligen Maßnahmen den Zi1elien zuzuoridnen. 

J

I Abschliießend sei noch darauf hingewiesen, daß es fast immer notwendig sein wird, 
sowohl hinsicht1ich .der Zi.ele .als -.auch .der Mittel, di·e Motivenbe·:rii.cht.e (Erläuternde B·e-

1 merkung.en) zu ziti:eren, um - mangels Präzisierung und Motiv im Gesetz selbst - dte 
Hintergründe darzulegen und z. T. Eindeutigkeit anzustreben. 

Im folgenden werden in .den I<apäteln Milch-, Getreide- und Viehwiirtschaft zuerst dd.e 
Z~el.e llilld - aus methodischen Gründen - gietl'ennt davon di.e Maßnahmen erörtert und 
analysiert. 

4.2 Ziele 

4.2.1 Milchwirtschaft 

C5J;b.Y:t~ der inländischen Milc1zwirtsch;;n ----·-. .... .. 

DLese Z1iel1setzung wurde erst im Jahne 1970 1in den Ges1etizestext aufgenommen (13, § 3 
Abs. l., Lit. a). Die Erläutern.den B1emerkungien zur hetl'effenden No\TleUe verweis1en 
h1nsicht1ich der Motive für diese Zielsetzung nur auf 11 ein~ Gleichziehung mit den 
Bereichen der Vieh- und Getreidewirrschaft". Tatsächlich beinhalten -die Sparten Vi:eh
und GetreiicLewiirt•schaft schon in den Fondsges.etZien aus l.950 diese Zielformulierung 
(4, 5). Der unmittelbare Anlaß dafür, daß dieses Ziel auch in den milchwirtschaftlichen 
Teiil des MOG aufgenommen wurde, kann nur vermutet weriden: Zu Ende der sechzi~r 
J ah11e gab es in den meisten westlichen Volkswirtschaften enorme überschUsse an 
Mikh und Milchprodukten; d1es€ konriren oft nur unter -Einsafz'--sellrnoher staatlicher 
Sii.bventionen exportiertwerden. Da der Druck aus de-m Ausland in diesen Jahren 
besonders stark, der inländische Markt aber ohnehin übersättigt war, sahen sich. d.i.e 
Wirtschaftspolitiker wahrschein1ich veranlaßt, dieses Ziel gesietzlich zu verankern. Das 
würde aber als Grund noch nicht g·enügen, wäre Milch nicht ein - s.ehr wichtiges 
Grundnahrungsmittel, deiss·en Bedeutung in der Bevölkerung psychologisch tioef ver· 
ankert ist. In den Parlamentarischen ProtokolLen (28) wurde mehrmals auf dde·sen 
wichtig·en Aspekt hingewi:e·sen. Wenn diese Ziels·etzung bis vor etwa zwei Jahren 
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auch nicht .direkt aufschien, so wurde sie indirekt schon lange vorher apostrophdert. In 
den Erläuternden Bemerkungen (29, S. 19 ff.) wird z.B. ausgeführt: 

„Diese Gesetze (gemeint sind Agrarschutzgesetze im Ausland; der Verf.) wurden in der Er
wägung erlassen, daß ein Agrarmarkt, der durch den Wechsel zwischen hohen und niedrigen 
Preisen, zwischen gutem Absatz und Absatzstockungen gekennzeichnet ist, nicht bloß für den 
landwirtschaftlichen Berufsstand, sondern für die gesamte nationale Volkswirtschaft verderb
lich ist." 

Aus diesen Sätzen spricht sehr deutlich die Sorge um eine gesunde inländische Pro
duktion, die von Weltmarktschwankungen möglichst. verschont werden ·soll. Im 
weiteren wird di.e Bedeutung der Milchwirtschaft für die österreichische Landwirtschaft 
altS EinnahmequelJe sowie die ausreiichende Viersorgung der ß.evölkerung mit Milch 
besonders hervorgehoben. 

Der Schutz der inländischen Milchproduktion wird indirekt w·eiter unterstrichen, indem 
in diesen Erläuternden Bemerkungen ausgeführt wird: 

„ ... Auch der Konsument hat großes Interesse an stabilen Lebensmittelpreisen, da er nur 
dadurch in die Lage kommt, auf längere Sicht planend sein Einkommen auf die verschiedenen 
Bedürfnisse aufzuteilen, und Sicherheit hat, daß ihm die von seiner Berufsvertretung er
kämpften Löhne und Gehälter tatsächlich den erwarteten Lebensstandard geben. Sinkende 
Lebensmittelpreise werden von den Konsumenten wohl zur Kenntnis genommen (etwa an
läßlich einer globalen Überschußsituation auf dem Weltmarkt; der Verf.), das Steigen, ja 
selbst das Wiederansteigen auf die frühere Höhe ist aber ein Anlaß zu Lohnforderungen. So 
hat auch der Unternehmer großes Interesse an stabilen Agrarpreisen, weil sie ihm für lange 
Zeit Stabilität seines größten Kostenanteiles, der Löhne, sichern und damit Gelegenheit 
geben, ... seine Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen." 

Aus den erwähnben Gesoetz·espassagen geht zi·eml.ich eindeutig hervor, daß der Gesetz
geber das wirtschaftliche Gesamtwohl, nicht allein di.e Interess·en der Bauern im Auge 
hat(te). Wenn da·s Ziel also erst nachträglich ausdrücklich ill1 den Ziielkatalog auf
genommen wurde, so schi·en dies nur mehr Formsache zu s.ein, zu.mal die hiefür als 
notwendig erachteten Miu.el (siehe spätere Abschnitte) schon lange vorher im MOG 
verankert waren. Dessenungeachtet muß noch herausgestellt werden, daß die Formu
lierung des Zieles etwas vage wirkt, da keine genaueren Ausführungen gegeben 
werden, etwa die näher·e Ausleuchtung des Begriffes „Milchwirtschaft" (Produktion, 
bestimmte Regionen, Be- und Verarbeitungsbetriebe u.ä.); überdies wäre zu klären, 
bis zu welchem Grad der Schutz reichen soll, ob er sich nur auf bestimmte Produkte, 
di,e ausreichend im Inland erzeugt werden, beschränken darf, oder ob der Schutz nur 
bis zu einem gewissen Versorgungsgrad für nötig erachtet wird. Anderseits scheint es 
verständlich, daß Jm Zuge der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung zu starre und 
bis in Einzelheiten r·eichende Gesetzestexte nicht immer zielführend sind. 

Auf wir t s c h a f t s t h eo r et i scher Ebene finden c:Hese Gesichtspunkt.e eben
falls ihrie Überlegungen. So bedeutet in diesem Zusammenhang der Schutz der in
ländischen Milchwirtschaft ein wes•entliches SicherungsZJiel unserer Volkswirtschaft 
(25, S. 143 ff.). Demnach muß auch die ß.edeutung der Ausrichtung der Wirtschafts
politik auf die Sicherheit besonders hervorgehoben we!1den, denn Ungewißhe-it1en über 
die ~eitliche Entwicklung wirtschaftlicher Größen verstoßen gegen dais allgemeine ZieJ 
der Sicherheit. Der Mensch hat nämlich ein Urbedürfni·s nach Stabilität und Sicherheit; 
das hat die theoretische Anthropologie festgiestellt. Instabilität und Ungewißheit 
brJng1en den Menschen in psychische Bedrängnis, ja der Wechsiel aUein bedeutet hereits 
Beunruhigung. 

A1us di·etSem Grund „eristrebt die Volkswli.rtschaftispolitik eine Stetigkeit der Entwick
lung wichtiger Größen ... wie auch- eine ß.egrenzung der Größenbewegungen. nach oben 
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tind unten" (25, S. 143). Des weiteren beziehen sich die SicherungsZJiiele auch auf die 
StabiHsii.1erung der Wirtschaftsstruktur. Wenngleich die Wirtschaft durch einen stän
ddigen Strukturwandel gekennzeichnet, ja dieser meist unabdingbar ist, so kann trotz
dem anstatt „einer Anpassung zur Erzielung einer effizienten Gesamtstruktur auch 
eine ... Erhaltung dieser Sektoren auf Kosten 'der Effizienz angestir.ebt werden" 
(25, S. 146). Dies kann entweder aus g;es.ellschaftspolitischien Gründen (die eindeutig 
als solche dekla.rl.1ert werden müßten) erfolgen, sofern es sich um die Erhaltung be
stimmter ß.erufsischichten durch Sich~ung ihres Einkommens handelt, oder aber zur 
Sicherung der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern .:... wie ·etwa Milch eines dar
stellt 5• 

Es kann hier eingewendet we1"den, daß das schließlich zu einem Einfrieren der Struk
turen führen würde, doch erscheint eine Rücksichtnahme im Hinblick auf die 
Geschwindigkeit des Strukturwandels angebracht. SicherLich körint·e edne Vorratshaltu'Il:'S 
betriebten werden, aber. bei Milch käme 1edn1e solche Altemative, zumindest ·soweit es 
sich um Frischmilch handelt, wegen der schlechten LagetfäMgkeit nicht in Betracht. 
Bei Milchprodukten (Butter, Käse, Milchpulver) erfolgt eine (temporäre) Vorra.tshaltung 
in relativ bescheidenem Umfang. · 

Wenn auch eine unzureichende· inländische Milchproduktion derzeit nicht ·gegeben ist, 
so 1sollte doch noch - ohne e.iner Krisenstimmung das Wort zu reden - auf das Ab
hängigkeitsverhältnis zum Ausland aufmerksam gemacht werden. Geht man davon 
aus, daß man es nicht für notwendig hält, dii~ Trinkmilchversorgung aus dem Inland 
zu g.ewährleii.sten, so wäre infolge der ·schwierigen · Transportbedingungen dieses 
Produktes die ausreichende Versorgung · (möglichst noch ·zu „angemessenen Preisen") 
bei weitem nicht immer gesichert. Mehrere Gründe sind hi-er anzuführen:· erstens ist 
Fri1schmilch in Spe·zialtanfos transportiert relativ teuer (z.B. die Transporte der Land
genoss-enschaft Ennstal an die US-Truppen in d:er Bundesrepublik Deutschland oder 
gar an jene im Mittelmeerraum) und zweitens ist dieses Produkt - im Geg·ensatz zu 
bestimmten Milchprodukten - im Ausland nicht Jederzeit in der erforderlichen Menge 
erhältlich, da in der Milchwirtschaft primär diie Trinkmilch gewinnbringend ist. Die 
Transportkosten müßte mit Sicherheit der Verbraucher - in ·diesem Fall der öster
reichisch,e Konsument - bezahlen. Will man hingegen nur die Trinkmilchversorgung 
auis dem Inland sichern 6 und ·bestimmte Milchprodukte· (Butter, einige Käs·esorten) 
aufgrund des b:i:lligeren Auslandsangebotes importierien, so muß konze.cHert Werden, 
daß dies zwar kurzfrdstig volkswirtschaftlich billiger wäre, doch das Jahr 1971 hat 
gezeigt, daß Mangelierscheinung·en auch bei di1esien Milchprodukten nicht auszuschließen 
siind und eine Unterversorgung der Bevölkerung zu gewärtigen wär·e~ Dabei war das 
Jahr 1971 . kein Krisenjahr in dem Sinne, ·daß es (große) Mißernten oder politisch
militärische Krisen in d

1
en Hauptproduktionsländern gegeben hätte. Jede Verknappung 

im Ausland ..... und wäre siie von noch so kurzer Dauer - würide 1di1e Butter zugunsten 
anderer Fe~ (Pflanzenfette) Marktanteile kosten. Eine völhige Verdrängung vom 
Markt wäre nicht auszuschließ,en, da in knappen Z.eiten die Butterexportländer vor
nehmlich Großkontrakte tätigien, sodaß eine „Vernachlässigung", d. h. Unterversorgung 
des österr·eichischen Marktes möglich wäre. 

6 Ob Milch wirklich „lebenswichtig" ist, kann hier nicht eingehend erörtert werden. Es sei · 
aber auf folgende Fachaufsätze hingewiesen: „Milch und Milchprodukte aus ärztlicher 
Sicht" (30, S. 166 ff.) und „ Weltmilchtag und Gesundheit" (31). 

6 In Österreich handelt es sich dabei im Durchschnitt der Jahre _1961 bi~ 1970 um rund 
549.ocio t (33, S. 221)'; das entspricht etwas mehr als einem Viertel der Gesamtmilch
anlieferung. · 
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Das im MOG v1erankerte Ziel wirkt diesen Gefahren entgegien und entspricht auch 
dem volfoswirt'Schaftlichen Zi1el nach Erhaltung der menschlichen Res-sourcen, wobei 
hier besonders auf die Erhaltung der Volksgesundheit hingewies.en werden soll. Aus 
aill den angestellten Überlegungen scheint diie Zielsetzung 11Schutz der inländiischen 
Milchwirtschaft" - mit den erwähnten Klarstellungen und Präzisierungen - für sämt
liche Bevölkerungsschichten und somit für die Gesamtwirtschaft, zumindest langfristig, 
kaum entbehrlich. 

Sicherung eines möglichst einheitlichen Erzeuger- und Verbraucherpreises für Milch 
-un~~Z~!:!._g_~se aus Milch 
Es wurde auf Seü.t-e 24 erwähnt, daß skh Vorzti.e1l•e bzw. Zw~schenzü,ele alltls übergeoro
neben Werten herleiten und dadurch Mittelcharakter für ander·e Ziiele aufweis·en; des 
weiteren, daß das MOG nicht isoliert von anderen wichtigen Agrargesetzen, sondern 
im Konnex mit .diesen betiiachbet werden soll, z. B. mit dem Landwirtschafbsgiesietz (32), 
wo es im Zielkatalog (§ 2 Abs. 1) heißt, einen 11wirtschaftlich gesuooen Bauernstanid 
in einem funktionsfähig.en ländlichen Raum" anzustrehen. Landwirtschaftsgesetz und 
MOG warien ur·sprünglich im Entwurf beisammen, haben aber jetzt faktisch zu
einander keine sichtbare Bezi,ehung, denn die Zielsetzungen beinhalten k,eine wechsel
seitigen Hinweise. Auß·erdem sind wir uns der Tatsache bewußt, daß die Zielsetzung 
im MOG ·schon lange v o r derjenigen im Landwirtschaftsgesetz verankert worden 
ist. 

Wie auf den folgenden Seiten zum Ausdruck kommen wird, nimmt das Ziel „Sicherung 
eines möglichst einheitlichen Erzeuger- und Verbraucherpreises für Milch und Erzeug
nisse aus Milch" eher Mittelcharakter an und kann als „instrumentelles" Ziel betrachtet 
werden, weil es zur Realisierung des übergeordneten Zieles („Endzieles") beiträgt : 
11 Wirtschaftlich gesunder Bauernstand in einem funktionsfähigen ländlichen Raum". 

sch.ematisch betrachtet könnte das eventuell so formuliert werden: 

End(Oher)ziel 
(überg•eor.dnetes Ziel) „wirtschaftlich gesunder Bauernstand in einem funktions

fähigen ländlichen Raum" (Landwirtschaftsgesetz) . 

Vor(Zwiischen):ciel 
(instrumentelles Ziiiel) 

(Maßnahme) 

„Sicherung eines möglichst einheitlichen Erz.euger- und Ver
braucherpreises für Milch und Erz·eugms•se aus Milch" (MOG). 

Preis ausgleiche (laut MOG). 

Di.es•e Zielsetzung war schon im Jahr1e 1950 im Milchwirtschaftsgesetz (3, § 2 Abs. 1) 
verankert und scheint im geltenden MOG unverändert auf. Trotz der weitreichenden 
ß.edeutung dieser Ziels·etzung wurde vom Gesetzgeber auf eine nähere Interpretation 
verzichtet. In den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage (34, S. 7 ff.) wurde 
lediglich das Wort 11möglichst" näher beleuchtet: 

„ Der Begriff ,möglichst' einheitliche Erzeugerpreise wurde gewählt, weil es in der Praxis 
nicht immer möglich sein wird, an allen Orten einen vollkommen gleichen Erzeugerpreis zu 
garantieren. Der Fonds wird jedoch bestrebt sein müssen, einen gleichen Erzeugerpreis ab 
Molkereirampe zu erreichen." 

Ansonsten spricht das Gesetz lediglich von der allgemeinen Notwendigkeit, ein ein
heitliches Preisgefüge auf Erzeuger- und Verbraucherebene zu erhalten bzw. herzu
stellen; es gibt jedoch keine Antwort auf die Fragen nach den speZJifi.schen Beweg
gründen für di,e Nivellierung der Prei•sunter'Schiede. In der Literatur sind die Variationen 
der Motive sehr zahlreich. Zunächst iist festzuhalten, daß dieses Zi·el einen Kompromiß 
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der Wirtschaftspartner darstellt und in zwei Teilziele zerliegt werden kann: einerseits 
soll dem Erzeuger, a1so dem Bauern, ein möglichst einheitlicher Prei1S · für -sein Produkt 
gewährlei1stet werden, anders1eits soll der Konsument in fernen Verbrauchsgeb~etien, 
also in .den Ballungszentren, nicht durch höhere Preis·e dieses Grundnahrungsmittels 
belastet werden. Für cHe regionale NivelHerung dies·er Prieise waren nach dem Krieg 
hauptsächlich ·soziiale und ökonomische Motä.v.e ausschlaggebend, dn den letzten Jahr·en 
sind aber überwirtschaftHche Argumente immer stärker in den Voridergrund getreten. 

a) Der 'einheitliche V e r b r a u c h e r p r e i s 
In den Jahren nach dem Kriieg (1948-1950) betrug der Ant.edl der Ernährungsausgaben 
an den ~samten Verbrauchsausgaben in Arbeitnehmerhaushalten durchschnittlich, 
oh11!e Genußmittel, noch rund 44°/o (35, S. 372). Den Gnmdnahrunigsmittie.In kam im 
Vergleich zur heutigen Zeit erhöhte ß,edeutung zu. Di1e Angst vor einer Unterver
sorgung war noch bis in 1die fünfziger Jah11e hinein vorhanden, denn ·erst Mitte 1949 
verschwand - vor aUem idank der Nahrung·smittelliierferungen aus der Marshall-Plan
Hrilfe - der „Lebensmitrelaufrufl' in den Tages2ieitungen (2, S. 25 ff.). Mitte der 
fünfzig•er Jah:rie erreichte endlich die quantitative und qualitative Ernährung der nicht
landwirtschaftlkhen B1evölkerung das Vorkr1egs·niveau. 

Dl·e in der Wirtschaftstheorie v0ertretJetnie Auffassung, die Ausgaben für Ernährung 
hätten in einer Volkswirtschaft mit relativ niedrigem Lebensstandard viel größere 
Bedeutung als bei hohem Lebensstandard, ist hier klar ersichtlich. 

Außeridem - dies wurde schon an anderer SteHe hervorgehoben -- war und dst Milch 
da •s Grundnahrungsmittel schJ.echthin. Stärkere Preisbewegungen hätten sicherlich 
psychologisch intensiver gewirkt als ihre monetäre Auswirkung. Aus dieser Sicht muß 
man das Biestr·eben der KonsumentenvertI'letung 1sehen, •Speziell den Verbrauchern in den 
Großstädten, den kinderreichen Famiilien und Rentnern, .ein zusätzliches heunruhigendes 
Ansteigen des Milchpreises wegen der langen Transportwegie zu ersparen. 

In den letzten zwanzig Jahren hat sich al1erdings di.e Situation etwa•s geändert. Erstens 
wandelte sich di1e Mangelwirttschaft zur überflußwirtschaft, sodaß die Gefahr der Unter
versorgung nicht mehr gegeben scheint. Zweitens ging der Anteil der Ernährungsaus
gahen an den ge·samten Verbrauchsausgaben in Arbeitnehmerhaushalten stark zurück: 
in den Jahr·en 1968-1970 betrug er nur mehr durchschnittlich 280/o (35, 5. 372). Diese 
Entwicklung spiegelt skh absolut auch im Trinkmilchverbrauch wider, der pro Kopf 
von 159 l (1960/61.) auf l.35 1 (1969/70) g·esunken ist. Hing·egen ist zu bedenken, daß 
diese Zahlen nicht die noch immer vorhandene Bedeutung der Milch abschwächen 
können, da sich der Konsum stark auf hochwertige Verarbeitungsprodukte verlagert hat 
(vgl. Diagramm 13). An 1dieser SteHe muß noch darauf hingewiesen werden, daß da·s 
Hauptargument „Grundnahrungsmittel für kinderrieiche Familien" mit der Verwen
dung industrieHer Kleinkiinderkost zunehmend an Zugkraft vierliert. 

Könt (36, 5. 142) schätzte .anfangs der sechzd·ger Jahre die regionaLen Konsumenten
preisunberschiede im Bundesg·ebiiet, wie sde aJis Folge ungleicher La·ge zu den Produk
tionsgiebiete:n bei fr.e1er Preisbildung \nermutlich bestehen würden. Er kam dabei zu 
Größenordnungen, d1,1e im Hinbl!ick auf die gesamten Ernährungsausgaben praktisch 
bedeutungslos sind. Es ist aber oHensichtlich, daß Bevölkerungsschichten mit nied
rigie:riem Einkommen einen ~elativ höher·en Anteil ihrer Gesamtausgaben für den Kauf 
von Nahrungsmtitteln verW€'lllden müssien, als solche mit höherem Einkommen. A1s 
Beispiiel dienen Mefür in de.r folgenden Tabelle die Ergebms·se der Haushaltsbudget
erhebungen der Arbeiterkammern für Wden, Ndederfüterreich, Oberösterl."eich, Steiermark 
und Tirol für das Jahr 1970 (37, 5. 228). 
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TABELLE 1: Anteil der Ernährungsausgaben an den gesamten Verbrauchsausgaben 

l ahresbrutto-Einkommen 
je Haushalt 

s 
-52.800 

52.801-57.600 
57.601-62.400 
62.401-67.200 
67.201-72.000 
72.001-76.800 
76.801-81.600 
81.601 und mehr 

Anteil der Ausgaben für Nahrungs
und Genußmittel in österreichischen 

Arbeitnehmerhaushalten 
% 

46,7 
33,3 
37,2 
33,7 
33,7 
33,2 
34,7 
29,8 

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß Schichten mit niedrigierem Einkommen hinsichtlich 
ihrer Ausgabenstruktur von Veränderungen des allgemeinen Lebensmitt:elprei•sniveaus 
in ungleich stärkerem Maß betroffen sind. 

Bei ~bt es .ebenfalls diie Zi-elisetzu111:g des ~n.he.itli.rhen Verbr1n1-eheff>'fi€.i:S•El'Srfür 
die von den Zuckerfabriken eli11__IransportkQ.~t,enausgleid1 :durchgeführt wiPd. Ein 
negativer Saldo w ird aus Riicl<lagen beglichen; zumeist sind jedoch di1e Einnahmen 
höher 7 • 

Letztlich stellt sich die Frage, ob es unter den beschriebenen Voraussetzungen noch 
erstrebenswert ist, in allen Teilen des Bundesgebietes, von den fernsten Alpentäl•ern 
bis in ·die Großstädte, die Verbraucherpreise gleich hoch zu halten. Betrachtet man da·s 
ProbLem isoliert von der Einheitlichkeit der Erzeugerprei·s·e, ist eine volkswirtschaftliche 
Notwendigkeit nicht mehr so ausgeprägt ersichtlich. 

b) Der einheitliche Erzeuger p r e i ·s 

Für dieise Zi1els1etzung isind i:n der einschlägigen Literatur ·einig1e Motii.vbereiche fostzu
stellen, die für die Problematik wesentlich scheinen: Es gieht dabei um Ober- und 
Unterzielie, um auß.erwirtschaftliche und wirtschaftliche, um mittel- und langfristige 
Z1ielvorst1eHungen. Siie s.ind derart dneiinander verzahnt, daß ·eine vollständige lso
Herung gar nicht recht möglich i1st. Im Zuge der Entwicklung unserer Gesellschaft, der 
Änderung unserer Wertvorstellungen, verschieben sich auch die Rangordnungen der 
Ziele. Im wesentlichen kann man folgende Motivbereiche foststellen: 

- Die Beeinflus•sung der bevölkerungs- und raumpo1itischen Entwicklung im Hinblick 
auf Siedlu:ng'Sdichte, Kuhurlandschaftse.rhaltung und Landschaft.s•schutz, und in deren 
Gefolg;e Bedachtnahme auf die wachs1enden Erholungsbedürfnä.1sse der Menschen in 
.den Ballung'Szentren und unter ß.erückisichtügung dies Fremdenvecl<ehrs. 

Dieses Ziel trd.tt immer •stärker in den Vordergrund und kann schon heute und speziell 
in der Zukunft als Oberziel betrachtet werden. Im Verhältnis dazu scheinen die 
folgenden Z>iele eher als Mitt.el zu gelten. 

' - Bewußte Aus•scha~-tung der örtlichen Lage des Marktes, um .die natürlichen und wirt-
schaftlichen Erschwemi·s·se der bergbäu1e·rlichen Landwirtschaft über -einen höheren 

: j Produktprei·s 11gerechtier" •entlohnen zu können (g.er.echtere Hnkommensvert·eilung). 
1 

· 7 Vereinzelt wird die Meinung vertreten, in der Wirtschaft sei fast alles 11erlaubt", nur der 
Schleier der „Privatwirtschaftlichkeit" müsse gewahrt werden. Dazu erklärt GALBRAITH 

(38, S. 115): "Staatliche Eingriffe in das Lohn- und Preisgefüge der Wirtschaft sind zwar 
eine willkürliche Ausübung staatlicher Macht. Sie sind aber dennoch voll gerechtfertigt, 
weil sie an die Stelle willkürlicher Machtausübung von privater Seite treten." 
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Daneben beisteht aher noch edn1e marktwirtlschaftliche Komponrent1e, diie dal!auf 
hinweist, daß sich durch ·eiil1e Prei•snivel1:iienmg Ul1ld somit eine heabs:ichtigte Besiser
stellung der marktf.ernen Betriebe die Milchproduktion in Zukunft in den prädesti
n~erten Grünraurnregio~en d~s Alpengebietes konzentrieren wird. 

Alle diiese Zi1e1e, sowohl .di.e ökonomischen als auch die auß.erökonomischen, werden 
aber mancherorts - so plausibel ihre Begründung oft klingen mag - seit langem heftig 
kritisiert. Die grundlegende Meinungsdifferenz Hegt in der Tatsache, daß bis dato die 
prakHsche Agrarpolitik und die konservative Schul,e der Agrarwiis.s·einschaft die A-grar
priedspolitik mit dier Agrar·einkommenspolitik ·eng verknüpft wissen wollte, wähl!end 
das liberale Lager für eine strenge Trennung pläd.iert(e); es meint(e), der Preiis ha:be 
rein markttechrusche Funktionen, um Angebot und Nachfrage langfristig in ein Gleich
gewicht bringen zu können. Bezüglich der Einkommenspolitik wird auf die Struktur
Ullld Sozialpolitik verwi,es·en. Im Hinblick auf .di1e Bnkommensdi1sparität meint z. B. 
PLATE (39, s. 345): 

„Die Einkommensdisparität in solchen Wirtschaftszweigen - das Zurütkbleiben der Einkom
men hinter denen in anderen Wirtschaftszweigen - kann ... auf die Dauer nicht durch Mani
pulieren der Preise ... verhindert werden, sondern nur durch laufende Anpassung des Faktor
einsatzes an die sich ändernden Bedingungen." NIEHAUS (40, S. 250) ist ähnlicher Ansicht, in
dem er als mit der Wettbewerbsordnung unvereinbare Ziele folgende nennt: „Das Ziel, die 
Kosten aller Betriebe zu decken; alle Versuche, Preis- und Einkommensparitäten durch Ein
griffe in den Markt herbeizuführen; Preisfestsetzungen durch Berufsverbände und Interes
sentenmonopole ... " 

Zusammenfass1end kann man festhalten, daß die'S·e Gruppe von Wiss·enschaftlern das 
Problem bereinigen will, indem sie ganz einfach die Einkommensfrage von der · Preis
frage trennt und jene auf die Ebene der Struktur- und SoZJiaJpoLitik tranosfumert. Im 
Kern i·st das Probloem damit ·nicht gelö·st, ·sondern nur /1 verlagert". Wann und ob di~s1e 
Problematik auf der neuen Ebene überhaupt zufriedenstellend g·elöst wel!den kann, 
darauf wird keine hinreichende Antwort gegeben. 

Die konservativen Agrarpolitiker hinge·gen sehen im Agrarpreis die 11Entlohnung für die 
bäuerliche Arbeit"; Preis und Einkommen seien ·eng miteinander verbunden. Dazu ist 
zu sagen, daß di·es·e Auffas1sung wohl einleuchtend .klingt, doch schwerwiegende 
Probleme dabei auftauchen, vor allem das überschußprobl·em, das in den westlichen 
Volkswil-tschaften noch nicht gelö-st werden konnte. 
Wir stehen S·eit rund 20 Jahren in einer Entwicklungsphase der Politik, in der dem 
wirtschaftlichen Fortschritt im weitesten Sinn - Steigerung des Güterangebots a.J.s 
Meßgröße höheren Lebensstandards - fast absoluter Vorrang eingeräumt wurde. 

„Dieser Vorrang hat aber Konsequenzen, die in den letzten Jahren in immer stärkerem Aus
maß Kritik am gegenwärtigen Wirtschaftssystem auslösten, weil insbesondere das Unbeha
gen darüber wächst, daß die Anforderungen und Notwendigkeiten des modernen Industrie
systems eine Unterordnung aller anderen gesellschaftlichen Ziele erfordern." (41, S. ;) 

Schon GALBRAITH (42, S. 137 ff.), der keineswegs :als konservativer Gesellschafts
reformer und Wirtschaftspolitiker gilt, hat auf diese Probleme hingewie6en. Es ergibt 
sich hier di·e Kernfrage, ob ein Lieben, wi.e es •sich unter der Auswirkung dieser Ent
wicklungsprognos.e in Zukunft fast zwangsläufig a:bz·eichniet, ein ·e c h t e s Ziel unser:er 
Gesellschaft sein kann, oder ob es nicht übergeordnete Ziele gibt. Di1e Meinungen 
darüber sind geteilt; in einem aber stimmen sie überein: in der grundosätzLichen Fest
stellung, daß sich unser Lehen und die Lebensbe,dingungen grundleg·end ändern werden, 
wenn technischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum unverändert oberste 
politische Maxime der Gesellschaft bleiben. Oder mit anderen Worten, wenn die Jagd 
nach dem rein materiellen Wohlstand so wiie bi~her anhält und alles in Mengen von 
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produzierten Gütern, in Rentabilität der Erzeugung und Versorgung oder in Steig•erung 
des Realeinkommens gesehen und gemessen wird.. 

In den industrialisierten Staaten gewinnt in den letzten Jahren der Begriff der „Um
weltsicherung11 immer größere Bedeutung. LrnsER (43, S. 11) wendet •sich gegen die 
Gefahr, daß das Wort Umwelt zum Modewort wird und wei·st auf die biologische 
Bedeutung der Umweltsiicherung hin. Ein Forschungshericht des amerikanischen Um
weltschutzbüro-s schlägt vor, in Hinkunft nicht mehr das Bruttosozialprodukt zum Maß
stab der Lei•stungsfähigkieit zu machen, sondern den Bruttosozialnutzen. Aus all diesen 
Gedankengängen läßt sich ablesien, daß sich di•e Gesel1schaft anschickt, ihren Zielen 
eine andere Rangordnung zu gehen. 

K·ehren wir unter diesen A·spekten wieder zu den außerökonomi·schen Lei·stungen der 
bergbäuerlichen Landbewirtschaftung zurück, so müss.en wir .feststellen, daß ver
schiedene Fragenkreise, wie etwa die „biologische Wertigkeit des Bergbauern" 
(44, S. 81.) sowie der wehrpoliti.sche Aspekt, immer mehr in den Hintergrund getreten 
sind. Dazu bemerkt FRAUENDORFER (45, S. 9 ff.): 

„ ... aber auch der natürliche Bevölkerungszuwachs hat in den Berggebieten gegenüber frühe
ren Zeiten stark nachgelassen und die alte These, nach der die Bergbauern eine dauernde 
Bevölkerungsreserve und Kraftquelle für das ganze Volk bilden, läßt sich heute in dieser 
allgemeinen Form nicht mehr aufrechterhalten." 

\Die außerökonomische Bedeutung der Bergbauern liegt in der Erhaltung und Förderung 
\des Siedlungs- und Erholungsraumies, des Landschaftsschutz.es sowie der Infrastruktur. 
\Zahlreiche Merkmale unterscheiden die Land- und Forstwirtschaft von allen übrigen 
1 
Zweigen der Volkswirtschaft. Besondere Bedeutung für die Industriegesellschaft kommt 
1 
jedoch der „F 1 ä c h e n funkt i o n" bzw. „R au m wirksam k e i t 11 der bio-
logischen Urproduktion zu (461 S. 169 ff.). Auch in den westHchen Industrieländern 
jwerden noch 70-80°/o der g1esamten Staatsfläche in unterschiedlicher Intensität land
!Und forstwirtschaftlich genutzt. Was nun Erholungswesen und Fremdenverkehr als 
~ypische Entwicklungstendenzen einer sich mehr und mehr zum tertiären Bereich hin 
/verlag·emden Gesellschaftsstruktur anlangt, so d'St nicht zu übersehen, daß diese ständig 
;an Umfang zunehmenden Formen einer 11Freizeitziv!i.Jisation" hinsichtlich ihr.er land
lschaftlichen Grundlagen bisher im wes·entlichen eigentLich 

, 
1„nur die landschaftspflegerischen Gratisleistungen der Land- und Forstwirte in Anspruch 
genommen haben: sowohl in den Naherholungsgebieten im Umkreis der städtisch-industriel
len Ballungen als auch in den Fremdenverkehrsregionen des Alpenraumes wäre der ganze 
Erholungsbetrieb ohne diese bisher kostenlosen Pflegeleistungen nicht vorstellbar." (46, 
s. 169 ff.) 

Anderer Ansicht in der Beurteilung der Ver·dieil!Ste der Landwirtschaft hinsichtlich 
der Wohlfahrtsfunktionen ist z.B. GANSER (47, S. 139 ff.). Er meint, die moderne, inten
sive, rationalisierte und chem!i.s·ierte Landwirtschaft .verhalte sich weder landschafts
pflegerisch eindeutig positiv, noch sei sie ökologisch harmlos. Eine intensiv genutzte 
Agrarlandschaft sei als Erholungsraum kaum geeignet. Stadtpflege sei wichtiger als 
Landschaftspflege. Statt mit dem Landschaftspfleg1eargument einen neuen agrarischen 
Sub\llentionsanspruch zu begründen und einer privilegierten Minderheit von Stadt
bewohnern Vortreiile zu schaffen, möge man den städtischen Lebensraum und seine 
Naherholungsg•ebiete wieder menschenwürdiger gestalten. Wenn solche Argumente 
auch s·elten vorgebracht werden, so zeigt sich dennoch, daß die Bedeutung der berg
bäuerlichen Landbewirtschaftung mancherorts wenig Verständnis findet. 

In wir t s c h a f t s t h eo r et i s c her Sicht (25, S. 132 ff.) eröffnen sich 
in bezug auf diese Zielsetzung eii.nschließHch ·etwa·iger Ober- und Unterzi1eJ.e recht 
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unterschiedliche Perspektiven und Beurteilungsmöglichkeiten. Betrachtet man die 
P r o d u k t i o n s z i ·e l e, •SO wird ersichtlich, daß das statische Ziel maximaler Effizienz 
bei der Milchproduktion in den Berggebi.eten wohl kaum erreicht wer.den kann, und 
zwar schon deswegen nicht, weil die Bedingung der maximalen technischen Leistung, 
a1so die Ausschöpfung des geg·ebenen technischen und organisatorischen Könnens, 
wegen der schon erwähnten wirtschaftlichen und natürlichen El'\Schwernisse zumeist 
nicht ·erfüllt werden kann. Abg0es0ehen davon i·st dd·e Ndchrerfüllung dies·es Zieles auch 
dadurch bedingt, daß es in der biologischen Urproduktion - •ehen aufgrund. der Art 
der Arbeit - bei weUem nicht immer möglich ist, im Gegensatz zur Indust11i.e, maxd.male 
Effizi1enz zu erreichen; ja oft scheint es gar nicht vernünftig, eine ·solche anzupeilen, 
weil dadurch Nebenziele (die ·ev0entuell r·egional zu Hauptziel•en we.rden können, wie 
etwa Vermeidung von Raubbau, Erhaltung der Gesundheit des Tier- und Pßanzen
materd.a!l1S) negativ beeinträchtigt weriden. Iµngegen erfüllt die Ver1agerung der Mii.Jlch
produkbion in c:Iiie dafür prädeistinierte.n Gebiete die Wlirtschaftstheoretiische Bedingung 
der optimalen SpeziaHsi.erung, wobei es im wes·ent1i.chen um die optimalie Arbeitis
teiilung zwi·schen den Betrieben geht. Grünlanidgebd·eten wird dies·e Bedingung gewiiss1er
maß·en oktroyiert, da sie - im Gegensatz zu den Flachlandbetrieben - k·ejne Produk
tions(Spezialiisi1eru11Jg's)alternatdven besdtzen. Andere B1edingungen - wde etwa di1e der 
optimalen Kombination der Faktoren - können nur ·einz·elbetriebldch beurteilt werden. 

W·es•entlich erscheint im Zusammenhang mit dem Postulat •einheitlicher Erzeuger- und 
Verbr.aucherprei1S1e, d.ie lim Endeffekt das Streben nach Gleichheit andeuten, eine kurze 
Interpretation der Ver t e i 1 u n g s ziele. 

B·etrachtet man das V•erteilungsprinzip der Leistungsgerechtigkeit, das noch am ehesten 
dem allgemeinen Kons.ens ·entspricht (daneben gibt .es noch das Prinzip der GJ.eichheit), 
so tnifft man auf das VerrdiernstvolLe (aufgewendetes Opfer· oder hervorgebracht·er 
Erfolg?) ·einer Leistung. GÄFGEN führt dazu aus (25, S. 141): 

„Da der erzielte Erfolg zum Teil auch von den äußeren und zufälligen Umständen ab
hängt, ... erscheint es gerechter, die Anstrengung und die aufgewendete Mühe zu berück
sichtigen, als das Ergebnis der Anstrengungen." 

In der Praxis wird dieser Aspekt .durch Zuschläg·e (Schmutzzulage, Trennungszulage 
usw.) berücksichtigt. Ob man nun in W1eiterv•erfolgung dieses Gedankens die natur
und marktwirtschaftlich bedingten Nachteile der Bergbauern. in diese "Umstände" 
einreihen kann, ·~st s·ehr schw1erig zu beantworten und führt gewiß inis Philosophische. 
Jedoch ergibt ·sich auch bei der Entlohnung des Erfolges ·ein schwerwi•egendes Problem, 
nämlich das der Zuordnung des Beitrages der 1e1inzelnen FaktorJ.eistung zum gesamt
wirtschaftlichen Produktionsergebnis. 

Weiters wären noch einige Aspekte der 5 i c h e r u n g s z i e 1 e zu beleuchten. Es 
wurde eingangs schon erwähnt, daß die Ausrichtung der Wirtschaft·spolibik auf Sicher
heit ein allgemein anerkanntes Ziel darst·ellt, wobei der Kontinuität besondere Bedeu
tung zukommt. ß.ergbäuerLiche Milchproduktion fördert unter den gegebenen Voraus
S·etzungen (ß.egünstigung ihrer Produkte) di·esies Ziel, was bei Flachlandbetrieben kaum 
der Fall •se!in wird, .da hier andier·e Produktionsalternativen bestehen und isomit eine 
gewisse Unstetigkeit geg·eben i1st. 

Zusammenfassend gilt, daß zwischen den ökonomiisch begründbaren und den außer
ökonomisch bedingten Zielen in diesem Fall Identität herrscht, ·denn mit der relativen 
Besserstellung der bergbäuer1ichen Landwirt-schaft wird gleichzeitig das Ziel der Er
haltung der Kulturlandschaft usw. inifüert. Bekennt man sich al1so zum übergeordneten 
Ziel eines 11 funktionsfähigen ländlichen Raumes", so bejaht man damit automatisch 
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1 eine relative Begünstigung der dorti..gen Bewohner 8• Bis hierher findet dieses Ziel aus 
· den dargelegten Gründen bei der Mehrheit unser1er Gesel1schaft seine Anerkennung; 

auch an dieser SteUe wird eine solche ausgesprochen. Über ·das Wie der Erreichung des 
Zieles wird an anderer SteUe noch zu diskutieren sein. 

Erzielung der aus volkswirtsclwftlichen Gründen gebotenen Gleichmäßigkeit in der 
Belieferung der Märkte mit Milch und Erzeugnissen aus Milch 

ie Motivation dieser Zielse tzung ist historisch aus der Unregelmäßigkeit der Nach
kriegsversorgung zu verstehen. Damals mußten ehe Konsumentenvertret-er mit Recht 
befürchten, daß ohne gesetzliche Handhabe eine (temporäre und lokale) Unterver
sorgung der Märkt.e eintritt. In den Erläuternden Bemerkungen (34, S. 7 ff.) hieß es: 

„Diese Gesetze (gemeint sind Agrargesetze im Ausland, die ähnliche Zwecke verfolgten; 
der Verf.) wurden in der Erwägung erlassen, daß ein Agrarmarkt, der durch den Wechsel 
von ... gutem Absatz und Absatzstockungen gekennzeichnet ist, nicht bloß für den land
wirtschaftlichen Berufsstand, sondern für die gesamte nationale Volkswirtschaft verderb
lich ist." 

Sodann wird ausgeführt: „Die landwirtschaftliche Produktion ist an die Jahreszeiten ge
bunden ... ; auch die täglich anfallende Milch kann nicht gelagert und für Zeiten besserer 
Preise aufbewahrt werden." 

Tabsäch1ich scheiint dii.e Millchprodu].<'tion 1111rnd die Anl1iieferu111g ain di·e MolkeDeii.1en nur 
nach außenhin oder etwa im Vergleich zu den Feldfrüchten zeitlich ausgeglichen zu 
sein. In der Wirtschaftswirklichkeit süeht di.e Graphik so aus, wie im Ddagramm 14/a 
dargelegt wird. Infolge dieser Tatsache ergibt sich eine saisonal bedingt·e Über- bzw. 
Unterversorgung der Be- und Verarbeitungshetri1ehe mit Rohmilch. Anderseits besteht 
nicht während des ganzen J.ahr1e1s eiine gleiichmäßdge Nachfrage, sondern es gibt mitunter 
Verbrauchs·spitzen (z. B. Schlagobers zu Weihnachten oder Butter im Sommer). 
Diagramm 14/b zeigt den saisonalen Verbrauch von Trinkmilch, Schlagoher1s und 
Butter. 

War man in. der Nachkriegszeit bestrebt, vor all.em aus sozialpolitischen Erwägungen 
di.e GLeichmäßigkeit der Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel Milch zu sichern, 
so verlagerte 1sich im Laufo der Zeit der Schwerpunkt ·dieser Zielsetzung auch auf die 
ausreichende und gleichmäßig1e Versorgung mit hochwertigen Milchprodukten, um 
zu Zeiten des Spitzenkonsums „im Geschäft zu bleiben": „Luxusprodukt" Schlagobers 
zu W1eihnachten und Butter dm Sommer. Da.s hängt ,eiin-e!'lseits mit dem weihnachtlichen 
Festschmaus und anderseits mit den Ansprüchen des Fremdenverkehrs zusammen. Um 
letztere voll befriediigen zu können, 1sind in der Saüison oft umfiangrekhe Kühlwagen
transporte in die Fremdenverkehrszentren erforderlich. 

Die Molkereien sollen also in der Lage sein, bei der gegebenen schwankenden Produk
tion bzw. Anlieferung die z. T. recht stark schwankenden Nachfragebedingungen zu 
erfüllen. So will es das MOG in seiner Ziels-etzung - sofern man unter Glekhmäßigkeit 
das zeit 1 ich e Moment im Auge hat. Das wird allerdings nirgends vermerkt. Daher 
muß man auch den g e o g r a p h i s c h e n (regional0en) Gesichtspunkt berücfosichtigen. 
Obwohl auch dieiser im Gesetz oder im Motivenbericht nicht direkt angesprochen wird, 
sei dazu folgendes angedeutet: Es wurde bereits festgehalten, daß die Milchproduktion 
regional zwar hes·ser gestreut i·st als 1etwa die Brotg·etreideerzeugung, doch erg1eben sich 
trotzdem r·echt unterschiedliche Mengen, di..e 1dazu führen, daß umfu.ngre.iche Trink
milchtransporte von Niederösterreich und Oberösterreich in di1e Bundeshauptstadt er-

8 Es sei denn, man denkt nicht an bäuerliche Landschaftspflege, sondern an staatlich ange
stelltes Pflegepersonal. 
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forderlich .sind (letzterer Aspekt hängt z. T. auch mit der Strukturpolitik der Molkerei
wirtschaft zusammen). 

TABELLE 2: MilchHefedei-stung an die Be- und V~rarbeitungsbetri·ebe im Jahre 1970 

(ohne Rahm, Ver!;'echnungsmilch und Bauernbuttererfassung; Zahlen abgerundet) 

Bundesland in t in% 

Oberösterreich 649.000 ;2,6 
Niederösterreich 450.000 22,6 
Steiermark ;;9.000 17,0 
Salzburg 160.000 8,o 
Tirol 152.000 7,7 
Kärnten 102.000 5,1 
Vorarlberg 70.000 3,5 
Burgenland 64.000 3,2 
Wien 262 0,01 

Summe 
Q.: (;;, s. 182) 

1,986.262 100,00 

Somit stammen rund 55°/o der GesamtanHeferung aus Niederö·sterr·eich und Ober
füterreich. Diese beiden Bundesländer stellen aber nur 45°/o der Wohnbevölkerung des 
Bundesgebietes (50, S.· 949). Da der Fremdenverkehr in diesen Regionen vergleichs
weise gering ist, nimmt der Vollmilchversand - vor allem nach Wien - eine zentrale 
Stellung ein; es weriden nämlich aus Niederösterreich 35°/o und aus Oberösterreich 
rund 100/o der dortigen Milchanlieferung ·in ·die Bundeshauptstadt verfrachtet. Nieder
österreich ver·sorgt W~en zu zwei Drittel mit Milch. 

Q.: (;;, s. 193) 

TABELLE 3: VollmilchViersand nach Wien im Jahre 1970 

(Zahlen abgerundet). 

Bundesland in t in% 

Niederösterreich 169.000 67,0 
Oberösterreich 60.000 2;,7 
Burgenland 1;.700 5,4 
Steiermark 8.60.0 3,4 
Kärnten 1.100 0,4 
Salzburg 109 o,o 

Summe 2_52.509 100,0 

Daraus wird klar ersichtlich, welch eminente Bedeutung der interregionale Ausgl1eich 
einnimmt. Dazu kommt noch die psychologische Bedeutung, die Versorgungsschwan
kungen bei Milch für die B·evölkerung haben dürften. 

Die Ziels·etzung ist in ihrem K·ern·innerhalb der Landwirtschaft einzigartig, man findet 
sie aber in der übrigen· Wirtschaft. So gibt es eine ähnliche Aufgabenstellung bzw. 
Zielformulierung im 2. Verstaatlichungsgesetz (49, § 3 Abs. 1): 

„Aufgabe der Landesgesellschaften ist, die AlJgemeinversorgung mit elektrischer Energie im 
Bereich der einzelnen Bundesländer (Landesversorgung) durchzuführen, die Verbundwirtschaft 
im Landesgebiet zu besorgen und Energie mit benachbarten Gesellschaften auszutauschen." 
Dieser Ausgleich wird durch die Verbundgesellschaft vorgenommen; eine ihrer Aufgaben 
lautet (§ 5 Abs. 4 b): „Den Ausgleich zwischen Erzeugung und Bedarf im Verbundnetz her
beizuführen ... und die Erzeugung mit unvermeidbaren Stromüberschüssen möglichst gleich
mäßig zu belasten." 
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Danach werden von der V1erbundgesellschaft Stromüberschü5's1e aus irgendednem Bun
des11and aufgenommen und bei Bedarf an Zuschußgebiete abgegeben. Im Endeffekt geht 
es um die ausreichende und vor allem g 1 e i c h m ä ß i g e Versorgung der Bevölkerung 
mit elektrischer Energie 9 • 

Ein Zi.elkonflikt mit anderen agrarpolitiischen oder allgemein wirtschaftspo1iti.schen 
Z1iden ist nicht ersichtlich. Schredbt man der Mdlch Lebensnotwendigkeit zu, ·so kann 
man meinen: „Die Wirtschaftspolitik wird ... tätig im Dienste einer ausgJedchenden 
GePechttigkeit, die Maßnahmen zugunsten bedürftiger Gruppen verlangt" (25, S. 143). 
Al1s pr.akttische Beispiele gelten: Vermeidung schädlichen Konsums, zusätzliche Hebung 
des Lebensniveaus der Konsumenten. Gehör·t dazu die Vermeidung ·schädlrichen Kon
sums, so muß logischerweis.e auch .die Förderung gesunden Konsums gelten. 

Wie schon an anderer Stelle ausgdührt, zählt die Wirtschaftstheorie die Ausrichtung 
der Wirtschaftspolitik auf Sicherheit zu den sogenannten Sicherungszielen, bei denen 
di1e Stetigkeit der Entwicklung sowie Kontinuität in den Grundsät.zien wirtschafts
politischen Handelns eine große RoUe spielen. Auch an dieser Stelle könnte das Ziiel 
einer gleichmäßigen Versorgung der Bevölkerung mit wichtigen Grundnahrungsmitteln 
eingereiht wel"lden. Dieses Ziel stellt nicht nur ein österreichi:sches Spezifikum dar, wie 
z. B. die Milchmarktordnung in Kanada beweist. Dort heißt es {48, 73 ff.): 

„Sicherung einer gleichmäßigen Versorgung der Bevölkerung mit einer qualitativ hochwer
tigen und hygienisch einwandfreien Trinkmilch während des ganzen Jahres ohne größere 
saisonale Preisschwankungen." 

Zusammenfas1s·end gilt, daß diesem Ziel nicht mehr jene gewichtige Bedeutung zu
kommt, wie etwa vor rund zwanzig Jahren, als es vor allem darum ging, aus 
s o z i a 1 e n Gründen der Bevölkerung möglichst da1s ganze Jahr über das Grund
nahrungsmittel Milch zur Verfügung zu stellen. Damit verflochten ist - wie schon 
ausgeführt - ein überregionaler Ausgleich. So wurde der Begriff „Gleichmäßigkeit" 
interpretiert. Heute kommt auch der Aspekt des KommerzieUen in den einzelnen 
Vermarktungsunt,ernehmen hinzu. lnsof.ern ist diese Zielsetzung auch nicht so um
stritten wie andere; ihr·e Berechtigung kann an dies1er Stielle durchaus bejaht werden. 

Er;;rchung einer möglichst wirtschaftlichen Anlieferung, Bearbeitung, Verarbeitung 
----JJ.11.d-V-erteilung von Milch und Erzeugnissen aus Milch 

Mit dies.er Zielsetzung, die erst .jm Jahre 1970 ins MOG aufg.enommen wurde (13, § 3 
Abs. 1, lit. c), wird dem Mikhwirtschaftsfonds zur Pflicht gemacht, die 1ihm vom Gesetz 
zur Verfügung gestellten Möglichkeiten für die in der Milchwirtschaft dringend not
wendige Strukturverhes·s,erung einzusetzen. Die Beistimmung wurde auch iim HinbLick 
darauf getroffen, den ständigen Gebarungsabgang des Fonds in Gl"lenz1en zu halten. 
Weiters geht aus den Erläuternden Bemerkung.en zur R..egiiemngsvorlage betreffend die 
2. MOG-Nov1eUe 1970 hervor (51, S. 5 ff.), di,e Bedeutung dieser neuen Fondsaufgabie 
werde auch dadurch unterstrichen, daß allie im Fonds vertretenen Wirtschaft·sgruppen 
ein „Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit" in der Milchwirtschaft für notwendig erachten. 
F·emer he~ßt es wört1ich: 
„Es wird noch zu prüfen sein, ob und welche Anpassungen der materiellen Bestimmungen 
des Unterabschnittes Milchwirtschaft notwendig sind, um einen bestmöglichen Ablauf des 
Strukturprozesses zu sichern." (Daraus geht hervor, daß über die Mittel noch keine Klarheit 
bestand.) 

9 Wenngleich des öfteren behauptet wird, das Ausgleichs- bzw. Abrechnungssystem funk~ 
tioniere nicht richtig, so ist dies wohl kein grundsätzliches Problem, sondern ein techni
sches. Die Verrechnung mit ausländischen Energiepartnern (Vorarlberg: Schweiz) geht hin
gegen glatt vonstatten. 

38 



Gründe für eine forcierte Strukturpolitik gibt ,es mehrerie: 

1. :i•st im Dez·ennium 1960-1970 dfi.,e MikhanLi.1eferung ·st.ark angesttegen, wodurch 
verstärkt üherschußprobleme auftraten, 

2. weroen diie steigenden Vermarktungsko1sten durch dd·e fix·en Molkereispannen 
immer wenig·er gedeckt und 

3. erwachen der 1staatlichen Wirtschaft.spo1itik, ·dd.e sich ·in -cliies•er Sparte g·esetzlich 
·stark engagti•erit hat, gTOßie P.robl1eme. 

Damit g·eht die Forderung nach einier Rationalisierung der Vermarktung einher, was 
gl·eichbedeutend ist mit d.er Minimierung der Kosten ·der. Be- und Verarheitungsbetri1ebe 
sowi·e der der gesamten Transporte, die im Zug1e der Vermarktung erforderlich •sind. 
In ·einer Studie über die österreichische Molker·eistruktur (52, S. 421 ff.) wird u. a. auch 
auf d•ie BegriffsbestimmWl!gen „MolkeI'lei·struktur" und „optimal" näher eingegangen. 
Danach versteht man unf:ier Mo·lkerei·struktur die Merkmale Standort, Betriebsgröße und 
Sortiment. Optimal s.ei sie dann, wenn da·s Angebot an Milch und Milcherzeugnissen 
mit einem Minimum an Transport- und VerarbeHungsko·sten bereitgestellt werden 
kann. Die Untersuchung kommt zu dem Schluß, daß angesichts .der g.egebenen Größ.en
struktur der Molkereien noch beträchtliche Res·ervien in der sogenannten Größen
degre•s·sion der V•erarbeitungskosten lägen. Für Großbettliebe spräche auch di1e Tat
sache, daß diese größere Einheitlichkeit und höheres NiV1eau des Ang.ebots ·erbring·en 
und örtliche und zeitliche Konzentration ·eher befriedigen könnten al·s K1einhetri1ebe. 
Aus ·einer anderen Unte·rsuchung (53, S. 381 ff.) ist zu entnehmen, daß im „Frisch
milchgürtiel" um Wien - dies.er Gürtel wird sö.ch in den kommenden Jahren wegen 
der rückläufigen Milchproduktion ~m Osten Ö·sterreichs immer weUer nach W.esten 
und Süden verlagern (54, 5. 28 ff.) - keine Verarbeitung ziu festen Milchprodukten 
erfolg·en sol.lt.e. Die Erzeugung cHesier Produkte wärie in Gebi·ete mit Angebotsüber
hang zu verlagern. Des ·weiteren heißt .e.s, daß di·e Buttereien im Wdener Raum hin
sichtlich der Frachtkosten ungünstig pladert S•eien; die Butte:reikapaziität ·sollte m 
di·es.em Raum daher auf .eine gewiss•e Ausglekhskapazität für .d,i.e V.erbutterung un
v-erme:iidliche·r Mirlchüherschüs·s•e ·edngeschränkt werden. 
MANHARDT (55, S. 65 ff.) Wi·es in d.i!esem Zusammenhang nach, daß g·erade die Wiener 
Buttereien interessanterw·eise die höchste Durchschnittsauslastung aufwe.iis.en und die 
Betriebe .in den Bundesländern mit An~ebotsüherhang über beträchtliche Kapazitäts;.. 
res·erv.en verfüg.en, mit .denen di1e Butter für den Wiener Raum produzi;ert werden 
könnbe. 

TABELLE 4: Durchschnittldche Aus1astiung der Butter1eden in den 
Ö1sterrredchischen Bundesländern (1967) 

Bundesland 

Vorarlberg 
Salzburg . 
Niederösterreich 
Tirol .... 
Burgenland 
Steiermark 
Oberösterreich 
Kärnten . 
Wien ... . 

Durchschnittliche 
Auslastung 

in% 

29 
31 
36 
39 
42 
47 
49 
51 
53 
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Weitere Strukturdaten finden sich in ·eiiner Studiie aus dem Jahre 1967, der aUerdings 
Zahloen aus 1965 zugrunde Hegen (56, S. 293 ff.): danach hatten in Ö'Sterreich noch 
52°/o der Molker.eibetriebe eine Eigenanliefierung von weniger als 10 Mill. kg/Jahr = 
= 27.000 kg/Taig. (1971 waren es nur mehr ein Drittel.) Dabei wird vor allem auf d1e 
ungünstige Anlieferungs·struktur in Niederösterreich und Oberösterreich, in Salzburg, 
Tirol und Vorarlberg hingewi·esen. Als Vergleich wird angeführt, daß im J ahlie 1967 
al1s Mindestrichtwert 30.000 kg Tagesanlä.·eferung angegeben wur.den; dieser Wert 
dürfte heute ·schon bei 50.000 kg Hegen, für rationelle Molker·ed·en J'lechnet man mit 
mindestens 100.000 kg. 

Als Maßnahme wird die Konzentration in der Anl:1eferungsstruktur ( = Verminderung 
der Betriebe) vorgeschlagen, denn erst dadurch ergäben sich Fortschrittie zur Konzen
tration in der Vermarktungsstruktur. In ders 1elben Studie wird außerdem noch der 
Auslastungsgrad der Buttereien und Käs.efleien ermittelt. Danach lagen zum besagten 
Zeitpunkt 800/o der buttererneugenden Betriiebe unter einer Jahreserzeugung von 360 t, 
das ist ein Tagesindex von rund 1000 kg; 43°/o der Betriebe unter 180 t pro Jahr, dais 
entspricht einem Tagesindex von 500 kg. Ein Großteil der österreichischen Molker·eien 
erzieugt die Butter zu teuer; das geht daraus hervor, daß - wieder bezogen auf den 
Zeitraum der erwähnten Untersuchung - eine Tagesbuttererzeugung von weniger als 
1000 kg (heute wahrscheinlich schon viel mehr) stark progreissüve M·ehrkosten ver
ursacht. In der Käseproduktion Hegen die Dinge ähnlich, heißt es weiter, denn bei Hart
käse befinden sich 73°/o der Betriebe in einer „betni.ebswirtschaftlich unhaltbaren 
Größenklass·e", bed Frischkäse sind .es 70°/o; bei Schnitt- und Weichkäse ·sind die markt
und betfi.ebswirtschaftlichen Aspekte ähnlich ungünstig. 

In d1esem Zusammenhang darf aber der relativ rasche Strukturwandel der l·etzten 
Jahre nicht über·sehen werden. So ging die Zahl der BuUer1eien von 139 im Jahre 1965 
auf 70 im Jahre 1971 zurück. Die Ausla'Stung verbesserte sich ebenfalls. Vergleiche 
auch Tabelle 12. 

Zusammenfassend kommt man aus all den ziitlierten Studi·en zu dem Schluß, daß die 
Aufnahme der Zidsetzung 11Er:r.eichung einer'möglichst wirtschaftlichen Anlieferung .. /' 
drüngend erforderlich war, aber sehr spät deutlkh ausgesprochen wurde. Doch wie 
V·erträgt sich di·e·ses Ziel mit anderen Zielen? Zunächst siei darauf hing•ew1es•en, daß die 
Aufzählung der Ziele im MOG - laut Motivenbericht - keine Rangordnung bedeutet. 
Allerdings ist ziemlich klar ersichtlich, daß 1sich .etwa das Ziel 11Schutz der inländischen 
Milchwirtschaft" vornehmlich auf den Schutz der Produktdon beziiieht und erst in 
zweit·er Linie auf die Vermarktung. Demg·egenüher weist die Zielsietzung über die 
Rentabilität r·echt deutlich und klar abgegrenzt auf die Vermarktungs-stufe hin. 
Insofern besteht kaum ein Wiiderspruch, da dii·e Stoßrichtung der Ziele voneinander 
abweicht. Widersprüchlichkeit tritt erst dann zutage, wenn man etwa fragen wollte, 
ob und inwieweit der Außenschutz den Zwang zur RationaHs1i·erung mindert. 

Als Beispiel kann an dieser Stelle die historische Entwicklung der Milchverarbeitung in Neu
seeland angeführt werden (57, S. IV/14), wo sich der nur sehr mäßige Schutz der inländischen 
Milchwirtschaft gegenüber dem Ausland nicht nur auf die Produktion (die durchschnittliche 
Milchkuhherde weist eine Kuhzahl von 90 Einheiten auf!) 10, sondern auch auf die Ver
marktung auswirkte. Infolge des scharfen Wettbewerbs wurden die Konzentrationserscheinun
gen für mitteleuropäische Begriffe sehr stark: so beträgt die durchschnittliche Kapazität einer 
Butterfabrik rund 4000 t/J ahr, die Käsereien weisen einen jährlichen Ausstoß von 1100 t auf. 
90% des gesamten Milchaufkommens werden zu Milchprodukten verarbeitet und davon 
wiederum 80% exportiert, woraus sich eine starke Verflechtung mit dem Ausland ergibt. 

10 Österreich: 5 Kühe. 
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Bei diesem Beispi,el darf jedoch nicht übersehen werden, daß •ein unmittelbarer Ver
gleich mit Ö.sterreich nicht möglich ist, da einerseits diie klimatischen ß.edingungen 11 

und anderseits di·e wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung beider Länder grundver
schieden sind. 

Auch im außerlandwirtschaftlichen Wirtschaftsbereich gibt es 1einen Importschutz, und 
zwar um ·einerseits Industriezweige vor billiger Auslandsware zu ·schütz•en und ander
seits um bei lebenswichtig·en Gütern (z. B. Salz) vom Ausland überhaupt unabhängig 
zu sein. Vergl.eicht man die Ziele Außenschutz (Schutz bzw. Erhaltung produktiver 
Ressourcen) und Wirtschaftlichkeit aus dieser Sicht, so ergibt sich .eine - wenn auch 
unausgesprochene - Rangordnung der Ziele. GÄFGEN (25, 5. 150) meint zu dieser 
Problematik, daß bei ·solchen GrenzfälLen Zielkompromis-se getroffen werden müs·sen: 
e1s i·st fostzuistellen, wie groß das Opfer an einem Zi·el sein darf, mit dem eine bes·sere 
Err.eichung eine·s anderen erkauft wird. In die·s•em Lichte und hinsichtlich der schwer
wi1egenden Argumente beim Ziel des Außenschutzes erscheint uns eine gewisse 
Inkomp,atibilität wohl gegehen, doch wegen der unterschiiedLichen Stufung der Zi-ele 
zulässig. 

Hinsichtlich der Vereinbark·eit mit den Zielen der Ge1samtwirtschaft ist zu e·rwähnen, 
daß auch im nichtlandwirtschaftliichen Sektor der Rentabilität große Bedeutung bei
gemess.en wird. Ausnahmen ·stellen z. B. div.erse KohJ.enbergwerke dar, die als 
„nationale Rreserve" nicht nach Rentabilitätsüberlegungen weitergeführt werden. 

Bereitstellung von Milch und Erzeugnissen aus Milch in einwandfreier guter 
~heit 

DLesie Ziels·etzung wurde schon in ·da..s Milchwirts·chaftsgesietz des Jahre1s 1950 auf
gienommen (3, § 2 Abs. 1). Sie scheint im gehenden MOG in unveränderter Form 
auf. In den Motivenberichten sind keine näheren Erörterungien zu finden. 

Seit Beginn drer molkereimäßigen Be- und V,erarbeitung der. Milch .stellt die Q u a 1 i t ä t 
ein wichtiges Kriterium für die Preisfests.etzung dar. Die Qualität war aber schon 
immer von großer Bedeutung, auch als dte Landwirte die Milch noch nicht in solchem 
Umfang V·eTmarktet·en. Durch die Milcherfassung seitens der Molkerei·en - in Öster
reich werden rund 90°/o der AnHeferungsmilch von ihnen erfaßt - wurde der natür
liche Maßstab der Güteermittlung von .den Kunden an ·di.e Molkierei herangetragen. 
In Produzent.enkreis-en war man zum Teil der Meinung, die Molkerei könnte mit Hilfe 
ihr.er Ma·schinen und Geräte sowie der modernen Arbeitsv:erfahren aus jeder Milch 
qual1itativ hochwertige Produkt·e heT1stellen. Die Absatz- und-Preisgarantie, die früher 
kein·e Qualitätskriterien kanntre, trägt gewiß ein gerüttelt Mäß Schuld an der Über
produktion, d.a ja keine Anforderungen an die Erzeugung g,estellt wur.den. Durch 
schlechtes Futter, eins·eitige Fütterung, Mangel an Licht und Luft in den Ställen, 
falsche Melkit:echll!i.k und das Fehlien e1iner Milchkammer trat ·eine Verschlrecht1erung 
der RohmiJ.chqualirtät ein. Dem zunehmen.den Ruf nach Qua1itätsmilch brrachbe man 
v~elfach nicht das nötig·e v.erständni1s entg.egen, weil ·er eben aus der „eigenen" 
Molkierrei kam. 

Die ZielformuHerung ist nicht ganz eindeutig; das Wort „Ber·eitstellung" bedeutet eher 
diie Vorbereitung zum Verkauf oder Konsum, als •etwa die Produktion. In diese Rich-

11 Die Tiere bleiben das ganze Jahr im Freien auf der Weide; der Landwirt kommt im großen 
und ganzen ohne Ställe und Kraftfutter aus. Seine Kosten sind daher niedrig und die 
Arbeitsproduktivität ist hoch (58, S. 65). 
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tung weist auch .die Milchqual1itätsv.erordnung (59) aus dem Jahre 1955, auf di1e im 

i Kapüel 4.3.1 noch näher eing.egangen wird. 
Es ist allerdings festzustellen, daß nur eine gute Rohmilchqualität Verarbeitungs
produkte von hoher Qualität erwarten läßt. 
Eine Forderung nach besserer Rohmilchgüte scheint im Zielkatalog des Marktor.dnungs
gesetzes jedoch nicht auf. Daher kann als Mangel gelten, daß dem Verlangen nach 
Bereitstellung von einwandfoeier guter Milch (durch die Molkereien) nicht eine 
wichtig.e Voraus·setzung attributiiert worden i·st: eine adäquate Qualitätsmilch
erzeugung (durch die Landwirtie) 12 • Einen •so wichtigen Gesiichtspunkt erst durch 
den Hinweis iin den Übernahmebedingungen durch di·e Molkereien (§ 11 Abs. 2) zu 
erwähnen, heißt die Bedeutung der Rohmilchqualität zu unterschätzen: 11 • •• Eine Pf1icht 
zur Übernahme von Milch besteht nicht, wenn die angelieferte Milch zur Herstellung 
von Qualitätserzeugni•ssen in dem festgesetzten ß.etniebe nicht geeignet ist." 

V1ereünzelt wird argumentiert, der Milchwirtschaftsfonds, dem die Durchführung der 
Zi1elsetzungen im Marktordnungsgesetz auferLegt i1st, hätte mit der Erzeugerstufe nichts 
zu schaffen, deshalb s•ei dies.e Kritik hinfällig. Dies·er Einwand ma:g formaljur:iostisch 
nicht zu entkräft.en s•eün, mittielbar spricht das Gesetz gegen ihn, denn im § 15 
Abs. 1 heißt es ausdrücklich: 

„Der Fonds hat unter Bedachtnahme auf die im § 3 Abs. 1 genannten Ziele ... die Eigen
schaften festzusetzen, die Milch und Erzeugnisse aus Milch aufweisen müssen, damit ein Be
und Verarbeitungsbetrieb zur Übernahme ... verpflichtet ist." 

Damit wird durch den Fonds bestimmt, nach welchen Kriterien die Molkereien zu über
nelhm21Il und di1e Landwirte zu Hebern haben. 

Gera.de der Milchmarkt mit seinen •strukturellen Überschüssen wird durch mangelnde 
Qualität·sansprüche an seinem 11Lebensnerv" getroffen. Beispiele für gehobene Quali
tät1Sanforiderung·en liießen •sich genug anführen, :erl.'Illes 1davon ·Sied herausgegriffen: 

Die Pionierarbeit der Landgenossenschaft „Ennstal". Diese Genossenschaft brachte es fertig, 
gegen schärfste internationale Konkurrenz und schon zu Beginn der strukturellen Über
schüsse auf dem österreichischen Milchmarkt, Lieferverträge mit US-Truppen in der Bundes
republik Deutschland, aber auch im Mittelmeerraum, abzuschließen. Der erste Liefervertrag 
wurde im Jahre 1953, und zwar erst nach strengsten hygienischen und qualitativen Prüfungen 
durch die Abnehmer, abgeschlossen. Schon damals wurde in dieser Molkerei zwangsläufig 
auf in Österreich nicht übliche Qualitätskriterien Bedacht genommen. Die Liefermengen er
reichten 1972/73 wöchentlich rund 150.000 1 (60). Diese Absatzmärkte kamen angesichts der 
Überschußlage äußerst gelegen. Profitiert haben dabei einerseits die Erzeuger in Form wesent
lich höherer Milchpreise und anderseits die Konsumenten (hochwertigere Produkte) sowie die 
Gesamtwirtschaft (weniger Stützungsgelder, Marktentlastung). 

Da<S Ziel Qualitätsv·erbes·s·erung der Milch wird im Agrarbereich von einer Reihe von 
Qualitätisldassen\llerordnungen (Obst, Her) hegl·eiitet (allerdings hezieht skh die 
Qua1itätsbeiu1:1te.Hunig beii Milch auf di1e inneren, biei anideren Produkten auf idiile äußeren 
Eigernschaften). Auch in anderen Wirtschaftssektoren wird de.r Qualität große Bedeu
tung heigiemessen; siie spielt insbesonder1e im W1ettbewerb eine groß.e Rolle. 

In w li r t 1s c h .a f t s t h e o r ie t i s c h e r Sicht bedeutet dies;es Zie1l ·eine g1ewi·sse 
Identität mit eiinem anderen Z:i·el, nämlich dem der 11Anpassung der Produktion ... " 13, 

über das später noch zu .diskutieren sein wird. 

12 Dieser Aspekt wurde erst im Jahre 1968 durch einen Erlaß betreffend „Qualitätsbezahlung 
von Rohmilch" (19) berücksichtigt. 

13 Sofern man hier nicht nur die quantitative, sondern auch eine q u a 1 i tat i v e Anpassung 
an erhöhte Verbraucheransprüche berücksichtigt. 
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HinsichtLich anderer Beziehung·en zwischen den Zi1elen ·sei noch darauf hingewiesen, daß 
gerade bei diesem Zi·el („Bereitstellung von Milch .. ;") ·eine völlige Unabhängigkeit zu 
anderen Zioelen nicht g·egeben iist: so bz,erinflußt beispi1eilswe1i·sre die Qu.al1itätsproduktion 
die Wirtschaftlichkeit der Molkereibetriebe im positiven Sinn. Inkompatibilität mit 
anderen Zielen des Abschnittes Milchwirtschaft oder der Gesamtwirtschaft läßt sich 
nicht nachwei·sen. Aufgrund der weitreichenden po1s.itiven Erfahrungen mit qualitativ 
hochwertig·en Produkten kann dieses Ziel nur befürwortet werden. Eine umfasSiendere 
FormuHerung im Gesetz,e·stext in Richtung auf die Erzeugerstufe wäre zu begrüßen. 

Anpassung der Produktion von Milch und Erzeugnissen aus Milch an die Aufnahme
t_ähigkeit des in- und ausländischen Marktes 

D:ie·se Zi·elsetzung wurde erst im Jahre 1970 ins Marktordnungsgesetz aufgenommen 
(13, § 3 Abs. 1, lit. 1);51e-karin zweierleiaussägen:fastens die Regelung der Molke
red1en iim Hinb1ick auf dii1e Erzeugung von Mikhprodukten, zweitens die Anpas1Sung 
der Mi 1 c h pro du kt i o n (diese fällt jedoch nicht in di1e Kompetenz d~s Milch
wirtschaftsfonds, was aber nur als forma1jur1stisches Hindernis gelten kann). Die 
zweite Auslegung wäre wes.entlieh weitreichender, .denn s1eit etwa anderthalb Jahr
z,ehnten bestehen auf dem österr.eich~schen i\1iJ.Jchmarkt strukturelle ÜberschQs!.!?_~ in 
unterschiedlicher Höhe (definiert als }ene Mengen ein€s Gutes, di·e langfristig beim 
gegebenen Preis nicht abges1etzt werden können). Vgl. dazu Kapitel 5.2.3. 

Manche Fachleute legen jedoch dteses Zi·el einzig und aHein auf dioe Molkerei•stuf.e aus; 
dte Molkereien können durch diesen zusätzlichen Passus v1erp.flichtet werden, ihl'e Be
imd V0erarbeitung von Rohmilch den Erforderniss.en des Marktes anzupassen. So Hel 
z.B. der Trinkvollmilchabsatz im Durchschnfü der Jahre 1961 bi1s 1963 von 581.138 t 
(= 100) auf 556.566 t (= 95) im Durchschnitt der Jahre 1968-70 (33, S. 221). Hin
gegen stiegen die Absatzzahlen von hochwertigen Verarbeitungsprodukten (Ka1s1e, 
Topf.ein usw.) teiilw,eise stark an (vgl. DLa:gr.amm 13). Trotzd~ konnte 15,eit Mitte der 
fünfzig·er Jahre langfristig auf dem Milchmarkt kein Gleichgewicht hergestellt werden. 
Di1e Überschüsse mußten des öfteren mit ·staatlichen Mitteln der ÜbeI'ISchußverwertung 
(z.B. verbiUigter Export) zugeführt werden (siehe Diagramm 3). Im wesentlichen 
handelt ·es sich bei dieser Auslegung um das Finden von Marktlücken und eine bedarfs
ger1echte Produktionsverlagerung der Molkered·en. Insofern dost cfi.e gesetzliche Veranke
rung durchaus zu befürworten, doch erhebt .sich d~,e Frage, ob dieses Ziel so einseitig 
ausg·elregt wer.den kann. Aus <dem Gesietz,estext kann man entnehmen, daß dem 
Erziewger durch die Formulierung „Anpas1sUI11g dier Produktion ... " Rtets,triktrionen auf
erLegt worden sind. (Ob der Fonds nun dafür kompetent ist, erscheint !in dfosem 
Lichte zweitrangig.) Dies·e Ansicht wird durch dde Erläuternden B·emerkungen erhärtet 
(51, s. 5 ff.): 
„Die Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an die Möglichkeiten des Marktes ist 
heute eine der wichtigsten Aufgaben der Agrarpolitik, weshalb dem Fonds aufgetr"agen wer
den soll, bei seiner gesamten Vollziehungstätigkeit auf die sich daraus ergebenden Notwen
digkeiten Bedacht zu nehmen." 

Der e:t'stie T,ei} de·s Satz.e1s spricht .eindeutig die Erzeugerstufe an und kann auch durch 
den Hinweis auf den Fonds nicht entkräftet werden. Femer heißt es mit Bezug auf 
di1e Produktion von Milch e r z e u g n i s s e n : 
„Festzuhalten ist, daß der Fonds schon derzeit auf die Produktion von Milcherzeugnissen 
durch entsprechende Produktions- und Verwendungsauflagen Einfluß nehmen kann." 
Das Z1iel der Anpassung der Produktiion ist bei den anderen zwei Unt1erabschnitten 
de1s MOG nicht zu fiinden, wenngleich hei Getr:ei1de diesie Zielsetzung wi·eiderholt zur 
Diskussion stand. 
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Auch in anderen Wirtschaftsbereichen ist die Anpassung der Produktion an die Auf
nahmefähigkeüt des Marktes ein wichtiges Ziel. Die Anpas·sung entscheidet sehr oft 
über den Preis des betreffenden Produktes und somit über die wirtschaftliche Zukunft 
des Produktionszweiges. 

Gemäß dies.er Interpretation ist dri„eses Ziel im MOG s·ehr wesentlich. Die Verträglich
keiit mit den anderen Zielen des MOG ist geg.eben; erst .durch eine starke Produktions
einschränkung könnte die Wdrbschaftlichkeit 1e.inzelnier Molkereibetriebe geschmälert 
werden, weil vorhandene Kapaz.itäten nicht .ausgenutzt würden. 

4.2.2 Getreidewirtschaft 

Schutz der inländischen Getreideerzeugung 

Dieses Ziel wurde schon im Getreidewirtschaftsgesetz aus 1950 (4, § 2 Abs. 1) fest
gdegt und scheint im geltenden MOG unverändert auf. Auch hier wird darauf kein 
näherer Hinweis g.emacht. In den Erläuternden ß.emerkung,en (61, S. 4 ff.) ·spdegelt 
sich di1e Sorge der dreißiger Jahre wider. Insbesonder.e wird aufmerksam gemacht, daß 
die Marktempfindlichkeit des Getreides sehr groß sei und daß die Auswirkungen einier 
„ ung·esunden Markt- und Prei•s:entwicklung" bei Getreide zu Agrarkrisen und in ihrem 
Gefolge zu Ernährungshisen führen. Sodann wird auf di·e Absatzschwi;erigkeiten in 
der Z wischenkri1egszeü t und .auf den Preisverfall bei den GetreideprOidukben ·eingegangen, 
durch die rigorose staatliche Hilfsmaßnahmen erforderlich wurden. An anderer Stelle 
der Bemerkungen wird der Schutz der inlänidiiSchen Getreideerzeugung als eine „starke 
inländische Getreidewirtschaft" interpretiert und wörtldch ausgeführt: 
„Jede Extensivierung oder Einschränkung des Getreidebaues wird eine Kaufkraftsenkung der 
Landwirtschaft mit sich bringen, was wieder eine Schwächung des Binnenmarktes und damit 
eine Schrumpfung des gesamten Wirtschaftsprozesses mit sich bringen muß ... " 
Weiters heißt es: „Eine hochentwickelte Getreidewirtschaft wird aber den Erfolg bringen, 
daß durch sie die sonst notwendigen Devisen für den Einkauf von Nahrungsmitteln gespart 
werden können und für den Einkauf von industriellen Rohprodukten zur Verfügung bleiben." 

Abschließ·end wird di·e Ausweitung des Get11eidebaues giefordert und als für die 
gesamte Volkswirtschaft und eh1e gesunde Ernährungswirtschaft wichtig betrachtet. 
HiniSiichtlich de.s FuttergetfleLdes wirid ähnlich argumentiert, und zwar komme ihm als 
Ausgangsbasi1s für die landwirtschaftr1iche Veredlungsproduktion besondere Bedeutung 
zu. Die Landwirtschaft habe daher - da sie selbst als Konsument !in Betracht komme -
al1e Ursache, dafür zu sorgen, daß aus Anlaß der Regelung der Futtermittelimporte 
jede unnötige Verteuerung de11s-elbep vermieden wird. Die Ausführungen gipfeln Letzten 
Endes in der FormuHerung: „ ... daher darf die österreichische Getreidewirtschaft nicht 
schutzlo1s den spekulativen Bewegungen des W1eltmarktes überantwortet werden." 

Auf. den er·sten Blick glaubt man, in dLeser Formulierung und auch in den Erläuterungen 
ei:nen Anachronismus zu •entdecken, besonders wa:s die Hinweis·e auf teure Importe 
betrifft. Schlireßlich herrschte bi•s vor kurzem auf dem Weltgetreidemarkt - von wenigen 
Getreidearten abgesehen - ein ·strukture1Uer Überschuß, ·sodaß 5,eit Jahren vePsucht 
wurde, über die Naihrun~smittelhil.fu an Entwicklungsländer zu bilLigsten Konditionen 
jährlich etwa 4 Mill. t abmsetzen. Vor alLem cüe Getreideh.a.uptexportländer wie di·e 
USA, Kanaida, .die EWG 14, Austra1ien und Argentinien waren von .chl•esen Überschüssen 
betroffen. Ers,t durch di;e Mißernten in den Ostblockländern im Jahre 1972 ist eine Ver
knappung und eine Preishauss.e eingetreten. 

1" Die EWG ist bei Hartweizen und Futtergetreide ein Importland; der Exportüberhang bei 
Weichweizen ist jedoch höher. 
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Die Versorgungsskherung bei Get11eide· hat ti-efo Gründe; Gründe, die zuerst di1e 
Sicherheit und dann erst die Kosten der Produktii.on s-ehen. Wie schon im Kapitel 4.2.1 
festg·ehalten wurde, V·erstoßen Ungewißheiten über die zeitli~he Entwicklung wirt
schaftlicher Größen geg·en ·das allgemein1e Zi>el der Sich:erheit. Di1e Sicherung der in
ländischen Grundn.ahrungsmittel·erzeugung kann durchaus als Beispi•el gelten. Die 
Importe· sind bekanntlich nur so lange biHdg, solange jeder ·selbst genug hat. Ist das 
plötzlich nicht so (sei es wegen Mißernten oder aus spekulativen volkswirtschaftlichen 
Erwägungen), so yerteuert sich ein Hauptprodukt wie Getl'leLde auch auf dem Welt
markt sehr rCl'sch {man denk·e neben den jüngsten V:e·rknappung•s·ersche:inungen an .die 
Korea-Kri·se zu Beginn der fünfzdg,er Jahre). Ein Bei•spi1el für die Schwierigkeiten bei 
zu großer Abhängigkeit von Importen bieten die Folgen des Dockarbe1terstreikes in 
GroßbJ.iitannien · im Sommer 1972. Da dte•s,es Land einen Großteil seines Getreide
bedarfes aus dem AUtsland bezieht, mußten weg·en des durch den Streik bewirkten 
Futtermittelmangels viel1e Schweine notgeschlachtet weJ.iden (62, S. 1). 

Abgesehen davon muß man bei Getreide differenzieren, etwa zwischen Brot- und 
Futtergetreide: während in Ös•terrieich g.enug Mahlweizien vorhanden i·st, fehlt es z•edt
weilig an Futterg1etreide. (Aueh .die EWG hatte 1972 einen Importbedarf von rund 
600.000 t Futtergetre~de.) Das hängt eng mit der günstigen Entwicklung der Vered
lungsproduktion zusammen; auch die Möglichkeit inländischer Mißernten ist zu 
berücksichtigen (z.B. 1972). 

Im Hinblick auf di.e Zielv1erträglichkeit •ist zu bemerken, daß die FormuJi1erungen - die 
so elasti·sch sind wie in .der MHchwirtschaft - miteinander kaum in Konflikt kommen. 
Auch beim Ziel „Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung ... " ist das der Fall, 
da bei Bedarf (s.iehe di·e umfangreichen Futtermittelimporte der sechZJiger Jahre) impor
ti·ert wiro. Außerdem wurde langie Zeit. ausländischer Qualitätsweizen verwendet, sodaß 
das Ziel nicht so st·arr interpretiert werden kann, w1e es scheinen mag. Weiters besteht 
bei dier Aufzählung der Z~e1e, wie schon erwähnt, keine Rangordnung, sodaß es viel
fach vom Einzelfall abhängt, welches Ziel Vorrang hat. Da bei Brotgetreide die Inlands
bedarfsdeckung schon zu Beginn der s.echziger J ahrie erreicht worden i·st, handelt es 
sich bei die·s-em Zi·el vor allem um ein nabiona1es Sicherungsziel, bei Futtergetreide 
zeitweilig (noch) um ein Produktionsziel. AuDgrund dieser Überlegungen ist das Ziel 
„Schutz der inländischen Getreideerzeugung" grundsätzlich gutzuheiß-en. 

Stabilisienmg der Brot- und Mehlpreise 

Wie viele andere Ziels·etzungen, so scheint auch diese bereits im Getreidewirtschafts
gesetz aus 1950 (4, § 2 Abs. 1) auf; -si.e wurde unverändert iins MOG 1967 über
nommen (12, § 23 Abs. 1). Aus dies·er Zi.els1etzung spricht .deutlich die Sorge der 
Arbeitnehmervertreter um eine möglichsbe NiedrighaJtung der Verbraucherpreise für 
Brot und Mehl. Was genauer unter „Stabilisi·erung" zu verstehen ist, kann man auch 
nicht aus den Erläuternden Bemrerkung.en (61, S. 4 ff.) entnehmen, denn dort wird der 
Terminus nur substitllliert („tragbare Preis-e" u.ä.). In den einzelnen Pa·s1sagen de·s 
Motivenberichtes heißt es: 

„Der vorliegende Gesetzentwurf bezweckt ... , daß die Bevölkerung Österreichs wäh~end des 
ganzen Jahres ... mit Brot und Mahlerzeugnissen von einwandfreier Qualität zu einem 
tragbaren Verbraucherpreis beliefert wird .. .''. Sodann folgt kurz und bündig der Hinweis 
auf das Motiv: „Die Vorsorge für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung ... zu 
einem tragbaren Preise bedarf umso weniger einer Begründung, als Brot und ·Mahlerzeugnisse 
die Hauptnahrungsmittel weitester Bevölkerungskreise sind." 
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Hi1er ergibt sich sogleich die Frage, ob auch heute noch Brot und Mahlerzeugni•sse dä.e 
Hauptnahrungsmittel weiteste·r Kreise sind. Di•e Statistik (63) weist aus, daß der jähr
liche Pro-Kopf-Verbrauch an Mehl von •etwa 97 kg (1959/60-1962/63) auf rund 85 kg 
(1969/70) zurückgegang·en ist. Der globale Trend zeigt an, daß di.e J ahreshandel1sver
mahlung (hier al1s Konsumbedarf g·emeint) beii. Weizen von durchschnittlich 496.538 t 
(1957/58-1959/60) auf 465.207 t (1967/68-1969/70) und bei Roggen im selben Zeit
raum von 238.116 t auf 208.720 t gefallen ist (21, S. 36). Vgl. dazu Diagramm 6/a. 
Nach einer Verbrauchsprognose (64) wird sich der Weizenmehlbedarf bi·s 1975/76 auf 
397.000 t und bis 1985/86 sogar auf 357.000 t verringern. Der Bedarf an Rogigenmehl 
wird auf 190.000 t bzw. 154.000 t .sinken. 

Aus di1es·em Zahlenvergleich wird ers1ichtldch, daß der Brotkonsum infolge der sich 
wandelnden Ernährungsgewohnheiten langsam aber stetig zurückgeht; abgesehen 
davon, nimmt auch - wie schon auf S. 31 erwähnt wuride - der Anteil der Emährung'S
ausgaben an den Gesamtausgaben der Haushalte ab. Sicherlich wurde die Situation 
über den Streit hinslichtlich der Grnndnahrung1Smittielpr.eise (man .denke an die unmittel
bare Nachkri.iegsz1eü.t) auch ·in innenpolitischer Hinsicht entischärft (vgl. dazu aiUch dü:e AU!s
führung·en im Kapitel 4.2.1). Doch eis wäre zu einfach, di·e Bedeutung des Brotkonsums 
- nicht zuletzt auch wegen des hohen ~rnährungsphysiiologischen Wertes von Brot, 
auf den Mer aber nicht näher eingegangen werden kann - zu bagatellisieren. E·s ist 
eine Tatsache, daß Brot neben Milch zu den 11Billigprodukten" unserer Konsumwirt
schaft zählt. Wenn ein Haushalt in Schwieriigkeiten gerät, ·so kann er sich auf diese 
Produkte 11zurückziehen", d. h. seinen Konsumschwerpunkt auf di1ese Grundnahrungs
mittel verlagern. Der Prei1s dieser Grundnahrungsmittel ist letzten Endes nicht nur für 
den Konsument•en •selbst, sondern auch für die Industrie von großer Bedeutung, da die 
Lebenshaltungskosten ein wichtiger Anlaß für Lohnforderungen s•ind (dJi.e Grund
nahrungsmittel sind bekanntlich im Warenkorb - über des·sen Zusammensetzung sich 
sicherlich streiben läßt - mit einer hohen Gewichtung vertreten). So ges€hen hat dieses 
Ziel auch heute noch eine gewisse Bedeutung. Anders verhält es sich mit der Formu
lierung, und zwar im Hinb1ick auf den Begriff 11Stabilisierung". Was darunter zu 
verstehen ist, kann auch aus dem Motivenbericht nicht eindeutig eruiert werden. laut 
Duden heißt Stabilisierung ·etwa Fest.igen oder Haltbarrnachen. Dod1 das kann wohl 
kaum gemeint sein, denn fesl'e, b es tändige Prei·se wären doch zumeist Utopie. Ander·s 
verhält es sich, wenn die W.irtischaftspartner unterdurchschnittHches Steigen (etwa im 
Vergleich zu anderen Lebensmit-telprei>S·en) der Konsumentenpreise gemeint hätten. 
Wahrscheinlich wollten sie dies mit „tragbar" ausdrücken 15 • 

R'erin theoretisch ergibt sich eine partielle Antinomie zwischen den Zielen Stabilisi1erung 
der Preise einerseits und Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung anderseitis, 
da die Erzeuger vornehmlich auf preri·sliche AnJ'ieiz·e hin die Produktion au·sdehnen. 
De facto war es j·edoch so, daß e.rstens nach dem Krieg .die Brotg·etr·eidepr·eise von 
vornherein relativ hoch angesetzt wuPden und zweitens der immense Fortschritt (s·ei 
es in biologischer oder techn1scher Art) enorme Ertragisstei·gerungen ermöglichte. 

Ein gewisser Widerspruch zum Ziel 11Schutz der ·in ländi.schen Getreideerzeugung" wäre 
eventuell in Zeiten des Mangels, also zu Beginn der fünfziger Jahre, gegeben gewesen, 
sofern billtigere Auslandsware zur Verfügung gestanden wäre. Doch nicht die Erzeuger
prei·s·e haben die Erreichung des analysierten Zieles zumindest gehemmt, sondern -
Wliie wir bei den Maßnahmen sehen werden - großteils die Lohnbewegungen. Infolge 
der geänderten Konsumgewohnheiten, die aber durchaus wieder rückt·endieren können, 

15 Vgl. dazu das Preisregelungsgesetz: Dort spricht man von /1 volkswirtschaftlich gerecht-
fertigten Preisen" (65, § 3 Abs. 1). 
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kommt diesem Ziel nicht mehr die große Bedeutung zu, wie in jener Zeit, als das 
Ges·etz beschloss•en worden ist. 

Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung mit den 'im § 22 genannten Wqren 
( = Brotgetreide, Mahlerzeugnisse, Futtermittel) 

Auch diese Z1el1setzung wurde teilwedis.e ·schon im Getrieidewirtschaftsgesetz des 
J ahr·es 2950 (4, § 2 Abs. 2) verankert. Im MOG 2958 wurde das Ziel von den Futtier
mitteln auch auf Brotgetr1e~de und Mahlerzeugnis•se ausgedehnt und in der MOG
NovelLe 2971 neu gefaßt (14). In den Erläuternden Bemerkungen zum Entwurf des 
MOG 2958 (29, S. 29 ff.) wird dazu nur in sehr allgemeiner Art Stellung genommen. 
Nicht ande.rs verhält es sich mH jenen zum Getreiidewirtschaftsg·eis·etz aus 2950, wo 
folg·ende Leitsätze eingeflochten sind (61, S. 4 ff.): 

„Die durch den Krieg und die Nachkriegsereignisse hervorgerufene Mangellage hat sich 
bereits so weit gebessert, daß die Bezugscheinpflicht für Brot und Mehl schon vor längerer 
Zeit aufgehoben werden konnte. Der vorliegende Gesetzentwurf bezweckt daher auch keine 
Fortführung der kriegsbedingt~n Zwangswirtschaft, sondern will lediglich Vorsorge dafür 
treffen, daß die Bevölkerung Osterreichs während des ganzen Jahres in ausreichender Weise 
mit Brot und Mahlerzeugnissen ... beliefert wird ... " 

Hernach wird hervorgehoben, daß di·e „Vorsorge für eine ausreichende Versorgung" 
Il!i.cht näher zu begründen siei, weil diese Produkte di,e Hauptnahrungsmittel weitest·er 
Bevölkerungskreise wär·en. Di·e Begründungen s·1nd mit anderen Zi·elen eng verflochten 
und s~nd deshalb auch schon dort erörtert worden. 

Mangels ·einer präzisen Formulierung di1es·es Z~eles ergeben ·skh .in der wirtschafts
polit:ischen Prax~s immer wi.eder innenpolitis·che Au5'einandersetzungen über den 
„Brotgietr·eidieberg", da seit Heginn der s·echzigier Jahrie bei W·eizen em struktureller 
Überschuß zu verzeichnen ist. Oi·e Überschußverwertung bzw. Lagerung wird aus 
öffentlichen Mitteln finanziert (genauere Angaben Sli.ehe Abschnitt 7), sodaß hier 
R·eibungsflächen vorhanden sind, d:Le wahrscheinlich durch di1e Präzi-si!erung des Zi·eles 
„ausreichende Versorgung" (Plafondierung, V1ersorgungsziel, Ober- und Untergrenz·en) 
re.duz1iert werden könnten. Da die Ernten stark schwanken können, ist an ·ein ·starres 
Versorgungsziiel wohl kaum zu denken, doCh gewisse Richtgrößen wären sicher 
empfehlenswert, zumal di1eses Ziel mancherorts als Aufforderung bzw. ges·etzliiche 
Deckung zur Errichtung einer nationalen VorratssteUe interpretiert wird. Doch so 
großzügig läßt sich die vorhandene Formulierung sicher rucht handhaben. 

Viiele Kritikier meinen, daß diesies Ziel in der heutig·en Zeit überflüssig se1i, weil ohnehin 
genug Getreide vorhanden ist. Dabeii. muß man allerdings differ•enz~er~n, und zwar 
emers1eits zwischen Brot- und Futtergetreide und anderseits zwischen Normal- und 
Qualitätsweizen. 

Des wedter·en ·erscheint es s·ehr wes.entlieh, daß der Ges·etzgeber hauptsächlich di1e aus
reich·ende V e r t ·e i 1 u n g über das Bundesgebiet und während des Jahres gemeint 
hat 16, da ·erstens bekanntlich die Getreideproduktion im Osten und Nordosten Öster
r·ekhs konz·entriert i1st und zweitens die Getl'eiideernte . .diskontinui·er1ich anfällt (Juli, 
August), sodaß ·entsprechende Di0stributionsmaßnahmen, sei es in regionaler oder 
temporärer Sicht, erforderlich sind. Aus dieser Perspektive ist das Z1i:el mit den er
wähnten Einschränkungen zu befürworten. 

16 Vgl. dazu eine Formulierung a u ß e r h a 1 b des Zielkataloges: /1 Um eine ausreichende 
und gleichmäßige Versorgung mit den im § 22 Abs. 3 genannten Futtermitteln für das 
gesamte Bundesgebiet während des ganzen Jahres ·zu gewährleisten, können ... " (§ 34 
Abs. 1). 
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4.2.3 Viehwirtschaft 

Schutz der inländischen Viehwirtschaft 

Wi·e die meisten anderen Ziele stammt auch dieses noch aus dem Jahr•e 1950 (5, § 1 
Abs. 2). In den Erläuternden Bemerkungen (66, S. 5 ff.) kommen ähnliche Gedanken 
zum Tragen wie in den vorangegangenen Unterabschnitten. Es heißt darin, daß der 
vorliegende Gesetzentwurf keine Fortsetzung oder Wiederinkraftsetzung der kriegs
bedingten Zwangsbewirtschaftung bezwecke, doch die Erfahrungen vor 1938 hätten 
gezeigt, daß es für Vieh, Fleisch und Fled:schwaren auch in n o r m a 1 e n Wirtschafts
zeiten sowohl im Inberess.e einer geregelten Inlandsproduktion al1s auch einer aus
reichenden und preiswerten Versorgung der Bevölkerung mit di·esen Lebensmitteln 
besonder·er gesetzgeber•ischer Verankerung bedürfe, weil einerseits Fleisch und Fleisch
waren Grundnahrungsmittel seien und anderseits die Viehwirtschaft für die öster
re:ichiische Lanidwrirbschaft „sowohl in fin:anzieHer als auch in produktionswirt:schaft1icher 
Hinsiicht einen der W1ichtigsten Betri.ehszweige darstellt". Daraus leHet der Motiven
bericht auch den Schutz der inländi'Schen Viehwirtschaft ab. 

Es wird ersiichtlich, daß aus dies·em Ziel sowohl Produzenten als auch Konsumenten 
Nutzen ziehen sollen. Außerdem geht daraus hervor, daß man beii .der FormuHerung 
nicht nur an di1e Mangellage der späten vierziger Jahre dachte, sondern auch prospektiv, 
denn anders könnte der Hinwei·s auf „normale Wirtschafts~eiten" wohl nicht inter
pretiert werden. Dem Gesetzgeber ging es also kaum um die m o m e n t a n e Wirt
schaftslage; dies·er Akzent ist in den anderen UnterabschniUen nicht so deutlich oder 
überhaupt nicht zu finden. Was die Wichtigkeit des Grundnahrungsmittels betrifft, 
so darf nicht vergessen w1erden, daß der Flei•schkonsum rnsant zunimmt, und zwar u. a. 
auf Kosten von Brot und Milch. Es läßt sich sogar eiine ziemlich eindeutige Relation 
zwischen den steigenden Einkommen und dem Fleischverbrauch einer Volkswirtschaft 
nachweisen. Auf der anderen Seite stellt auch heute - vielleicht noch stärker als vor 
20 Jahren - die Viehwirtschaft die Haupteinnahmsguelle der österreichischen Land
wfrtschaft dar: mehr als 70°/o des Gesamtrohertrages stammen aus diesem Sektor. 

Zi.elkonflikte sind auch hier nur schwer nachweisbar, da - wie schon andernort'S er
wähnt - der Zielkatalog ruicht starr gehandhabt wird und auch die Art der Formu
lierung einen Ermes•sensspiel.raum zuläßt. 

Bezüglich der Exakthedt Heß·e siich bemängeln, daß im Zielkatalog seihst kein An
haltspunkt für di1e Intensität des Außenschutzes gegeben ist; außerdem ist nicht klar, 
ob nur der Außenschutz gemednt ist oder auch der Schutz vor Preisverfall 17• 

Im Hinblick auf die Art des Zieles (Produktionsziel usw.) kann auf die Ausführungen 
im Kapitel 4.2.1 verwiesen werden, weil dort die Problematik ähnlich gelagert ist. 
Auch di1e Existenzberechtigung dü1e1s•es Zi1eles kann grundsätzlich wie bed den analogen 
Zielen der beiden anderen Fondsprodukte bejaht wertden. 

17 In den Erläuternden Bemerkungen zum Viehwirtschaftsgesetz aus 1950 (66) wird nämlich 
u. a. auf die Sicherung des Absatzes eingegangen und ausgeführt: „Gerade die Zeit vor 
1938 hat des öfteren den praktischen Beweis erbracht, daß die Unsicherheit der Preis- und 
Absatzverhältnisse überaus unangenehme Folgen hatte. Es kam zu wiederholten Malen ... 
sowohl zu einem Überangebot von Vieh und dessen Schlachtprodukten mit allen damit ver
bundenen Nachteilen, als auch zu Verknappungen in der Versorgung und einer Ver
teuerung der Waren für die Verbraucher." 
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Stabilisierung der Preise für Schlachttiere und tierische Produkte 

Auch dies·es Ziel stammt noch aus dem Viehverkehrsgesetz aus 1950 (5, § 2 Abs. 1) 
und scheint im geltenden MOG unverändert auf. In den entsprechenden Erläuternden 
Bemerkungen (66, 5. 55 ff.) wird motiviert, daß neben einer ausreichenden, ·eine 
p r e i ·s werte Versorgung der Bevölkerung mit dies·en Produkten notwendig sei, 
weil sie zu den Grundnahrungsmii.treln gehörten und die Viehwirtischaft eine der 
wichtig-sten Betriebszweige der österreichischen Landwirtschaft darstelit.e. Etwas ver
klausuliert findet man eine nähere Aus1euchtung der „Preiswertiigkeit": 

„ ... Es muß darauf hingewiesen werden, daß die Sicherung einer ausreichenden Versorgung 
der Bevölkerung · mit den genannten Lebensmitteln zu einem dem Realeinkommen ange
messenen Preis in erster Linie auf die Inlandsproduktion aufgebaut sein muß." 

Es wird also „preiswert" durch „angemess·en" substitui·ert. Kritisch betrachtet sagt 
·CÜ.ese qualitative Aus·sag·e sehr wenig, obwohl zugestanden werden ·muß, daß eine 
quantitative Orientierung in diesem Gesetz (beinahe) einer Pre.isregelung gleichkäme. 

Streng genommen könnte diese Zdel•setzung sich auch auf Lebendtiere, also auf die 
Erzeugerstuf.e, bezi.ehen, denn es ist auch von „Schlachttier·en" die Rede. Es ist durchaus 
wahrscheinlich, daß di·e Wirtschaftspartner mit Preisstabilisierung und Schlachttieren 
einie Verhinderung rdes Preiisver.fulls auf Erzeugerstufe und mit „Stabilisierung der 
Preise für tierische Produkte" idde Hintanhaltung eines überourch·schnittlichen Preis
anstieges auf Verbraucherstufe meinten. De.r Akzent der Erläuternden Bemerkungen 
lruegt j-edoch mehr auf der Koinsumentenehene . 

.Zur Forderung des Inlandschutzes kann kaum ein Konflikt nachgewiesen wen;len; das 
ist schon im Kapitel 4.2.2 erörtert worden. Auch hier wird im Gesietz des öfteren auf 
eine Kompromißmöglichkedt zwi·schen aUen drei Zielen hingewies1en (z.B. „soweit ·es 
die Stabilität der Preise und ddie Bedarfslage ·erfordern .. . 11

1 in § 39 Abs. 3). Besondel'ls 
die Maßnahmen.-sollen nach dem Willen des Gesetzgebers - das wird oft ersichtlich -
möglichst mehreren Zielen gerecht weroen. 

Man sprach also schon im Jahre 1950 davon, daß Fleisch usw. Grundnahrungsmittel 
seien. Wi·e steht e1s heute dami-t? Ist ·eine ähnliche Entwicklung wie bei Brot und Milch 
zu beobachten? Die Verbrauchsgewohnheiten der Bevölkerung haben sich - -so die 
einschlägige Stati-stik - ·stark verändert. Danach (63) ist der durchschnittliche Gesamt
fleischverbrauch pro Kopf (1959/60-1962/63) von 58,3 kg (= 100) auf (1969/70) 
69'4 kg ( = 119) angestiegen. Eine Verbrauchsprognose (64) erwartet ednen gewaltigen 
AnsMeg des Fleischverbrauches in den nächsten Jahren: Demnach soll der absolute 
Schweinefleischkonsum von 253.000 t (1969/70) auf 418.000 t (1985/86) ansteigen. Bed. 
Rindfleisch ergäbe sich eine Steigerung von 143.000 tauf 226.000 t. Aus dies·en Zahlen 
wil'ld ersichtlich, daß der Trend entg·egeng.esetzt zu den anderen Grundnahrungsmfü.eln 
v·erläuft, sodaß die ß.edeutung des Fleischkonsums für die Bevölkerung immer größer 
wird. Somit stellt dieses Ziel ein echt·es Anliegen unserer Volkswirtschaft dar. Ob und 
inwiefern dieses Ziel nur Theorie ist, wird bei den Maßnahmen näher erläutert. 

Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung mit den im § 37 genannten Waren 
(Schlachttiere wie Rinder, Kälber, Schweine, Pferde; tierische Produkte .wie Fleisch, 
Fleischwaren und tie~ische Fette) 

D1eses Ziel scheint in den sogenannten Fondsgesetzen dies Jahres 1950 noch nicht auf 
(obwohl gerade damals eine solche Zielsetzung nötiger gewesen wäre), sondern es 
wurde erst im MOG 1958 (11) gesetzlich verankert. Paradoxerweise wird das Problem 
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in den Erläuternden Bemerkungen zum Entwurf des Viehverkehrsgesetzes 1950 einige 
Male erwähnt (66, S. 5 ff.), und zwar wird öfters von einer 11ausreichen.den Ver·sorgung 
der Bevölkerung" geschrieben: Die Erfahrungen vor dem Zwedten Weltkrieg hätten 
gezeigt, daß für die betreffenden Produkte 1auch dn normaJ„e.n( !) Wirtischaftsz,etiten ·sowohl 
im Interies1s.e ·einer ger1egelten Inlandsproduktion al•s auch einer a u s r e i c h e n d e n 
und pr1edswert.en Versorgung der Bevölkerung mit diesen Lebensmitteln besonder1e 
gesetzgebedsche Schritte erforderlich ·seien. Als das Zi·el im Jahre 1958 im MOG ver
ankert wurde, enthielt man sich allerdings im Motivenbericht einer näheren Inter
proetation. 

Auf die Bedeutung des Fleischkonsums für di·e Bevölkerung wurde schon beii. der vor
hergehenden Z1ie•lsetzung ( 11 St.aib~1i1sdemng ... '') hingewiesen. Aus dieser Sicht be
triachtet hat das Ziel sicherlich seine B·eriechtigung. Kriti•sch wirtd ·es, wenn man 
wiiederum auf die Art der Formuliierung achtet und erkennen muß, daß sich der 
Ermessiensspielraum beträchtlich weit gestaltet. Es ist beispielsweise nirgends ein Hin
weis zu finden, was 11ausreichend" heißen soll. Wahrscheinlich dachten sich dfo Wiirt
schaft·spartner ( dde mit dem Gesetzgeber in diesem Fall funktional weit•gehend identisch 
siind), daß sich hier ·eine Lös1ung über diie prakbischen Marktgegebenheiten ergibt. Etwa 
wird der strukturelle über1schuß auf dem österrieichischen Rindf1eiischsektor deshalb nicht 
al:s Übermaß empfunden, weil europawe1it günst1igie Exportchancen be•st·ehen. Doch grund
sätzlich gilt auch Mer, daß ein Ziel deshalb nicht als unnötig betrachtet werden kann, 
weil es schon erreicht ist. Mit einem Zi1el ist zume1i·st auch eine 5icherung·sfunktion ver
bunden. Streng g·enommen ergibt sich zwischen den Zielen Stabfüsierung der Preise 
und Gewährleistung ·einer ausrieicheniden Versorgung eine - zumindest parHelle -
Identität. Schließlich z1i1eht eine ausreichende Marktlage automati·sch eine StabiHsi0erung 
der Prei·s·e nach sich. Anders verhält 1es ·sich mit der Beziehung zum Außenschutz, denn 
zwei Ziele sind miteinander nur dann kompatibel, wenn di.e Erreichung des einen auch 
di1e des anderen fördert. Gerade das kann man in diies·em Fall nicht immer bejahen. 
Di·e Wirtschaftspolitik setzte sich jedoch über di·ese Klippen mH Kompromiss·en zwischen 
den Wirtschaftspartnern hinweg. 

4.3 Maßnahmen 

4.3.1 Milchwirtschaft 

Zu: Schutz der inländischen Milchwirtschaft 

Wte schon bei den Zielsetzungen ausgdührt wurde, sind die Grundzüge für den Mittel
einsatz im Hinblick auf dieises Ziel schon im Milchwirt·schafts-gesetz 1956 festgelegt 
worden (8, § 9 Abs. 1). Die Maßnahmen werden ausdrücklich unter Bezugnahme auf 
den Zielkatalog beschrioeben, z. B. „Soweit Maßnahmen zur Erreichung der im § 3 
Abs. 1 genannten Ziele notwendig sind" (11, § 15 Abs. 2). In das MOG 1967 
(12 1 §§ 17 ff.) wurden diie Ges1etzestexte praktisch unverändert übernommen: 

„Wenn die Zollwerte (Wertzollgesetz 1955, BGB!. Nr. 60) eingeführter im § 2 genannter 
l-Varen niedriger sind als die Inlandspreise ... , hat der Importeur einen Importausgleich zu 
entrichten. Die Höhe des Importausgleichs ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Zoll
wert und dem Inlandspreis, vermindert um die inländischen Lieferungs- und Veräußerungs
kosten sowie die Handelsspanne, ... und überdies vermindert um die Ausgleichssteuer." 

Als lnlanidsprei3 gilt meist der behördlich bestimmte Abgabeprei·s der Bearbeitung·s
und Verarbeitungsbetriehe oder der Großhandelseinstellpr·eis. Der Fonds kann jedoch 
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unter bestimmten Bedingun~n Durchschnittssätze .festlegen (12, § 17 Abs. 1). Der 
Importausgleich muß aber nicht unbedingt durchgdührt werden; das be1sagt § 17 Ahs. 4: 

„Weiters kann der Fonds - soweit es mit den im§ :; Abs. 1 genannten Zielen vereinbar und 
aus Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist - von der Einhebung eines Importaus
gleichs ... absehen." 

In der Praxis sind von die·s·er Maßnahme jährlich rund 3000 t Käse (Schnitt- und Weich
käse) betroffen, vereinzelt auch Importe von Rahm zur Verbutterung. Da Käse mengen
mäßig 1iberaHsi1ert ist, bezi,eht ·sich die-se·s :Md.ttel auf den Import p r ·e d s ausgleich. In den 
letzten Jahren handelte es sich jährlich um etwa 11 Mill. 5 (im Jahre 1971 waren es 
wegen der höheren Rahmimporte rund 26 Mill. S) BUitJdeseinnahmen 18• Laut § 21 sind 
diese für absatzfördernde Maßnahmen zu verwenden. 

In der MOG-Novelle 1971 (67, §§ 2, 17) ist hinosicht1ich des Außenschutzes der Fonds
produkte eine Änderung insofern eingetreten, als di·e Neufa.s1sung eine Unterteilung 
in zwei Warengruppen vorsli:eht: Für Waren giewis·s•er Zolltarifnummern (Kuhmilch, 
Butter u. a.) bleibt es beim bisherigen Grundsatz, wonach der Außenschutz durch den 
Importausg1eich g·ewährleistet ward. Es wird nur in Ausnahmefällen der Zoll ein
gehoben und dann nur n e b .e n dem Importausgleich. Für die andere Warengruppe 
(Nahrungsmittelzuherieitungen auf MHchbasds außer Speiseei1s u. a.) ist wedterhin Zoll 
zu ·entrichten und kein ImportauiSgleich. 

Der Grund für die Teilung in zwei Warengruppen liegt darin, die Milchmi·scherzeug
ni·sse an ·die EWG-Reg~lung.en anzupais1s1en (vgl. Ausgleichsg.esetz-Novelle 1972): Bei
behaltung des beweglichen unid Fortfall des resren Teilbetrages (68, 5. 102 ff.). 

In den Erläuternden Beinerkungen zum Entwurf des MOG 1958 (29, S. 19 ff.) heißt es 
zum Prinzip dieses Instrumentes u. a.: 

„Die Sicherung stabiler und angemessener Agrarpreise kann mit Zöllen allein nicht erreicht 
werden, weil dabei die Abhängigkeit von den fluktuierenden Weltmarktpreisen verbleibt. Im 
Ausland bedient man sich neben den Zöllen der verschiedensten Methoden, durch die die 
Agrarmärkte als solche in geregelte Bahnen gelenkt werden sollen." Weiters heißt es: „Die 
Agrarzölle haben in den meisten Staaten nur mehr untergeordnete Bedeutung." „Auch als 
die Agrarkrise zu Beginn der dreißiger Jahre die .österreichischen gesetzgebenden Körper
schaften zwang, marktregelnde Maßnahmen ·zu beschließen, damit die Landwirtschaft nicht 
völlig dem Ruin preisgegeben wird, se.tzte sich bald die Erkenntnis durch, daß mit Zöllen 
allein nicht geholfen werden kann ... " 

An anderer Stelle dieses Motivenberichtes wird im einzelnen auf den Importausgleich 
eingegangen: 

„§ 9 des Milchwirtschaftsgesetzes 1956 sieht vor, daß der Importeur einen Ausgleichsbetrag 
zu entrichten hat, wenn die Preise für eingeführte Milch und Erzeugnisse aus Milch niedriger 
sind als die Preise gleichwertiger inländischer Produkte. Diesen Bestimmungen liegen die 
Erwägungen zugrunde, daß das inländische Preisgefüge für die wichtigsten landwirtschaft= 
liehen Erzeugnisse einer Beeinflussung durch das Schwanken der Preise auf dem Weltmarkt 
dadurch entzogen werden kann, daß der Preis billiger Auslandsware dem inländischen Preis
niveau angeglichen werden soll." 

Es darf aber nicht die gesetzliche Möglichkeit übersehen werden, bei gewissen Waren 
bis zu einer bestimmten Höhe j e de n f a 11 s einen Importausgleich festzusetzen 
(12, § 17 Abs. 2). 

Von dies,er Maßnahme ist vor allem ausländ.1scher Käse betroffen, der dadurch auf dem 
Inland·smarkt um schätzungswe.i·s·e 500/o teurer als der einheimische angeboten wird. Da 

18 Information aus dem Bereich des Bundesministeriums für Land· und Forstwirtschaft (vgl. 
auch Lit. Nr. 152). 
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der Käsehandel beim ausländischen Käse mehr verdient, ist eine gewis-s1e Präferenz 
g,egeben. Der höher:e Preis scheint beim Konsumenten keinen Anstoß zu erregen. Die 
Bevorzugung ausländi,scher Ware ist also eine unerfreuliche Nebenwirkung, die vor 
allem mit der Preisfestsetzung bei inländischem Käse verknüpft und letzten Endes 
durch den Außenhanddsschutz bedingt ist 19 • 

Nicht nur bei Milch, sondern auch bei Getreide, Eiern und Geflügel gibt es das System 
des Importausgleichs. Es ·scheint sektorspe·zifü·sch zu sein, da ·es iim· auß1erlandwirtschaft
lichen Bereich nicht anzutrdfen ist. Hinsicht1ich der Eingriffsint,ensität <ist festzuhalten, 
daß es sich um eine zwingende Maßnahme, also um eine direkte Verhaltensnorm~erung 
handelt. 
Die Maßnahme kostet keine öffentlichen Gelder, ist ohne organisatorischen Mehr
aufwand durchzuführen und erbringt den gewollten Effekt, hat aber auch (siehe oben) 
unerfreuliche Nebenwirkungen. 

Zu: Sicherung eines möglichst einheitlichen Erzeuger- und Verbraucherpreises von 
Milch und Erzeugnissen aus Milch 

Die Maßnahmen zur Erreichung di1es1es Zieles siind im MOG 1967 klar verankert. Im 
§ 7 Abs. 1 heißt es: 
„Zum Ausgleich der Transportkosten, die durch Lieferungen von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch zu den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben sowie durch Lieferungen dieser 
Waren von diesen Betrieben an die Verbrauchsorte entstehen, ist von den Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieben ein Transportausgleichsbeitrag von höchstens 10 v. H. des Erzeuger
preises für das Kilogramm der angelieferten Milch bzw. der angelieferten Erzeugnisse aus 
Milch zu entrichten. Der Lieferung durch den Erzeuger ist die Lieferung ab einer Sammel
stelle einer Milchgenossenschaft oder einer sonstigen Übernahrnsstelle gleichzuhalten." 

Näher,es über die Fests·etzung und das Ausmaß -di,eser Beiträge ist den anschliießenden 
Erörterungen über die Prei·sausgleichsbeiträg,e zu entnehmen. 
Absatz 3 bestimmt, daß aus den eingenommenen TransportauSrgleichsbeiträgen Trans
portkostenvergütungen zu gewähren ,sind. Absatz 4 besagt, .daß für „unwirtschaftliche 
Transporte" keine Transportkostenvergütung,en gewährt werden dürfen. Die Ver
rechnung von Transportaus-gleichsbeiträg,en und Preisausgl1eichsbeiträgen erfolgt 
getrennt. 
Daß es bei diesem Ziel nicht nur um die Maßnahme des Ausgleichs der unterschied
lichen Anlief.erungswege, sondern auch um den V1erwertungsausgleich (Preisau s -
g 1 e i c h sch1echthin) geht, wird im § 4 Abs. 1 ausgeführt: 
„Zur Erzielung eines möglichst einheitlichen Erzeugerpreises und zum Ausgleich von Preis
unterschieden, die sich durch die Verwertung der Milch als Frischmilch oder durch ihre 
Verwertung nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung ergeben, sind Preisausgleichsbeiträge 
zu entrichten." 
Im Absatz 2 wird .fes1tge'halben, wer zur Entrichtung dieser Beiträge verhalten wiird: 
„1. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe und Milchgroßhandelsbetriebe für die von 
Erzeugern und Sammelstellen angelieferten Milchmengen bis zur Höhe des jeweiligen Preises 
der angelieferten Fetteinheiten. 
2. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, Milchgroßhandelsbetriebe, Milchgenossenschaften, 
Milchsammelstellen und Milcherzeuger für veräußerte Milch (§ 2 Abs. 1) bis zu einem 
Höchstbetrag von 50 v. H. für den Liter. 
3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe für veräußerte Erzeugnisse aus Milch (§ 2 Abs. 2) 

bis zu einem Höchstbetrag von S 5,- für das Kilogramm." 
Allerdings gibt es auch Ausnahmen, und zwar müssen Prei1sausgleichsbeiträge n i c h t 
entrichtet werden (§ 4 Abs. 3): Für Milchllieferungen von einer Molk1erei zu einer 

19 Information aus dem Bereich des Milchwirtschaftsfonds. 
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anderen (außer Lieferungen an Dauermilchw,erke), für Milch, die vom Erzeuger für 
den Eigenbedarf verarbeitet wird und für Milch, die vom Erzeuger direkt an den 
Konsumenten abgegeben wird. 
Wi.e ·sdnd ·dte Beiträge nun festzus•etzen? Im § 5 Abs. 1 heißt es dazu, daß der Fonds 
s!ie innerhalb der im § 4 Abs. 2 (s1iehe oben) genannten Höchstbe·träge ·entspiiechend 
den Absätzen 2 bis 5 festzusetzen habe. Dazu wi11d ausgeführt: Das Ausmaß der Preis
ausg1eichsbeiträge richtet sich nach der Art der Verwertung der Milch unter Berück
sichtügung der Predse, die den Li.eferanten bezahlt werden, der V·erkau.6sierlöse und der 
mit der Be- und Verarbeitung ·sowi·e der Distribution v.erbundenen Kosten (§ 5 Abs. 2). 
(Die Berechnung der Beiträge bezieht •sich auf MilchkHogramm, nötiigenfaLls mU.ssen 
Milcherreugnö:sse ·auf Milch umgerechnet weiiden.) · 
Des w.eiteren heißt es, ·daß Ausgleichsbeiträg.e an Milcherz.euger u. U. auch pauscha
liert werden können (Abs. 4) und .daß die Beii.träge auch von jenen Bemeben zu ent
richten sind, denen kein Einzugs- U111d Versorgungsgebiet zugewiesen wurde (Abs. 5). 
Über die V e r w e n dun g der Preli.sausgleichsbed·träge gdbt § 6 Auskun.6t, und zwar 
heißt es dorf im Absatz 1, daß 
1. Verarbeitungszuschüsse für Milch, die als Rahm, Butter, Käse, Topfen, Kasein, Trocken-

milch oder Kondensmilch verwertet wird, gewährt werden; . 
2. Preisausglekhszuschüsse für Milch, die als F r i s c h m i 1 c h abgegeben wird, gewä~t 

werden. 

Solche Zuschüsse werden in dem Ausmaß g·ewährt, wi·e es zur Erreichung ein·es mög
lichst einheitlichen Auszahlungsprei·ses an di·e Milchlieferanten unbedingt ierfo11deriLich 
ist; auße:fldem dürfen ·s1e nur Betrieben gewährt werden, die •ständig molkel"eimäßdig 
behandelte Milch, Butter, Käse, Topf.en u. a. von „einwandfreier guter Beschaffenheit 
in V1erkiehr ·sietzen''. 
Im Absatz 5 wird darauf hingewiesen, ·daß di·ese Auisgleichsbeiträgie u. U. für Werbe
zwecke und absatzfördernde Maßnahmen, allenfalls für „produktionssiichernde Maß
nahmen in der Milchwirtischaft" (?) verwendet werden können. 
Die Tabeoßen 5 bis 10 g·eben Auskunft über ·di·e Kalkulation wichtiger Mdlchprodukte 
sowie über die Gebarung des Mi,lchwirt.schaftsfonds. Da inzwischen nume11:ische Ände
rungen eingetreten sind, haben die einrelnen Zahlen nur grundsätzlichen Aussagewert. 

TABELLE 5: Preiskalkulation für pasteurisdierte Trinkmilch, standardisiert auf 3,6°/o F1ett, 
in 1/i-Liter-Flasche (zum 1. 6. 1971) 

1. Rohmilch, 42 g je kg plus 37,4 g je Fetteinheit (FE) plus 25 g Sortenzuschlag 
für 1. Qualität (ohne staatliche Stützung und ohne staatliche Qualitäts
bezahlung) 

2. Ausgleichsbeitrag 
3. Beträge gemäß § 9 MOG (AFM-Beträge) * 
4. Transportausgleidisbeitrag ** 

5. Rohwarenkosten 
6. Umrechnung auf Liter (X 1.,o:;) 
7. Molkereispanne*** 

8. Kleinhandelseinstellpreis 
9. Kleinhandelsspanne 

10. Verbraucherpreis 

g je kg 

201,64 
80,-
38,17 
13,-

332,81 
342,79 

98,21 

441,-

49,-

490,-

"' Die AFM-Beträge sind Mittel des Bundes, werden vom Fonds eingehoben und vom 
Bundesmiriisterium für Land- und Forstwirtschaft verwaltet. Sie werden vom Konsu-

53 

/ 



menten geleistet und dienen absatzfördernden Maßnahmen in der Milchwirtschaft. Aus 
diesen AFM-Beträgen und aus den Absatzförderungsbeiträgen der Bauern werden 
folgende Maßnahmen finanziert: Verbilligungsaktionen für Butter, Butterschmalz und 
Magermilchpulver im Inland, Milchausspeiseaktion des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung, Verbilligung von Automatenmilch in Kasernen, Exportstützungen für Butter, 
Dauermilchprodukte und Käse sowie die Qualitätsbezahlung der Rohmilch. (AFM
Beträge = Beträge für absatzfördernde Maßnahmen.) 

** Seit l.. 6. 1971 beträgt der Transportkostenausgleich l.3 Groschen/kg Milch (vorher 
l.O Groschen). Die gesamten Transportkosten (ohne Zustellung an den Kleinhandel) 
betragen etwa im Durchschnitt 16 Groschen. In absoluten Zahlen ausgedrückt - bezogen 
auf das Jahr l.969 - bedeutet dies, daß der Transportausgleichsfonds um 6 Groschen 
höhere Transportkosten, d. s. 109 Mill. Schilling zu ersetzen hatte, als ihm an Beiträgen 
(10 g) zugeflossen waren. 

*** Diese Molkereispanne sollte der Molkerei die Abdeckung ihrer Kosten sowie die Er
zielung eines „bürgerlichen Gewinnes" und eine angemessene Verzinsung des betriebs
notwendigen Kapitals ermöglichen. Hiezu sind jedoch 130 bis 140 Groschen je Liter Milch 
notwendig. Die Differenz in der Höhe von 32 bis 42 Groschen wird nun im Rahmen 
des Preisausgleichsverfahrens dem Herstellerbetrieb vergütet. 

Q.: (20, s. 25) 

TABELLE 6: Preiskalkulation für Teebutter mit höchstens 16°/o Wassergehalt, aus
gdormt in Alu-Folie, hergestellt aus angeliefor·ber Milch (zum 1. 6. 1971) 

1. Rohmilchfett 37'4 g je FE X 84 FE plus anteiliger Sortenzuschlag für 1. Qualität* 
2. Beträge gemäß§ 9 MOG (AFM-Beträge) 
3. Molkereispanne = Kostendeckungsanteil** 

4. Abgabepreis ab Erzeugerbetrieb 
5. Vermittlungsgebühr an den wirtschaftlichen Zusammenschluß 

6. Großhandelseinstellpreis 
7. Großhandelsspanne 

8. Kleinhandelseinstellpreis 
9. Kleinhandelsspanne 

10. Verbraucherpreis 

S je kg 
35,55 
1,512 
3,958 

41,02 
0'44 

41,46 
1,18 

42,64 
3,36 

46,-

* Die staatliche Milchpreisstützung sowie die staatliche Qualitätsbezahlung sind nicht ent
halten. 

** Die Summe aller Aufwendungen ergibt unter Einrechnung eines „bürgerlichen Gewinnes" 
umgelegt auf 1 kg Butter einen Betrag von etwa 9 5 bis l.2 5. Die Differenz zwischen 
den im Preis abgedeckten Kosten in der Höhe von nur 3,96 S zum tatsächlichen Aufwand 
beträgt somit 5,04 S bis 8,04 5 je kg Butter. Bei dieser Problematik ist auch der Aspekt der 
kostenmäßig optimalen Betriebsgröße zu sehen. 

Umgelegt auf die Anlieferungsmilch ergibt dies ein Defizit von 23 g bis 36 g je kg Milch. 
Da aus volkswirtschaftlichen, aber auch aus politischen Gründen ein Abwälzen auf den 
Konsumenten bzw. eine Kürzung des Erzeugermilchpreises nicht möglich ist, wird der 
Verlust bei der Butterherstellung aus dem Ausgleichsfonds durch eine Beihilfe ( = Ver
arbeitungszuschuß) abgedeckt. Die Molkerei kann daher einen einheitlichen Produkt
abgabepreis einhalten und den Bauern einen für ganz Österreich einheitlichen Milchüber
nahmspreis auszahlen. 

Dieser Ausgleichsfonds wird aber nicht nur für Butter, sondern für fast alle Milchprodukte 
(Ausnahme: einige Spezialkäsesorten) in Anspruch genommen. 

Q.: (20, s. 30 u. 34) 
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TABELLE 7: Ausgleichsv·erfahr·en des Milchwirtschaftsfonds 
(Prei1ssiituation zum 1. 6. 1971) 

Einnahmen: 
Ausgleichsbeiträge* für 500.000 t Trinkmilch a Sog je kg 
Ausgaben: 
Preisausgleichszuschüsse: 
für 500.000 t Trinkmilch etwa 55 g je kg 
für 1,500.000 t Milch, die verarbeitet werden: 
rd. 250.000 t Vollmilch zu Emmentaler, etwa 
rd. ;oo.ooo t Vollmilch .zu Schnittkäse u. a. 
rd. 150.000 t Vollmilch zur Vertrocknung, rd. 
rd. 800.000 t Vollmilch zur Verbutterung, rd. 
plus aus der Verbutterung anfallende Mager= 
milch zur Vertrocknung, rd. ;oo.ooo t, etwa 
Lagerkosten für Butter und Milchpulver sowie 
Schulmilch- und Betriebsmilchstützung etc. 
Zu geringe Einnahmen aus dem Transport
ausgleich 

;o g/kg 
15 g/kg 
45 g/kg 
;o g/kg 

15 g/kg 

6 g/kg 

Mill. S 

= 400 

= 275 

75 
45 
68 

240 

= 45 

rd. 50 

= 120 
-

Summe Ausgaben 
Summe Einnahmen 

918 
400 
-

notwendiger Staatszuschuß daher 518 

* Seit 197; gibt es auch Ausgleichsbeiträge für Käse. 
In der Begründung des Milchwirtschaftsfonds heißt es (20, S. ;5 ff.): 
„Seit dem Jahre 1954 gibt es Staatszuschüsse, weil der Staat die laufenden Kostensteige
rungen bei den Molkereien und Käsereiei::i nicht auf die Preise für Milch und Milchprodukte 
umlegen ließ und Preiserhöhungen ablehnte. De''r Staat übernahm die Mehrbelastung der 
Betriebe. Erst in den letzten Jahren wurde dieses Prinzip durchbrochen und die Mehr
belastungen auf dem Personalsektor aufgrund kollektivvertraglicher Lohn- und Gehalts
erhöhungen auf die Preise umgelegt. Seit dem Jahre 1967 war der Staat aber nicht mehr 
gewillt, den vollen Zuschuß an den Fonds zu leisten. Seit dem Jahre 1969 ist der Zuschuß 
konstant und beträgt genau 462,;4;.ooo Schilling." 

TABELLE 8: Bilianz de,s Aus·gleichs- und T!'lansportausgleichsfc:mds für das Jahr 1969 

Neben den absoluten Beträgen (in Mill. S) werden die errechneten Groschensätze je kg der 
an die Betriebe im Jahre 1969 angelieferten Milch- und Rahmmengen (1,97;.ooo t) angegeben: 

Einnahmen: Mill. S g je kg Milch 

Ausgleichsbeiträge (inklusive sonstiger Einnahmen) 4;8 22,20 
Transportausgleichsbeiträge 197 9,98 
Zuschuß des Staates an den Milchwirtschaftsfonds 462 2;,4; 

Summe Einnahmen 1097 55,61 

Ausgaben: 
Preisausgleichszuschüsse (inklusive Verbilligung 
für Schul- und Betriebsmilch etc.) 826 41,86 
Transportkostenzuschüsse ;06 15,51 

Summe Ausgaben 11;2 57'37 
Summe Einnahmen 1097 55,_61 

Differenz* ;5 1,76 

* Diese Differenz in der Höhe von ;5 Mill. S für das Jahr l.969 mußte von den Molkereien 
und Käsereien in Form eines zusätzlichen Ausgleichsbeitrages aufgebracht werden. 

Q.: (20, s. ;6) 
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Zum Staatszuschuß an den Milchwirtschaftsfonds wird ausgeführt (20, S. 51): 
„Die in den Bilanzen des Milchwirtschaftsfonds aufscheinenden Staatszuschüsse zum Aus
gleichsverfahren stellen praktisch die ·Summe der nicht durch die amtlichen oder pari
tätischen Preise gedeckten Kosten. der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe dar. Seit 
dem Jahre 1967 war der Staat aber nicht mehr gewillt, die vollen Staatszuschüsse an den 
Fonds zu gewähren, sondern leistete einen um rund 110 Mill. Schilling geringeren Bei
trag zum Milchausgleich. Den Molkereien und Käsereien wurde erstmals im Jahre 1967 
der notwendige Staatszuschuß um 110 Mill. Schilling gekürzt, worauf die Betriebe mit zusätz
lichen Ausgleichsbeiträgen (,Notopfer') in dieser Höhe belastet wurden." 

Jahr 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Q.: (20, s. 52) 

Q.: (20, s. 52) 

TABELLE 9: Staatszuschüsse an den Milchwirtschaftsfonds 

Schilling Jahr 

16,150.000,- 1963 
30,508.594,- 1964 
42,000.000,- 1965 
42,000.000,- 1966 
86,300.000,- 1967 
86,000.000,- 1968 

17 4,700.000,- 1969 
210,000.000,- 1970 
403,900.000,- 1971 

TABELLE 10: 11Notopfer" der Molkereibetriebe 

Jahr 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (kalkuliert) 

Schilling 

111,000.ooo,-
53,ooo.ooo,-
35,ooo.000,-
71,ooo.ooo,-
97,000.000,- (Stand 7. 9. 1971) 

Vergleiche dazu auch Diagramm 2. 

Schilling 

379,500.000,-
366,64 3.000,-
392, 300.000,-
392,300.000,-
329,300.000,-
432,343.000,-
462,343.000,-
462,343.000,-
462,343.000,-

Der gesamte Prieiisausgleich ob1iegt dem Milchwirtschaftsfonds. D1e Einhaltung von 
„fixen" Preds·en ohne Berücksicht1igung der v.erschie.denen Anfuhrstreck-en bedingt eine 
Neuverteilung der Transportkosten mit Hilf.e von V.erwaltungsmaßnahmen. Anders ist 
das Zilel 11Sicherung ein.es möglichst eiinheit:lichen ... Preises ... " kaum erreichbar 26• 

KöTTL (36, S. 48) wedst auf den Unt•erschied z.wischen Transportkostenvergütung und 
Frachtkost•enausg1eich hin: das Ausg1eichsverfahr•en erhält •sich s1e1bst, während dd1e 
Fr.achtkostenvergütungen auf andere finanziieHe QuelLen an~ewtl.iesen sdmd. Die Beschaf
fungsquelle für diie benötigten Ausg1Leichsbe1iträge i,st d~e Abs.chöpfung, .dli:e von fracht
mäßig günstig liegenden Markitpartnern ·eiin~ehoben w1ind. Gemäß dem P11e1sregeJungis
giesietz (65) gibt es u. a. bei Mdlch eine Prei·sbindung, die emem bundeseinheitlichen 

20 Es sei denn, man bindet die Abgabepreise für eine bestimmte Ware lediglich auf der Ebene 
der Be- und Verarbeitungsbetriebe und überläßt auf den folgenden Handelsstufen die Preis
bildung den Marktkräften (36, S. 50). 
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Festpr1ei.Jssysrem entspricht 21 ; der •staatLiche Transportkostenausgleich ist die zwangs
läu..fü.ge Konsequenz d~eser behördliche!Il Preisbindung. Gleich zu Beginn stellt sich die 
Frage nach 1der Effdzd.enz diies0er Maßnahme auf .den .einzelnen Landwirtschaftsbetrieb, 
a1so ob ·und inWlieweit das Instrument des Tr.ansportkostenausgi1eich.s bei Milch über
haupt gieedg.niet ist, eine Verbess-eru111g der wirtschaftLichen Lage der betroffenen 
Betriebe herheizufüh11en. 

Al1S Anhaltspunkt für diese Auswirkung ·dient der Anteil der Einnahmen aus Milch 
und Milchprodukten an den Gesamtieinnahmen. Aus den Buchführungisergebni·ssen 
1andwirtsch.aftllicher Betrü.ehe (70, 5. 120) 1st ·ersiichtLich, daß diiiesier Anteil je nach 
Produkttionsgebiet, Bodennutzungsform und Betrüebsgröße recht unterschliedlich·e Aus
maße anniimmt. 

TABELLE 11: Antei:l der Einnahmen aus Milch und Milchprodukten an den 
Gesamteinnahmen im Jahre 1970 

Betriebsform Produktionsgebiet Betriebsgröße Anteil der Einnahmen 
in ha aus Milch und Milch-

produkten an den 
Gesamteinnahmen * 

je ha RLN 
in% 

Grünland-Wald wirtschaften Alpenostrand 20- 50 22,5 

50-100 22,8 

100-200 20,6 

Voralpengebiet 20- 50 & 
50-100 19,8 

100-200 22/~ 

Hochalpengebiet 20- 50 24,3 

50-100 24,4 
100-200 18,2 

Grünlandwirtschaften Alpenvorland 5- 10 48,5 

10- 20 ·i2!2 
20- 50 ~ 

Alpenostrand 10- 20 E!2 
20- 50 26'4 

50-100 25,1 
100-200 26,3 

Fortsetzung Seite 58 

21 Ob der Milcherzeugerpreis ein Mindest-, Fix- oder Höchstpreis ist, kann nicht so ohne 
weiteres behauptet werden. TERSCH (69, S. 1.97 ff.) analysiert diese Problematik sinngemäß 
so: Nach einer Verordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft handelt 
es sich um keinen Höchstpreis. Somit könnte es sich um eineri Fixpreis handeln. Doch auch 
dieser ist problematisch, da der Basispreis auf einem bestimmten Fettgehalt aufbaut, der 
bekanntlich variabel ist; außerdem gibt es wesentliche Qualitätsabstufungen. Daher ist es 
ein Richtpreis besonderer Art, bei dem die Richtlinien vom Gesetz festgelegt werden. Auch 
der Oberste Gerichtshof hat im Jahre 1962 festgestellt, daß der Erzeugerpreis für Milch 
im allgemeinen als Richtpreis anzusehen sei. Der Verwaltungsgerichtshof hat im Jahre 1955 

in einem Erkenntnis festgehalten, daß der Erzeugerpreis für Milch kein Festpreis, sondern 
nach dem jeweiligen Fettgehalt veränderlich sei: 

Aus diesen Darlegungen erkennt man, wie diversifiziert die Auffassungen sind; de facto 
wird nämlich der Milcherzeugerpreis - marktwirtschaftlich gesehen - zumeist als Fest
preis bezeichnet. 
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Betriebsform Produktionsgebiet 

Voralpengebiet 

Hochalpengebiet 

Acker-Grünlandwirtschaften Südöstl. Flach- und 
Hügelland 

Alpenvorland 

Kärntner Becken 

Ackerwirtschaften Nordöstl. Flach- und 
Hügelland 

Südöstl. Flach- und 
Hügelland 

Alpenvorland 

Wald- und Mühlviertel 

VVeinbau-Ackerwirtschaften Nordöstl. Flach- und 
Hügelland 

Acker-Weinbau wirtschaften Nordöstl. Flach- und 
Hügelland 

-

Fortsetzung von Seite 57 

Betriebsgröße Anteil der Einnahmen 
in ha aus Milch und Milch-

10- 20 

20- 50 

50-100 

1.00-200 

10- 20 

20- 50 

50-100 

100-200 

5- 10 

10- 20 

20- 50 

5- 10 

10- 20 

20- 50 

1.0- 20 

20- 50 

50-100 

10- 20 

20- 50 

50-100 

5- 10 

10- 20 

20- 50 

10- 20 

20- 50 
50-100 

10- 20 

20- 50 

5- 10 
10- 20 

20- 50 

10- 20 

20- 50 

produkten an den 
Gesamteinnahmen * 

je ha RLN 
in% 

lZ& 
38,2 

24,9 

28,4 

35,5 

27'4 

25,3 

27,6 

20,5 

20,0 

25,2 

36,9 

32'4 

28,3 

23,9 
20,0 

17,5 

7'4 
5,0 

1,2 

10,2 

13,7 

7,9 

15,9 

9,0 

5,6 

16,1 

11,9 

1,6 

2,6 

0,5 

5,9 
2,9 

* Hier versteht man unter Gesamteinnahmen den Rohertrag minus unbare Einnahmen. 

Eis z.ei1git s:ich also, daß dr~e Grünl1am.idiwiir1t1schiaften 22 von den MHcheri.innahmen b21sonldell"!s 
profiti.erien: hi-er wi·edemm alLe Größ:enkla.s1s.en im Alpenvorland, dii:e Mittelbetriebe dm 
Voralpengebi.et, Mittiefüetri.eibe am Alpenostrand und im Hochalpenigehiet •sowi•e die 
Ackier-Grünlandwirt.schaftein 1im Alpenvorland mit kleinen bis· mittl1e11en Bietrtiiebsgröß.en. 

Aus der Verteilung der Milchproduktlion im gesamten Bundesgebiet kann man er
s.ehen, daß dk:! Milcherzeugung gl1eichmäßiger Vierteilt ist, al•s etwa ·die Brotigietredde
erzieugung. 

22 Die Verflechtungen mit der Rinderzucht sind sehr groß. Die Einnahmen aus Viehverkäufen 
betragen oft über 40% der Gesamteinnahmen; in den Bergregionen dominiert die Zucht. 
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ÜBERSICHT 1: Milchlief.erleistung der Bundesländer in Prozent (1970) 
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Es be1stehen wohl Überschuß- und Zuschußgebiete, sodaß ein Ausgleich ,stattfinden 
muß, und· sich 1diie Erzeuger ebenso an ·den Ko•sten des Fernversands beteiligen müssen. 
Im End.eHekt wird -sich ein Mi1schpreis aus dem Fernversand und dem Lokalabsatz 
ergeben. Aufischlußr-eich wiird die Betrachtung ·et"st, wenn man die Transportkosten
anteile miit dem Anreil des betrieffenden Produktes an den Geisamte:innahmen der land
Wlirtschaftldchen Betriehe dn den e!i.nzielnen B1etriehsformen und Pro.dukbionsg·ebi·eten 
multipliziert. In edn1er einschlägigen Untersuchung aus dem Jahre 1960 (36, 5. 70) 
wurden d1e unterschiLedlichen Anfuhrkoisten zwi1schen ObemahmsisteUe und Molkerei 
(die ja auch in .den Transportko,stenauisigleich - TKA - 1einbezo.g1en ·sind) nicht berück
siichtigt; nicht ßed.acht genommen wurde auch auf die Anlieferungskosben zwischen Hof 
Ullid Übernahmsistelle, für ·cÜ.e di·e Bau1em aufzukommen haben. Es wurden al•so nur der 
F1ernV1el'sand Uiil!d ·S1e1ine Auswdrkun~en unt1ersucht: danach schlagen hei Milch diie Aus
WJi.rkungen auf di·e Gesamteinnahmen „nicht sonder1ich zu Buch". D1e längste Trans
portentfiernung (300 km) ist praktisch nur für Milchlieferungen aus dem Hochalpen
gebiet denkbar. Die Auswirkungen auf dd·e Gesamteinnahmen der landwrirtoschaftHchen 
B1etrJiebe erreichen hier -eiine Spanne von .etwa1s über 20/o. Im Vergleich :w anderen Agrar
produkten - etwa bei der Rinderv1ermarktung - ist di·es wenig. Be·zugnehmend auf diie 
Rohmilchanliief.erung an die Molkerieien wird jedoch ausgeführt, daß hier ·die Fracht
kostenunt,erschliiede wes.entlieh höher Li·egen und zu „beträchtlichen Erzeu.gerpreii·sunrer
schi..eden Anlaß g1eben würiden". 
Demnach stellt der TKA in der Milchwirtschaft ein recht wirksames Instrument für ·di;
Frachtkostenentlastung zugunsteJJ der. landwirtschaftlichen Betriebe in Molkereieinzugs
gebieten mit extrem schlechten Zufuhrbedingungen dar. Im Zuge der zunehmendf'.n 
Verlagrerung der Milchproduktion ·in marktforne Grünlandregionen und aus Gründen 
der Ratfonalisi.erung in der Molkeiieiwirt-schaft (w.eniigier Molkerieien - längere An
fahrtswege), kommt •somrit dem Transportkostenausgleiich für die Bergigebie~e immer 
größerie B·edeutung zu. 
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Im lichte der W i r t .s c h a f t ·s t h e o r i e st·eHt die NiveLLierung der Transportkosten 
und ·somdt di.e Maßnahme di·eses Preis.ausgleichs ·einen Hefgreifenden Eingriff lin das 
Marktgeschehen dar. Geht man von der Eingriffsintensd.tät aus, ·SO ·stellt der TKA eine 
zwingende (direkte) Maßnahme dar. Da •es ·sich vorwi1egiend um Sicherungs- und Ver
teälungsaspekte handelt, zählt man ·solche Maßnahmen auch zu den Erhaltungsinter
ventionen. Die mei·sben .dies:er Engrif.6e 1sind mit finanz.Jiellen Belastungen vierbunden: 
seit 1954 wir·d der Abgang des Mikhwirtschaftsfonds aus Budg1etmitbeln gedeckt. Ab 
1969 wurde der Staatszuschuß in 5•einer Höhe 1e1ngefror.en (vgl. Tabell.e 9). 

Vergleicht man d~es0e Maßnahme mit jenen anderer Wirtschaftsbereiche, so zeigt sich 
eine gewisse Diskriepanz, da dort .derart triefe staatliche Eingriffe kaum vorkommen. 
Hingegen deutien privat wir t s c h ·a f t 1 ich e Initiativen im primär-·sekundären 
Sektor UilJserer Volkiswirt·schaft in ähnliche Rü.chtung: Einheitlicher Rübenprei:s an allen 
übernahms•steHen, unabhängig von der Fabriiks1entf.emung, die 11egdonal ·g.leichen Über
nahmspr·eise für Stärkekartoffeln u. a. 

Ob die Molk1erieiiien von sich aus, also ohne Unterstützung durch den Staat, finanziell 
in der Lage wä:rien, den Predsausgletich durchz1uführ0en, müßt,e erst näher unter'Sucht 
weriden. Ohne •etine Änderung der Preisregelung bei Milch und Milchproduktien wäre 
diies wohl kaum möglich. In der EWG wurde im Jahrie 1970 ·der T:riinkmilchJW,erkmilch
Ausgl.eiich (wie iihn das früherie Milch- und Fettgesetz in der Bundesrepubldk Deutsch
land vorschriieb) aufg.elas·sen; mit Wii:rkung vom 1. 2. 1971 ist auch die ·ges.etzLiche Fest
prieisregelung für Trinkmilch auß.er Kraft ges1etzt wo:riden (72). Es muß auch erwähnt 
werden, daß diie Auszahlungspriei·se an die Landwirte recht unter,scruedlich s1ind und 
nicht nur von der Größe der M0Jkere1i und ihriem Management, ·sondern in ·starkem 
Maß auch von der geographischen Lage (Ruhrgebiet : Bayern) abhängen. 

ZU1Sammenfas·s.end ist festzuhaltien, daß diese5 Instrument der AusgLetichsbeü.träge 5ehr 
riief in da·s Marktg·eschehen eiingreift; .die Zielsietzung wird 1dadurch }edoch erreicht. 
Etwas anders sieht es aus, wenn man fragt, ob dtie Maßnahme das Oberziel (über
g.eordnete Zi.el), nämliich einen wirtschaftlich gesunden Bauernistand in einem funkttions
fähigen ländlichen Raum zu erhalten, erreichen läßt. 

Das i•st insofern schwierig zu beantworten, als keine Untersuchung vorliegt, die Aus
kunft darüber gibt, aus welchen Gründen Bergbauern abwandern. Al1erdiings läßt 
sich erkennen, daß die Auflassung der Miilchvi·ehhaltung weniger in den marktfemen 
Grünlandwirtschaften vor sich geht, sondern vornehmlich in marktnahen Regionen der 
östlichen Produktionsgebi·ete, wo vielfältige Erz·eugung.salternativen bestehen (73, S. 24; 

74, s. 93 ff.). 

So gesehen kann man annehmen, daß durch die Begünstigung der marktfernen 
Betriebe über den Preisausgleich zumindest ein psychologisch·er Anreiz für die Weiter
führung di.i·eser Höfe besteht. Trotzdem muß nochmals auf das Dilemma hingewiesen 
werden, daß das Oberziel keinesfalls das in Rede stehende Ziel oder gar die Maß
nahme bedingt (wennglekh da·s Ziel die Maßnahme erforderlich macht). Das über
geordnet•e Ziel könnte eventuell auch anders errekht werden, etwa in Form produkt
neutraler Zuschüsse. Durch ein solches Instrument würde dem marktor.i.entierten 
Denken eher ent•sprochen werden, doch gäbe es auch hier fast unüberwindliche 
Schwierigkeiten bei der Zu t e i 1 u n g dies·er Zuschüss·e. Im Kapitel 5.2.3 wird dies 
näher erörtert. 
Das Oberziel wird heute von der Mehrheit anerkannt und bejaht, den Mfüeln haften 
gewisse Mäng·el an - und zwar allen. Da kein g.e1eigneteres Mittel vorhanden ist, ist 
es schwierig, dais vorhandene, trotz aller kritischen Einstellung, rundweg abzulehnen. 
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Zu: Erzielung der aus. volkswirtschaftlichen Gründen gebotenen Gleichmäßigkeit in 
der Belieferung der Märkte mit Milch und ErzeugniSsen aus Milch · 

Das Instrument zur Erreichung ·ddieSies Zieles finden wir in den §§ 11, 12 und 13 des 
MOG :i967. (Aher 1schon d.m Milchwirtschaftsgesetz aus dem Jahre 1950 ist ·cfi.e Maß
nahme der Einzugs- und Ver·sorgungsgebi ret•e angedeut.et.) Im§ 11 

Abs. 2 heißt es:· 

„Einzugsgebiete sind geographisch begrenzte Gebiete, aus denen bestimmte Bearbeitungs• und 
Verarbeitungsbetriebe oder deren wirtschaftliche Zusammenschlüsse die von den Erzeugern 
zur Abgabe gelangende Milch oder die Erzeugnisse aus Milch zu beziehen berechtigt und ... 
zu übernehmen verpflichtet sind." 

Des weiteren wird auch auf idiie Pflicht der Erzeuger innerhalb eines Einzugsgebti:etes 
hingewiesen, Milch und Erz.euigms1s1e aus Mä.lch d.m Rahmen der Qualitätsrerforderni•s1se 
an diie festg1esretzten Molk-el'letiien zu ld.ie-fom. Im Absatz 3 ·dess1elben Paraigr.aphen wird 
zur Versol'lgung .der Bevölkerung fostgieharlten: 

„ Versorgungsgebiete sind in der Regel geographisch begrenzte Gebiete, die mit Milch und be
stimmten Erzeugnissen aus Milch zu beliefern bestimmte Bearbeitungs- und Verarbeitungs
betriebe oder deren wirtschaftliche Zusammenschlüsse berechtigt und verpflichtet sind." 

Weite'.l'IS heißt es (14, § 11 Abs. 3): 
„Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe sind verpflichtet, Milch und Erzeugnisse aus 
Milch von anderen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben oder deren wirtschaftlichen Zu
sammenschlüssen zuzukaufen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Versorgung ihres Versor
gungsgebietes erforderlich ist." 

Den TerminUIS "ordnungsgemäße Versorgung" verwendet der Gesetzgeber auch im 
Abs. 4 des § 11, wo es 1um idiie &Liefierung der I<Jeinha·ndelS©eschäfte geht. Demlllach dst 
ein Fonidisiaiuftr.a1g ·an cLi1e Molkrerei1en (.solche Geschäfte zu he1i1efern) zu 1e·rteilen, „ wenn 
die ßie1~efierurtg zur or:dnungis1gremäßien Versorgung der ß.evölke:nmg notwendig i1st ... " 

Im§ 12 Abs. 1 wird der Fonds el'lmächtigt, den Molkereien Einzugs- und Vel'Sorgung.s
geibiiete zuzuweisen, idreren Abgrenzung u. a. nach der Art und Ausgestaltung der 
Betriebsanlage, der Mi!lchergdebi.gkeit des Gebiieties und der ßievöilkerungsdicht,e erfolgt. 
Allerdings darf die Abgrenzung dieser Regionen nicht als starre Größe angesehen 
werden, denn das Gesetz läßt die Möglichkeit offen (Abs. 4)1 „die Einzugs- und Ver
sorgungsgebiete (sind) bei Änderung der Voraussetzungen ... neu zu bestimmen". 
Als Beäspiiel di·ent eine Kundmachung des M1'lchwirtischaftsfonds (75), ·in der der Zu
sammenschluß zwe~er Emzugs- und Versorgungsgebirebe kundgemacht wird: 

„Aufgrund des § 1.2 Abs. 4 des Marktordnungsgesetzes 1.967 •.. werden gemäß dem Beschluß 
der Verwaltungskommission des Milchwirtschaftsfonds ... die ... der Molkereigenossen
schaft Eferding . . . und . . . der Molkereigenossenschaft Pregarten . . . zugewiesenen Einzugs
und. ":ersor~~ngsgebiete mit dem Einzugs- und Versorgungsgebiet des Milchhofes Linz ... 
vereinigt ... 

Im folgenden Wortlaut wird. sodann auf . die Liefierpfldcht der Milch,er.zieuger an den 
Milchhof Linz ,sowie auf dess1en Verpflichtung hingewiesen, das ihm zugewiesene 
V1ersorgungsgehiet in ·dem Auismaße zu beHe:Eem, w.iie es „zur V·e11sorgung dres Gebi,etes 
bzw. zur Deckung .des Biedarfos ... 1erforderldch dst". W 1eiters: „Um diie ordnungsgemäße 
Versorgung .dies Gebietes zu giewährLeii'sten, hait .der Milchhof Linz ... 1S'einier Zukiaufs
pfLicht nachzukommen." 

Der § 13 gibt Auskunft über .die Mögldchkedt ides Fonds, an dte Molkie11ei,en bezügl.ich 
der Vel'ISorgung Anwed1sungen zu geben, und ·zwar 11zur Erreichung .der ·im § 3 Abs. 1 

genannten Zde1e": Anweisung, ihre Produkte an wirtschaftliche Zusammenschlüsse 
(Molkereiverbände) zu liefom; Zuweisung giemeinsamer Verisorgungs.giebi.ete, sofern 
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es sich um größere Verbrauchsorte handelt; Vorschr.iften über Höchst- oder Mindest
mengen, die Molkerieien an größere Verbrauchsorbe zu liefern haben. Ferner werden 
Produktionsauflagen ·erteilt, d. h. in welchen Mengen und in welcher W 1ei·se die an
gelieferte Milch zur Be- und Verarbeitung zu verwenden ist. Die Zuwiderhandlung bei 
al1en diesen VorschrJften ist bei Strafe verboten. 

Inberes·sant ist zu erfahren, von welchen Beweggründen sich der Gesetzgeber im 
J ahr1e 1950 veranlaßt sah, eiin solches Instrument anzuwenden. Im Ausschußberiicht zu 
di·esem Ges.etz heißt es (76, S. 969 ff.): 

„Zur Durchführung der Bewirtschaftung und besonders der Aufbringung sind Einzugsgebiete 
einzurichten. Auf der anderen Seite sind für die weitere Zufuhr von Milch an die Verbrau
cherschaft Versorgungsgebiete einzuteilen, wie sie ja schon jetzt eingeführt sind. Diese Ver
sorgungsgebiete sollen erhalten werden, und die Abgabe der Milch soll in möglichst kosten
sparender Weise erfolgen." Danach wird auf Mißstände der zwanziger Jahre hingewiesen: 
„Es dürfen nicht wieder Zustände einreißen, wie sie vor 1930 bestanden haben, wo Molkerei
unternehmen, die zum Beispiel im zweiten Bezirk einen Betrieb hatten, mit ihrer Milch bis 
nach Ottakring fuhren ... Für diese Betriebe sollen vielmehr Versorgungsgebiete vorgesehen 
und dadurch eine billige Versorgung erreicht werden. Dabei besteht die Absicht, den Erzeu
gerpreis zu sichern und den Verbraucherpreis möglichst gering zu halten, sodaß man mit 
einer möglichst geringen Spanne das Auslangen finden kann." 

Der Ges·etzgeber war also bestriebt, über diesies Instrument eine b i 11 i g e Versorgung 
zu bieten und den Erzeug.erprei1s zu sichern. Damit einher geht automabi•sch eine 
B e s c h r ä n k u n g d e r W e t t b e w e r b s v e r h ä 1 t n i s s e zwischen den Er
z.eugern und zwischen den Vermarktern. Jedem Landwirt im betreffenden Einzugs
gebiet muß die Milch abgenommen werden - uI1Jd zwar unabhängig von .der Absatz
lag·e -, und die betroffene M0Ikier•e1i hat ·eiin bestimmtes Versorgungsgieb1et zu beliiefiern. 
Zu dies·er Übernahm s p f 1 d c h t der Molkerieien ist zu vermerken, daß di·e.s·e seiit 
langem ii.m Kreuzfeuer der Kritik ·sbeht, weH sie vielerorts für den Milchüberschuß v1er
antwortlich gemacht wird. Tatsäch1ich heißt es 1im § 11 Abs. 2 .de·s MOG 1967, daß 
innerhalb der feistgelegben Hnzugsgebliete bestimmte Molkereien, die von den Land
wirten zur Abgabe gelangende Mikh zu beziehen b er echt ·i g t und - soweit die 
qualitativen Erforderniss•e gegeben sJnd - zu übernehmen v e r p f 1 ii c h t e t ·sind. 
Berechtigung und Verpflichtung sind somit eng mit dem Instrument der Geruetsregelung 
verknüpft, weil e•s dem Erzeuger vierboten i·st, die in Verkehr gesdzte Mdlch anders
wohin zu liefern. Der Landwirt ist in s.etiner Auswahl beschränkt. Rein juristisch 
gesehen unterscheidet siich di1ese L·enkungsmaßnahme von den Ablieferungsvorschriften 
während .des Krieges und kurz danach (69, S. 197 ff.). Vom ökonomischen Standpunkt 
liegt der Vorteil der Abnahmepflicht für d1e Landwirte in der Verläßlichkeit der täg-
1ichen Milchgeldeinnahme und in der Sicherung des Absatz,es. Für die Molkereien 
besteht insofern ein Vorteil, als da'S Management rnii·t kalkulierten AnHererungsquoren 
und eiiner höheren Kapaz:itätsausla:stung rechnen kann. Der Pferdefuß l1iegt darin, daß 
beii einer Überschußsituation jeder Liter Milch übernommen werden muß, also k·ein 
Mengenriegulativ vorhanden iiSt. Im FaUe einer Aufhebung der gesetzlich garantierten 
Übernahmspflicht würden voraussichtlich an deren SbeUe auf privatwdrtiSchaftlicher Basis 
erstellte Li:eferverträg:e treten; d1ese Albernative wäre im Hinbldck auf den möglichen 
Absatz skherlich elasHscher zu handhaben. 

Für die Bevölkerung ist edne solche strenge R:eglementfrerung insofern von Nutzen, als 
die betreffenden Molkereien vom Milchwdrtschaftsfonds durch Beischei1d verpflichtet 
werden können, ihre Milch und Milchprodukte auch in transportmäßig ungünstig 
gelegene Orte zu liefern. Ohne diese Gebü.etsregelung wäre sehr wahPscheinlich auf
grund der strengen Kostenkalkulation eine mangelhafte Versorgung bestimmter Gebiete 
zu erwarten. 
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Obwohl noch später auf die Wirtschaftltichkeit der Molkereibetriebe eingegangen wird, 
soll hier andeutungsweise festgehalren werden, daß eine s·ehr •entscheidende Rationali
si·erungsmöglichkeit bei der RohmilchanHe.ferung dd1e günstige Gestaltung· der Einzugs
gebiete darstellt. Mitunter ergibt siich dtie Mög1ichkeit„ daß bei \T.ergrößerung bzw. 
Stillegung einzelner Molkerieiiien idte Einzugsgebiiete so fusioniert werden können, daß 
dfo durchschnittlichen Anfuhrkoisten je Tonne Mikh überhaupt nicht ansteigen. Der 
Grund liegt daxin„ daß die meisten Betriebe in ihrem Einzugsgebiet exzentrisch la..egen 
(52, s. 421 ff.). 

Das Instrument der Festlegung von Einzugs- und V1ersorgungsgebireten wird oft ·scharf 
k.tiitisii:ert, und zwar vor aHem ·deshaJb, weil es wetthewerbshemmend und vierzögernd 
auf den Strukturwandel wirkt. Ein gesunder W•ettbewerb zwischen den Mo1k·ereioen, 
wa1s gleichbedeutend ~s~ mit der Lockerung (Auflösung) der Einzugsg·ebiete (Rohmilch
beschaffung) und der Versorgungsgebdiet.e (Kampf um Marktanteile), könne dazu bei
tragen, daß nur wirtschaftlich gesunde Betrtebe .diie ausrieichende und bilHge. VersO\!'gung 
der Bevölkerung vornehmen. Diesier Ansicht d·sif: .in ihren Ansätzen durchaUlS zuzu
stimmen, nur müßte man auch gLeichzieitig gewü·s1S1e Gefahren bedenken, die •ein un
beschränkter Konkurrenzkampf der MoH<iereiien mit sich bringen könnte. AUJS ver
schiedenen Fachartü.kieln ist zu 1enmehmen„ welche Probleme z. B. in Bay·ern auftraten 
(77, S. 9), alis die R·egelung der Y.ersorgung!sgebiietie wegfiel. Demnach wird aUJs 
gegebenen Anlässen sehr e:iindrin1glich davor gewarnt, dn .der Trinkmilchversorgung 
einen 11 ruinösen" Wettbewerb stattfin1den zu lais1sen. Als Bei•spdel wird die Vermark
tung von Camembertkäs·e angeführt, bei .der Schleuderangebote der Molk1eried.en an den 
Großhandel an der Tag.esor.dnung waren (sdnd), nur um •sich gegen diie Konkurrienz 
durchisdren zu können. Die Großeinkäufer spielf:te.n diiie Anbietier untereinander aus, 
obwohl sich kiein Proiduz;ent angesichts der kostspi1eHgen Ein.riichtungen, mit denen 
diies·er Käsre hergestellt wirrd, Schfowderpr.ed·s·e l1eii.s1ten könnte. Eristens werde, so heißt 
es weiter, die VeJ:1bilHgung nie gänzlich .an die Endverbraucher weitergegeben, da viel 
darvon in der Spanne aufgehe, und zweitens V1erschlechtere solche Schlieuderkonkurrenz 
trendenz:LeH auch die Lagie wirtschaftLich g1esunder Betriebe, was lietzten Endes auch auf 
die Landwill'te zurück-schlage. Auß1ert:lem müs·sie berück.sichtigt werden, daß in uns1erer 
Wohlistandsg·e•s•ellschaft .der W·ert eine1s Nahrungsmittels in d:en Augen v1eler Konsu
menten durch Pre~sreduz1eruingen Illicht gesteigert, sondern eher versch1echtert werde. 
Insbesondere bei hochV1eredeltien Produkten, die 1eine gehobene Käuferschicht an
sprechen, führtien Preti!sunberbi:e·tungen häuHg zu Umsatzrückgäng•en statt zu Ver
brauchsiSte.igerung.en (78„ S. 9). Dais oft vorgebrachte Argument, daß diie erwirtschafteten 
Gewinne ohnehin den Landwirten zugute kommen, stimme nur bedingt, weil er
fahrungsgemäß finanzielle Rückla1gen während des Jahres von so manchen Betrieben 
entweder zu Pre~sunterbietungen oder zu überhöhten Investitionen verwendet werden. 
Soweit di1e Vorbehalte "der landW\irtischaftLich·en Seite, wd·e 1sdie in den letzten Jahren in 
Bayern gemacht wurden. 

Es dürfte übrigens nicht immer zutreffen, daß ein scharfer Konkurrenzkampf wirklich die 
Rationalisierung fördert. Nimmt man etwa den Bereich des Viehhandels her, wo in Österreich 
seit Jahrzehnten ein starker Wettbewerb herrscht, so muß man feststellen, daß von einer 
Rationalisierung - die ja die Voraussetzung zur Verbilligung darstellt - nicht die Rede sein 
kann. Von Fachleuten wird als Erklärung für dieses Phänomen vermutet, daß eine gewisse 
Mindestgröße des Unternehmens gegeben sein muß, um rationelle Vertriebsmethoden an
zuwenden. 

Im außerlandwirtschaftlichen Bereich findet man ähnliche Maßnahmen wie die Fe·st
legung von Einzugs- und V·ersorgungsgeb1eten kaum; eV1entuell kann auf dte Ab
grenzung der Stromvierso1'gungsgebdiete durch die diveraen Landesgesellschaften hin-
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gewi.esen werden. WirtschaftstheoPet.iisch gesehen handelt es s.ich um eine hohe Ein
griHsintens:ität, sodaß von ·einer „Verhaltensnornüerung" gesprochen werden kann. Im 
Wes•en kommt ·es zu ·einem Konflikt mit dem marktwirtschaftlichen Str•eben nach Wett
bewerb, das gewis·sermaßen alis „Oberziiel" angiesiehen wird. Doch tln ·ciliesem Zusammen
hang werden häufig sehr unberschi0edliche Standpunkte ·ein~enommen. So weiist aus der 
Gruppe 1der neoliheralen Fachlieute 1sieilbst PLATE (79, S. 52) daraiuf hin, daß die be
stehenden Interventionen des Staates zugunsten der Landwirtschaft zum erheblichen 
Teil al•s Kompielll!s.ation für mangelnden Wettbewerb und für Steuerv·ergünstigungen im 
außerfandwirtschaftliichen B1erieich der Volkswirtschaft angesehen werden müßten. In 
der übrigen Wirtschaft hancllie ·es ·sich vor allem um •eigenmächttiige Wettbewerbs
beschränkungen. ALBERS (80) weist anhand umfangreicher Untersuchung1en in der 
Bundesrepublik Deutschland auf die Problematik bedenklicher Marktpraktiken der 
Düngemittelwirtischaft hin. 

Zusammenfassend kann man festhalten, daß auf weit·e Sicht di·e Maßnahme der 
Abgrenzung von Einzugs- und Versorgungsgebieten 23 nur im Zusammenhang mit den 
strukturel1en Entwicklung.en der gesamten W:irtschaft ges·ehen werden sollte. Darauis 
resultriert •eine voraUJs•schauende und vor aUem flexible Handhabung dies•er Maßnahme 
und nicht e.in starries festhalten an herköm.mlä.chen Regionen. Wiirtl eine solche dyna
mische Gebi·etsregoelung auch in .der Praxis verwirklicht, so kann dem angestrebten Zi·el 
entsprochen werden und weiteneiche.nde Konsequenzen, W!ie etwa eine tota1e Auf
lais·sung der Gebi•etsriegelung, .dtie auch Folgen für die Preisoridnung hätte, könnten 
untierblefö.en. 

Zu: Erreichung einer möglichst wirtschaftlichen Anlieferung, Bearbeitung, Verarbeitung 
und Verteilung von Milch und Erzeugnissen aus Milch 

Di•e notwendigen Instrumente zur Durchführung dii1esies Zieles sind im gielteniden MOG 
nur ansatzwei·se zu finden, u:nd zwar heißt e6 dn den Erläuternden Bremerkung1en (51), 
daß da•s vorHegende Gesetz in diesier Richtung zunächst eine Änderung der Besbim
munge:n über die Tran ·Sport k o 6 t e n zu ·s c h ü s ·s e vorschlägt. Tat>säcMiich heißt 
es im Gesetz (13, § 7 Abs. 3): 

„Der Fonds hat die Transportausgleichsbeiträge in der Weise zu verwenden, daß Transport
kostenzuschüsse gewährt werden, die nach Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit ermittelte 
Transportkosten zur Grundlage haben ... " 

Im Motivenbericht (51) wird 1etine gewiis1S1e Zurückhaltung bemerkbar: 11 Es wir:d noch zu 
prüfen ·se1in, ob und welche Anpas1sungien ... notwendig s1ind, um ·einen bestmögl1ichen 
Ablauf des Strukturprozies·ses zu ·sichern." 

Tatsächlich hat man sich in den 1eimchlägigen Gremien schon vor 1970 mit der Struktur
bereinigung befaßt, zumindest lin Form von Resolutionen. So hat am 8. 10. 1968 d.iie 
V.erwaltungskommfa;soion des Milchwirtischaft.sfonds folgenden Beschluß gefaßt (82, 
s. 467 ff.): 
„Um bessere Voraussetzungen für die nächsten Budgetverhandlungen zu schaffen, beauftragt 
die Verwaltungskommission den Geschäftsführer, ehestens einen Strukturplan vorzulegen, der 
Aufschluß darüber geben soll, inwieweit durch eine Strukturreform und Rationalisierung 
der Milchwirtschaft eine dauernde Verbesserung der Fondsgebarung erreicht werden könnte." 

23 Einzugsgebiete gibt es nicht nur in Österreich, sondern auch auf dem kanadischen Trink
milchmarkt, wo diese Gebiete der Molkereien genau definiert und gegeneinander abge
grenzt sind, sodaß zwangsläufig eine enge Bindung der Lieferbeziehungen zwischen Erzeu
gern und Vermarktern besteht (81, S. 73 ff.). 
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Im Jahre 1968/69 wurde ein Forschungsauftrag für eine marktwirtschaftlkhe ModeM
rechnung verg·ehen, d~e di1e optimale VeTsandstruktur ermitteln ·sollte 24• Die Durch
führung dieses Strukturplans obLiegt nun dem Fonds. Aber es ergeben sich auch 
Komplikationen, da sehr oft di·e legii.1sti1schen Voraussetzungen fiehlien. Ei111e K0111Z1en
tration der Enitschei.dungsbe.fugnissie dn der Molkereiwirtschaft ·scheint unumgäng1lich. 
Anderseits wird eine solche wegen ·des \llerstärkten planwirtschaftlichen Akizents ab
gelehnt, ja im Gegent~il sogar 0eme Stärkung der Autonomie deT Molkiei,eibetriebie ge
fordert. Von den Z.entral·stellen wi1d das starke B1eharrungsv.ermög·en, das . fast nicht 
mögliche Lo·slös1en mancher örtlicher Funktionärie 'Ulll!d Angestellter vom herkömmlichen 
Denken und Liiebg.eworiderien" Gewohnheiten ail·s ;edner der Hauptgründe für ;dd·e zögernde 
Struktunieform ins Tiie.ffen geführt. 

TABELLE 12: Entwicklung der Zahl der m1lchwirtschaftlii.chen 
Bie- und Verarhedtungsrbe·triehe 

Bundesland 1955 1960 1965 1968 Ende 1971 
A o/o * A o/o ** A o/o ** A % ** .A o/o ** 

Burgenland 3 o,6 3 100 3 100 3 100 3 100 
Wien 11 2,1 11 100 10 91 10 91 7 64 
Niederösterreich 36 6,8 36 100 36 100 32 89 24 67 
Oberösterreich 83 15,8 79 95 72 87 66 So 56 67 
Steiermark 22 4,2 21 95 18 82 17 77 17 77 
Kärnten 6 1,1 6 100 6 100 5 83 5 83 
Salzburg 72 13,7 63 87 56 78 52 72 45 63 
Tirol 140 26,6 119 85 90 64 75 54 59 42 
Vorarlberg 153 29,1 129 84 108 71 89 58 68 44 

Summe 526 100,0 467 90,5 397 75'5 349 66,3 284 54,0 

* Gibt den Prozentanteil der einzelnen Bundesländer an der gesamtöstetreichischen Vertei-
lung der milchwirtschaftlichen Betriebe im Jahr 1955 (als Richtzahl = 100) an. 

** Bezogen auf 1955 = 100. 

Q.: (83, s. 105) 

Aus dii.es·en Zah1en ersiieht man, welche strukturieUen Umwälzungen .der österreichi1schen 
Molkereiwir·tschafit auferlegt waren. Wenn man von ider schon ·erwähnten Modieillrech
nung aUJSgeht, nach der eine Anzahl von 84 (dim Jahr 1968) 1a1s optimal betracht·et wuitile, 
so g.eht d!ie Strukturreform aillerdlings 1"1elati1v langsam vor 1Sdch. Das Tempo de·r Durch
führung di1e1soer RationaJ.is!ierungsvorhaben wird aber in erster Linie vom verfügbaren 
K a p i t a 1 abhängen. Di'~ Aufbringung von Eigenkapital ·ist .in den meiisfen B1etrli.1eben 
schwer mögLich, sodaß diie Aufnahme von Fremdkapital (mit seiner Zinsienbelas,tung) 
erforderlich d1st. Aus diesiem Grunde wird mancherorts ·edn „StrukturbereindigungsfondsL/ 
gefordert, der (entweder) lllicht rückzahlbare Zuschüss1e gewährien oder/und den Zinsen
dienst übem.iehmen soll. Das läuft wiiedierum auf eine Inanspruchnahme öffontldcher 
Gelder hinauis. W1e .dem auch siei, wenn ·die Strukturbiereinigung den 8ewü111schten 
Effekt haboen. ·soll, muß sdie rasch erfolgen, U!ß..d zwar ·schon deshalb, weil zwiiSchen 
Planung und Rea1isierung eines Molk·el'leibetriebes mindes.tens ·drei Jahre lliJegen. Die 
Strukturbereinigung ii.n. Bayern geht rascher_ als in Ösberl'eich vor ·sich, weil dort die 
fü.nanzieUen Möglichkeiten beii. B1etri1eibsgründungen günstiger -sind: vom Bund weroen 
400/o und von ·der EWG 200/o verlorene ZUschüsse .gel1ed•stet, •sodaß nur 1ein Eigenkapital 
von 400/o au.fg.ebracht werden muß 25• In Österreich wuiiden 1971 den Betrieben für 

24 Agrarwirtschaftliches Institut der Hochschule für Bodenkultur, Wien. 
25 Information aus dem Bereich des Milchwirtschaftsfonds. 
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Rationaliisii,erungsvorhaben im Zusammenhang mit der Strukturber,einiigung erstmalis 
Sonder-AIK-Mitbel in der Höhe von rund 200 Mill. S zur Verfügung gestiellt (83, 
S. 110). Es ist besondefls auf den Untrel"Schied zwischen Krediten und verlorenen Zu
schüsisen hinzuweisen. Erst nach Durchführung der.artiger Großinvesbitionen kann im 
weiteren Verlauf mit .sd<n.kienden B1etriebskosten gerechnet werden. Besonders schwierig 
gesta'1t1e,t rsiich das ziiffrernmäßi,gie Sichtbarmachen deis Rationalis1ierungiseffrekres soJcher 
regionaler Strukturbereinigungen, we:il 1die Kostensteigerungien sehr oft den Rational:i
si,erungs,effekt we1irt übertreffen. 

Auch im Ausland hält in der Molk1ePeiwiirtischaft 1eiin rnscher Strukturwandel an: 
Im Jahre 1955 gab es in der BRD noch 3153 Molkereien, 1967 noch 1860 und 1970 im Zuge 
der Konzentrationsbestrebungen nur mehr 1274 (84, S. 8). Auch in Belgien ist eine solche 
Entwicklung zu beobachten; in West- und Ostflandern schlossen sich im Jahre 1971 mehrere 
Molkereigenossenschaften im Zuge des notwendigen Strukturwandels zusammen, deren Ein
zugsgebiet jetzt 27.000 Milcherzeuger mit einer Jahresproduktion von 500.000 t umfaßt 
(85, S. 2). In der Begründung heißt es, die Konzentration sei im Hinblick auf eine Verringe
rung der Produktionskosten, eine Festigung der Marktposition sowie eine weitgehende Spe
zialisierung unumgänglich. Eine ähnliche Aktion vollzog sich im Jahre 1971 in Frankreich, wo 
die acht größten Molkereien der Bretagne und des Loire-Tales eine Dachgesellschaft grün
deten, mit deren Hilfe sie Westfrankreich zu einem großen Milchzentrum in der erweiterten 
EWG machen wollen (86, S. 19). Von den dänischen und schwedischen Konzentrationserschei
nungen soll hier gar nicht die Rede sein, denn sie sind in der einschlägigen Literatur schon 
so oft beschrieben worden, daß es sich erübrigt, darauf näher einzugehen. Als Beispiel sei 
angeführt, daß man für Schweden die Bildung einer einzigen Molkereigenossenschaft plant. 
(87, s. 469 ff.) 

Zu: Bereitstellung von Milch und Erzeugnissen aus Milch in einwandfreier guter 
Beschaffenheit 

Obwohl dtas ZiieJ ,schon 1950 geis,eitzt wurde, ·scheiint im s,ei.nerzeitigen Milchwirtschafts
ges·etz keiine :in1strumentelle Möglichkeit auf, mit welcher der Fonds di1eses Zriel er
reichen könnte. Eis hieß, daß Milchsoru:lrergeschäfte und MilchabgabesteUen ... edne Aus
stattung hesitz1en (müSlSen), diie den Anforderungen der Gesundheit und .der Rücksdcht
~ahme auf .dire leichte Verderb1ichkcit der Milch entspricht (§ 10 Abs. 3), doch d1eis 
bezog 1siich eher auf eine hygien~sche Aufbewahrung, denn auf Qualitätserzeugung. 
Hingegen Meß es im § 11 Abs. 2, I.it. c), daß durch V1erordnung fustzulegen sed: 

die Eigenschaften, welche der Milch, der Butter (Butterschmalz), dem Käse, der Trockenmilch 
und der Kondensmilch hinsichtlich der Zuerkennung von Zuschüssen zukommen müssen, die 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Eigenschaften, der Vorgang zu ihrer Feststellung und ihre 
Kennzeichnung (Gütezeichen) im geschäftlichen Verkehr ... 

Weiter€ Angiaben finden sich im Marktordnun1gsge5'etz 1967, wo es tim § 15 Abs. 1 
heiißt: 

„Der Fonds hat unter Bedachtnahme auf die im § 3 Abs. 1 genannten Ziele und auf die 
diesbezüglich handelsüblichen Gebräuche die Eigenschaften festzusetzen, die Milch und Er
zeugnisse aus Milch aufweisen müssen, damit ein Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 
zur Übernahme dieser Produkte ... verpflichtet ist." 

(Diese Formul&erung fand ,sich zum erst1en Mal dm MOG 1958.) 

NäheDe Anhalt1spunkt€ über die qualdtarf:[v,e Ausrä.chtung ,der Milcherz,eugung und 
-\neriarbeitung 1sind im MOG nicht zu finden. Ers wurde schon ·erwähnt, daß es im MiJch
WJirtrSchaftsgesetz 1950 Meß, die 11Maßnahmen zur Erreichung dieser Eig,enrschaften" 
scien durch V eror<lnung festzulegen. Dem wird auch durch dle M i 1 c h q u a 1 i t ä t 1S -

verordnung aus dem Jahre 1955 entsprochen (59), die sich eindeutig auf das 
Milchwirtschaftsgesetz aus 1950 und auf die Molkereien beziieht. Im Abschillitt II wrrid 
im § 2 auf die Eigenschaften eiingegangen, die Milch und Erzeugni1ss1e aus Milch auf-
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weisen müssen. So heißt es z. B. unter lit. a): „Milch muß vor der Inve.rkehrsetzung 
von den Be- und Verarbeitungshetriieben grundsätzldch einer ausl'leichenden Erfolg ver
bürgenden Reinigung, Erhitzung und He&ühlung unterzogen werden ... " ~erner wi.rid 
auf Schmutzgehalt, Säunegrad und Gütekfa.s1sen eingiegangen. Ähnlich werden diverse 
Milchprodukte qualii:ta-tiv näher beschrieben. Im Ab.schnitt III, § 3 Abs. 1 heißt es, 
daß diie zur Ubernahme bestimmte Milch vom Molke11eibetrieb auf ihre qualitative 
Eigrtulllg zu prüfen sei. Q u .a 1 i t a t i v m i n d e r w e r t i g 1e M i 1 c h i s t d e m -
nach von den Molkereien nlicht zu übernehm.en. Dieser Punkt 
richtet sich an idie Landwdrte, da 1.Somit die übemahmspflicht der Be- und Verarbeitungs
betriebe ·eingeschränkt wird! Im Abschnitt IV werden dLe Vorschriften zur Feststellung 
der Quaildtät bezüg~ch der Gewährung von ZU1schüssen (FonidskontroLlie) eingehend er
läutert 

In den Bestimmungen des Milchwirtschaftsfonds über die Durchführung von Qua.Litäts
prüfungen (88, S. 121 ff.) Wlird darauf verwdiesen, daß ·der Fonds laufend Prüfungen 
vornimmt, 0cLiie im weitea:en di.irch Beratung der Molke11eribetriiebe zur Förderung der 
Qualität d'1enen. Die Bestimmungen beschäftigen 'Sich eingiehend mit dem Prüfungs
vorg.anig, .dem Prüfung:s1schema, dem B1ewertungsschema für molkereiimäßig behandelte 
Milch (Merkmale: Keimgiehalt, Cold-Nachweis, Eiweißzersetzer, Aussehen, Geruch, 
Geschmack ursw.), für Butter, Käse und Topfen. 

Die Molkereibetriebe haben ihre Produkte regelmäß&g prüfen zu lassen; diie Proben 
werden 1entweder von Follldsoriganen entnommen oder sind auf Abruf von den Bietrieben 
einzusienden. Außier diiesen Prüfun~n md in den Letzten Jahren noch sehr viele Markt
prüfongen durchgeführt worden, die ednen !"echt guten Überblick über idi:e Qualdtät der 
Produkte bei deren Abgabe an den Koll!Sumenten in iden Versorgungsgebieten der 
Betriebe verm.itteln. Um gezieltere QuaLifätsVierbesserungen zu erreichen, weroen dn 
letzter Zeit die Produkte der Betriebe, wiie 1sdie nach der Erz·eugung und vor drer Aus
Liefierung fÜr .den Kleiinhainldel bereit~stellt werden, auf iihren Qualitätszustand gieprüft. 
Eingehender informiert über ·d.iie Qualitätsprüfungien DRöstER (881 S. 121). 

Seit etwa fünf Jahren besteht auch eine QuaLitätsbezahlung von Roh m ii 1ch 26 (19), 
durch die man· ·sich auch eine Beeinflussung des überschußproblems erhoffte. Im be
treff.enden Erlaß heißt •es wörtlich: 

„ Die steigende Milchanlieferung einerseits und die vermehrten Erfordernisse für Export
stützungen und für Verbilligungsaktionen im Inland anderseits machten es notwendig, daß 
mit Erlaß . . . vom 29, April 1968 .•. , der von der staatlichen Milchpreisstützung ein
behaltene Absatzförderungsbeitrag auf 19 Groschen pro Liter Milch erhöht werden mußte." 
Sodann wird die Brücke zur Qualität gebaut und ausgeführt: „Hievon wurden jene Milch
lieferbetriebe besonders betroffen, die durch die beste Qualität ihrer Rohmilchlieferungen dazu 
beitragen, daß die Qualität der ·an die Letztverbraucher abgegebenen Trinkmilch und Erzeug
nisse aus Milch so vorzüglich ist, daß sich daraus Möglichkeiten für eine Absatzausweitung 
im Inland und für eine günstigere Verwertung im Ausland ergeben. Aus Rohmilch von min
derer Beschaffenheit können nur Endprodukte erzeugt werden, die wegen ihrer Qualität 
keine Belebung des Inlandabsatzes zu den normalen Preisen erwarten lassen und im Aus
land . . . nur zu sehr schlechten finanziellen Bedingungen abgesetzt werden können. Dazu 
kommt, daß die Erzeugungskosten für qualitativ hochwertige Rohmilch höher sind als die 
für Rohmilch minderer Qualität.1

' 

Weiters wird auf B·eispiel1e im Ausland hingewdes,en und es werden folgende Richt-
1.iinien 1erla&Sen: . Der Zuschlag zum Erzeugerprei1s der Milch (staatliche Milchpreis-

l!t! Im MOG selbst ist sie nicht erwähnt. 
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sitützuing) wird für die von den Bauern ,ab 1. 1. 1969 ang.e1i1efert:ie Milch nur bezahlt, 
wenn die Milch einer Q u a 1 i t ä t s b e u r t ·e i 1 u n g unterworfen wird. 

Dazu wir.d das Breurteülung1sverfahrien deis MiJchwil'ltischaftsfonds aus dem Jahre 1967 
hierangrezogen, das im we1sent1ichen vors1ieht, dire Milch - je nach ihr·em Reinheitsgrad 
und dem fagebni1s der Reduktaiseprüfung - '.in drei Q u a 1 i t ä t s k 1 a s s e n ·ednzu
teilen. Für die zur Hartkäs1ered bestimmte Milch greltren dire R0eduktaseprobe, die Gär
probe und der Wh:itesrl.rde-Treist. Die UnteJ.'lsuchungren haben zweimal (Hartkä·serrei: 
eiinmal) ä.m Monat zu 1erfolgen. Des weiteren wir·d ·auf orgianisatori!Sche A·sprekte der 
Unters:uchurngsiliaboratorien ·sowie auf die Kosten ider Untersuchung hingrew~esen: di.ese 
haben di1e Be- und V1erarbeitungsbetr!i1ehe zu tr:aigen. AbschLireßend hernt es, einte Ab
stufung ders Aus'Zahlungspriei:sreis an die Landwirte zwischen Mrilch zweiter und dritter 
Qualität ergibt sich daraus, daß Mdlch dritter Qualität 1in der Rreg1el auch dde rl.m § 16 der 
Prieii1skundmachung (89) angreführten groben F·ehlier hat und daher mit den dort vor
gresrehenen Abschlägen zu belasten iist. 

Somit ergeben sich mehrere Auszahrlung1sprieiiS1e an die milchproduzilerenrdern Landwdrte, 
was durchaus gutzuheißen d·st . .Aruf .die Problematik .des Abstufungs·schlüs1s1els wird im 
Abschnitt 5 noch näher eingegangen. 

Hier solLen noch einige Bemerkungen zur Mi 1 c h l ·e i ·s t u n g s k o n t r o 11 ·e g·e
macht werden. Durch die 3. MOG-NovieUe (90, § 7 a) wurde die Möglichkeit geschaffen, 
von den Milcherzeugern reinen Beiitrag zur Sicherung der Milchlei1stungskontrol1e einzu
heben. Srerit der 7. MOG-Nov1eHe (91, § 7 a Abs. 3) wird für diesen Zweck e1in Beitrag 
von 1 Groschen je kg ang·eiLiief.ertier Vollmilch eing1ehohen. Mit Wirksamkieit vom 
1. 1. 1971 erhöhte sä.eh di1e1srer Beitrag auf 2 Groischen je kg Vollmilch (13, § 8 Abs. 3). 
Derzeit wird etwa ein Vd.ertel des öst1erriedchi1schen Kuhbestandes auf Milchleistung 
kontrolliert, in vergleichbai.ien reuropäiischen Ländern wird jedoch ber1e1its die Hälfte des 
Kuhbest.andes von der Ledstunig1skontrol1Le erfaßt. Ein weä.terer Aushau der Milch
lei1stungskontrolle &st dringend geboten. Da al1eridings drie Beträg1e nur rund 30°/o der 
Kosten deckten - 70°/o .entf.allren auf Beiiträg·e der Züchter ·sowiie auf Bundes- und 
Landesmittel -, mußte .der Be!i.trag 1erhöht werden, heißt 1eis in den Erläutremden 
Bemerkungen zum Entwurf der 2. MOG-Novielle 1970 (51). Durch dires·en Beitrag wird 
diie L1eistungskontr0Uie ge!siichert. Der Zusammenhang mit .der Qualität·s.förrc:Lerung ist 
daflin zu sehen, daß ·erfahrungsgemäß jene landwirtschaftlichen Betriebe, .die der 
Kontrolle ange1s.chlossen ·sind, im aillgemeiinen qualitativ hochwertigere Milch produ
zieren al'5 ander·e. Insof.ern darf auch diesie unbe:rtstütz,ende Maßnahme gutg1ehedßen 
werden. 

Ober däie allgemeine Beurteiiliung der Qualitätsbezahlung wu:rtde im Kapitel 4.2.1 schon 
e1i:ngehend diskutiert. Hinsichtlich der Maßnahme aus wirtschafts t h e o r e t i s c h e r 
Sicht i1st festzustellen, daß di·eises Mittel eines .der wenrl.gen ist, da1s im MOG keine 
dd:riekt·e Verhaltensnormierung, 0sondem nur ·einen Anreiz, eine indirekte Maßnahme, 
darstellt. Da ·sä.eh d~e Eingriffsdntensität in diiesem Falle abstuf.en läßt, spricht man von 
e1i111em quantitativen Instrument; marginale Änderungren bi·s zu groß·en dd1skonmnu1ier
l:ichen Schritten rsind möglich (25, S. 157 H.). Aus den angeführten Über1egungen 
können Maßnahmen, die 1skh mit .der qua1i.tiativen Verbes,serung 0der Agrarprodukte -
hiiier m:H Milch und deren Erz.eugnis·s1en - befas•sen, an ·dieser StelLe nur befürwortet 
werden. AUerdings dürfen die Anforderungen an dri·e Qualität nicht statisch, sondern 
nur dynami-sch betrachtet we11den, d. h. die QuaLitätskriterien s<i.nd dien praktiischen 
Erfordemi.s·sen und im Niveau j.enem ainderer viergleiichbarer Staaten anzugleichen. Auf 
diese ProbJematik wird jedoch im Abschnitt 5 noch näher eingegangen. 
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Zu: Anpassung der Produktion von Milch und Erzeugnissen aus Milch an die Auf-
nahmefähigkeit des in- und ausländischen Marktes 

Sofem man bei dieser Zielisetzrwng dde Anpa1s1sung ·der Be- und \Tierarbeitungsbietriebe 
im Hinblick auf !i.hI'le Produktiolilsawsrdchtung im Auge hat, so exi-sHerte schon v o r der 
gesetzlichen .FiestJ.egung des Zieles ei'Ille Maßnahme, und zwar handelt es sich um dde 
P r o d u k t i o n ·s - und V e r w e n d u n g ·s a u f 1 a g e n der Moilkereibet1'1i·ebe. Im 
§ 13 Abs. 1 des MOG 1967 heißt :es wört1ich: 

„Zur Erreichung der im § 3 Abs. 1 genannten Ziele kann der Fonds d) den unter lit. c) ge
nannten Betrieben (d. s. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe; der Verf.) und Zusam
menschlüssen vorschreiben, in welchen Mengen und in welcher Weise sie die angelieferte 
Milch und die Erzeugnisse aus Milch zu bearbeiten, zu verarbeiten, zu verteilen oder sonst 
zu verwenden oder zu verwerten haben." 

Die•s1e M1aßnahme ist in ihrer orgamsator:iischen Durchführung unproblematisch, stellt 
aber e•inen ·starken Ein.griff in die Dtspoisitionsmögld.chkeH de•s Einzdbetriebes dar. 
Dü1eser ist jiedoch nicht in der Lage, den gesamten Markt zu überbLicken. Durch die 
Produktions- und V0erwendungsauHagen wird es möglich, regionale oder bemporäre 
Marktlücken zu ·schließen, ail.so •eti.nie Umstrukturi1erung innerhalb der Milchvermarktung 
vorzunehmen. Hingiegen kann dadurch dd1e g 1 o b a l ·e Marktlagie auf dem Milchsektor 
kaum beeinträchtigt werden, weil diie AnLi·efierungsmilch irg.end.Wlie vermarktet werden 
muß. Es WUI'lde im Kapiitel 4.2.1. aufge.zieiigt, daß die im MOG verankierle Zi·el15retzung 
nicht nur die Be- und Verarbeitungisbe-triehe, sond·ern auch di:e Uef.eranten .der Roh
milch, also dii,e Landwirte, betrifft. Hinsicht1ich einies Instrumentes ist zu vermerkien, 
daß da·s MOG ked:ne Auskunft gibt, wte das Rohmdilchangebot an •rue Molkel'eihetriehe 
dem Markt angepaßt we!'den -soll. 
Die Einhebung des Absatzfö11derungsbe.Urages der Bauern in der agr.arpoliti.schen 
Praxi•s wird unabhängig von den gesetzLichren Biestdmmungen des MOG vorg·enommen 
(vgl. dazu die Unterabschrutte 3.1 und 5.1). 

4.3.2 Getreidewirtschaft 

Zu: Schutz der inländischen Getreideerzeugung 

Durch welche Maßnahmen dies.es Z:itel erredcht w1erden soll, erläu.bert der § 24 Abs. 1 

des MOG 1967 näher, 0des•s·en T1ext dm wesentlichen schon im Getreiidiewlirt.schafts
ge&e.tz 1950 zu finden ist (4). Im gieltbenden Ges•etz heißt ,es s.inngemäß: Das Bunde1s
mini•steni11m für Land- und Fol'IStwirtischaft hat-auf Vorschlag des Fonds bis 15. Oktober 
für .das laufende Wii.rtschaftsjiahr unter Bedachtnahme auf 'di•e inländ:iJsche Produktion 
sowi1e dien zusätzlichen Einfuhrbedarf Ein - (und Aus) f ti h r plällle fustzulegen. Dabei 
seiien neben der Menrg:e 27 auch der Zeitpun~t der Bin-(und Aus)fuhr, Herkunft und 
Qualität und· Verwendungszweck sowi·e di·e Vierteilung festztrlegen. Zwisch,en dev 
Ziielen eti.nersieits und den Maßnahmen anders,eitis treten starke Implikationen zutage; 
das wii11d ·er.sichtiLich, wenn man im § 24 .den Abs. 2 näher betrachtet: 
„ ... Die Ein- und Ausfuhrpläne dürfen auf Vorschlag des Fonds nur abgeändert werden, 
wenn die Stabilität der Preise der im § 22 genannten Waren oder die Bedarfslage eine Er
höhung oder Minderung der in den Plänen vorgesehenen Mengen oder eine zeitliche Ver
schiebung der Ein- und Ausfuhren erforderlich machen." 

27 In den Erläuternden Bemerkungen zum Entwurf des MOG 1958 wird vermerkt, daß der 
„essentielle Inhalt" der Ein- und Ausfuhrpläne aus Angaben über die Menge der ein- und 
auszuführenden Waren bestehe. Die übrigeri Angaben wären fakultativ und stünden bei 
der Erstellung des Planes noch nicht fest (29, S. 19 f.f.). 
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Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß weder das Ziel noch die Maßnahme i1soliert 
voneiinan1der betrachtet w.erden dürfen. Der et'lste T·eil des Instruments bezieht sich 
a11so auf die Erstellung eines Planes, d. h. welcher Inlandsbedarf üher di1e einheimi1sche 
Produktion hinaus besteht. Der zwieitie TeH, man könnte ihn eventuell a1s Durch
führungsiinstrurnent ansehen, bestteht im Importau ·S g 1 e J. c h; im § 25 Abs. 1 

und 2 heiißt es zunächst: 
„Im § 22 genannte Waren ausländischer Herkunft sind von den Importeuren spätestens beim 
Grenzübergang dem Fonds zum Importabgabepreis zum Kauf anzubieten ... " - „Der Fonds 
ist zum Kauf der angebotenen Ware nicht verpflichtet. Kauft der Fonds die angebotene 
Ware, so hat er den Importeur gleichzeitig vertraglich zu verpflichten, die Ware zum Inlands
preis (§ 32 Abs. 1) rückzukaufen." 
Der § 32 gibt Aufschluß über das Wesen des Importausgleichs: „Wenn die Zollwerte ( ... ) 
eingeführter im § 22 genannter Waren niedriger sind als die Inlandspreise gleichartiger oder 
ähnlicher gleichwertiger inländischer Waren, hat der Importeur einen Importausgleich zu 
entrichten. Die Höhe dieses Ausgleichs ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Zollwert 
und dem Inlandspreis, vermindert um die inländischen Lieferungs- und Veräußerungskosten 
sowie die Handelsspanne, soweit sie im gegenübergestellten Inlandspreis enthalten sind, 
und überdies vermindert um die Ausgleichssteuer." 

Mirt: •einem Wort, der Schutz der InlanJdsproduktiion wird daidurch gewährlei1stiet, daß 
ausländii.ische Ware mindestens so teuer im Inland a.ng·eboten wiiid wi•e inlä.ndiische, un
abhängig davon wie hoch diie Differenz ursprünglich gewesen ·sein mag. Der Wielt
marktprei1s wird somit 11hinaufgieschlreU'st", wie es in der Fachsprache heißt. 

In dien Eriläutemden Hemerkungen (61, S. 4 ff.) z,um GetreiJdewirtschaftsgesetz aUIS 
1950 kommt die Sorge um ·di0e internatiionale Agrarkris1enwel1e der Jahre 1929-1934 
zum Ausdruck. Schon damal1s beschäftiigte man siich mit Vorschfägen zu •einer wirk
samen Einfuhrregefong. Man kam unter ZU'sti.mmung 11fast aller führenden Volks
wirlschaftler" zu der Ansicht, daß ·die damaligen Getreidezölle niicht ausreichend siedien, 
dem östterrcichi-schen Getr·eidebau den erforderlichen Schutz zu ·giewähren. W1eiters heißt 
es :in dä.esiem Motivenberkht: 
„Der vorliegende Gesetzentwurf hat weder die ausländischen Regelungen noch die im Jahre 
1930 vorgeschlagene Einfuhrregelung zum Vorbild genommen, sondern will neue Wege ge
hen." 

Danach folgen nähere Ausführungen über das schon besprochene Instrument. Im 
g1anzen rnst daraus zu 1entnehmen, daß der Gesetzgeber mit dem Schutz der 1i1nländischen 
Getreideierzeugung den Außenschutz meinte. Vom bloßen Zollschutz wurde auch noch 
a:urs 1einem .anderen Grund auf den lmportausglcich übergegangen: Zölle können .durch 
eine 1einf.ache Verordnung des Finanzmiiniisterd.ums aufgelass.en oder abgeändert werden, 
Illicht j.edoch der Importausgleich. Im MobiV1enhericht heißt es außerdem: 

„Der Bestimmung wird erst besondere Bedeutung zukommen, wenn ein überfluten des In
landsmarktes mit billigem Auslandsgetreide und billigen Futtermitteln aus dem Ausland 
droht. Das agrarische Interesse an der Abschöpfung ist bei Brotgetreide mit dem Vollzug 
derselben im wesentlichen erschöpft, da hiedurch die inländischen Erzeuger preislich weit
gehend geschützt werden." 

Daraus wird ersiichtlich, daß dieses Zi·el vornehmlich im Interesse .der Erz,euger liegt. 
Nicht nur bei Getreide, sondern auch bei Mikh, Schlachttieren, Bern und Geflügiel 
gibt 1es da:s System des lmporfauisgleiichs, da•s durchaius gieeignet erscheint, diie Schwan
kungen des Wieltmarkt·es vom Inilland fernzuhalten. 
Bezüglich der Eingriffsintensität kommt zum Ausdruck, -daß eine direkte Verhaltens
normiiemng .des Importeurs gegeben 1ist, d. h. der Importeur 1ist giezwungenr dem Fondis 
seine Warie anzubieten usw. Di·ese Maßnahme beansprucht keine öffentliichen Gelder, 
sondern s,ie erbriingt Einnahmen, die als Bundeseinnahmen für Verwertungs- und 
Lagerungsaktiionen verwendet werden. 
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TABELLE 13: Die Einnahmen aus dem lmportafUlsg.leich für Brot und Mahlerzeugni·s·S\e 
sowdie Futtermittel 

a) Brot und Mahlerzeugnisse 
(gern. § 32 MOG) 

b) Futtermittel (gern. § 32 MOG) 

1968 

18,200.549 
60,277.622 

1969 1970 

in Schilling 

20,846.575 
33,899.675 

21,552.904 
9,536.368 

1971 

2,507.461 
17,119.090 

Summe (a + b) 78'478.171 54,746.250 31,089.272 19,626.551 

Q.: Information aus dem Bereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
(vgl. Lit. Nr. 152). 

Ed.nie andere Maßnahme, die im § 28 zum Ausdruck kommt, besagt, daß .der Weiz·en 
den Roggen stützt. Roggen würde ansonsten mehr kosten, da aber ·s·einerneit Roggen
brot a:Ls Nahrung für die armen Bevölkerungs1schichten betrachtet wu11die, und um den 
inländischen Roggenbau zu schützen, ha-t •siich der Ges,etzg.eber ent.schloS1sen, einen 
M ü h 11enausg1eich 28 ·durchzuführen. Dazu heißt es im § 28 Abs. 1.: 

„Die aus der Preisfestsetzung für Brot und Mehl einerseits und aus der Verschiedenheit der 
Preise für Roggen und Weizen anderseits sich ergebenden Differenzbeträge sind in der Weise 
auszugleichen, daß der Vermahlung von Weizen und ... Roggen Ausgleichsbeiträge von den 
Handelsmühlen an den Fonds zu leisten bzw. Ausgleichszuschüsse an die Handelsmühlen 
vom Fonds zu gewähren sind ... " 
Uber .die Gebarung dieses Ausgl1edchs s1i.ehe Diagramm 6/b. 
Durch den Ausgleich wird Brotmehl zu Lasten der Edelmehle (Grieß, Kochmehl u. a.) 
um schätzungsweise 1,30 5 je kg v1erbil1dgt (94, 5. 8). 
Eine Maßnahme zur Stabilisirerung drer Prei1sre im weiteren Sinne kann a!uch dm § 28 
eribldckt werden, bei dem es einers.eits um die vorgeschriebene Larger- und Vorrats
ha[tung und im Abs. 5 um den sogenannten T r a n s p o r t (k o s t 1e n) a u 1s g 1 e i c h 29 

geht, dien wir auch bei Milch kennen. Im erwähnten Absatz heißt es: 
„Zum Ausgleich der Unterschiede in der Höhe der Transportkosten, die durch Lieferungen 
von inländischem Brotgetreide verschiedener Herkunft an die Mühlen: entstehen, kann diesen 
vom Fonds ein Transportausgleichsbeitrag bis zu 10 v. H. des Erzeugerpreises vorgeschrieben 
und eine Transportkostenvergütung his zu 10 v. H. des Erzeugerpreises gewährt werden." · 

Dazu ist zu bemerken, daß bislang hiefür k e ri n e öffentlichen Gelder benötigt wurden, 
denn .die finanziielle Bedeckung der Transportausglredchska,ss·e erfolgt durch diie Ab
zweigung von 6 5 aus der Wedzenvermahlungsabgabe je 100 kg durchgeführter Weizen
vermahlung, und zwar nur in dem AUJSmaß, da•s für 0ddie Bestreitung der Auisgahen 
.erfol'derlich ist (21, 5. 93). Vgl. dazu auch Diagramm 9. 
Wd•e bekannt, ist bei Brotgetreide eine ·starke Konzentration der Erzeugung mit deutlich 
hervortretenden Überschußgebieten tim Osten und Nordosten Östexr1eichs und aus
geprägten Zuschußg.ebieten !im Westen zu erkennen. KöTTL (36, S. 66) zd.ieht 0au1s druesier 
Gegebenhedt die SchlußfoJg·erung, daß bei W·egfaLl .die·s Transportkostenausgl•eichs 
weniger der Erzeuger als viel ehex .der Verbraucher :beJa.stet weroen würide, denn die 
Mühlen und Getreidehändler würden s.ich nach diem „regional übldchen Prie~s" im Osten 
richten und die Transportkosten dem Bez de her ihrer W:are verrechnen. 
28 In den Erläuternden Bemerkungen zum MOG 1958 wird hervorgehoben, daß dieser Ter

minus zu Mißdeutungen Anlaß geben kann und daher nicht mehr verwendet werden sollte. 
29 Für diesen Transportkostenausgleich existiert im Zielkatalog allerdings kein Hinweis, 

etwa in Form ,;Sicherung eines inöglichs't einheitlichen Verbraucher- und Erzeugerpreises 
für Brot und Mehl ... " Wenn diese Maßnahme nicht dem Ziel „Stabilisierung der 
Preise ... " zugeordnet wird, so steht sie ohne Zielsetzung im Gesetz. 
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Allerdings ist zu beachten, daß eine Preisnivellierung nicht identisch ist mit dem 
Streben nach Stabilisierung der Preise. 
Der Schutz der äniländischen Getreddeerzeugung im weite11en Siinne erfolgt auch durch 
die Mühl ,e n - und 5i1 o a kt ii o n e n, wie si·e im § 33 des MOG 1967 indirekt 
angesprochen werden 30. Dort heißt es im Abs. 1: 

„Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft kann durch Verordnung den Mühlen
betrieben Verpflidttungen auferlegen zur a) Lager- und Vorratshaltung von lagerfähigem 
Brotgetreide . .. in einem über den normalen Geschäftsbetrieb hinausgehenden Umfange 
gegen Entschädigung im handelsüblichen Ausmaß." 

Im Abs. 2 heißt es, daß dasselbe Mini1sterium durch Verordnung auch die einschlägigen 
Import- und Großhand.elisbet~iebe und diie landwirtschaftlichen Genossenschaften ohne 
Mühlenbetr:ieb zu dieser Maßnahme verpflichten kann. · 

Prakbisch gesehen heißt das: Als FoJge der VolJmec:hanis.i.erung der Ernte.arbeiten 
gelangen 1in den Monaten Juli, August und September .etwa 90°/o der gesamten Markt
leistung zur Anlieferung. Diese Mengen können in der Erntezeit von den Mühlen nicht 
übernommen werden. Um den Markt zu entlaisten, werden Müh1enaktdonen durch
geführt, die bestiimmte Kost•envergütungien für jene Getreidemengen vors1ehen, di1e 
über den unmittelbaren Vermahlungsbedarf der MühJ.en hinaus zur Erntezeit über
nommen werden. Bei .der Mühlenaktion I ( 92, S. 393 ff.) handelt es sich um eine 
Kapitalziinsen- und Sehwundvergütung in .der Zeit zwischen 1. August und 1. März des 
foJgeniden Jahres. Die Mühlen müs•sen dem Fonds bi1s zum 31. August die betr·effenden 
Mengien gemeldet haben. 

Bei der Mühlenaktion II (921 5. 398 ff. u. S. 406 ff.) geht 1es um einen T·eiliersatz der 
Lagerspesen an die Mühlen; dafür gibt es Pauschalsätze. Die Dauer ist ebenfalls vom 
1. August bis 1. März lä.mitiert. Für beide Aktionen i1st ein Antrag an den Fonds nötig. 

Die hohe Marktleistung während der Erntemonate konnte in den letzten Jahren trotz 
der erwähnt·en Mühlenaktiionen und der laufenden V1eI'lgälJungen von Brotgetreide ndcht 
voll untergebracht werden. Es waren daher (z.B. im Jahre 1968) zusätzliche Lagerung'S
aktüonen auf Großhanidels·stufe notwendig, um Roggen aus dem Markt zu nehmen. 
Dies g·eschieht in Form der S i 1 o a k t i o n, die Vergütungen für Eiin- und Aus
Lagerung, Lagerzeit, Kapitarlzinsen, Versiicherung und Schwund beinhaltet. Im •späteren 
Vierlauf des Wä.rtschaftsjahres erteilt deT Getreiidewirbschaftsfonds Fr·etigaben aus dieser 
Aktion an die ß.edarfsträger (93, S. 5). In .dJi.e Siloaktion einbezogen ist auch di1e 
Zwirschenlagerung von Kontraktweiz.en und Durumweizen durch Firmen des Getreide
hande1s uind die Genos•senschaften. Auch h1er werden Vergütungen wiie oben gewährt 
(92, 5. 407 ff.). Über die Kosten di·es.er Aktionen g·eben folgende Tabellen Alllskunft. 

Aktion 

1967/68 
-r968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 

TABELLE 14: Die KostenveTgütungen bei den Siloaktionen 
(Die Zahl.en 151ind abgerundet) 

Gesamtvergütung bis 31. 7. 1972 
Schilling 

155,400.000 * 
169,180.000 * 
181,400.000 * 
113,900.000 * 
123,900.000 

davon Frachtkostenanteil 
Schilling 

20,500.000 
24,100.000 
21,000.000 
13,700.000 

* Gleichzeitig Endabrechnungsbetrag. 
Q.: (21, S. 99 bzw. 102). Vgl. dazu auch Diagramm 7. 

30 Diese Maßnahmen sind im Marktordnungsgesetz nidtt namentlich erwähnt; sie werden 
als Maßnahmen der Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes durdtgeführt. 
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TABELLE 15: Di.e Kosten der Mü:hlenak11ionen 1 und II 
(Die Zahlen Slind abg,erun.det) 

1968/69 1969/70 1970/71 
in Schilling 

Kapitalzinsenvergütung 33,739.000 37,006.000 41,515.000 
Sehwundvergütung 9,229.000 4,678.000 4,557.000 
Pauschale für vorzeitige Qualitäts-
weizenübernahme - 2,078.000 2,:n3.ooo 
Rückverrechnung wegen Minderüber-
nahme von Qualitätsweizen aus der 
Siloaktion -174.600 -133.000 -139.000 

Mühlenaktion I 42,793 .400 43,629.000 48,266.000 
Mühlenaktion II 17,708.000 16,903.000 17,832.000 
(Lagerspesenvergütung) 

Gesamtvergütung: 
(Mühlenaktion I und II) 60,501.000 60,532.000 66,098.000 
Q.: (21, S. 102 bzw. 106). Vgl. dazu auch Diagramm 8. 

Zu: Stabilisierung der Brot- und Mehlpreise 

1.971./72 

43,925.000 
5,170.000 

1,947.000 

-145.000 

50,897.000 
20,551.000 

71,449.000 

Die Maßnahmen zur Erreichung ddeses Zieles sdnd im MOG nur teHwe:i·s·e ang·edeutiet 
und müs·sen aus den Gesetzestexten erst mühsam .eruLert werden. 
Im § 24 des MOG 1967 ist dd·e Rede von den Ein- und Ausfuhrplänen, die jedes Jahr 
erstellt werden müssen, und nach denen der Außenhandel und somH auch die Binnen
versorgung geregelt wird. Im Abs. 3 dies•selhen Paragraphen wird erwähnt, daß der 
Fonds den prieiswertesten Antrag der lmport,eure zu bewil1igen habe. Wörtlich wird 
ausgeführt: 
„Bei der Beurteilung der Preiswertigkeit hat der Fonds auch auf 0dde allgemeinen volks
wirtschaftlichen Interess1en Bedacht zu nehmen." 
Beifügend wird vermerkt, daß damit handielisüib1iche Gepflogenheiten, die De\Tlisen
pofünk, die Marktlage U!SW. g 1emednt sdnd. Es geht also bei diesem Instrument nicht allein 
um möglichst günstige Verbraucherpreise. 
Im § 32 wird das W1es.en des Importausgleichs erläutert (vgl. 5. 70) und im Abs. 6 
darauf verwi·es1en, daß dieser - soweH er beim Import von Brotg.etreiidie und Mahl
erzeugniss·en eingehoben wdrd und soweit erforder1ich - zur 115tahdi1i1si.erung der 
Getreide-, Mehl- und Brotprcise" zu verwenden ·sei. Di·e Brotgetr,eideimp·orte haben in 
den fünfziger Jahren noch einig1e hunderttauis·eru:l Tonnen betrag·en, sind aber inzwischen 
relativ gel'ling geworiden (QualHätswei~en). 

TABELLE 16: Getl.'1eiidieimporte nach Österr~ich 
(gem~ß der Stamistikdes österrekhi1schen Auß·enhan:dels) 

Jahr 

1950 
1955 
1960 
1965 
1968 
1970 
1971 

* Inkl. Mengkorn 

Weizen 

320.011 
326.560 
203.377 * 

94.131 * 
15.788 * 
24.492 * 
62.266 * 

Q.: (21, S. 32-34). Vgl. dazu auch Diagramm 10. 

Roggen 
in Tonnen 

1.273 
66.183 
48.827 
45.286 
33.209 

367 
5 

Futter- und Industriegetreide 
(Gerste, Hafer, Mais) 

268.655 
531.732 
577.726 
751.441 
308.168 
141.457 
232.128 
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Ob und inwi,ewe.it diese Mittel dazu beig.etragen haben, .den Preisauft11ieb auf Vet~'l~· 
braucherebene runtanzuhalten, kann dahingehend beantwortet we11den, daß vom 
E r z e u g e r preis her keine oder wenige Impulsie ges1etzt worden sind. Als Beispiel 
kann dienren, daß W,eizen und Roggen ·seit 1952 im wesentlichen pmi1sJiich unv1erändert 
gebHehen 1siind (wenn auch ·da1s Ausbl,eü.hen des Prci1Sianstiegs nicht auf da1s MOG zurück
zuführen war, so hat es zumindest ein Fluktu1e!1en der Preise verhindert) . Vgl. dazu 
Diagramm 4. 

Wie der KonsumentenpI1eisvergleich zeitgt (21, S. 39) zog Schwarzbrot 5,eit 1950 etwa 
jedes zweite Jahr dm Preis an, und zwar von 2,40 S/kg im Jahre 1950 ( = 100) auf 
7,10 S/kg äm Jahre 1972 (= 295); das i•st ,eine relative Teuerung von 8,8 Punkten pro 
Jahr. Dieser Anstieg geht weit über diie Erhöhung des Lebenshaltungskostenindex 
h&naus. Die St1eigerung des Verbraucherpreisiindex I beLiief sich zwi1sch:en 1961 und 1971 
durchschnittLich auf etwa 3 Indexpunkte 31, der Schwarzbrotpre.i>s stieg im selben Zeit
raum jährlich im Durch.schnitt um 5,9 Punkte. 

Aus die15.en ZaMen wird ,ersichtlich, draß die vorhandenen Maßna·hmen nicht dazu bei
tragen konnben, d1ie außerlandwirrschaftlich bedingten Konsument.enpreiissteü.gerungen 
(z.B. durch Lohnkostienüberwälzungen im Mühlen- und Bäckereigewerbe) zu beein
flus·sen. Dies ist in Form einers solchen Gesetz,e•s auch gar nricht möglä.ch (es sreri. denn, 
der Staat würde ·eiinen allfälltigen Gebarungsabgang des Mühlen- und Bäckereigewerbes 
decken). In diesem Lichte ist das analysii1erte Instrumentarium nur bedingt geeägnet, das 
g.es.etzte Ziel zu erreichen. 

Bezüglich der Eingriffsintensität wird auf ähniliiche Maßnahmen im Kapitel 4.3.1 ver
wiesen. 

Zu: Gewährleistung einer ausreicl1enden Versorgung mit den im § 22 genannten Waren 

Sofern mit dieser Zi.elformulriierung die m ,e n g e n mäßige VeTsorgung giemeint ist, 
kommt al·s Maßnahme in e11st·er Lini.e die Erstellung der E ii. n fuhr p 1 ä n e in 
Betracht; diese s1ind im § 24 des MOG genau dargelegt und auch schon näher erörtert 
worden. Wie im Abschnitt 6 erläutert wird, handelt es sich vornehmlich um Futter
getreide und Hartweizen. 

Eine weitere Maßnahme wi11d rim § 28 Abs. 1 ersichtlich, wenn man bedenkt, daß der 
Fonds durch die Ausgleichsheiträge und -zuschüs,s·e (11 M ü h 1 e n a u •s g 1 e i c h") die 
MühJen animieren will, Roggen zu vermahlen, und .damit gewährlerstet, daß ,diieser dem 
menschlichen Konsum zugeführt wird. 

F·erner hat das Bundesminisbenium für Land- und Forstwirtschaft oder der Fonds die 
Mög.Uchk,eiit, durch V.eroridnung den Mühlenbet:rii1eben Verpflichtungen zur Vorrats -
h a 1 t u n g aufzuerlegen, damit .dJi,e zeitHch ausreichende Ve11sorgung gegeben ist. Im 
§ 33 Abs. 1 heißt es unter anderem: 

„ .. . Verpflichtungen auferlegen zur a) Lager- und Vorratshaltung von lagerfähigem Brot
getreide in betriebseigenen Lagerräumen in einem über den normalen Geschäftsbetrieb hin
ausgehenden Umfange gegen Entschädigung im handelsüblichen Ausmaß." 

Ferner wird darauf hinrgewi,esen, daß da1s Ministerli.um die einschlägigen Import- und 
Großhandel1sbetriehe und die landwirtschaftlichen Genossenschaftien und die Getreide
aufkäuf.er zur Führung von Aufzeichnungen über ihr·e Lager- und Vorratshaltung hin-

31 Österr. Stat. Zentralamt (Verbraucherpreisindex J: für einen städtischen Arbeitnehmerhaus
halt durchschnittlicher Größe und durchschnittlichen Einkommens). Der tatsächliche An
stieg wird jedoch höher geschätzt. 
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sichtliich de·r im § 22 genannt•en War.en verpflichten kann. (VgL auch 5; 72: Mühlen
und Sdloaktionen.) 

Im § 34 Abs. 1 ~rd der tempoiräre und regionale Versorgungsaspekt, von dem ·schon 
unter den Zielen die Riede war, angesprochen: 

„'Pm eine ausreichende und gleichmäßige Versorgung mit den im § 22 Abs. 3 genannten 
Futtermitteln für das gesamte Bundesgebiet während des ganzen Jahres zu gewährleisten, 
können für diese ... durch Verordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt
schaft die einschlägigen Import- und Großhandelsbetriebe und die landwirtschaftlichen Ge
nossenschaften verpflichtet werden" zur Lager- und Vorratshaltung in einem über den nor
malen Geschäftsbetrieb hinausgehenden Umfang, zur Führung bestimmter Aufzeichnungen 
über ihre Lager- und Vorratshaltung sowie zur Erstattung von Meldungen über die genann
ten Vorgänge u. a. 

De facto herrscht al•so ein perfektes M~Lde- und Kontrollsystem 32, mit de·sisen Hilfe der 
Fonds bzw. das Bunde•sminir5te:rrium für Land- UilJd Forstwirtschaft d.n dde La.ge ver
s·etzt werden, die Versorgung zu gewährlei·sten. Da·s System be:st.eht aus einem ganzen 
Bündel von diorekten zwingenden: Maßnahmen, di,e die staatlichen Stiellen den B·etnLeben 
vorischreiben; bei Nichtbeachtung sind Sanktionen möglich. Durch die 2. MOG
NoveLloe 1970 (13) hat der Fonds eine. Lenkungsmög1ichk·eit für Futtergetreide erhalten, 
wodurch der Eingriff beim Import u:nd ·somit in dte Inlandsversorgung noch Hefier vor
genommen wurde. In den Erläuternden B·emerkung•en (51, 5. 5 ff.) heißt es: 

„Der Fonds hat ... derzeit keine entsprechende Lenkungsmöglichkeit; es erweist sich des
halb als notwendig, daß anläßlich der Erteilung der Einfuhrbewilligung Auflagen auch hin
sichtlich des Verwendungszweckes erteilt werden können und daß die Importwaren gege
benenfalls nicht nur in bestimmte Teile des Bundesgebietes, sondern zu den in Betracht 
kommenden Betrieben gelenkt werden können." 

Der Fonds bes.itzt eLnen rielatiiv raschen und gut·en überblick über die Anlieferung und 
Marktlag·e s·eciner Sparte. Di.e Anlie.f.erun.g-smeLdungen weriden von den Übernahms
stellen direkt an den Getrieidewirtschaftsfonds gesandt und do"rt aus.gewertet. Die 
MühLen haben allmonatlich - '\IWe dii·e Molkie11eien - mit den Betriebsbögen an den 
Fond1s Meldungen zu eMtatten. 

Die Maßnahme ·erforidert ~einen großen Verwaltungsapparat und beansprucht auch 
keine öffentlichen Gelder. Über die Einfuhrpläne ·~st schon diskutiert worden. 

4.3.3 Viehwirtschaft 

Zu: Schutz der inländischen Viehwirtschaft 

Wichtü.gstes Instrument zur Errerl.chung dies.es Z.ieLe,s ist .die Erstellung von E i n - und 
Au ·s fuhr p l ä n ·e n; üher .dies.e Mögliichk.eit Lasisen ·sich auch aI11derie Ziecl1e partiell 
r·ealisieren. 

Im MOG 1967, § 39 Abs. 1 wird ausgeführt: 

„Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat auf Vorschlag des Fonds jeweils 
bis zum ;1. Dezember für die ersten vier Monate des folgenden Jahres und bis zum 30. April 
für den Rest des Jahres unter Bedach.tnahme auf die inländische Produktion für die im § 37 
genannten Waren Ein- und Ausfuhrpläne (Mengen der ein- und auszuführenden Waren, 
allenfalls auch Zeitpunkt der Ein- und Ausfuhr, .Herkunft und Qualität; d. Verf.) festzu
legen." 

82 In dieses "Meldesystem" sind folgende Betriebe einbezogen: 1181 Getreideaufkäufer, 
667 Mühlenbetriebe, 74 Getreidegroßhändler, ;71 Mehlgroßhändler, 4234 Backbetriebe und 
l.621 Futtermittelhändler (21, 5. 40). 
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Au·s Abs. 2 wird ersichtlich, daß die Prioritäten niicht starr festg·e·legt s:ind: Die Ein
und Ausfohrpläne dürfen auf Vorschlag des Fonds nur abg€ändert werden, wenn diie 
Stabilität der Preise der im § 37 genannten Waren oder .die Bedarfslage eine Erhöhung 
oder Minderung der in den Plänen vorgesehenen Miengien oder eine zeit1iche Ver
schiebung der Ein- und Ausfuhr erforderlich machen. Diiese Maßnahme der Einfuhr
regelung tangiert also a 11 e Punkte im Zielkatalog, sodaß niicht alle.in die Schutz
komponente wesentHch ist. 

Edn sehr wichtiger Parsisus i1st im Ab:s. 3 .des § 39 enthaiLten, denn hiier heißt es: 
„Einfuhren der im § 37 genannten Waren bedürfen der Bewilligung des Fonds. Soweit es 
die Stabilität der Preise der im§ 37 genannten Waren und die Bedarfslage erfordern, hat der 
Fonds die entsprechenden Einfuhren zu veranlassen ... " · 

Der Fonds hat den preLswertesten Antrag zu bewilliigen, wobei anläßLich der Anbot
sbellung der Importeur ,die Ober- und Untergrienzie ·des Einfohrpr.eiises mitzuteilen hat. 
Weiters heiißt ·es, daß .der Fonds bei der B·eurteilun:g 1der Preiswertigkieit auch auf di1e 
allgemeinen volkswirtschaftlichen ln:teres1sien (Marktilagie, Handei1s- und Devisen
politik u. a.) Bedacht zu nehmen hat. 

Da der Fonds für die Schlachtviehimporte zuständig ist und zeitweiise größere Mengen 
zur „Gewährlieistung einer ausr·eichenden Versorgung mit :im § 37 genannt·en W.aren'' 
importiert werden müs•sen (vgl. da-s J.ahr 1972, a:Ls rund 460.000 SchweiilJe eüngeführt 
werden mußten), kommt es in der Verwaltungsikommiss:ion des Vüehverkehrsfonds 
( di.ese i•st aus V,ertretern ·der Bun.deiswirtschaftskammer sow1e der Arbeiter- und Land
wirtschaftskammern zusarnmeng·eisetzt) oft zu Kompromi1S1S:en. Es muß versucht werden, 
bei der Festsetzung der Einfuthrmeng.e die Ziiiele untefleinander abzuwägen, d. h. die 
lnteres1sen der Laindwirt1schaft mit jenen der Konsumenten und jenen von Hei.i:schwaren
industri.i:e und -handel abzustimmen. ÄhnLich verhält es sich bei Rindflei1sch, denn 
Öisterl'eich i·st ·eiin traditionelles Schlachtrinderexportlanid (siiehe Diagramm 12L währ.end 
V1erarbe1itungsrindfleisch importiert wifld (vgl. Diagramm 11). Hinsichtl:ich des 
1 m p o r tau s g 1 eich s heißt es im§ 40 Abs. 1: 

„Wenn die Zollwerte (Wertzollgesetz 1955, BGB!. Nr. 60) eingeführter im § 37 genannter 
Waren niedriger sind als die Inlandspreise gleichartiger oder ähnlicher gleichwertiger in
ländischer Waren, hat der Importeur einen Importausgleich zu entrichten. Die Höhe des 
Importausgleichs ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Zollwert und dem vom Fonds 
unter Bedachtnahme auf die Markterfahrungen und die Aufrechterhaltung einer aus
reichenden Inlandsproduktion von Schlachttieren ermittelten Vergleichswert." 

Sodann wird im Abs. 2 hervorgehoben, daß der Fonds, abweichend von den Bestim
mrungien des Abs. 1, für bestimmte taxativ aufg1ezähJt.e Waren - bi•s zu e1iner g1ewi1ssen 
Höhe - soweit es zur Errekhung der im § 38 Abs. 1 ( = Zielkatalog) genannten Zdrele 
notwendig i!St - einen Importausgleich festse.ti;en kann. Damit wirid diese Maßnahme 
wiiederum al.s „Allroundmöglichkeit" dargesteLlt. 

TABELLE 17: Die Einnahmen aus dem Importausgleich * bei Schlachttieren 

1968 

Schlachttiere 
und tierische 
Produkte 28,376.792 
(gern. § 40 d. MOG) 

1969 

in Schilling 

22,968.815 

* Es handelt sich dabei um den Bruttoimportausgleich. 

1970 1971 

36,045.998 35,019.212 

Q.: Information aus dem Bereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft (vgl. 
Lit. Nr. 152). 
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Da ddie Durchführung der Maßnahme relatdv ·einfach und der g·ewollte EHekt g0eg1eben 
ist, schednt di·es.eis Mittel aus~eichend, d~e gefordierte Zd1elsetzung zu erreichen. Weitere 
Maßnahmen lassen tSich diesem Zdeil nur zuol"dnien, wenn das Wort „Schutz" auch 
andere Bedeutung a.l!s Auß.enischut.z haben kaillil., etwa Schutz vor Preiisvierfall durch 
inländisches Überangebot. Wenn diese Interpretation als zuläsiSig erachtet wird, so 
müßten 1al1e Maßnahmen ider Marktintervenfion - .ddie auch andere Zd1e1e berühren -
angeführt werden. § 41 gibt bed.sp~:elswed·s·e üher d.iie Vrertr:aglichen V·er1einbarunigien Aus
kunft, die der F·onds mit Unternehmen tr1eHen kiann, um .die im§ 37 gienannten Wal"en 
aufzukaufen, •eii-n1e.r bestimmten V•erwendung zuzuführ·en oder zu la·gern 33• Auch· der 
§ 43 befaßt ·siich mit ähnlkhen Erwägungien, und zwar gieht es dahci wellligier um Markf
imerventionen, •SOIIlidern welmehr um Produktionisinterven1tionen bei Schweinen. 
Danach kann da:s Bundesmirusterium für Land- und Forstwdrtschaft durch Verordnung 
bestimmen, daß aus Betrieben, in denen mehr 1a1s 100 über 12 Wochen alte Schweine 
gehalten werden, Schl·achrsdtweine, Fleisch, FJeischwa.iien oder tieriische F1ette niicht. zu 
d ·e n Z1editen auf dien Markt g·ebr:acht We!'lden dürfen, zu denen die Hauptmasis1e der in 
den kleinen und mittleren landwdrtschaft!Lichren Betriiehen produzierten Schweine an
geliefieirt Wlird. Im Grunde handelt es 1siich um eine Schutzmaßnahme für di•e bäuerrLichen 
Mäster. Theoretisch besteht auch die Möglichkeit (das -steht '.im Ge19etz, i1st ·aber pr:aktiisch 
umstritten und wurde ·bislang nkht ·~ehandhabt), jenen Schweinehaltern, die obdgen 
Anordnungen zuwiderhandeh1, „mit B1eschieii·d die Haltung von Schweinen ganz oder 
teilwed!se zu verbieten". Des weiteren heißt es, daß die Haltung von mehr al'S fünf 
Schweinen für jene Personen verboten werden kann, die aus dem eigene~ Betrieb keine 
geed:gneten Futtermittel zuir Vierfügung haben. Im Abs. 4 .des .erwähnten Panagraphen 
wird ausgeführt, daß sogar für jedernnanri .di1e Haltung von mehr als 100 Schwetiinen 
verboten werden kann, wenn sich •eine s~lche Maßnahme zur „Anpasisiung d;er Schweine
bestände an di1e Aufnahmefähigkeit des heimli!schen Markt1e1s und d.iie Möglichkeiiten 
der Ausfuhr aJ.is notwendig erweist". Es be·steht hdier also ·edne Maßnahme, der keine 
formelle Ziie1s.etziung - wi·e •etwa „Anpoasisung ider Produktion ... " - zugrunde Hegt. 

Bei dLeser Produ:ktfolllSintervention handelt es 1sö.ch um eine selbst für dien agrarischen 
Sektor einmaLige Maßnahme, .denn ein giesetzliches Verbot, bestimmte landwirtschaft
liche Nutzti1ere zu halten, gilt in unsierer Wü.rtischaftisor.dnUibg wohl als weitestgehender 
Eingriff, den man skh denken kann. Der Hebel ist ·sicherlich rdchti!g 1ange1setzt - bei 
den Haltern großer Herbestänide, .ddie Mchter zu überprüfen und Wlirkungsvoll.ier z.u 
beeinflu5's1e.n ·sind -, doch htsher fü.n1det sä.eh in .der Fachliteratur nur ·eine E m p f eh -
1 u n g, diese Tierhalter duirch AufkJ.ärung ru .einer temporä:rien Einschränkung ihrer 
Schweiinebestände zu bewegen (is~ehie Unterabschnitt 5.4). Wahrscheinlich ·ist .diese Maß
nahme überhaupt die einzige Möglichkeit, den SchweinezykJ.us abzuschwächen, aller
dings - wie gesagt - auf flleiwililiger Baisi-s (indikamve Information). Der Maßnahme 
des Importschutzes d.st schon andernorts zugestimmt worden. Der Produktionseingriff 
auf dem Schweinesektor auf Zwangsbasii·s wird hingegen nicht gutg1eheißen, weil man 
zuerst einfachere Mittel prohiel'len sollte. 

Zu: Stabilisierung der Preise für Schlachttiere und tierische Produkte 

Zur Erreichung dieses Zieles .dient das schon erwähnte Instrumentarium der Erstellung 
von EinfuhrpHj.nen (§ 39), ferner auch der ImportausgLeich und die Ausfuhrpläne, 1sofem 

88 Vgl. dazu das Landwirtschaftsgesetz (32, § 5 Abs. 1), Wonach das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft Aufkäufe und Einlagerungen („Marktentlastung") veranlassen 
kann. 
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mit der StiabiJ~siierung nicht nur der Verbraucher-, sondern auch der Erzeugerpre1s ge
meint i•st. 

Ob di,ese Maßnahmen effizi,ent waren, d. h. d.nwieweit die Stabilisierung 34 auf beiden 
Stufen gelungen i1st, zeigt der nominelil1e Preisverigleich. 

TABELLE 18: Die Preis·entwickliung beii SchJachttier1en auf Erzeuger·stufe 
(Jänner 1959 - Jänner 1972) 

Jänner 1959 Jänner 1972 Steigerung 
Slkg Slkg 0/11 

Kälberpreise 13,- 29,- + 123 
Stierpreise 12,- 18,- + 50 
Ochsenpreise 11,50 18,- + 71 
Kuhpreise 7,50 13,- + 73 
Schweinepreise 13,- 16,- + 23 

Q.: (95). Vgl. dazu auch Diagramm 15. 

Mit Ausnahme der Kälber- und Schweü.niepr1eliisie lagen in di·esen 13 Ja:hrien die Pred.1S1e 

auf Er:oeiwgerebene knapp über dem durchschnitt1ichen Anstieg der allgemeinen 
Lebenshailtungskosten. Meinte der Gesetzgeber mit „Sta:bHisiier1lll1ig der Preise für 
Schlachttü.ere" eine Verhinderung des Preisv.erfalLs, so d·st das sd.cherilich gelungen; doch 
auch hier zieigt sJch deutlii.ch idie Interpretiaitions;schwiel'igk1eit. 

Auf Verbraucherebene (tierische Produkte) Liegt der T!1end ähn1ich. 

TABELLE 19: Die Pr.eisentwicklung bei ti.eriis·chen Produkten auf Verbraucherstufe 
(1958-1971) 

Fleischart 1958 1971 
S!kg Slkg 

Rindfleisch 25,04 43,60 
Kalbfleisch 38,20 93,60 
Schweinefleisch 25,50 40,20 

* Mittel aus „Hinteres" und 11Vorderes" mit Zuwaage. 
*,* Mittel aus Schulter ohne Zuwaage und Schnitzel ohne Zuwaage. 

*** Mittel aus Schopfbraten und Bauchfleisch. 

Q.: (96). 

Steigerung 
% 

+ 74,3 * 
+ 145,0 ** 

+ 57,6 *** 

(Es handdt sich dabei um T eilposfüonen aus dem Warenkorb des Stamsti:schen Zentral
amt-es, wobei hier speziell ländliche Verbrauchsgewohnheiten berücksdchHgt wuroen.) 

D1e durchschnittlichen jährlichen Sted.;g,erungsraten hetr.agen somit 5a0/o, 10,3°/o und 
4,1°/o. Dile Erhöhung .der allg1emeinen Leihenshaltungskos·ten wurde also nlicht unter
schritten, sondeTn übertroffen: Wii1e >Schon erwähnt, he!Li.ef ·siich die1s.e von 1961-1971 
auf mnd 3°/o pro Jahr. Das Ziiel einer P:riei1ss.tabfüsii.eriung wurde damit durch ·dile vor
handenen Maßnahmen auf Verbraucherebene nicht erreicht. Inwi1eweit dadurch jedoch 
ed.n noch ·stärkieTer Ansti,eg verhindert we11den konnte, iist ·schwer zu eruieren, liegt 
aber durchaus im ß-er,eich des Mögldchen. Im Geg,enisatz zu Brot 1st bei Fleisch der 
Erzeugierpre:i:s an den Ursachen der Vierbraucherp:rieis1st1eigerung relativ stark mitbetefügt 

a4 Näheres zu diesem Terminus siehe Kapitel 4.2.2. 
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(vgl. dazu Diagramm l.5). D~e tieferen Ur1sachen für dd1esien !'lelabiv starken Preisanstieg 
liegen aber vornehm1ich in der starken Präferenz der in- und ausländischen Verbraucher 
für dieses Produkt. Zur VeranschauLichung 0dieser Tatsache wird im Diagramm l.6 der 
Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch dargestellt. 
ß.evor ein abschl1i„eßendes Urteil über die ·erörterte Maßnahme .giefällt wird, wär0e die 
Frage zu beantworten, ob und dnwLeweit die priei1s1Stabilisd.erenden Aktivitäten des 
V~ehv1erkehrsforu:ts aufgrund der Importmöglichkeiten (diie Exportkompetenzen lieg·en 
beim Bundesllllini1sterium für Land- und Forstwirtschaft) bis zum Konsumenten - und 
das i·st wohl der Sinn di,esier Maßnahme - „durchdringen". Als prägnallltes Bed1spdel gilt 
der Sommer l.972, als vom Fonds wegen drohender Unterverisorgung des inJ.ändd1schen 
Marktes und hoher Preis-e (vor illern bei Schweinefleisch und VerarbeitungsrindfleiJsch) 
große Mengen an (billigem) Schwerineflei·sch .importdert wurden. Die Folge war aber 
kein P:rred!Srückgang auf Ko111sument·e:n.1ebene, der aufgrund des Rückganges der Erzewg·er
preise erwartet: werden konnte. Der amtLiche Marktbericht (97) ·z·eigte folgendes Bild: 
Die gewdchtetien Erzeugerpreise für Schweinefleisch in Wden-St. Marx (Mittel aus cin
und auslänruscher Ware) ne1en vom 20. Juni ·bits 16. August (hauptsächLich in dies·em 
Monat wurden groß·e Mengen bdlligier Auslandsware aufg·etriieben) von l.6,35 S auf 
l.5,95 S/kg. 

TABELLE 20: Preisbewegungen bei divers-en Schwednefleischtedlen auf Verbraucherebene 

Fleischteile 

Schopfbraten (mit Knochen) 
Karree, kurz 
Schulter (ausgelöst) 

19. bis 25. ]uni 10. bis 16. Juli 14. bis 20. August 

42-48 
56-60 
56-60 

häufigste Preise in S/kg 

44-48 
56-62 
56-60 

44-48 
56-62 
56-62 

Q.: (97). (Vgl. audi. Diagramm 171 das die Entwicklung der Preisbewegungen auf allen drei 
Vermarktungsebenen zeigt.) 

Es wird hier klar ersichtiliich, daß der durch verbilligte Importe berddngte Preisabfall auf 
Erzeugeristufe an die Konsumenten n i c h t wedteI1ge.g0eben wurde, es war sogar ein 
leichter Anstieg zu registrieren. Däesie Entwicklung stößt begreiflicherwei-se auf Unver
ständms in der Bevölkertln!g. Der Aktualö.tät halber ·sei an dieser Stelle ein Auszug aus 
.einer Tag·esz·edtung (98, S. 2) wi:e·dergegeben: 

„Die Fleischpreise, ganz besonders die für Schweinefleisch, drohen ein österreichisches 
Ärgernis zu werden. Seit mehr als einer Woche purzeln als Folge der billigen Schweinefleisch
importe die Viehpreise auf den Großmärkten. Aber die Konsumenten haben, von einigen 
Sonderaktionen abgesehen, von den billigen Schweinen nichts gemerkt. Appelle, die Preise 
für Fleisch und Wurstwaren zu senken - sie kamen diesmal nicht nur von den berufsmäßigen 
Rufern ÖGB und Arbeiterkammer, sondern auch von der Bundeswirtschaftskammer und vom 
Viehverkehrsfonds selbst -, haben bisher nichts geholfen. Die Preisvorteile aus den billigen 
Importen sind bei der Verarbeitungsindustrie und beim Handel hängengeblieben ... " 

Die obigen Zahlen UI11d da·s D1agramm l.7 be·stätigen im wesentlichen die journa
listischen Ausführungen. Tatsache i 1st, daß die Wdrtschaftsparrtner 1einander dd.1e „Schuld" 
zuschieben, daß ·der Verbraucherpreis nicht von den billigen Importen profitdert. Doch 
das dnteresrsiert hier nur am Rande. AugenrscheinLich und re1evant i'5t vielmehr, daß 
durch das Instrument des Imports über diie Institution des Fonds eine „StabiLisl,erung" 
der Preis·e für td·erische Produkte nur i.nisof.em err,e.icht wird, alis die Inlandspr•ei1s1e nicht 
noch weiter steigen; eine Rückführung .auf das vorher niedrigere Niveau kann an
schein·end dadurch nicht erreicht werden. 

79 



Zusammenfa.ssien.d Lautet der Grundtenor der Beurteilung, daß das im MOG zur Er
reichung des Zideis „Stabilä.sd1erung der PJ:1ei'5e für SchlachtHer,e und bieni.,sche Produkt,e" 
vorg.es1ehene lnistruimentarium kaum ausre1icht. Diie Ursachen dafür sind in erheblichem 
Maß außer h a 1 b des MOG zu suchen (teure Importware, Prieiskadkulation der Ver
arbeitungs- ußld Handelisorganis·ationen u. a.). 

Zu: Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung mit den im§ 37 genannten Waren 

Um die!ses ZiieJ zu 1erreichen, biieten sich die schon mehrmals erwähnten Ei n f u h r -
p 1 ä n e an, die rim § 39 des MOG -ge1setzlich vier ankert s;ind. Danach hat da·s Bundeis
mißlistierium für Land- und Forstwirt1schaft auf Vorschlag des Vi1ehverkehrsfo111ds jeweil1S 
bis zum 31. Dezember für die •erst,en vi1er Mona,te des folg,enden J1ahre:s (also Jänneir 
bis April) und hi1s zum 30. April für den Reist des Jahres für dwe im § 37 gienannten 
Waven Ein-(und Aus)fuhrpläne fostmLegen. Da.bei 151ei aber aiuf d:i1e inländilsche Pro
duktä.on ß,edacht zu nehmen, heißt e1s ausdrückl1ich. Letzt,ere Ausdruckswe~se zielt 
wi•edierum auf etine kompromißiberietite Haltung zwischen Produzenten- und Konsu
mentenviertretern hin. Das wird auch aus dem Abs. 2 de1s gleichen Paragraphen er
sichtlich: 

„ ... Die Ein- und Ausfuhrpläne dürfen auf Vorschlag des Fonds nur abgeändert werden, 
wenn die Stabilität der Preise der im § 37 genannten Waren oder die Bedarfslage eine Erhö
hung oder Minderung der in den Plänen vorgesehenen Mengen oder eine zeitliche Verschie
bung der Ein- und Ausfuhren erforderlich machen." 

Fakt1i1sch wo1llt,e man mit ·d:iiesiem e.inen Instrument mögLichst al1e dr.ei Ziel1e ,erreichen, 
und vieUekht i,st d~e·s auch der Grund, wieso heispiiels.wei1s1e ·ein anderes Ziel („St,abili
s.iierung dex Preti.1sie ... ") nicht 1erreiicht werden kol1!Ilte. Vielleicht stand bei der Hand
habung dii1es,er Maßnahme doch das Z1iiel des Außenschutzes im Vordergrund. An anderer 
SteHe wuJ.'ide schon vermerkt, daß der Selbstverisorgungsgr.ad bei den verschiiedenen 
FJ1eiischarten unt.erischiiedLi.ch hoch ist. Eir schwainkt,e zwi1schen Ende der fünfaJigier und 
Ende der 1sechz1igier Jahre bei RindHelisch zwi1schen 116 und 103, bei ~ailbfliei,sch zwä.schen 
94 u111d 88; bei SchweindLeiisch ergiab sich eine Schwankungsbr,e!ite von 95 bis 100 
(63, 5. 95). Der LebendV1ieh~mport (ials Hiinweis auf die notwend1ige Ergänzung der 
Inlandsv,ersorgung) verHef bei Sd1lachtschwe~nen s.ehr sprunghaft: Von 1961 bis 1971 
schwankte dliie Zahl zwischen 305.000 Stück (1966) und 3200 Stück (1970); dfo Ursache 
ist vor ailllem tim Schweinezyklus - der 19ich ~n dien lietzten Jahren kaum abflacht>e -
zu finden. Zum Y.ergh~ich: Die gewerb1ichen Schlachtungen laigen im se.Iben Zeitraum 
jährlich bei rund 2,5 MilJ. Stück (63, 5. 109) . 

Bei Schlachtriindern (ohne Kälber) gingen die Importe infolge der rasch wachsenden 
Inlandsproduktion im letzten Jiahrzehnt stark zurück: Sie erreichten 1961 und 1963 noch 
2800 bzw. 2600 Rinder und fiel 1en '1969 und 1970 auf 500 bzw. 200 Rind.er ab. (Zum 
v .ergJ1e.ich: Die gewerbUchen Schlachtung·en beliiiefen sich auf rund 400.000 Stück, die 
Ausfuhren schwankben mei1st zwi'Schen 40.000 und 100.000 Stück). Etwas anders ver
hielt es 1s.ich beiiin Import von f.l,ei,sch. Di,e Imporbe von Rind- und Kalbfleisch lagen im 
11etzten Jahrzehnt zwi•schen 3000 iund 17.000 t (vorineihmlich Verarbeitrungsri.ndfJeiisch), 
bei Schweinefleiisch handelt.e es sJch in den Jahren 1968-1970 nur um einüige hundert 
Tonnen. Vgl. d.azu di,e Oia1gramme 11und12. 

In den Erläutiernden Bemerkungen zur Regi·erungsvorlage über die 2. MOG
NoveUe 1970 h eißt .es im Hin blick a uf di1e Versorgungsengpäs1s-e bei Schweinefleisch 
(51, s. 5 ff.): 

„Dieser Zielsetzung konnte in der Vergangenheit nicht immer voll Rechnung getragen wer
den. Vor allem bei Schweinefleisch kam es örtlich und saisonal zu Versorgungsengpässen, 
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weil dem Fonds entsprechende Lenkungsbefugnisse fehlen. Es soll deshalb die derzeit nur 
für bestimmte Erzeugnisse gegebene Möglichkeit, daß die Einfuhrbewilligung mit Auflagen 
hinsichtlich der Verwendung und Verteilung verbunden werden kann auf alle Waren des 
Unterabschnitts Viehwirtschaft ausgedehnt werden. Was im besonderen die Auflage der Ver
teilung betrifft, so wird es im allgemeinen ausreichen, daß eine Lieferung in die in Betradtt 
kommenden Teile des Bundesgebietes und nicht eine Lenkung zu bestimmten Betrieben an
geordnet wird." 

Damit wurde noch anfangs der sli.ebzigier J ahrie, als wette KI'leis·e gegen 1eine straffe 
Wirtschaftslenkung ·eingestellt wairen, dem Fonds ein intensiver Eingrdff in das Wirt
schaftsg.eschehen zugestanden. 

Zusammenfas•s1end kann man siagen, daß auf dem V:iiehsektor, mit Ausnahme von 
Kälbern und Veraxbeitungsrindflei•sch, die Selbstverso~gung im olangjährigen Durch
schnitt gegeben iist. Bei Lebendvieh ist die österreichische .Landwirtschaft seit mehr als 
10 Jahren stark exportorientiert. Die Maßnahme der Binfuhr.pläne :ist sicherlich geeignet, 
eine verbesserte Inlandsv•e:rs·orgung zu bewirken, doch tritt dabei die Nebenwtirkung 
auf, daß bei Einhebung des Importausgleichs (seine Höhe stellt oft einren Kompromiß 
zwiischen den Wirtschaftspartnern <dar) ·cLi·e P!I"ed·s·e auf cfa.s Inlandsniveau hinauf
gieschleust wer.den und somit ·eine •eventuell zugleich angepeilte Preä:sst.abilli.iSd·erung auf 
Konsumentenieibene verhindert wird. Daflaus wird ·ersichtlich, daß 'Solche Kompromiß
maßnahmen neben dem VorteWI .der innenpold.bi.•schen Beschwichtigung den Nachtedil 
aufweisen, daß die gesteckten Ziele entweder nur partiell er11edcht werden oder (nicht 
beabsdchmgre) Nebenwirkungen auftreten. 
Grundsätzlich kann da·s praktizierte lmport!'legime auch zu den direkten Maßnahmen 
gerechnet werden; die Eing:rif.fsintiensd:tät ist höher a1s bei g.ewöhnlichen Zollmaß
nahmen ( di1e allerdings ;in den meisten we1st1ichen Vo}k1swirtschaften als allieinigie Maß
nahme kraum mehr durchgeführt werden) 35. 

4.4 Resümee 

Qle Z~~J~ ~nd Maßnahmen (Mittel, Instrumente) im MOG ·sind rec.ht_unt!er~did.~dlicll. zrg_ 
l:>eurteilen. Ganz allgemein haftet den mcisten Zde1setzun~en eine mangelhafre Präzd
S·ie!'._~ an, die nicht ·selten zu Mißdeutungen und damit- zu Konfükten Anlaß gieben 
kann .. Als prägnantes Bei·spiiel kann ·dLe polltis.che Auseinanders·etzung um die Sicherung 
der inländi·schen Fleischversorgung durch Importe dm Sommer 1972 angeführt werden. 

Im ß.eroeii.ch „Milchwirtschaft" wurden vor drei Jahren ieinigie zusätzliiche Ziel•set:zung·en 
in1s Ge1s.etz aufgenommen, die tedl1s als Ergänzung zu bereits vorhandenen Maßnahmen 
gelt.en können (Schutz der inländd1sch·en Milchwirtschaft), teHs auf die Notwendigkeit 
schon längst fälH~er RationaLisierungsmaßnahmen auf der V·ermarktungsstufe hin
weisen und teilweise .auf da1S dringende Problem der Produktionsanpaissung (auf 
Erneuge:rstufe) eingehen. Gera.de diesie Letzte Ziel·setzung („Anpasisung der Produktion 
von Milch ... an ddie Aufnahmefähdgkeit dets in- und ausländd:schen Marktes") :ließe auf 
eine marktkonforme Agrarpoldbik schl.d.1eß1en, wäre ihr auch_ hi111J.Sichtllich der mstru
mentellen Möglichkei'ten :eine Clhanoe eingeräÜmt worden. In der Praxiis wird di·esie 
Zieilsretzung nämlich auf di·e Molk.ere~stufo bezog.en, sodaß die Milchproduzenten von 
diesem g.es•etzlich. verankerten Zliel nicht idir1ekt betroffien werden. Die Erläutemden 
BemerkWi.gen zu 1dd1eiser Zie~setzung 1aJS1sen j-edoch 1eine a.nderie Auis1egung zu. B1eim Zd·el 
„Schutz der inländi.schen Milchwirtschaft" wu.Me vor allem auf das Phänomen der 
Skherheit dn der Versorgung hingewiesen und zu bedenk.en g·egeben, daß du.rch 
dfüesien Schutzparagraphen aufgrund des weitläufigen Ausdrucks „Milchwirtschaft" 

35 Grundsätzlich treten neben die Abschöpfungen auch Zölle. 

81 



nicht nur die Erzeugeristufe, sondern auch ie:Lie V1errmarktungsstufe, also die Molkerei
wirtschaft mit ihren tausenden Arbeitern und Angiestellten proftitiert. Diie einzelnen 
Ziele ·sind teilwed1se eng miteinander verknüpft, z. B. drie Fo!ld:erung einer ausreichenden 
Versorgung aus dem Inland implizi·ert den Schutz der inländrl.1schen Mikhwirtschaft. 

In .den BieDeichen Getr.eide- und Viehwirtschaft haben •sich die Ziele seit dem Jahre 1950 
kaum verändert. 

Es soU nochmal,s erwähnt werden, daß die Formulierung der Zd1ele des öfteren nicht 
eindeutig wirkt und sehr •stark die opportune Inte1"es1s1e111sabwägung der Wirtischaft-s
partner zum Ausdruck kommt. Daidurch hängt der Ges•etzesvollzug in •beträchtlichem 
Ausmaß vom Kräftefeld der wirtischaftspoldtischen Entscheidungsträger ab. 

Hinsichtlich des Mittelednsatz1e1s, der dazu dienen soll, die stipulierten Zi1ele zu erreichen, 
ist f.est·zuha'1ten, daß die Maßnahmen nicht immer unmittelbar ·einem Z1iel zugeordnet 
werden können, sondern oft meiht·.er·e Maßnahmen gleichzeitig zur Erfüllung eines 
oder mehrerer Zi·elre beitragen. Es kommt auch vor, daß mitunter kein Mittel im MOG 
vorgesehen i1srt und die Ziielsetzung im Ges•eitz isoliert \llerankiert dist. Die Effizti.enz 
der Maßnahmen ü,t ·ebenfaLl1s untersch1edlich; dn den Bereichen Getr•edide- UJlld Viehwirt
schaft wurde vel'ISucht, di1ese Problematik anhand der Ziels·etzung·en 11Stabili'5Jierung der 
Brot- und Mehlpre.ise" und 11Stabi.l1isierung der Prei·se für Schlachttiier:e und merd1sche 
Produkte" zu quantifizti.eren. Da1s R·esultat kann grob .gesehen als negativ beurteiilt 
we!lden, wenngleich konz·ec:Liiert werden muß, daß an der mangelnden Stabilisierung in 
beträcht1i.chem Ausmaß exogene Faktoren bet.ei'ligt S1ind, die ·durch das MOG gar nicht 
bee:imflußt werden können. 

Es wti.rken auch Maßnahmen außerhalb des MOG, 1etwa im Rahmen der Privatwirt
schaftsveTwaltung de1s Bundes subsidiär oder schwerpunktartig an der Erreichung der 
diviersen Ziele mit. Des weiteren wurde veranschaulicht, daß di1e Mittel dn untel'schi1ed
lichem Ausmaß mit jenen der AgrarpoLimik und aJlg·emeinen Wirtschaftispo1itiik vereinbar 
sind, und es konnte auch auf Piara111elen in anderen Wirtschaftsbereti.chen hingewii.e_?en 
weTden. 

Die hier resümierten Gesdchtspunkte soillen isteUv.ertretend für di·e gesamte Ziel-Mittel
Prob1emati.k des MOG •gielten. Bei ihrer Dar.ste.hl.ung ·soll beachtet werden, daß es 
angesichts der plur:alistischen GeseUschaftrsform mdt ihrer Interes•s•enmanrugfaltigkeit 
unrealdsti1sch wär·e, eine kompromißlosie FormuLilerung der Zide und Maßnahmen zu 
erwarten. Diese Betrachtung soll aber nicht dazu ver1eiten, das Bestehende als einzig 
tauglich zu belassen. 

5 Maßnahmen zu einer Neuorientierung 

5.1 Einleitung 

Aufgabe di·eses Abschndttes ist es, brauchbare instrument·elle Möglichkeiten aufzu
zedgen und zu analyisieren, um für .d1i..e geltende Marktordnung agrarpolitJ•sche Wege 
zu dii:skutie!I'en, die geeignet sind, di1e Lan.dwirtiSchaft friktionsloser in di·e Gesamtwirt
schaft zu integrieren. 

Es i·st zu beachten, daß eine Reihe voo Instrumenten (Maßnahmen, Mittel) zur Ver
fügung steht und daß bestimmte Maßnahmen kombinierbar sind. Generell wird bei 
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der Wahl der Maßnahmen auf deren Effizd.enz und die agrarpolitischen Z.ieJ.s,etzungen1 
aber auch auf folgend;e Aspekte Bedacht zu nehmen isein: 

- Die Auswirkungen auf diie Erzeuger und Verbraucher. 
- Die Gesamtwirtschaft. 
- DiJe öffentlichen Finanzen. 

Damit einherg·ehend werden auch Bereiche der Agrarpolitik diioskuttiiert, die nicht un
mittelbar Gegenstand· .des Marktoroniung·sgie1siet2)es si:nid (Subventionen, Struktur
polit.ik u. a.). Dies i-st insofem notwendig1 a1s ·die Marktordnung nicht isold·ert von 
anderien agrar- und wirtschafbspo1itiischen Ge.gebenheiten betrachtet werden kann1 
sondern Verflechtungen mit der gesiamten Volkswdrtschaft be·stehen. 

In .den folgenden Unter.abschru.tten werden jeweils allgemeine Tatbestände in den 
Bereichen Milch-1 Getreide- und Viehwdrtschaft erörtert und deren aktueUste Probleme 
dargesteLlt. An ihn!en oriientd:eren sich aiUch 1diie vorg·eschJaigenen Maßnahmen. Gleich 
vorweg solJ .erwähnt werden, daß e•s sich dahei größtenteils um die Problematik des 
Markbgleti.chgewichts, der ProiduktionisaU1Sri.chtnmg und Quald.tätsföriderung handelt. 
Allerdd.ng·s werden nicht für aUe im MOG vorhandenen Mittel Alternativmaßnahmen 
ang.eboten, ·sondern d.iie Blickrichtung erist·rieckt sdch - wi·e schon an.gedeutet - auf die 
vordringlichen Probl,eme der Fondsprodukt-ßiereich1e. 

5.2 Milchwirtschaft 

5.2.1 Allgemelnes 

Zwischen 1953 und 1970 ist die Milchproduktion von etwa 2,4 Mill. t auf rund 
314. Mill. t, das sind 40°/o oder 2120/o pro Jahr, angestiegen, 1d1e Anliiefierung von 
1109 Mi11. t auf 211 Mill. t, das sind 920/o oder 514°/o jährlich (331 S. 223). Die Zunahme 
der Erz·eugung ist vornehrnLich auf die Steigerung der Individualleistung der Kühe (vgl. 
dazu Diagramm 18)1 diie Zunahme deir Anliefierung auch auf die Strukturv1erbesisierung 
bmv. auf dfre v·erstärkte Marktorientierung der Betriebe, die bes-s.ere Vierkelwser
schHeßung der ländlichen Räume und dte Abnahme der Milchv·erfütberung (Ersatz 
durch ~ilchaustauscher) zurückzuführen (961 S. 399 ff.). 

1953 wurde noch mehr a1s di!e Hälfte der erz·eugten Milch auf dem Hof verwertet1 im 
Jahre 1970 jedoch nur mehr run!d 1eti.n Drittel. Ddie Zahl der MilchliereI'anten ist zwar 
ständig zurückgegangen, besonders in ·den unteren Größenkfas,sen, z. B. von 1969 auf 
1970 um 4160/o (331 S. 229), trotzdem Lieferten dm Jahre 1970 noch 37,5°/o der Milch
liereranten nur 5000 kg oder 'WeN1ger Milch; ihr Anteil an der Gesamtarud:eferung liegt 
hingegen bed knapp 100/o (33, S. 231). Vgil. da:zu auch Diagramm 19. 

Mit 1di·es1er rasanten Zunahme der Erzieugung bzw. der AnHeforung tr:aten schon in den 
fünfzig-er Jahren, noch stärker aber d.n der zweiten Hälfte der sechzig.er 'Jahre, 1struk
tur·eHe Über·schüs-s·e auf, zumal der V·erbd'auch mit der Erzeugung nicht Schritt halten 
konnte (si·ehe Diagramm 13). Di·e Folge war eme zunehmende Inanspruchnahme öffent
licher Geld.er zur Stützung und Überschußverwertun1g (vgl. Diagramm 3). 

Im Jahre 1959 mußte der Absatzförderungsbeitrag (99) der Bauern (11Krisen8roochen'1) 
auf 15 g, 1968 und 1970 sogar auf 19 g/kg angeliief.erter Milch erhöht werden. Er wurde 
je nach Marktlage vom Bunde-smindisterdum für Land- und Forstwirtschaft oftmals 
var.idert (·siehe Diagramm 1) und blieb bds heute das einzige, 1dirigä.1stiosche, poLittisch um
stritt.ene, aber im wes,entlichen brauchbare Instrument, um die Anl:iieferung zu drossieln 
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(vgl. die Beziehungen zw1schen der Höhe des Absatzförderungsbeitrages und den 
Anlieferungsmengen: Diagramm 1) 36. Er wurde Jeweils von der staatlichen Stützung 
(derzeH rund 50 g/kg) einbehalten, die am 1. 7. 1952 mit 20 g/kg angeliefierter Milch 
eingeführt und ab 1. 3. 1956 auf 50 g/kg erhöht wurde (100). Über di,e Änderung der 
Stützung siehe Diagramm 1. 

TABELLE 21: Beträge für di·e MiJchpreiisstützung in den fünfziger Jahren 

lahr Mill. S lahr Mill. S 

1952 
1953 
1954 
1955 
Q.: (101, s. 6) 

71 
191 
260 
240 

1956 
1957 
1958 
1959 

565 
620 
750 
891 

Im Jah11e 1963 wurde .die Stützung auf 70 Groschen je kg erhöht, wodurch sä.eh für 
1964 eine staatliche Milchpireiisstütz.ung von rund 1,4 Mr·d. S ergab. Mitte 1965 wurde 
die Stützung auf 90 Groschen erhöht, woraus 1966 ein Ges1amtstützungsbetrag von über 
1,7 Mrd. S resultierte. Durch die Senkung der Stützung ab 1. 1. 1967 auf knapp über 
50 Groschen verringerte 'Sich die Belastung des Bundeshaushaltes auf jährlich <etwa eine 
Milliarde Schilling. Der Bundesvoranischlag für 1972 wies dafür einen Betrag von 
992 Mill.Saus (102, S. 4). 

Abschließ,end soll auch erwähnt werden, daß der Milchpreis ein Politikum darstellt, 
denn aus der Milchproduktion bieziehen rund 180.000 Landwirte iihr Einkommen. In 
manchen Produkbionsg,ebieten (vgl. Tabelle 11) betträ~t der Anteil der Milcheinnahmen 
an den Gesamt,einnahmen bis zu 40°/o. Das Stf'ehen der Bauiernvertreter geht vor allem 
in Richtung Anpassung der Prieis1e dier Agrarprodukte an d.i.e landWlirt,schaft1ichen 
Betriebsmitt•elpr.eise und an diie 1allgemeünen Lehe11!shaltungskos1tien. Dabei bleiibt zu
meist der Aspekt de1s Marktglie:ichgewichts außer .acht. Das Interes·s,e der 'Staatlichen 
Wirtschafts- und Agrnrpoliiitä.k heiz~eht 1siich pr:imär aiuf d~e (langfristige) Herstellung 
eines Marktgleichgiew:ichts und somit auf eine Minimierung finanzieller Zuschüsse für 
den Agrarmarkt:.1Da auf Vermarktungsehene berieHs umfangreiche Modellrechnungen 
und Strukturpläne für die Molkere.i.Wlirtschaft bestehen, soll das Augenmerk der -
eher vernachläis·sigten - Anpassung der Erzeugung und den Qualdtätsaispekten zu
gewendet werden. 

5.2.2 Forcierung der Qualitätsbezahlung 
(Vgl. Kapitoel 4.2.1 und 4.3.1) 

Die ges.etzliche Grundlag1e für di.e Qualitätsförtderung war schon im Milchwirtschafts
gesetz aus dem Jahre 1950 verankoert (3, § 2 Abs. 1) 1 doch genauere Vorschriften fanden 
sich erst in der Mi 1chqua1 d t ä t s ver o r d n u n 'g (59) des Jahres 1955. Diese be
zä:eht s~ch auf .die Be- und Verarheii.tungsstufie (Molkereien) ull!d hart mit den Produ
zenten diriekt nichts zu tun (kurzer Hinweis auf Übemahmsbedingungen im Ab
schnitt III,§ 3 Abs. 1). Im I. Abschruitt der V.erord.nung heißt 1es: 

11In Durchführung des § 4 Abs. 1 und 3 des Milchwirtschaftsgesetzes darf der Milchwirt
schaftsfonds ... Zuschüsse nur Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben sowie wirtschaft
lichen Zusammenschlüssen gewähren, die ständig Milch und Erzeugnisse aus Milch gemäß 
den Bestimmungen dieser Verordnung in Verkehr setzen ... " 

(Näherie Erläuterungen dies1er Verordnung finden sich im Kapitel 4.2.1.) 

36 Näheres zum Krisengroschen siehe Seite 100. 
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Dfo Qu.aLitätsbezahlung der Roh m i 1 t h gilbt es erst s1eit Anfang 1969; s.te bezieht 
sich auf dte Produzentenstufe und schreibt ·Qualitätsklaiss1en vor. Ganz allgemein wird 
im entsprechenden Erlaß (19) v·ermerkt, daß ·die Landwirte durch beste Qualität der 
ange.Lieforten Rohmilch dazu beitragen, Möglichkeiten für eine Absatzausweitung im 
ln1and rund für eine gün1stdig·e:rre V1e:rwertung dm Ausland zu !Schaffen. Weiters heißt es, 
daß in Zukunft die Qualitätsbeurteifong von Rohmilch nach idem &einheiitsgrad und 
dem Ergebnis der Reduktasieprüfung erfolgt; danach wird die Milch :in d!'ei Qualitähs
klas1s1en .eingetei:i.lt. 

Nach welchem Schema die Qualli.tätisbezahlung vorgenommen Wtird, zeigt die folgende 
Berechnung in der Tabelle 22. 

TABELLE 22: Produzentenmilchpreis auf Ba·sis von Milch 1. Qualität mit 3,8°/o Fett 
(ab 1. 1. 1973) 

1. Grundpreis: 381 0 Groschen je kg 
35,1 Groschen je Fetteinheit . . . 

2. Sortenzuschlag: 40 Groschen je kg 
3. Mehrwertsteuerzuschlag für pauschalierte Landwirte (6% der 

Pos. 1. und 2.) . . . . . . . 
4. Staatliche Milchpreisstützung: 

11,7 Groschen je kg . . .. 
10,8 Groschen je Fetteinheit . 

5. Staatlicher Qualitätszuschlag: 
Gemäß Qualitätsbezahlung für Rohmilch 

6. Absatzförderungsbeitrag: Momentan 1:1.,6% der staatlichen 
Milchpreisstützung (5 g + 1 g *) . . . . . . . . . . . . . . 

7. Milchleistungskontrollgebühr: Gemäß § 8 d. MOG ..... 
Summe 1. bis 5.: 

abzüglich. 6. und 7.: 

Groschen 

38,0 
133'4 171,4 

40,0 

12,7 

11,7 
41,0 52,7 

7,0 

- 6,1 

- 2,0 

283,8 
8,1 

Produzentenpreis . . . . 275,7 g/kg 
oder 284,0 g/Liter 

* "\!Verbegroschen 

Anmerkung: 
Für die zur Erzeugung von Emmentaler und Bergkäse besonders geeignete Milch wird ein 
Zuschlag von 30 g/kg Milch ( + 6% Mehrwertsteuer = 1,8 g/kg) zur Auszahlung gebracht 
(§ 16 der Preiskundmachung). Für „Hartkäselieferanten" erhöhen sich somit die Preise in 
Tabelle 22 um etwa o,3t S/kg Milch. 
Gibt der Produzent die Milch direkt an den Konsumenten ab (Verrechnungsmilch), so beträgt 
der Abgabepreis je Liter 4,50 S. Davon sind im Verrechnungsweg an die Molkerei 1,10 S 
(Verre<;hnungsgebühr, Mehrwertsteuerdifferenz, Ausgleichsbetrag) abzuführen, sod~ß dem 
Landwirt :Mo S bleiben. · 

Für Milch 2. Qualität wird ein Sorten.zuschlag von nur 27 Groschen und für Milch 
:;. Qualität ein solcher von 8 Gmschen j.e kg gewährt; damit ·ergibt 1siich 1ein Auszahlungs
preis von 262,7 bzw. 243,7 g/kg. Der istaiatldche Qualitätszu:sch1ag iin Höhe von 7 g/kg 
kommt für dies.e beiden Qua1itäten nricht in Frage. Die erwähnten Sortenzuschläge 
stellen .eine Leistung der Molke11eii.en dar; über .diese Zuschläg.e wird ·Somit „Qualitäts
politik" betri·eben, da der iStaatiliche Zuschlag nur 7 Groschen beträgt. W e f c h e Quali
tätsmerkmale die ang·elioeforte Milch aufwei•s·en muß, um als Milch 1., 2. oder 3. Qualität 
e.ingestuft zu werden, wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
bestimmt (20, S. 16). 
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TABELLE 23: Anteile der einzelnen Qualitätskla·ssen an der angelieferten Milch 

Güte 1969 1970 1971 1972 * 
in% 

1. Qualität 70,1 73,7 76,9 78,6 
2. Qualität 23,7 21,0 18'4 17,0 
3. Qualität 6,2 5,3 4,7 4'4 

100,0 100,0 100,0 100,0 

* vorläufig 

Q.: (33, s. 106; 103, s. 133; 83, s. 112.) 

Interes·sant ist auch die Frage, wLe hoch die Beträge sind, die für die Sortenzuschläge 
aufgewendet werden. Zieht man als BerechnungsbaS1is die Milchanlieferung an die Be
und Verarbeitungsbetriebe des Jahres 1971 heran, die 1.972,210.562 kg (83, S. 178) 
betrug, so ergab sich unter Zugrundelegung der damaligen Sortienzuschläge (25 bzw. 
17 bzw. 5 Gm-sehen je kg) eiine Gesamtsumme von annähernd eiiner halben Milliarde 
Schilling. 

TABELLE 24: Sortenzuschläge bei den drei Milchqualitäten im Jahre 1971 

s 
1. Qualität 
2. Qualität 
3. Qualität 
Summe 

. 379,157.480 
61,690.746 

4,634.694 
. 445,482.920 

Hingegen betrug die staatliche Qualitätsbezahlung (für die Güteklasse 1) nur rund 
106 Mill. s 37 • 

Die Förderung der Qualität in Form von Zuschlägen kann, wie schon mehrfach erwähnt, 
nur befürwortet werden. Dag.egen scheint es verwunderlich, warum es für M·Hch 
3. Qualität einen - wenn auch relativ bescheidenen - Sortenzuschlag gibt, obwohl laut 
§ 16 der Preisverordnung für diese Gfüeklas•s·e Abschläge vorgesehen sind. Des weiteren 
wird oft Kritik laut, ob der verhältnismäßig hohe Ant.eH an „Einsermilch" der Realität 
entspricht. Diese Frage kann hi.er nicht überprüft wer.den, doch sei erwähnt, daß auch 
in der Schweiz die Eins·ermilch (dort gibt es ebenfalls dr•ei Klassen) über 90°/o beträgt. 
(Es muß allerdings hier hinzugefügt werden, daß sich die Qua1itätsanfor·derungen und 
die relative Preisdifferenz zwischen den Güteklassen im Länderve rgleich nicht decken.) 
Anschließend wäre die Frage zu prüfen, ob die Reduktas·e- und Schmutzprobe für die 
heutigen Anforderungen noch ausreichend sind. Die hygienischen und ernährungs
physiologischen Ansprüche an die Milch nehmen zu. Wenn der Milch ein entsprechender 
Platz al·s natürliches und vollwertiges Nahrungsmittel gesichert werden soll, dann 
muß der Verbraucher das volle Vertrauen in ihre Qualität haben. Ohne diies.es Ver
trauen wird es trotz Imag•epfleg.e und moderner Marketingmethoden nicht gelingen, 
dieses Ziel zu erredchen. 

ZoLLIKOFER sieht in dies•em Zusammenhang für d.i1e schweiz.erische Milchwirtschaft 
folgende neue Aspekte, an denen auch Österr.eich in Zukunft sicher kaum vorbeigehen 
kann (104, S. 12): 

37 Diese Summe wird aus den AFM-Beträgen des MOG („§-9-Mittel") aufgebracht. Es handelt 
sich dabei um Zuschläge zu den Verbraucherpreisen, die vom Fonds an den Bund abgeführt 
werden. 

86 



- Ausbau und Verfeinerung der Bezahlung der Rohmilch nach ihrem Gehalt, speziell 
in Rkhrun-g fettfreier Trockensubsta1ll'z oder Eiweiß. 

- Einbau der Zellzahlbe·stimmung in d1e Qualitätskontrolle und -bezahlung, um den 
Gefahren der Eutere.rkrankungen entgegenzutreten. 

- Einbau des Hemmstoffrests in di.e laufende Qualitätskontrolle, ,um den Mißbrauch 
der Anwendung von .AnHbiotika zu v·erhindern. (In Östemrlch im J ahr.e 1973 erst
mals probeweise durchgeführt.) 

- Ausbau der Methodik zum Nachwei•s von chlorierten KohlenwasseI1Stoffen in der 
Milch, um ·eine potentiieHe Gefährdung der menschlichen Gesundheit hintanzuhalten. 

Abschließend meint ZoLLIKOFER, die Qualitätsbezahlung der Rohmilch sollte sich in 
ihrem Minimalprogramm auf die Zellzahl, den Hemmstofftest und die Gesamtkeimzahl 
stützen. Falls die Verwerter weiter.e Untersuchungsmerkmale verlangt·en, wärien ste als 
Ergänzung und nicht al•s Ersatz für dieses Minimalprogramm einzuführen. Und weiter: 
„Im heutigen Kampf um dii·e hygienische und technologi:sche Qualität der Milch darf 
man dem Produzenten harte Forderungen zumuten." 
Di1ese Forderung nach Ausbau unid V erfeinenmg der QuatitätskontroHe von Roh
milch mag für wel·e utopisch klingen. Es s•ed. aber in Erinnerung gerufen, welche Pionier
taten auf dimem Sektor die „Landgienos•senschaft Ennstal" in der Steiiermark 1schon in 
den fünfziger Jahren gesetzt hat. In vielen MQllkerei•en haben die.se Methoden und 
Anforderungen erst etwa ein · Jahrzehnt ·später Eingang gdunden. Wenngleich diiese•s 
Nachz.d1ehen verhältnismäßig langsam vor sich geht, soll der BLick auf weitere Quali
tä.tsveribeSiSerungen .gerichtet 1S1ein. Im übrigen v·erläuft eine -solche Maßnahme mit den 
erhöhten Qualitätsam;prüchen der Gesamtwirtschaft parallel. Eis handelt sich um ein 
Instrument, das nicht tief ins Marktgeschehen eingreift, sondern nur relativ geringe 
Eingriiffsintensität aufweist und als „indirekte'' Maßnahme (Anreiz) bezeichnet werden 
kann. 

5.2.3 Maßnahmen zum Kapazitätsabbau in der Milchproduktion 
(Vgl. 2. MOG-NoveUe 1970, § 3 Abs. 1, Lit. e) 

Im MOG wurde im Jahre 1970 angesichts des zunehmenden Angebotsdruckis von der 
Gesetzgebung folg.ende weittragende Ziels.etzung verankert: „Anpassung der Produk
tion von Milch und Erzeugnissen aus Milch an die Aufnahmefähigkeit des in- und 
ausländischen Marktes." 
Um die;sem Gesetze·sauftrag auf Erz.eu.gerstufe nachzukommen, ergeben skh theoreHsch 
mehrere Mögliichkeiteri. Alle diese Maßnahmen (Mittel, Instrumente) haben Vor- und 
Nachteile für Produzenten, Konsumenten und eventuell die Gesamtwirtschaft. Dem
g·emäß werden si.e auch bei den Entscheidungsträg·ern, aber auch bei den Wirtschafts
theoref.ikern j-e nach ihren Ansichten auf Wohlwollen oder Ablehnung stoßen. Nach
stehend wird eine Auswahl der .Maßnahmen analysiert und ihre Vor- und Nachteile 
werden d!i:skutiert. 

ÜBERSICHT 2: Möglichkeiten des Kiapazitätlsabba.ues in der Mikhproduktion 
5.2.3.1 Erzeugerpreissenkungen 

a) generelle Erzeugerprei•ssenkung 
b) partielJ1e (riegdonale) Erzieugerpreis·s.enkung 

5 .2. 3 .2 Mengenregulierungen 
a) Anlieferungsbeschränkungen 

- ohne Obermengen 
- mit Überm·engen 
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- P11ei!Sabschlag für Unitiermengen 
- Gl1obalkontingentirerung 

b) Produktionsbeschränkungen 
- freiwillige 
- zwangsmäßige 

5.2.3.1 Erzeugerpreissenkungen 

a) Generelle Preissenkung 

Die Agrarpreispolitik wird meist in einer dreifachen Zielsetzung gesehen: 

- Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage (Marktkomponent·e). 

- Erhöhung der Agrareinkommen (Einkommenskomponente). 

- Kapitalbildungsvermögen der landwirtschaftlichen Betriebe. 

Bei näherer Betrachtung dies-er Aspekte erkennt man den Z i e 1 k o n f 1 i k t 38, der in 
ihnen steckt, da Preis·erhöhung.en (die ja gle:ichbedeutend s·ind mit der Erhöhung der 
bäuerlichen Einkommen) in den meisten Fällen die Produktion ankurbeln und zu 
Ungl·eichgewichten auf den betroffenen Märkten führ·en können. Gerade in der Milch
wirtschaft konnte dies des öfteren festgestellt werden (vgl. dazu Diagramm 1). Diese 
Gegebenheiten sind Gegenstand heftiger (wirtischafts)politischer Streitgespräche und 
innenpoLit.ischer „Kraftproben" . 

Die Maßnahme der Erzeugerpreissenkung sieht im Konkreten vor, den MHchpreis im 
Faille einer ÜhePschußsituatiion (wann eine solche gegeben ist, müßte alle:ridings erst 
objektiv fostgelegt werden - Versorgungszdel) global so lange zu senken (z.B. durch 
Stützungsabbau), bis ein Ma-rktgleichgewicht herg·estellt :ist. Wie die agrarpoliitische 
Praxi•s beweist, reagieren die österreichischen Landwirte auf Prei·sbewegungen, be
sonders wenn sie deutlich genug gesetzt und pubHz:istisch int·ensiv verwertet werden, 
im Sinne der Erwartung.en (siehe die Anl.ieferungsquot.en in Abhängigkeit von der 
Höhe der oftmals geänderten Absatzförderungsbeiträg·e: Diagramm 1). Die ein
gesparten öffentlichen Gelder (Einbehalt der staiatilich-en Stützung) wurden bisher für 
dtl.ie Überschußverwertrung, Verbilli.gungs.aktionen uisw. verwendet. E·s handelt sich jähr
lich um rund 200 Mill. S (unter der Annahme eines Preisabschlages von 10 g/kg und 
.einer AnHefierung von 2 Mill. t), .die dabei „freiwerden". 

Dte Für UI11d Wider dies·e1s ln1Strument1e1s weflden iin der Fachwelt lebhaft .d:iiskiuHert. Im 
Hinblick auf die struktureUe Über·schußlage in der Bundesrepubldk Deutschland (bzw. 
EWG) :in den Jahren 1967-1968 empfahl PLATE (105) einen schrittweisen Rückzug aus 
der aufwendigen, aber wirkungsschwachen Milchpreispolitik. In diies.em Gutachten wird 
die Subventionierung der Milchproduktion für kiein g·eeignetes Mittel der Einkommens
politik der Landwirte anges·ehen, denn die Subvention wirk·e sich nur befristete Zeit 
nach ihrer Einführung (oder Erhöhung) voll auf den Erzeugerpreis aus. Sobald aber 
die BaUtern auf die Prei•serhöhung mit erhöhter Produktion reagderten, ginge d:er Markt
preis zurück - sofern der Staat nicht int1erveniert (bzw. muß der Staat den Fixpreis 
senken, da die Elastizität der Nachfrage schwach ist). W·eiters wird empfohlen, drie da
durch freiwerdenden Mittel (in Östierreich wären dies fast 1 Mrd. 5) für langfristige 
(strukturpolitische) Maßnahmen einzus.etzen (S. 13). Anders0eits wird jedoch vermerkt, 
daß di.e bisherige Milchpreispolit:ik nicht jäh, sondern nur schrittweise abgebaut werden 
dürfe, denn die Bauern haben ihre Produktionskapazität.en nach den bisher geltenden 
und weiter in Aussicht gestellten Preisen ausgerichtet und könnten die Anpassung an 

ss Vgl. auch Unterabschnitt 4.1. 
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di.e veränd·e~ten Bedingungen nicht unv·erzüglkh vornehmen (S. 8). Im selben Gutachten 
wird noch angeführt (5. 12), daß Grünlandbetri.ebe durch eine Milchpreissenkung 
besonders hart getroffen Wier<len und es zu erwägen sei, ob der entsprechende Ein
kommensausfall für eine Übergangszeit durch direkte Einkommensübertragungen 
weruigstens teilweise ausgegLidten werden sollte. 

Andere Autoren, wie etwa N1EHAUS (40, S. 250), v·ertreten ähnLiche Auffassungen und 
versuchen zu untermauern, daß es nicht richtig s·ei, über Erzeugerpr·eise Einkommens
poLitrik ru betreiben, 1sondern daß jene in erster LiruiJe marktt1echnische Aufgaben zu er
füllen hätten. Kritiker sind der Ansicht, daß dfos.e·s Problem in Österreich nur im Zu
sammenhang mit einer (liberalen) Gesamtreform der Milchmarktordnung gesehen 
werden könnte. 

~i all diesen markttechni·schen Modellen darf jedoch nicht übersehen werden, daß jede 
Maßnahme ihre -spezifische Wirkung hat und eine bestimmte Verhaltensweise der 
betroffenen Landwirt.e nach Sli.ch zieht. Dieser Wirkungsmechanismus spielt sich nicht 
allein auf ökonomischer Ebene ab, sondern sollte auch aus psychologischer und sozio
logischer Sicht betrachtet werden. Somit wird eine Preissenkung ein vielschichtige·s 
Problem, wobei die Auswirkungen auf die verschiedenen Erwerbsformen (Voll-, Zu
und Nebenerwerbsbetriebe) einer eingehenden Analyse bedürfen. Die Ni.edrigpreis
politik geht von der Theorie aus, daß die Ang.ebotsmenge eines Erzeugnisses eine Funk
tion der Grenzkostenkurve und des Produktpreises ist. Liegt der Produktpreis hoch, 
weroen verhältnismäßig hohe Grenzkosten noch gedeckt, während niedrige Preise nicht 
nur eine Ausdehnung der Kapazitäten verhindern, sondern zugleich den Gleichgewichts
punkt· von Grenzerlös und Grenzkosten auf ein tieferes Inrensitätsniveau drücken und 
Grenzproduzenten zum Ausscheiden zwingen. Aus di·esen betriebswirtschaftlichen 
überliegungen ergibt •sich, daß die Auswirkung einer Priei:sänderung ·s,ehr ve·l"S·chieden
artige Folgen auf die diversen Erwerbsformen nach sich zieht. Erhöhungen o)ier 
Senkungen werden in erster Linie be..i Groß- und Mittelbetrieben einschneidend spür
bar, da sich deren Einnahmen und Gewinne wegen ihrer Großproduktion für den Markt 
auch entsprechend drastisch ändern. Sie geraten außerdem auch leichter in Liquiditäts
s'.chwierigkeiten als Kleinbetriebe (Nebenerwerbsbetriebe), da sie zur Einsparung von 
Lohnkosten umfangreiche Investitionskredite aufgenommen haben, deren. Rückzah
lungs- und Zinsenverpflichtungen aufrecht und ohne Rücksicht auf die veränderte 
Marktlage te:tming.ebunden bl·eiben. Kleinbetriebe we:riden gegebenenfalls auf eine 
Eig·enkapitalverzinsung V·erzichten und die an sie g.exichteten Lohnansprüche zu ver
ringern trachten (106, 5. 92 ff.). Somit kann man annehmen, daß das Instrument der 
Preissenkung für solche Betrioebe eine stumpfe Waffe darstellt. 

Es wurde schon auf Seite 33 darauf hingewi1eisoen, 1daß ein. bloß·es Transfierieren der 
.Aigrarpre.iis- und Einkommensproblematik auf ddie sitrukrureY.e Ebene .unzureichend ist. 
NIEHAUS (107, S. 196) weist in diesem Zusammenhang auf dd.e hohen Kosten der Ver
änderung der Agrarstruktur hin: 

„Aber bei den bodenabhängigen Produktionszweigen können zur Vergrößerung entschlossene 
Betriebe den Umsatz anderer nur über Pacht und Bodenkauf an sich bringen. Letzterer schei
det bei der sehr oft großen Differenz zwischen Ertrags- und Verkehrswert des Bodens aus. 
Bei einem Pachtpreis von 300 DM/ha und den erforderlichen Neuinvestitionen für Inventar 
und Gebäude ist ein Betrieb, der sich auf diese Weise ausdehnt, dem kleineren Familien
betrieb, den er verdrängen will, längst nicht so stark überlegen wie ein schon bestehender 
größerer Betrieb, der diese Entwicklungskosten nicht hat." 

NIEHAUS weist noch auf die hohen „Verdrängungs- und Entwicklungskosten" der landwirt
schaftlichen Betriebe hin und führt darauf den langsamen Fortgang des Verdrängungsprozes
ses zurück. 
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Es darf auch nicht übersehen werden, daß eine Reduzierung der realen Agrarpr·e.ise -
und dies-e tritt ·schon bei nominell gleichbleibenden Preisen ein - einen Druck zum 
Strukturwandel bewirkt, da däe Fdnanzierung der notwendigen Investitionen erschwert 
wird. Nach WEINSCHENCK (108, S. 113) gibt es daher aUJS der Sicht des Strukiturwandels 
für das Agrarpreisniveau eine obere und eine untere Gr·enze, die nicht über
bzw. unterschritten weroen darf, wenn der Stmk.turwandel reibungislos erfolgen soll. 
Drne obere Grenze werde dU!I'ch die Notw,e.ruligkieit bestimmt, 1den Abwail!derungisreiz :iin 
den untier:en Größienklaisisen aufrechtzuerhalten, die untere Grenze weride durch rue 
Produktionskosten und LigUJiditätsverhältnis1se in denjenigen Betl'li·ehen be.stimmt, die 
nach Größe und Organisation den Zddvorstiellung.en einfü rationalen Agrarpolitik ent
sprechen. WEINSCHENCK sieht .aLso nicht 1etwa die Erha;ltung ,eiil!es bestehenden Zusitanides 
als erstr.ebe.nswert an, sondern es geht ihm um dä.e Erhaltung eines Glei.chgewdcht-s 
zwischen Abwanderung und Betriebs.abstockung auf d·er einen und Rationalisierung 
und Betri·ebsaufstockung auf der anderen Seite (109, S. 168). 

PLATE sieht die Problematik etwas anders, denn e:r meint, daß der Pre-ispo1itik zugunsten 
der Landwirte aus folgenden Gründen Grenzen gesetzt seien (110, S. 181): 

- Die verbleibende Disparität müsse noch ausreichend Antrieb zur Ausnützung der vorhan
denen und zumutbaren(?) Möglichkeiten zur Anpassung des Faktoreinsatzes und der 
Strukturen bieten. 

- Die Aufwendungen für die Preisstützungen müßten in einem vernünftigen Verhältnis zu 
dem angestrebten Einkommenseffekt stehen, weil die für die Agrarpolitik verfügbaren 
Mittel begrenzt sind und in erster Linie für positive Maßnahmen (Förderung der Anpas
sung) verwendet werden sollten. 

Im Hinblick .auf die Agrarprei·51stützung schwächt PLATE j1edoch a:b un!d meint, daß diese 
als „flankiierende Maßnahme" notwendig seii, obwohl siie den Anpassungsprozeß ver
zögere. Di·e landwirtschafüiche Bevölkerung könnt·e sonst durch den Zwang zur An
passung „ überfordert und unzumutbaren sozialen Härten" ausgoes·etzt werden. 

Aus der Abwägung der Argumentationen erkennt man, daß man sich hüten muß, eine 
solche weitgreifende Maßnahme allein nach marktwirtschaft.Mchen Grundsätzen zu 
betrachten. Somit wird der im Unterabschnitt 4.1 erwähnte Zi·elkonflikt wi.OOier deutlich. 
Aufgrund obiger Ühedegungen kommt man zu dem Schluß, daß beim Instrument der 
generellen Preis·s-enkung folgendes zu erwarten wäre: 

- Einfache Durchführbarkeit, kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand. 

- Effizi1ent·es Mittiel (vgl. „K·ri.isien.gros.chen"), .da1s Marktrgleichg.ewicht 'Wliieder herzu-
stellen (Diagramm 1). 

- Einspanmg von öffentlichen Geldern, anderseits sind jedoch mit großer Wahr·schein
lichkeit höhere öffentliche Mittel für den Strukturwandel nötig, sofern man konse
quent ·eüne Niedr1gpmi.'spo!litik hetreibt. WEINSCHENCK und MElNHOLD (111, S. 50) 
haben sich schon 1965/66 mit den Kosten de-s Strukturwandels in der westdeutschen 
Landwirtschaft befaßt. Die Schätzungen der Totalko·sten beliefen sich auf etwa 
100 Mrd. DM 39 . 

---- Schwi,erigk1eci.t1en beä. Einführung etwaiiger pro du kt n •e u t r a 1 <er Ein k o m -
m ·e n s üb-ertrag u n gen (11Trarusfers"), siehe Exkurs (Seite 91 ff.). 

a9 Die Problematik solcher „Annahme-Berechnungen" liegt auf der Hand. überdies geben die 
Autoren große Schwankungsbereiche an. Allein die Größenordnung soll zeigen, daß - di<: 
Bundesrepublik Deutschland wies 1965/66 etwa viermal so viele landwirtschaftliche Betriebe, 
bei ähnlich ungünstiger Struktur, wie Österreich auf - eine staatlich forcierte Struktur
politik hohe Geldbeträge erfordert. Zudem ist Strukturpolitik keine e i n malige Maß
nahme, sondern ein permanenter Prozeß. 
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- Auf Konsumentenebene würde sich bei einer Überkapazität wenig ändern (Aus
nahme: einmalige, befristete Verbilllgung-s.aktionen), da Preissenkungen - zumindest 
derzeit in Österreich - nicht durch ·die Vermarktungsbetriebe über den molkerei
eigenen Preis, sondern über die staatliche Stützung vorgenommen werden. Bei einer 
Unterversorgung hing·eg·en wäre - wie fallweis-e in den letzten Jahren - eine Ver
braucherpreiserhöhung zu erwarten, da von den Wirtschaftspolitikrern dem Budget 
kedne Subventioni1erung mehr zu.g-ebilHgt wird; dn HärtefälLen ist man eher g1eneigt 
- siiehe jüngste Vergangenheit! - Kinderbeihilfen zu erhöhen. Damit hat der Konsu
ment und nicht der anonyme Steuerzahler etwaige Er~eug1erprei·serhöhungen zu 
.finanzieren. 

- Ges.amtwirt5chaftlich gesehen ist die Maßnahme „systemkonform" (vgl. Abschnitt 6), 
da auch in den meisten anderen Wirtschaftszweigen eine Überproduktion zu 
sinkenden Pr.eisen führen würde. 

Zusammenfass·end kommt man zu dem Schluß, daß bei dieser Maßnahme wohl Nach
teile in Kauf genommen werden mUs·sen, doch hat dte Erfahrung mit einer ähnlichen 
Maßnahme, nämlich dem -„Kris1engroschen" (vgl. Seitie 100) giezeigt, .daß kurzfrd:std.g wohl 
Einkommenseinbuß.en auftreten, langfristig jedoch infolge de1s sich einspielenden Markt
gleich·gewichts auch di.e Bauern profitieren. Da in Österr.edch der Milcherzeugerpreds 
amtlich geregelt ist und eventuelle Milchpreiskürzungen von der Stützung einbehalten 
werden, wird dieser Einbehalt für die Verwertung eben dies.er bäuerlichen Produkte 
herang,ezogen. Dies0es Mittel eI"Scheint zur Erreichung der Zielsetzung im MÖG zweck
mäßig, sofern die Anlieferung das von den politischen Entsch.eidungsträgern gesetzre 
V e r s o r g u n g s z 1i 'e 1 (das •erst ·~esetzlich y,el"ankiert weriden müßte) überischreitet. 

Exkurs zu den produktneutralen Einkommensübertragungen, die in den letzten Jahren beson
ders an Aktualität gewonnen haben. Manche Wirtschaftsfachleute wenden sich vehement 
gegen Marktinterventionen in Form von Stützungen, da diese den Markt verfälschten und 
insbesondere die Bauern zu Überproduktion anreizen würden. Die Folge seien ständige 
Marktungleichgewichte mit hohen finanziellen Belastungen des öffentlichen Haushaltes. Als 
Ausweg aus diesem Dilemma werden die erwähnten Transfers offeriert, die unabhängig VOJ:\ 

Menge oder, Qualität der erzeugten Agrarprodukte den Landwirten aus öffentlichen Mitteln 
gewährt werden. Der Bauer, so nimmt man zumindest an, würde daraufhin keinen Anlaß 
mehr haben, seine Produktion zu steigern, da er in den Genuß „p~oduktunabhängiger" Zu
wendungen kommt. 

Diese Marktentlastungsmaßnahme sieht sehr verlockend aus und bedarf noch weiterer Über
legungen. Aus einer deutschen Untersuchung (113, S. 23) kann man ~ntnehmen, daß an die 
Stelle der derzeitigen Formen der Agrarförderung in der Bundesrepublik Deutschland . eine 
Transferzahlung, je nach Bezugsbasis, in der Größenordnung von 5000 bis 6000 DM je Voll
arbeitskraft und Jahr treten könnte, ohne daß eine solche Umstellung zu einer finanziellen 
Mehrbelastung der öffentlichen Kassen führen würde. Hinzu kämen zwei weitere erhebliche 
Vorteile: Die Höhe der in Zukunft zu erwartenden Belastungen der Allgemeinheit zugun
sten der Landwirtschaft wäre bekannt, und die Mittel würden, diejenigen auch ez:reichen, 
denen sie zugedacht sind. 

Stelit man ähnliche Berechnungen für Österreich an, so betrüge die Transferierung der (inlän
dischen) Milchpreisstützung auf etwa 180.000 milchproduzierende Landwirte im Durchschnitt 
rund 5500 S je Betrieb und Jahr. Eine solche Rechnung ist zu einfach, das liegt auf der Hand, 
denn es gibt tausende Landwirte, die Milchmengen liefern, deren Wert weniger als den 
obigen Betrag ausmacht. Diese Durchschnittszahl müßte also in irgendeiner Art und Weise 
aufgeteilt werden, wenn man zweckorientiert und einigermaßen gerecht vorgehen will. Und 
hier liegt schon einer der wunden Punkte dieser Maßnahme: der V e r t e i 1 u n g s s c h l ü s -
s e 1 dieser Übertragungen. 

Bislang wurde oft argumentiert, durch die Stützung würden die größeren Betriebe begün
stigt werden (was durchaus zutrifft), die Kleinbetriebe profitierten davon aufgrund . ihrer 
geringeren Marktleistung nur mäßig. Dies wird vielerorts als „unsozial" bezeichnet. Will man 
bei der Aufteilung der Transfers nach den bisherigen Anlieferungsquoten entscheiden (was 
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sehr wahrscheinlich wäre) 40, so bekommen ebenfalls die Betriebe mit höherer Marktleistung 
größere Zuwendungen. Oder sollte man nicht besser die landwirtschaftliche Nutzfläche oder 
die Zahl der Milchkühe heranziehen? Vielleicht ließe sich die Aufteilung über den B e r g -
h ö f e k a taste r (112), der sich auf rund 141.000 Bergbauernhöfe bezieht, regeln. Dieser 
erfaßt aber nur extrem gelegene Höfe, sodaß viele andere, auf die Milcherzeugung angewie
sene Betriebe ausgeschlossen werden. Außerdem haben schon im Jahre 1971/72 die Abgren
zungskriterien dieses Katasters mancherorts Kritik hervorgerufen, als es darum ging, im 
Rahmen des B~rgbauernsonderprogramms einen Betrag von 2000 S (eine Art Erschwernis
zulage) je Betrieb auszubezahlen. Doch sollte ein einigermaßen zufriedenstellender Auftei
lungsschlüssel gefunden werden, so sind noch andere Aspekte zu berücksichtigen, die noch 
einschneidender sein könnten. PAARLBERG berichtete über 40 Jahre Erfahrungen mit der US
Agrarpolitik (114, S. 112 ff.) und bemerkte nachdrücklich: Das Einkommen und nicht der 
Preis verursacht die Produktion! Er führt präziser aus: „Wenn die Zahlungen direkt an das 
spezifische Produkt gebunden sind, reagiert der Farmer nach unseren Erfahrungen in seinen 
Produktionsplänen für dieses spezielle Produkt auf die Kombination von Preis plus Zu
schuß. Ein Gewinn von 100, den der Farmer zur Hälfte in Form von Preisen und zur anderen 
Hälfte in Form von Zuschußzahlungen erhält, hat ungefähr den gleichen Effekt auf die 
Produktion wie ein Gewinn von 100, der nur über den Preis erzielt wird." 
Direkte Einkommenstransfers - gleichgültig, ob sie als soziale Beihilfen, direkte Beihilfen 
oder Investitionsbeihilfen gewährt werden -, sind geeignet, Liquiditätsengpässe (wie sie sich 
durch ein gesenktes Agrarpreisniveau ergeben würden) zu beseitigen. Aus diesem Grund 
wäre bei Anwendung eines solchen agrarpolitischen Instruments unter Umständen mit stei
genden Überschüssen, sinkenden Agrarpreisen und ständig steigenden staatlichen Direkt
zahlungen zu rechnen, wenn es nicht gelingt, gleichzeitig die Faktorbeweglichkeit dem techni
schen Fortschritt anzupassen. 
Die Erfahrungen aus den USA zeigen, daß das Instrument der produktneutralen Transfers 
nicht so effizient ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. 
Es sei noch erwähnt, daß solche Einkommensübertragungen, die ja unabhängig von der wirt
schaftlichen Leistung gewährte finanzielle Zuwendungen darstellen, einen offensichtlichen 
A 1 m o s e n c h a r a k t e r tragen. Dieser Aspekt könnte leistungsdämpfend wirken. 

Wenn sich die politischen Entscheidungsträger zu einer solchen Maßnahme entschHeßen 
würden 41, müßten s:ie sich erstens darüber klar s·ein, daß der primäre Zweck, aliso die 
Marktentlastung, nicht unbedingt eintreten muß, und zweitens, jeder Zuteilungsschlüs
sel der Transfers problematisch erscheint. Aus diesen Gründen ist ein gewis·ser Vor
behalt angebracht. 

b) Partielle (regionale) Erzeugerprei's·senk ung (Erzeugerpreisdifferenzierung) 

In den Zielvorstellung.en des Landwirtschaftsgesetzes heißt es in § 2 Abs. 2 unter Be
zugnahme auf die Ziele im Abs. 1, daß bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes die 
B e r g b a u e r n besonders zu berücksichtigen s-ind. Laut ß.erghöfekataster gibt es in 
Österreich 141.000 Bergbauernbetriebe, die geographisch großteils den reinen Grün
land- oder grünlandbetonten Regionen zugeordnet werden können. Im Zuge der bis
herigen Agrarpolitik ist bei den durchgeführten Maßnahmen immer wieder starkes 
Augenmerk (siehe MOG: Sicherung einheitlicher Erzeugerpre·ise ... ) auf eine wirt
schaftliche Besserstellung der Bergbauernbetriebe gelegt worden; außerdem begrüßt 
man in wirtschaftspolitischen KreJs·en die forderte Verlag·erung der Milcherzeugung 
vom Flachland in die Grünlandgebiete. Dies geht zwar wegen der vorhandenen Produk
tionsalternativen im Flachland ohnehin vonstatten, aher r·elativ langsam. 

40 Ansonsten wäre zu befürchten, daß nicht wettbewerbsfähige Betriebe auf Kosten lang
fristig entwicklungsfähiger Höfe begünstigt würden und somit der innerlandwirtschaftliche 
Wettbewerb lahmgelegt wird. 

41 In der Bundesrepublik Deutschland denkt man in der Praxis nur in Sonderfällen an Direkt
beihilfen, da neben dem „fast unlösbaren Verteilungsproblem das individuelle Leistungs
streben - die Grundlage der bestehenden Wirtschaftsordnung - vermindert, als auch ein 
erheblicher strukturverbesserungshemmender Effekt ausgelöst wird". (115, S. 2) 
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Das Wesen dii1es.er Maßnahme besteht in •einer .g e s t a f f e 1 t e n S t ü t z u n g s -
p o 1 i t i k zugunsten d.e·r Bergbauern. Die Subv.ention von rund .50 g/kg könnte bewußt 
bergbäuerlich orientiert und nicht mehr wie bisher gleichmäßig verteilt werden. A1s 
Abgrenzung der Regionen (Produktionsgebiete), die sodann verschiedene Erzeuger
preise aufweisen würden, kann dier Anteil der Milch.einnahmen an den Gesamteinnah
men dienen (vgl. Tabelle 11). So schwankt z.B. dieser Satz im Nordöstlichen Flach
un1d HügeJ.land...:. abhängLg von der Betrliebisg.röße - zwischen 0,5% Ullld 7,4°/o, in den 
Grünlandwirttschaften das Alp.envortlamides erreicht e1r dagegen über 40%. Als 
Alt.ernative bliebe auch der Grünlandant·eil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche, z. B. 
mehr al·s 600/o Grünland entspricht ·einer vollen (erhöht.en) Stützung. 

Durch den Einbehalt eines Teiles der Stützung kann entweder die Verwertung der 
Überschüsse finanzdert und/oder gewisse Regionen können bei der Zuteilung der 
Stützung begünstigt werden. 

Bei diieser Maßnahme ist zu beachten: 
- Rein überschlagsmäßig ergibt -sich aus der . einbehaltenen Stützung aus Flachland

betrieben - die ja einen r.elativ g·eringen Anteil erbringen - ein zu ni.edriger B·etrag, 
um die hohen Milchmengen der B·ergbauern 42 merklich mit einer Zusatzstützung 
zu V·ersehen. Mittel für die Überschußverwertung stünden dann nicht mehr zur Ver
fügung. Da relativ wenige Landwirte von einer Milchpreissenkung betroffen wären, 
ist die Wll'kung der Maßnahme in Frage gestellt. 

- Durch eine solche Maßnahme wird gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, denn 
es werden für Produkte gleicher Güte auf dirigistischem W·ege unterschiecUiche Preise 
hezahrlt ('sofom man die Subvention 1dJes Staia·bes a1s Be1standt.eil ides Prei1ses betrachtet). 

- Di·e Ma·sse der bergbäuerlich orienti·erten Betri.ebe würide durch eine Überproduktion 
und nachfolgende r·egionale Prei·ss•enkung nicht oder nicht so stark betroffen wer
den wie etwa bei einer generellen Preiss.enkung. 

- Aus einer Differenz:i1erung der Milchpreisstützung, die einem unterschiedlichen Aus
zahlungspreis gleichkommt, ergibt •sich ein Konflikt mit einer Zielsetzung des MOG: 
einheitlicher Erzeugerpreis. 

Diie vo11aus·s1chtLich geringe Effimenz ·diieser Maßnahme läßt eine Befürwortung kaum 
zu. 

5.2.3.2 Mengenregulierungen (Kontingentierungen) 

B.ei kurzfristigen überschüs.sen werden Preiss·enkungen in Form von "Signalen" ange
bracht und ausreichend sein. Entwickeln sich jedoch s t r u k t u r e 11 e Überschüsse -
definiert als 11die}enigen Milchmengen, die sich bei g.egebenem Preisniveau für Milch
erZJeU.gndese ails unverkäufLich erweiisen" (116, S. 274) - und 1s~eht sdch die öffentl.dche 
Hand nicht mehr in der Lag·e, .die zunehmend erforderlichen :Mdttel bereitzustellen, so 
sucht der Agrarpolitiker nach g-eeigneter·en Instrumenten, um die Produktion von 
Milch an di·e Nachfrage anzupassen (vgl. dazu MOG § 3 Abs. 1 1 lit. e). 
Da aber in der Landwirtschaft ein Angebots-Oligopol wegen der vielen An.bi.eter (in 
Österr·eich sdnd es rund 180.000), de11en Zahl auch durch ·eine rasante 11Strukturbereini
gung" in absehbarer Zeit nicht wesentlich vennind.0ert weroen kann, kaum mögLi.ch ist, 
besteht nur die Möglichkeit des staatlichen Zwanges zur Plafondierung der Angebots
menge. 

42 Des weiteren würde die Abgrenzung des Begriffes „Bergbauer" einige Schwierigkeiten mit 
sich bringen, es sei denn, man geht nach dem Berghöfekataster vor. 
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Die Mengenregulierung der Erzeugung oder des Angebots ist fast immer die Folge 
einer Festsetzung von Preisen durch den Staat. Si·e ·soll dem Mengenausgleich auf dem 
Markt .dienen, weil die mengensteuernde Gleichgewichtsfunktion der Marktpreise aus
geschaltet ist. NrrnAus (117, S. 141 ff.) weist in überspitzter Form darauf hin, daß 
es keinem Industriellen einfallen würde, ein Preiskartell ohne entsprechende Mengen
absprachen (Quotenregelung) anzustreben. „In der Agrarpolitik versucht man dageg.en, 
~in Preiskartell auf Kosten des Steuerzahlers ohne ein Quotenkartell funktionsfähig zu 
erhalten." 

W·enden wir uns nochmals den Gründen für eine restriktive Produktionspolitik zu, so 
liegen die·se bei der Pre1sfixierung, die in der Regel deshalb erfolgt, um eine allzu 
unterischruedLiche sektora1e EinkommenisentwickJ.ung .ru verhindem. (Vgl. MOG § 3 
Abs. 1, 1it. b, wo die Sicherung einheitlicher Erzeugerpr·eis-e verankert ist.) 

Viel1e Wirtschaftspolitiker und -theoretiker lehnen eine generelle Preissenkung aus ver
schiiedenen Gründen ab und weisen .auf die Vorteile der Mengenregul:ierung hin,di1e den 
Landwirten ein „quasikonjektu:rale1s" (116, S. 274) Verhalten bietet, um idas gegebene 
Preisniveau zu halten oder gar noch anzuheben 43 • 

Unter Mengen reg u 1 i er u n g (Kontingentierung) versteht man allgemein die 
mengenmäßige Beschränkung der Erzeugung und/oder des Absatzes landwirtschaftlicher 
Unremehmen. Es geht hier um einen tiefen Eingriff in die betroffene Wirtschafts
sparte, 6od.aß die sich daraus ergebenden Probleme genau abgewogen werden müssen: 

- Festlegung der Höhe und der Verteilung der Kontingente, 

- Kontrolle der Einhaltung dieser Kontingente (verwaltungstechnische Durchführbar-
keit und Ausschaltung von Umgehungsmöglichkeiten), 

- Auswirkungen der Regulierung auf den Strukturwandel, 

- Angebotsbeschränkende Wirkung und eventuelle Nebenwirkungen, 

- Einfluß auf die Höhe und die Verteilung der Einkommen der Landwirte, 

- Auswirkungen auf die Verbraucherpreise, 

- Eventuelle Belastungen des Staatshaushaltes (z.B. vermehrter Verwaltungsaufwand). 

Da die Beschränkung des A n g e b o t s landwirtschaftlicher Produkte im wesentlichen 
leichter durchführbar ist, wird zuer·st die Anlieferungsbeschränkung analysiert. Das An
gebot kann direkt kontingentiert werden; dias schließt die Anliieferung von Über
mengen aus (dais sind Mengen, di,e dais fe.stgie1egt1e Kontingent überschreiten). Die in -
direkte Angebotsbeschränkung läßt Übermengen zu (121, S. 98). 

a) Anliderungsbeschränkungen 

Ohne Obermengen 
Diese Art der Kontingentierung legt zumeist einen Basiszeitr:aum zugrunde (z. B. die 
letzten Jahre), auf den sich die künftigen AnHeferung·squoten beziehen. Möglicherweise 
kann das Lieferrecht nach Betriebsverhältnissen (etwa Grünlandanteil) festgelegt wer
den. Will man weitgehend hintanhalten, daß der sich vollzi0ehende notwendige Wandel 
der Standort- und Bestandsgrößenstruktur gehemmt wird, so dürfte nicht eine s t a r r e 
Konting·entierung erfolgen, sondern es müßte die Übertragbarkeit (Handels
fähigkeit) der Lieferrechte vorgesehen werden. Das könnte man sich in Oster-

43 In Österreich herrscht auf dem Milchmarkt zwar eine strenge Reglementierung, aber der 
Markt wird genau beobachtet und demgemäß die staatliche Preispolitik relativ elastisch 
gehandhabt. 
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reich theoretisch etwa folg·endermaßen vorst·ellen: Aus verwaltungstechmschen Grün.den 
wäre jeder Transfer von Liefierrechte.n vorher dem Milchwirtschaftsfonds als Über
wachungsstelle zu melden. Dabei könnte die Abgabe dies=er Recht·e mit einer Gebühr 
verknüpft oder nur unter der Voraussetzung genehmigt werden, daß ein Teil der Recht·e 
(im Falle eines Uberang·ebotes) an den Fonds retourniert wird. Dieser könnte sodann 
cüe weitere Ausgabe von Lieferrechten (andernorts auch „MiJ.chanteils·scheine" oder 
Zertifikate genannt) von der Marktlage abhängig machen oder nach Produktionsgebie
ten handhaben (z.B. Bevorzugung von Grünlandgebieten). 

Eine ähnHche Regelung auf dem kanadischen Trinkmilchmarkt be·schreibt GRAVERT 
(118, S. 667). Dort werden an die zugelassenen Trinkmilchbetriebe hohe hygienische 
Anforderungen gestellt; sie erhalten sog.enannte Q u o t a s (hand~lbar·e Lieferrechte), 
bei deren Übertragung Transf.ergebühren - eine Art Kaufpreis - zu entrichten und 
25°/o dieser Recht·e an das „Milk Marketing Board" zurückzugeben sind. (Allerdings 
handelt es sdch hier nicht um eine MengenreguJierung ohne Obermengen, denn diiese 
werden zum wesentlich g·eringeren Werkmilchpreis übernommen.) Vgl. zur kanadi
schen Milchmarktpolitik auch die Ausführungen von HEINRICH (119, S. 73 ff.). 

Es ist f.estzuhalten, daß sich für .ddie Lieferr1echte (Z1ertifiikate) ein Marktpreis bil
den wird,· der beim Eigentwnswechsel zu Verschiebungen in der Einkommensistruktur 
führt. Diese Verschiebungen .entstehen dadurch, daß entweder zusätzliche Kosten 
beim Erwerb (dte wie eine vorübergehende Pl"leiSJsenkung wirk·en) anfal1en oifor sich 
zusätzliche Einnahmen und Hilfen bei der Umstellung ·der Betriiebsorganisation ergeben, 
sodaß sich für dies0e Zertifikate verschiedene Nachfrage-Ang0ebotsgruppen bilden wür
den (zukunftsträchtige, aufstockungiswili1ige Betriebe ednerseits, aibstockiungsw!Flliige an
d·ers·eits). Prinzipiell würde sich ·die Nachfrag·e nach Zertifikaten bei ·steig·enden Milch
preisen und gleichz-eitig sinkendem Ang·ebot ·erhöhen und somit würden di1e Zertifikats
preise steig·en, bei fallen.den Milchpl'le·iisen und dadurch isteig·endem Angebot würden die 
Zertifik.atspreise sinken (120, S. 119 ff.). 

Zusammenfassend läßt .. sich fe•st·st·ellen, daß folg.ende Aspekt·e zu beachten sind: 
- Die Möglichkeit des Direktahsatzes .ist hei dies.er Maßnahme durchaus g.egeben, so

daß die Effizienz in Frage gestellt werden könnte. 
- Die Frage wäre zu klären, welcher Verwertung d.er Landwirt die Obermengen zu-

führen kann. ' 

- Verwaltungstechnisch g·esehen würden s0ehr wahrscheinlich erhebliche Mittel nötig 
sein, doch werden Exportstützungen ·eingespart, sodaß die Fdnanzierung durchaus 
tragbar erscheint. 

In der EWG ist diese Maßnahme u. a. auch mit dem Argument bekämpft und daher abge
lehnt worden, weil in weiten Regionen Italiens und Frankreichs das Molkereiwesen sehr 
mangelhaft ausgebildet ist. Dieser Einwand ist in Österreich nicht gerechtfertigt; im Gegen
teil, es gibt hier ein gut organisiertes Molkereiwesen mit einer zentralen Ausgleichs-, Len
kungs- und Treuhandstelle (Milchwirtschaftsfonds), sodaß der anderswo fehlende Verwal
tungsapparat in unserem Land (fast) vorgegeben wäre. 

- Ein weit.er.er Einwand gilt der Möglichkeit der daraus resultierenden Einkommens
umverte.ilung. So wei·s·en z.B. RooEMER-DICKE (116, S. 274 ff.) darauf hin, daß jede 
Form der Milchkontingentierung sowohl innerhalb der Agrarbevölkerung als auch 
innerhalb der Milcherzeuger „·schwerwiegende Änderungen der Einkommensrelatio
nen" herbeiführt. Dies·e Maßnahme träfe ·die kapitalintensiv produzierenden Land
wirte (größere Betriebe) mehr aJs die arbeitsintensiver wirtschaftenden Betdebe 
(Kleinbetriebe). Diese Auswirkung ist möglich und widerspricht einer rationalen 
Agrarpolitik, deren Ziel es i>St, rationell geführte Betriebe (worunter vor allem mitt-

95 



lere und größere Betriebseinheiten in der Milcherzeugung zu verstehen sind) zu 
fördern. Doch bei den meisten Maßnahmen - wie etwa bei globalen Preissenkun
gen - werden größere Betriebe stärker betroffen. 

- Weiters ist zu beachten, daß freiges·etzte Produktionskapaz:ität1en zum überwiegenden 
Teil in alternative Produktionszweige wandern und hier eine Ausdehnung der Pro
duktion auslösen können; wahrscheinlich würde dies eine Forcierung der Rinder
oder Kälberma·st bedeuten. Dies hängt wieder davon ab, nach welchen Gesichtspunk
ten der Fonds die Zertifikate vergibt. 

- Außerdem ist zu überlegen, daß aus dieser Maßnahme zwar nicht direkt eine Be
lastung der Verbraucher resultiert, doch über den Umweg der admimstrat·iven Ver
knappung eine „Hochpreispolitik" mögHch wiro, die sich .auf alle Fälle in Form 
höherer Konsumentenpreise auswirken würde. 

- Der Etnwand, daß di1ese Maßnahme den t>echnisch-hiologischen Fortschritt hemmt, 
erscheint hier kaum angebracht, da es sich um keine starre Kontiingentierung han
delt. 

- Bei einem Rückgang der Milchanlieferung bestünde auch di1e Möglichkeit, daß ver
einzelt •die Kapazitäten von Molke:rieien nicht aiusgefastet w:eriden. Dies könnte letzten 
Endes die Konz·entrationstendenz im Molkereiwe•sen beschleun1gen. 

- Gesamtwirtschaftlich betrachtet ist zu bemerken, daß auch in anderen Bereichen 
der Wirtschaft ein Überangebot an Waren zu eiiner Produktionsdrosselung führt, 
damit der Preis gehalten (oder erhöht) werden kann. In diesem Sinne kann von 
einer „systemkonformen" Maßnahme (vgl. Abschnitt 6) gesproch·en werden, wenn
gleich sie nicht einzelbetdeblich, sondern dirigistisch ges.etzt wif.d. 

- Die politische Durchsetzbarkeiit ·dieser Maßnahme ·dürHe schwiierig sein, da bei einem 
solchen tiefen Eingriff in das Wirtschaftsgeschehen auch di·e Unterstützung durch 
die landwirtschaftHchen Interessenvertr.etungen von großem Vorteil ist. Diese haben 
sich bisher in Österreich größtenteiJ.s ablehnend verhalten. 

Nach Abwägen d~e·ser Überlegungen ist anderen Maßnahmen der Vorzug einzuräumen. 
Erst wenn Instrumente mit geringerer Eingriffsint·ensität ohne Wirkung bleiben, könnte 
man dieses Mittel zur Produkbionsanpassung in Erwägung ziehen. 

Mit Obermengen (Mehrlieferungsrecht) 

Der wesentlichste Unterschied zur vorigen Maßnahme ist, daß die Möglichkeit besteht, 
die Lieferrechte zu überziehen. Hier ist die Versuchung, die R·egulierung durch einen 
vef!stärkten Direktabsatz zu umgehen, geringer. Ln welchem Maß von der Umgehuings
möglichkeit Gebrauch gemacht wir·d, hängt von der Höhe des P r e i s ab s c h 1 a g e s 
f ü r d de 0 b e r m e n g e n („Plusmilch") ab. Wirid ·der Abschlag zu geriing bemes·sen, 
so reicht er für eine Produktionse.inschränkung nicht aus, ist er zu hoch, könnte da·durch 
der Direktabsatz ungewollt forciert werden. Die Produktionseinschränkung dürfte nur 
dann tat-sächlich erreicht werden, wenn der Preis für die M·ehranlief.erungsmengen die 
Grenzkosten der Mehrerzeugung nicht überschreitet 44 • Da die Gr·enzkosten von Betrieb 
zu BetrJeb sehr unterschiedlich sind, ist die Bemessung mit größeren Schwierigkeiten 
verbunden. 

Dieses Instrument ist in der Ausführung unkomplizierter als das vorige, zumal die 
Ueferr•echte überzogen werden können und der Staat (der Fonds) automatisch - sobald 

44 Vgl. TRAULSEN, S. (121, S. 104): Er gibt die Grenzkpsten für die Bundesrepublik Deutschland 
im Jahre 1968/69 mit 25 bis 30 Pfg/kg ( = 1,75 bis 2,10 S) an. 
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die Anlieferung ein bestimmtes Globalquantum überschl'leitet (nationales Kontingent) -
über die. Molkie.reiien den Au1szahlungspre.i:s für diie Ü b e r m e n g e n senkt, die aliquot 
auf die Einzelbetri·ebe umgerechnet werden. 

Die Auswirkungen auf die Verbraucher und die Gesamtwirtschaft sind ähnlich zu be
urtei1en wie bei der vorigen Maßnahme. 

Sehr ähnlich ist da.s schweizerische System, bei dem ein einheitliches B.as1slieferrecht 
(„Freimenge") für dde Einrelbetriebe geschaffen wird; dort werden 8000 ~g/Betrieb/ 
Jahr zug•estanden, für die der volle Pr·ei•s bezahlt wird; di.e Mehrlieferungen werden mit 
(sbei:gienden) Preisabschlägen bel1astet. 

TRAULSEN (120, S. 128 ff.) untersche~det bei d:Lesem System zwei Mög1ichk.eiten: 

a) Gleiches Basdiskontingent für a1L1e B.etriebe (z.B. dn .der Höhe von 5000 kg/Jahr). Für 
diese Menge soll ein garantie·rter Preis gewährt werden. Sobald die AnHeferung das 
Basi•skontingent überschreitet, fällt der Preis automatisch, z.B. a 11 e 10.000 kg um 
einen gewi'Ssien Betrag. Dadurch kommt es zu einer Staffelung (:cLegres·sive Erlöse). 

b) Gleiches Ba:siskontingent mit einheitlichem Preisabschlag bei Ubermeng·en, wobei 
das Basiskontingent höher (z. B. mit 10.000 kg) angesetzt werden kann. Jedes iiber
schreHende Kilogramm wi:OO g 1 eich belastet. 

TRAULSEN unterisuchte dabei die Auswiirkungien auf die Lieferstruktur und kam zu fol
gendem Ergebnis: Dais System der steigenden Preisabschläg·e führt dm Be:t;'eich k1ed1111er 
und mittlerer Liefermengen (in Österreich wären im Jahre 1971 davon ·etwa 64°/o der 
Lieferanten 45 betroffen gewesen) nur zu geringen finanziellen Einbußen. Lieferanten 
von mehr al.s rund 45.000 kg/Jahr wär·en davon stärker betroffen. Diese Auswirkungen 
könnte man - sofern man sie sozialpolitisch motiviert - begrüßen. Betrachtet man s1e 
jedoch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, so wäre diese Maßn_ahme nicht empfehlens
wert, weil dadurch die Milchproduktion gerade in jenen Betrieben unterbunden wird, 
d.ie von agrarpolitischen Förderungsprogrammen als zuktUnftsträchtige Betriebe be
zeichnet und über Maßnahmen der Produktivität&steigerung gefördert weriden (Ziel
Maßnahmen-Konflikt). Das System der einheitlichen Preisabschläge betrifft bei einer 
Produktionsausdehnung die kleineren Lief.eranten in stärker·em Maß, währ.end di1e 
Großlieferanten - eben über ihre Mehranlieferung über das Ba·siskontingent - davon 
relativ weniger betroffen werden. 

TRAULSEN (120, 5. 132) bemerkt dazu: 

„Ist es das Ziel der Agrarpolitik, allen Betriebsgrößen einen etwa gleichen Stückgewinn zu-. 
zugestehen, so sollte diese Art der Preisdifferenzierung gewählt werden, bei der der Verlauf 
der Durchschnittserlöskurve eine gewisse Parallelität zur Kurve der Stückkosten bei Aus
weitung der Erzeugungsmenge aufweist. Die Preisdifferenzierung mit einheitlichem Preis
abschlag erscheint also unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Arbeits- und Kapitals
produktivität sinnvoller, da die Preisgestaltung dem Stückkostenverlauf eher angepaßt wer
den kann und damit in den verschiedenen Betriebszweigen näherungsweise gleiche Rentabi-
litätsvoraussetzungen geschaffen werden." · · 

Hinsichtlich des öffentlichen finanziellen Aufwandes ist zu vermerken, daß sich im 
Zug·e der Markt.entlastung freie Mittel erg.eben, zumal ein r.efativ g·eringer Verwal
tungsaufwand zu erwarten ist; zusät~liche Institutionen brauchen nicht geschaffen zu 
werden, ein Kontroll- und Uberwachungssystem i-st durch den Fonds und die Molkerei
st·ellen gegeben. Die politische Durchsetzbarkeit ist schwer vorauszusagen, hängt aber 

411 Wenn man eine durchschnittliche Kuhzahl von ; mit einer durchschnittlkhen jährlichen 
Lieferleistung von 2000 kg zugrundelegt. 
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von der Schwierigkeit der Marktlage und der Wirksamkeit anderer Maßnahmen ab, 
die denselben Zweck verfolgen (Pr.eis15enkungen). Jedenfalls wäre dieser Maßnahme 
eher zuzustimmen als der Konting1entiierung o h n e Obermengen. 

Preisabschläge bei gleichen Basismengen (Preiisabschfäge für Untermengen) 

Im Landwirtschaftsgesetz wird auf die Aufgabe (das Ziel) hingewiesen, 11 einen wirt
schaftliich gesunden Bauernstand in einem ländlichen Raum zu ·erhalten" (122, § 2 
Abs. 1). Was 11wirtschaftlich gesund" heiß•en soll, wird auch in den Erläuternden Be
merkung·en zum Entwurf des Landwirtschaftsgesetzes (123) nicht näher ausgeleuchtet, 
doch werden im Landwirtschaftsgesetz selbst (§ 3 Abs. 2) im Zusammenhang mit der 
Prei1shes•bimmunig 11 Gestehungiskosten riationell geführter landwirtschaftlicher Bet!'li•ehe" 
erwähnt. (Der Ausdruck 11rationell" wird wohl ruicht definiert, doch kann angenommen 
werden, daß neben ander.en Faktoren primär die Bestands- bzw. Betriebsgröße ange
sprochen ist.) 

W·eiters heißt es im § 2 Abs. 1, daß dii·e Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der 
Landwirtschaft, insbesondere auch durch ·strukturelle Maßnahmen zu erhöhen sei. Auch 
d1eser Pa-s.sus deutet auf das Kriterium „Betdebs- bzw. Bestandsgröße" hin. 

Wenn man den Kern der vonigen Maßnahmen •etwa u:mldrieht, 1so er-gibt 1sich daraus 
ein Anrieiz zur Beschleunigung der Aufgahe der Mikhviehhaltung in jenen Betf'i.eben, 
die zu einem großen Teil ·die Landwirtschaft (nur) nebenberuflich betreiben, also m 
den Kleinbetrieben, weil die RentabiJä.tät der Milch·erz.eugung dadurch so geschmälert 
werden könnte, daß diese auch bei nebenberuflicher Bewirtschaftung nicht mehr in
teressant i1st. Da anderseits die mittleren und größeren Betriebe von di·es·er Rentabili
tätsverschl,echterung nicht oder jedenfalls nicht spürbar getroffen werden soHen, weil 
si·e ·die zukünftigen Träger der Milchviehhaltung sünd, müßte der Preisabschlag für 
„Untermengen" so differenziert seiin, daß -er sich auf die I<Jeinbetriebe, die aus der 
Landwirtschaft ausscheklen soUen, konzentriert. Die beiden Ziele: „Anpa,ssung der 
Produktion ... " (MOG) und 11Erhaltung eines wirtschaftlich gesunden Bauernstan
des ... " (LWG) lassen sich ohne agrarpolitische Differenzjerung nur mit Einschränkung 
realisieren. 

Di,e Durchführung der Maßnahme ·selbst ist relativ einfach: Jede Molker·ei müßte nur 
dem Lieferanten für die MilchanHef.erung bis zur jeweiJ.s fostges0etzten Höhe den Erlö·s 
um den Pr1eisahschlag reduzieren und für die darüber hinausgehenden Mengen den 
vollen Erlös auszahlen (121, 5. 112 ff.). Die sich aus dem Proei'Sahschlag ergebende Sen
kung des durchschnittlichen Erlöses ist umso größer, je weruiger dde Marktmenge des 
Lieferanten das fostges.etzte Limit übersteigt. Damit trifft die Verminderung der Erlöse 
hauptsächlich jene, die wohl keine befriedigenden Eiinnahmen aus der Miilchwirtschaft 
all€in erziden, die aber andrerseits sozial 11 schwach" sind. 

Folgende Aspekte sind bei cU.es.er Maßnahme zu beachten: 

- Einfach zu handhaben, geringer Verwaltungsaufwand. 

- Politisch schwer durchsetzbar, da s.ehr leicht unsoziale Motive unterstellt werden 
können. 

- Durch gemeiinsame Uef.erungen kann man den Abschlag zum Teil umgehen (koope
rative·s Angebot). 

- Wirtschaftstheoretisch und rechtlich könnte man Einwände erheben, weil das Prin
zip der Gleichheit mißachtet wird (dies geschieht jedoch aus ·Slachlichen Erwägungen 
auch anderweitdg, z;. R ·-bei der P.rogre1S1sion in der B.est•euerung). 
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- Verbesserung drer Struktur der Milchviehhaltung. Dies kann als großer Vorteil an
gesehen werden, da strukturelle Überschüsise primär in der Immobilität der Produk
tionsfaktoren ihre Ursache haben. Doch wo s•etzt marn dtie Grenze für dtie Grund
quote? 

- Die staatlichen Stützungsgelder könnten /1 von unten herauf" allmählich abgebaut 
weiiden 48• 

- Gesamtwirtschaftlich entspricht eine Förrderung der größ.eren B·estände der Unter
nehmenskooz.entration in der übrigen W1irtschaft. 

- Der Steuerzahler wdrd zwar über den Staatshaushalt schrittweise 11entlaistet", doch 
müßt.e er - wie bei aUen restrikti'Ven Maßnahmen - zeitwei•s•e höhere Preise in 
Kauf nehmen. 

- Ausgleichszahlungen an die betroffenen Kleinbetriebe wären unumgänglich, da dieses 
Mittel sonst unsozial erscheint und somit politisch ·kaum durchsetzbar ist. 

- Kleinlieferanten (bis 5000 kg/Jahr) gab es im Jahre 1970 nur mehr rund 36°/o, doch 
betrug ihr Anteil an der Gesamtanlieferung weniger als 100/o. Sehr viele dieser Klein
lief.erant.en sind zu:dem Nebenerwerbsbauern, diie wahrscheinlich trotz Preisabschlages 
Milch erzeugen wür.den. 

Die Empfehlung dieser erz·eugungsl"estriktiv.en Maßnahme hängt davon ab, in wekhem 
Umf.ang sozialpoldtische Begleitmaßnahmen durchgeführt werden. Wären diese groß
zügig (in quantitativer und temporärer Hinsicht), so sind zwar kurzfri·stig keine Ein
sparungen im Etat zu erwarten, doch könnte, diese Maßnahme mitunter vorteilhaft 
sein. 

Die Globalkonting·entierung 

Diese Maßnahme sieht im einzelnen vor, für dte Höhe der Rohmikhan1ieferung an dle 
Molker.eien während einer R·efer.enzperiode ein Globalkontingent (Inlandskontingent, 
nationales Kontingent) f.estzulegen. Wird das Globalkontingent überischritten, so wird 
von der i n s g e s a m t angeLief erten Milch eine e i n h e i t 1 i c h e Verw~rtungs
umlage eingehoben. Mit dieser Umlage (Abgabe, Malus) soll einerseits ein Preissignal 
gesetzt, anderseits die Verwertung der über da-s Globalkontingent hinausgehenden 
Anlieferung finanziert werden. Ihrem Wesien nach i·st die GlobalkontingenHerung 
darauf gerichtet, die Milchlieferanten durch einen Malus an der Finanzierung etwaiger 
Überschüss·e zu beteiligen (diies beinhaltet auch einen g1ewdss1en Erz:iiehungsaspekt). So
mit hat diese Maßnahme - ähnlich wie an.de-re - die Wirkung einer g·ener·ellen Preis
s·enkung. 

Folgende Aspekte sind hier zu beachten: 
- Problem der Unmerklichked.t: Es handelt sich um eine 11versteckte Preissenkung", 

sodaß die S l g n a 1 w i r k u n g - wie sie etwa bei der faktisch identischen Maß
nahme „Krisengroschen" in Form psychologiisch-publlzistiischer Ankündigung auf
tritt - g.ering d·st. 

- B·ei der Globalkontingentierung zli·elt man einseitig auf Ge Ang·ebotsl"eaktion der 
Landwirte 'ab und vernachlässigt dabei die Möglii.chkedt der Ve-rbrauchsstimulie-rung. 
Di-e.s1es Problem der Einseitigkeit erg~bt sich selbstverständlich auch bei anderen 
Restriktionsmaßnahmen. 

48 Würde man z. B. die staatliche Stützung bis ;ooo kg (10.000 kg) völlig abbauen, so wären 
davon etwa 75.000 (131.000) Lieferanten betroffen. Die Einsparung öffentlicher Gelder hätte 
im Jahre 1970 98,6 (297,8) Mill. S betragen. Flankierende sozialpolitische Maßnahmen (vor
übergehende Direktzuwendungen, Umschulungsbeihilfen u. ä.) würden diese Beträge sicher
lich wieder aufzehren. 
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- Umverteilung der Einkommen zw1schen den Milchlieferanten. Eine solche Umver
teilung tritt auch beim jdzigen System der Marktordnung durch den Transport
kostenausgleich stark hervor. Außerdem erhebt sd.ch die Frage, inwieweit man dabei 
wirt·schaftspolitisch rationale Konzeptionen oder soziialpoLitische Motive verfolgt. 
Dies zu entscheiden ist Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Da auch jene Molkereien 
mit einer Umlage belastet werden, die ketine odeT wenig Interventtionsprodukte be
oder verarbeiten, ergibt 1s1ich daraus dLe Tendenz zur Nivefüerung des Auszahlung'S
preises (116, S. 276). 

- Der zusätzliche Verwaltungsaufwand ·dürfte kaum ins Gewicht fallen, da in Öster
reich edn dicht:>es Netz von Molkereien vorhanden ist. Der Milchwirtschaftsfonds hat 
außerdem auf ·diesem Gebiet schon viel Erfahrung, sodaß keine eigene Institution 
nötig wäre. 

- Einsparung an Interventions- und Stützungsgeldern durch den Staat (vgl. Dia
gramm 3). 

- Die Verbraucherpreise würden durch diese Maßnahme de facto nicht vermindert wer
den, da erfahrungsgemäß die Pr.ei•ssenkung über die staatliche Stützung vorgenom
men wird. Di·e Allgemeinheit wird allerdings indirekt, durch geringeren Verbrauch 
an Steuerg·e1dern, entlastet. 

- Die angebotsbeschränkende Wirkung wird durch die Höhe der Preisabschläge be-
stimmt und i·st daher re1a.tiv uns:icher. 

Die österreichische Lösung in Form des A b s a t z f ö r d e r u n g s b e i t r a g e s der 
Bauern („Kris•engroschen"), der schon in den frühen fünfziger Jahren zur Anwendung 
kam, entspricht im Wesen der eben diskutierten Globalkontingentierung. Mit dem 
Stützungs·einbehalt (einer Art Umlage) wird die Verwertung der Überischußmenge 
finanziert. Die Landwirte haben bisher mit ihren Milchanlieferungen relativ rasch auf 
di·e jeweils angekündigten Kri'sengwschenerhöhungen und -senkungen reagdiert, sodaß 
sich dieses Instrument zur kurzfristigen Herstellung des Marktgleichgewicht:>s 47 recht 
brauchbar erwiesen hat. (Vgl. Diagramm 1.) 

Der Aktualität halber sei hier kurz auf den „Werdegang" dieses Krisengroschens ein
gegangen (20, S. 8 ff.): 

Der Krisengroschen der Landwirtschaft, gedacht als Selbsthilfeaktion der Landwirt
schaft zur Sicherung des Erz.eug.erpreises für Milch und zur Überschußverwertung 
durch Export·e, wurde am 29. Dezember 1953 durch Erlaß (124) geschaffen. Mit dem 
Krisengroschen wird der Kriisenfonds gespeist. Di·e ß.eitrags.Jeistungen zu dieisiem Fonds 
stammen aus der teilweise einbehaltenen Milchpreisstützung. Vom damaligen Land
wi.rtschaftsmini•ster KRAUS wurde der Krisengroschen als „Selbsthilfe der Landwirt
schaft zur Rettung des Milchpreises" bezeichnet. 

Der abgezogene Betrag wird vom Österreichischen Molker·ei- und Käsereiverband 
(ÖMOLK) treuhändig verwaltet und nach Maßgabe der Notwendigkeit für Stützungs
zwecke bei Exporten verwendet. 

Di1e Krisenfond.shed.träge waren im Laufe .der Zeiten, }e n1ach Entwicklung der Milch
an.1.ie.fierung, siehr unterschiedlich (vgl. dazu auch D:üagramm 1). 

47 Die Schwankungen der Milchanlieferungen um einen „Fixpunkt" seit dem Jahre 1967 kön
nen selbstverständlich nicht a 11 e i n auf die Wirkung des Krisengroschens zurückgeführt 
werden. Faktoren wie die jeweiligen Futterverhältnisse, die Futtermittelpreise, die Erlöse 
aus -der Fleischerzeugung, die Möglichkeiten eines verbesserten Ab-Hof-Verkaufes u.ä. 
dürfen bei Betrachtung dieser Problematik nicht außer acht gelassen werden. Eine genaue 
Analyse dieser Zusammenhänge wurde bisher noch nicht durchgeführt. 
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TABELLE 25: Die Entwicklung des Absatzför.derungsbeitrages 
Jahr 

1953 
1954 
1955 

1956 
1957 

1958 

'1959 

1960 
'1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
'1967 
1968 

1969 

1970 

1970/71 
1971 
1971/73 
197, 

* \.'Verbegroschen 
Q.: (20, s. 44 ff.) 

Milchanlieferung Geltungsdauer Absatzförderungs-
in Tonnen beitrag in Groschen 

1,094.981 
1,178.257 
1,175.397 

1,250.010 
1,460.240 

1,506.443 

1,505.947 

1,564.501 
1,661.221 
1,739.091 
1,787.801 
1,827.823 
1,911.924 
1,963.592 
2,106.762 
2,102.086 

2,067.001 

2,101.398 

l.. 1.1954-28. 2.1955 
l.. 3· 1955-30. 9.1955 
l.. 10. 1955-

31. 12. 1956 
l.. l.. 1957-30. 6.1957 
l.. 7.1957-31.10.1957 
1.11.1957-

28. 2.1958 
l.. 3. 1958-

28. 2.1959 
l.. 3· 1959-31. 7.1959 
l.. 8. 1959-30. 9· 1959 
l.. l.O. 1959-

31.12.1967 
l.. 1. 1968-31. 3.1968 
l.. 4. 1968-

28. 2.1969 
l.. 3· 1969-30. 4. 1969 
l.. 5· 1969-31. 8.1969 
l.. 9.1969-

31. 6.1970 
l.. 7· 1970-31.10.1970 
1.11.1970-31. 1.1971 
l.. 2.1971-31. 7.1971 
l.. 8.1971-28. 2.1973 
1. 3· 1973-

0 
3 
1 

0 
3 
6 

10 

15 
10 

6 

2 
5 

19+1. * 

15 +1 
10+1. 

7 + 1 
19+1 
10+1 

7 +1 
5+1 

15+1 

Die Tabelle zeigt die immer deutlicher werdenden Prei9siignale; währ1end in den fünf
z~ger ] ahren einige Groschen genügt1en, um einen Rückgang der Anlireferung zu errei
chen, mußten Ende der S·echziger ] ahre wesentlich stärke11e Signale gesetzt werden. 
Dllie durch den KI"isiengroschen aufgebrachten Mittel betrugen 1967 42,3 Mill. 5, 1968 
300,6 Mill. 5, 1969 151,6 Mill. 5 und 1970 238,4 Mill. 5 .. Wii·e aus der Gebarnngsüber
sicht de·s Milchwrirtschaftsfondis wedt.ers hervorg·eht, i.st dais jedoch nicht die wichtigste 
Post für absatzfördernde Maßnahmen, denn zwischen 1967 und 1970 wurden mit den 
AFM-Beträgen, die auf den V.erbraucherprei·s.en lasten, rund 54°/o der absatzfördern
d·en Maßnahmen in der Milchwirtschaft finanzi,ert. 
Seit dem ] ahre 1971 besteht eine Regelung, deren K·ernstück eine „Automatik" dst, das 
hedßt, ab edner gewissen AnHeFerungsmeng·e wird dri·es·e Umlage_ automatisch erhöht. Im 
betreffenden Erfaß (125) heißt es im ednzelnen: 
„Zum Schutz der auf die Milchwirtschaft angewiesenen Landwirte (Bezugnahme auf MOG § 3 
Abs. 1 lit. a; d. Verf.) nimmt das BMLF die Gelegenheit wahr, eine gleitende bzw. dynamische 
Regelung für den Einbehalt des Absatzförderungsbeitrages einzuführen. Demnach ist bei einer 
Milchlieferleistung von 1,9 Mill. t niCht nur die derzeitige Inlands-Bedarfsdeckung, sondern 
darüber hinaus auch ein Exportkontingent von etwa 14;800 t Emmentalerkäse gegeben ... Eine 
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Mehranlieferung bis zu etwa 10% bewirkt eine Anhebung des Absatzförderungsbeitrages um 
1 g je Prozent. Ab einer Basismenge von 2,094.000 t müßten für 1 % Anlieferungssteigerung 
etwa 2 g von der staatlichen Milchpreisstützung in Abzug gebracht werden ... " 

Bei dieser Maßnahme sind folgiende Gesichtspunkte zu beachten: 

- Der Nachteil der Unmerl<lichkeit ist kaum gegeben, weil j.ede Erhöhung oder Sen
kung der Umlage bisher istet·s publizistisch groß 11her:ausgestellt" wurde, was auch 
maßgeblich zum Erfolg heitrug. 

- Di·e Maßnahme ist s•ehr einfach durchzuführen und bedarf keines weiteren Ver
waltungsaufwandes. 

- Die Konsumentenpreise werden weder durch eine Emöhung noch durch eine Sen
kung beeinflußt, da es nicht um den molkereieigenen Preis, sondern um di·e Stützung 
geht. 

- Die Maßnahme hat eiine erzn·eherische Aufgabe, da den Landwirten vor Augen ge
führt wird, daß di.e Verwertung der Mehrproduktion finanziert werden muß und 
sie einen Anteil daran zu tragen haben. 

- Es werden - relativ g.es•ehen - wohl alle Produzentren gleichmäßig belastet, absolut 
hingegen die sogenannten Z'Ukunftsträchtig·en Betriebe wesentl.ich stärker betroffen 
(siehe Erläuterungen 1im Unterkapitel 11Erzeugerpreiss1enkungen"). 

Zusammenfassend kann für die Globalkontingentierung, w1e sie etwa in Form des 
Krisengroschens durchgeführt wird, gelten: 

Erfahrungsgemäß trägt sie dazu bei, den Markt zu entlasten; damit wird ein weiteres 
Ansteigen der öffentlichen Aufwendungen für die Überschußverwertung h.intangehal
tlen. Darüber Mniaus i:st .diese Maßnahme einfach durchzuführen. Daß sie immer wireder 
politische Streitgespräche hervorruft, Hegt in der parteipolitischen Situation begründet. 
Mit zuneihmendrer Nebenerwerbstätigkieit der Mi.khlief.eranten wird der Preisabzug 
voraus1skhtHch immer deutlicher ges·etzt werden müssen. Es sei in dii1esem Zusammen
hang aber noch auf die Querverbindung zur Rentabilität der Fleischproduktion hinge
wies·en, da bei Erhöhung des Krisengroschens die Landwirte nur di:e Anlieferung dros
seln, 1diafür aber mehr MiJch Vierfüttern. 

Aus all diesen Gründen, aber auch im Hinblick .darauf, daß bei dieser Maßnahme die 
Landwirte - zumindest langfristig - bess.er dran siin<l als bei allen anderen restriiktiven 
Erzeugungsregulierungen, ist die Globalkonting·entiierung ed.n brauchbares Instrument. 

b) Produktionsbeschränkungen (Produktionsf.aktor1en-Konting.entierung) 

Bei dieser Maßnahme geht es darum, d.ire K u h b e s t ä n de zu beschränken, um auf 
d:i!es.e Weise zu einer verminderten MarktJ.eistung zu kommeni dabei kann die Vermin
derung der Kuhbestände freiwillig oder zwangsweise ·erfo1gen. 

Bei freiwilliger Re.duzierung der Kuhbestände müßten dazu finanziel1e Anreiz1e geboten 
werden, etwa in Form von A b s c h l .a c h t p r ä m i e n. Dafür liegen aus der EWG 
recht brauchbar1e Ergiebnisse vor, wenngleich der Erfol.g oft angezweifelt wurde. Wie aus 
einer amtlichen Mitteilung (126, 5. 9 ff.) hervorgeht, folgt·e einer Aktion für Abschlach
tung von Kühen und Nichtvermarktung von Milch (wofür relativ hoihe Prämien gewäihrt 
wurden) ein spürbarer Rückgang der Milchkuhbestände (von Ende 1969 bis Ende 1970 
um rund 400.000 Stück), und damit einhergehend ein Rückgang der Milcherzeugung un<l 
-anlieferung an die Molkereien. Es konnte aber nicht verhindert werden - das wird in 
der Melidurng auisrdrückldch hervorgehoben -, daß di.e Ausi1ese der Kühe vli..elfach unter 
falschen VorZ'eichen getroffen worden ist, d. h. es wurden vor allem die leistungsschwa
chen Tiere ausge·schieden, sodaß die Effizienz der Aktion geringer war als erwartet. 

Des weiteren darf nicht übersehen werden, daß die Tierhaltung dn hohem Maße Ve·r-
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bundcharakter . aufw.eii.st, sodaß mit einer Einschränkung der Kuhhaltung automatisch 
wenig·er Kälber anfalLen un1d di·e J ungri.nde.rmaist we1s1entLich gehemmt wel.'lden kann. Ob 
dies ang;eskhts der günstigen Nachfrage nach Rindfleisch marktkonform i·st, muß be
zweif.elt wer.den. Es wäre mit einem starken Preisanstiieg zu r·echnen, sofern die Rinder
exporte nicht gedro-s·sielt w~riden wül'lden. Der Sielbstverisol'lgungsigraid bei Ri:ndfliei1sch lag 
al1erding1s im Dezennium 1960 bis 1970 über 1000/o, sodaß hiier noch ·eine Res·er\T'e vor
handen ist. Außerdem könnten sodann die zur Sicherung des Schlachtrinder- und 
Rinidfledschexports notwendigen Exportförderungsbeiträge in der Höhe von 109 Mill. 5 
(1971) anderweitdg v1erwendet werden. Da·s Abkommen (Briefwechsel) zwischen Öster
reich und der Europäi:schen Gemeinschaft läßt in Hinkunft auf eine Erleichterung de1s 
östermeichdischen Rinderexports schließen (vgl. Fußnote 2). Es i!st wed1teris we1s.entLich, 
wi·e h o c h die Abschlachtprämie ang·esietzt wird, und zwar einerseits, um einen spür
baren Anreiz zu bieten; andrer·seits, um f.estzustellen, welche Mdttel dafür erforderlich 
sind und von wem sie aufgebracht wer.den. Geht man von der Annahme aus, daß vor 
3.llem Kühe mit einer Jahresleistung von etwa 2000 kg Milch zur Schlachtung gelan
gen und die Prämie 5000 5 beträgt (1in der Bundesr•epublik Deut1schla111d errieichte sie 
etwa .dies·e Höhe), dann wären pro Jahr rund 50 Müll. 5 erforideTHch, um die JahI1es
l1efermenge von •etwa 2. Mill. t um 1°/u (!) zu s-enken. Selbst bei einer Prämie von 3000 5 
je Kuh li.st mit einem Aufwand von 30 Mill. S zn riechnen. 
Für Österneich hesreht noch eiin weHerer, wesent1icher Einwand gegen diese Maßnahme. 
Es wurid·e schon wieiderholit <larauf hingew1esen, daß im Inland nicht genügend 
Verarb.eitungsrindfleisch vorhanden ist und dieses in großen Mengen aus dem Ausland, 
meist aus Übersee, importiert werden muß; dieses Fleisch stammt vor allem aus der 
Verwertung von Kühen. Würde die Maßnahme der Reduzierung der Kuhbestände 
durchgeführt werden, dann müßte man stich über die Auswirkungen infolgie des erwähn
ten v .e.rbundcharialüer·S in der Rindterproidukl:ion im klaren s·ein: Aus der amtlichen Sta
tistik 4R geht hervor, daß im Jahre 1970 (1971) von ca. 456.000 (436.000) gewerblichen 
Schlachtungen inländischer Rinder etwa 160.000 (156.000) auf Kühe entfielen. Mit an
deren Worten: Rund 35°/o des Rindfleischanfnlles stamme/! aus den K11hb es tiirzden. 
Würde man sich zur Kuhabschlacht-Maßnahme entschHeßen, dann könnte sehr wahr
scheinlkh langfristig ein noch •stärker·er Engpaß in der Fleä-schversorgung eintl'leten. So
mit ergäbe sich auch ein Ziel-Mittel-Konflikt mit dem MOG, denn im § 38 i·st die „Ge
währlieistung einer ausl.'leichenden Verso!lgung mit den im § 37 genannten Wal'len" 
(d. s. unber anderem Beischund Fleischwaren des Rinde1s) verankert. 
AUl.S den oben dargoestie.Jlten Überlegungen kann man di:es1e Maßnahme, so g1ering ihre 
.Eingriffsintiensität ins Wirtschaftsg·eischehen auch iist, nicht empfohlen. 
W1esentlich tiefgreif.ender ist die zwangsweise Kuhbestandsregelung. MÜLLER (127, 
5. 138 ff.) schlug vor, die Milchkuhhaltung und Milcherzeugung sollte lizenzpflichtdg 
und die Lizenzen innerhalb der EWG unbeschränkt handelsfähig werden; für die 
Erteilung der Uz1enzen könnt-en Gebühr.en erhoben werden, d.iie ·in einen sogenannten 
Mdlchförde·rungsfonds fließ·en sollen, der Liz1enzen ankaufen und Marktint.ervientionen 
durchfühl.'len kann. 
Bei ·dies1er Maßnahme, die hohe Eing.riffsint.ensität aufweiist, i·st zu bedenk·en, daß 
dabei regelmäßig1e KontroU.en in den Ein z e 1 betrieben nötig wären; es gJbt in 
deir EWG über 3 Millionen, in Ö.st·erreich .etwa 180.000 milchlief,ernde Betriebe. Da1s 
Mittel wärie daher sehr Vierwaltungsaufwendig und ·schwer überschaubar. l"·erner ergibt 
;,dch dabei da.s praktische Problem, ob die Milchkühe von ietwaigen Mutterkühen 
(schließlich handelt es skh doch um Zweinutzungsrassien) so ohne weiter•es unter
schieden weTJden könnten. 
48 Schlachtungen l.970 und-1.971. Österreichisches Statistisches Zentralamt. 
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Aus diesen Gründen, aber auch wegen der negativen Auswirkung auf die Fleisch
v,ersorigung auf lang·e Sicht, ist rues1e M1aßnahme zur Erzeugun.gsregulierung in der 
Milchproduktion nicht angebracht. 

5.3 Getreidewirtschaft 

5.3.1 Allgemeines 
(Vgl. dazu auch Kapitel 3.3) 
In der ö1sterreichischen Getreidewirtschaft siieht ·sich der Brotgetr·eidesektor seit 
Beginn der sechzig·er Jahre mit dem Problem der struktureUen überschüsse, deren 
Lagerung und V1erwertung öffe:ntliche Gelder kosten, konfrontiert. Seit 1961/62 iilber
schreibet die Brotgetreidernarktleistung i.n s1baTk fluktuierender Wei•se (vgl. Dia
gramm 20) den inländischen Konis.urnbedarf. Die Exportmöglichkeiten sind äußerst 
gering, zumindest zum inländischen Pr·eis, da die Übef'schußsdtuatfon beinahe weltweit 
ist und daher .die Weltmarktpreise (die bekanntlich 11unechte" Pr·eis·e sind, weil sie 
zumeist von den divers.en Exportländern kräftig subventioniert sind) extrem niedrig 
liegen. 
Eine Art „Kfi.sengroschen" in Form einer Verwertungsumlage gibt es erst seit 1. 7. 1972, 
sodaß bis zu diesem Zeitpunkt keine Bet-efügung der Erzeuger an der Überschußver
wertung bestand. In dien Emte-Rekordjahr·en 1967 und 1968, als die Weizenernten diie 
MHHonen-Tonnen-Grenze überstiegen, wurde vorn Staat das Instrument der Änderung 
der Prei1srteliatiionen angewendet: Senkung de1s W·eichweizenprieis·es und Erhöhung dies 
Gersten- und Maispreises. 
Die Ursachen der Überschüsse lagen primär in der ständigen Ausdehnung der Anbau
flächen, der enormen St·eigerung der Hektal'erträge und nicht zuletzt auch in der preis
ldchen Präferenzsrituation des Weizens gegenüber anderen konkurrierenden Getreide
arten. 
Durch die etappenweise Senkung des Weizenpreises wegen der enormen Überschüsse 
iin den Jahren 1967 und 1968 geLang es beilwei1se, die Erzeugung auf Futte11getreide 
umzulenken, bei dem noch ein großer Importbedarf be•stand. 

TABELLE 26: Anbauflächen und Ernteergebnisse bei Brotgetreide in Österreich 
(ausg1ewählte Jahre) 

Weizen Roggen 

Jahr Anbau-

1 

Körner- Anbau- Körner-
fläche qlha ernte fläche q/ha ernte 
in ha 

1 
in t in ha in t 

1952 202.875 19,8 404.171 213.023 15,9 339.556 

1955 244.314 22,5 549.186 214.097 19,4 416.107 

1958 262.931 20,9 548.737 205.937 19,3 397.117 

1960 277.171 25,3 702.283 170.524 20,7 353.461 

1964 282.967 26,5 750.534 166.237 23,2 387.800 

1966 313.812 28,6 896.906 144.003 25,2 363.184 

1967 316.319 33,0 1,045.402 138.651 27,2 377.150 

1968 305.595 34,2 1,044.709 142.229 29,1 413.298 

1969 286.125 33,2 950.228 147.144 29,9 439.896 

1970 275.229 29'4 810.424 136.498 26,6 362.521 

1971 273.849 35,6 974.281 145.210 30,9 448.406 

Q.: (21, S. 29). Vgl. dazu auch Diagramm 22. 
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TABELLE 27: Futtergetr,eideimporte ausgewählter Jahrie 

Mais 
1 

Gerste 
1 

Hafer 
Jahr 

in Tonnen 

1967/68 47.700 78.900 35.000 
1968(69 11.000 60.600 35.200 
1969/70 - - 16;000 

1970/71 62.000 44.000 ;4.400 

Q.: Information aus dem Bereich des Getreidewirtschaftsfonds. Vgl. dazu auch Diagramm 10 
und Tabelle 16. 

Derzeit besteht ein durchschnittlich.er Brotgetreideüberschuß (Differenz zwischen Markt
leistung und Konsumbedarf) von rund 200.000 t (die Schwankungen sdnd erntehedingt 
sehr groß; siiehe Diagramm 20); die Zukunft läßt aber im Hinblick auf dte Einführung 
von Weizenhybriden und andere technisch-biologische Novitäten enorme Stißig,erungen 
der Hektarerträge erwart,en. THIEDE prognostiziiert für .dte EWG (128, S. 152 ff.), daß 
die bisherige stürmische Entwicklung vorerst nicht zum Stillstand kommen W!ird und 
in manchen Bereichen der Agrar,erzeugung sogar weitere umwälzende technologische 
Neuerungen durchaus möglich seien. Bei den Vorausschätzungen sollte nicht der Fehler 
der Vergangenhe:it wiederholt werden, dem Ges·etz vom abnehmenden Ertragszuwachs 
unter den derzeitigen Verhältniss,en eine zu groß,e Bedeutung beizumessen. 

Pi·e·se Überlegungen gehen s·ehr wahrscheinlich auch für Österr.eich, denn uns.ere 
.Flächenerträg,e Hegen noch deutlich unt.er denen der skandinavischen und westeuro
päischen Länder. Aus dJ,es.em GrUJnide tritt die Notwendigkeit einer m a r kt k o n -
formen Produktion in den Vordergrund. Lei.der gibt das MOG in seinen Ziel
setzungen zu dies,er Problematik keine klar,en Anhalrspunkre, obzwar von Fachleut·en 
wiederholt auf di-e1s.en Mangel hingewies0en wurde und bei den jährldchen Verhandlungen 
über das MOG diese Thematik oft angeklungen ist. Voraussichtlich wird eine solche 
Änderung im MOG nicht zu umgehen s,ein. Aufgrund dieser Überlegungen wird in 
den folg·endien Kapiteln pmspektiv eine Auswahl von Maßnahmen •erörtert, die dazu 
beitragen können, einen erforderlichen Kapazitätsausgleich in der Getreidewirtschaft 
herzustellen. 

5.3.2 Maßnahmen zur marktkonformen Produktion (Kapazltätsausglelch) 

Im folgenden werden verschiedene Maßnahmen diskutiert: 
a) Änderung der Erzeugerpreis-Relationen 
b) Ve«""w.ertungsumlage 
c) Meng1enregu1ierungen: AnHeferun.gsbeschränkungen 

Produktionsbeschränkungen 

a) Änderung der Erzeug.erpI'le1s-Re.fa.tionien 
Da die Weichweiz,enproduktfon schon seit Jahren den Mahlweizenhedarf überst·eigt 
(siehe Diagramm 20) und di·e Überschü&sie durch eine kostspielige Vergällung denatu
riert werden müssen (vgl. Fußnote 1), wur,den schon in der zweiten Hälfte der sechziger 
Jahre Maßnahmen zur quantitativen Anpassung der einzelnen Getreidearten an den 
Marktbedarf durchgeführt. Weg1en der entg1egeng,esetzten Int·eress,en zwischen den vor
wiegend auf Zukauf von FuUergetr.eide angewie,senen Bergbauiern und den getrei1de-
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produzier.enden Flachlandbauern konnte da·s Ziel einer Angleichung der Erzieugerpreis
~ei1atii.onen nur in mehre:ren Etappen err.eicht werden; die Relation von 100 : 89 wurde 
erst umruittelbar vor der Ernte 1970 auf nunmehr etwa 100 : 95 (Weizen : Gerste) ver
engt. Dadurch wurde der Umstellungseffekt etwas verringert. Es war beabsichtigt, 
durch staatliche Preisänderungen di.ie Produktion von Weizen auf Futtergetreide umzu
lienken. Daraufhin wurde .der Mais1anbiau explostions.artig auSigeweitet (vgl. Tabelle 28), 
sodaß der Erzeugerpr·ei·s für Mati:s im Juni 1970 niedriger als für Ger·ste angiesetzt wurde, 
obwohl dtl.es f u t t er wertmäßig fialsch war. Man ließ ·skh nämlich von der Erfah
rung l·eiten, daß die Ausdehnung von Gerste auf Kosten des W1e.izens, die Ausdehnung 
von Mais hingegen auf Kosten des Grünlandes oder der Kartoffel erfolgt. Was war 
der Effekt? Die Stati..stik (21, S. 29) der letzten Jahre zeigt einen ständigen Rückgang 
der Weizenanbauflächen (sä.ehe Tabelle 26). Der technisch-biologische Fortschritt wirkte 
dem jedoch entgegen, wodurch die Marktentlastung nicht im erhofften Ausmaß erfolgte. 
Der jährliche Vermahlungsbedarf an Weizen beträgt rund 460.000 t (21, S. 36), die 
Marktlre:iistung aber 500.000-750.000 t. Zudem zietig-t .ffinie 1an.gfristi1ge Verbrauchs
prognose für Weizenmehl einen ständigen Rückgang {64, S. 300 ff.): für 1985/86 wird 
e:in Weizenmehlbedarf von nur mehr 357.000 t (1969/70 noch 421.000 t) vorhergesagt. 
Die Zahlen für Rogg.enmehl Hegen bei 154.000 t ün Vergleich zu 210.000 t 1969/70. 
Demgegenüber ·sind wegen .der rapiden Ausdehnung des Futtergetreddeanbaus die 
Importe an Futtergetreide rasch zurückgegangen (vgl. Diagramm 10). 

1 

TABELLE 28: Anbauflächen und Ernteergebniss;e bei Futtergcl:rieide in Österreich 
(au5gewählte Jahre) 

Gerste Hafer Mais 

Jahr Anbau- Körner- Anbau- Körner- Anbau- Körner-
fläche q/ha ernte fläche qlha ernte fläche qlha ernte 
in ha in t in ha in t in ha in t 

1952 138.708 18,3 251.366 200.101 17,0 350.52o 59.743 20,4 121.719 
1962 193.080 28,8 536.640 150.498 22,1 332.159 54.159 35,6 192.913 
1966 229.902 30,7 705.713 125.856 25,8 325.169 55.317 49,6 274.615 
1968 238.396 32,3 769.979 118.880 27,3 324.069 73.645 54,1 398.552 

1969 273.836 34,1 933.706 101.823 28,3 288.363 117.207 59,6 698.296 

1970 290.229 31,5 913.301 101.567 26,8 272.208 123.927 49,3 611.569 

1971 294.700 34,5 1,015.991 98.362 28,8 283.592 125.043 57,7 721.498 

Q.: (21, s. 30) 

1 

Ob eine weitere Relationisänderung möglich ist, wird ersiichtiLich, wenn man den Futter
wert vergl1eicht. Derzeit besteht eine Relation von Weizen : Gerste : Mali:s von 
100 : 95 : 94, futterwertmäßig müßte sii·e lauten 100 : 89 : 102. 

Da1s Instrument der Änderung der Pr0ei1sr1eJat1ionen i\St ,sehr einfach zu handhaben und 
bedarf keines weiteren Verwaltungsaufwandes und keiner zusätzlichen öffentlichen 
Mittiel. Es belastet auch den Konsumenten nicht und .entspricht einer (.dirigistischen) 
Erzeugierprei.ss-enkung bei überschußprodukten und einer ebensolchen Prieiiserhöhung 
bei Mangelware. Die Getr>eüdebauern können über eine Produktionsumlenkung wes•ent
liche Einkommenisminderungen kompensi.eren; der Körnermaisbau i.st in den baltischen 
Anbaugebieten dem Weizenbau betr1ebswirtschaftlich sogar überlegen. 

Es ·darf aber nicht übersehen werden, daß - um den Flächentrend richtig zu Lenken -
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primär der Gerstienprei,s auf Kosten des WeizeillS angehoben werden müßte, und zum 
zweiten durch eine so 1 c h e Anhebung das. Futter g et r e i de preis -
n i v e a u d i e V e r e d 1 u n g s w i r t s c h a f t v e r t e u e r n w ü r d e. Edne Förde
rung (AUJSdehnung) der Veredlungswirbschaft erscheint aber infolge der relativ gün.., 
stigen Marktaussichten eher gier1echtfertigt. Eine kostienmä&ge ß.elastung der Vered
lungsproduktion würde wahrscheinlich eine Verteuerung .der betreffonden War·en auch 
auf KoI11Sumentienebene bringen. Die Verteuerung auf Erzeugerstufe könnte durch 
gezielte Maßnahmen (verstärkte Interventionen bei Mastschweinen, erhöhte Export
quote bei Rindern und Schweinen) reiduzi·ert wer-den. 
Des1s,enung·eacht·et würde durch diese Maßnahme ein Abbau der WeiZienreiserven. -
sof.ern solche nicht ausdrücklich vom Gesetzgeber verlangt werden - und somit e·ine 
Einsparung von öffentlichen Mitteln (Teile der Mühlienaktionen, Vergällungskosten 
u. a.) bewirkt wer·den. 
D~eis,e Maßnahme berücksichtigt die Verbraucherpräf.erenzien; sJ.e erscheint ab~r nur so 
lange effizient, als die inländische Futtergetreideproduktion die Nachfrage nicht voll 
deckt bzw. so lange nicht auf diesem Geb1et eine Überproduktion herrscht: 

b) Verwertungisumlage 
Bisher gab es in der Getreiideproduktli.on für ddie Bauern kein Limit, das heißt, jede 
Men.ge wurde zum vom Staat festgelegten einheitlichen, je nach Wassergehalt usw. 
schwank•enden Preis von den Getreiidehändlem bzw. Mühlen übernommen. Es wurde 
auch schon andernorts festgehalten, daß di.e Getreideernten stark diskontinuierlich 
anfallen (vgl. Diag~amm 22). Di-e Bauern könne•n daher die Höhe ihrer Erträge kaum 
monatelang vorhersehen, weil sie stark witterung-sbedingt i•st. Damit wird deutlich, 
daß die Landwirte durch die Einführung ·einer Verwertungsumlage in ihrer P r o d u k -
t i o n kaum wesentlich beeinträchtigt werden können, wohl aber in der A n 1 i ·e f e -
r u n g (analog wie in der Milchwirtschaft). 
Des w1edteren würden finanzielle Mittel für die über.schußverwertung (Vergällung usw.) 
erfo1:1derlich sein; die Bauern würden an der V•erwertung :ihr,er Überschußgüter mit
beteiligt we1:1den. Das entspricht ein,er Art Globalkonbi.ng·entierung, wohei hei:spiels
wieLse der jährliche inländische V,eirmahl.ung·shedarf an W,eizen von rund 460.000 t sowie 
gewis.s.e Mengen (.die allerdings vorher .festgelegt wer.den 1so1lten) für die Bevorratung 
mit dem v o 11 e n Pr.eis, darüber hdnaruisg.ehen.die Mengen mit ·einem Abschlag bezahlt 
werden könnten. Anhand eines Bieiispiel1s :sähe dies· folg.endermaßen aus: 
W1eizenmarktLedstung: 660.000 t 
Jahreshandelisvermahlung: 460.000 t = voller Preis } 510.000 t B a s i is m 1e n g e, 

voI.ler Prei·s die bei Prei.santrägen berück
skhtigt w.i11d. s~~ vierr.ingiert sdch meng.en-

Vor-ratsmengen: 50.000 t = 
("' 100/o .eiines Jaihresheidarfs) 

Obermengen: i50.ooo t 

mäßig, wenn die l.iaI11de1svermahlung sinkt. 
Analoge P:Deisierhöhung·en könnren dtes, 
wenn da1s marktmäßig einigermaßen mög
lich ist, kompensd.eren. 

= vie.rmin.derter Pr,eis, j.e nach Marktlage, 
z. B. •ein Abschlag von 20 Groschen je kg 
brächte eine V1erwertungisumlage von 
30 Mdill. S; das ist .etw.a jene Höhe, ,dd,e ,ein 
AbschLag von 5 Groschen j:e kg · von 
der g ie •s .a m t e n Weizerunarktle1i•srung 
{660.000 t), wie dies :Sieit 1. 7. 1972 prakti
ziert wdro, bringt. 
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Auswirkungen dieser Maßnahme : 

- Enfache Durchführung, keine Mehrkosten der Verwaltung. 
- Entlastung des Staaitsetabs. 
- Herstrehlung deis Marktgleichgewichts durch Beteiligung .der Erneuger an der Ober-

schußverwerrung; di.es1e Mitbeteiligung beinhaltet auch Mitverantwortung. 
- Unmerklichkeit der Durchführung, da die Verwertungsumlage 1etzben Endes eine 

versteckte Preissenkung darstelJt. Aus dies·em Grunde entscheidet bei dieiser Maß
nahme weitgehend die Ankündigung bzw. Pub1izität über den Effekt. 

- Jede Preti.ssenkung beinhaltet eine einkommensmäßige Schwächung der Produz.ent€n. 
- Eine Umlenkung der Produktion auf Feldfrüchte, die von dieser Umlage nicht be-

troff.en ·sind, ist zu erwarben. 
- Von dies.er Maßnahme sind selbstverständl:ich d1e Kontraktweizenaktionen nicht 

betroffen; da·ss.elbe gHt für Durumweizen. Deren Fö11derung bzw. Ausdehnung würde 
ang·eS1ichts di·es.er Umlage für Normalweizen nahe Lieg.en. 

Ang1esii.chtis des Plafonds, an den die Futterg.etireideproduktion im Inland bald stoßen 
wird, ist al1s Alternatäve zur Änderung der Prei•sr·elationen ·die Möglichkeit ·einer Ver
wertung•sumlage trotz der diversen Mängd, die anderen Maßnahmen oder dem Nichts
unternehmen in .dieser Angelegenheit ebenfalls anhaften, mit Vorbehalt empfehlens
wert. 

c) M·engenreguMerungen 

Aus welchen allgemeinen Erwägungen eü.ne Meng;enregulierung in Betracht zu ziehen 
ist, wurde sd1on im Unt.erkapät0el 5.2.3.2 näher erläutert. Hier ii?st noch auf die speziellen 
Auswiirkungen und auf die Formen der Reguliierung bei Getreide hinzuweisen. Dabei 
ist vor allem zu berücksichtigen, daß bei Get.reü.de zwar Ausweichmöglichkeiten auf 
andere Kulturen („Alternativfrüchte") bestehen, doch i•st di·e Frage, ob diese Früchte 
marktmäßig in größexer Meng·e erwünscht sind. 

Über die Formen der Maßnahmen ist zu sagen, daß es grundsätzlich zwei Möglich
kieiiten der Restriktion gibt: Di·e A n ,1 i e f e r u n g s - (Angebots-) und die P r o d u k -
t :i o n ·s (Flächen) b e s c h r ä n k u n g. 

Daru •schr.e.i.bt BRANDOW (129, S. 1171): "Ideally, contro1s would be placed on quantities 
soM rather than on particular inputs, and produoers would be free to combine r·esources 
ais they chose." Dieise Befürwortung der Ang.eibotsbeschränkung fürnden wir auch beii 
anideT•en Autoren (130, S. 540 ff.), die ·siich vor allem auf die mang·elnde Effiiziienz der 
Flächenbeischränkungen in den USA beziehen. Di.e verschiedenen Argument·e lassen sich 
etw.a in folgende zusiammenfas·sen (120, 5. 87): 

- aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist zu bedenken, daß ·eine Angebotsregulierung nicht 
eiinen ·so starken Eingriff in die Betriebsorganiisiation bedeutet wie etwa ·eiinre Flächen
konttingentiierung, zumal den Landwirten die Entscheü..dung bleibt, wie sie ihrie Kontin
gente ·erz:eugen; 

- aus marktwirtschaftlicher Sicht erscheint ehenf.aJls die Faktorregdung wellliger vorteil
haft, weil dadurch das Ris1iko der Ertr1agsschwankun.gen gegieben i•st; 

- verwaltungstechnisch braucht Sli.ch bei d.er Angebotsregul:iierung dlie Kontrolle nur auf 
cl:iie enste Marktstufe zu erstrecken, rdie !i.nnerhetniebliche Verwertung kann un
berücksichtigt bleiben. 

Ehe auf die beiden genannten Möglichkeiten näher eingegangen wird, seien hier noch 
eiinige Gesicht1spunkte bezüglich der Z u t e i 1 u n g der Kontingente analysiert: Wirid 
bei der Erstverteii.liung der Konting€nte berieits d!i.€ W 0anderung der Produktion zu den 
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günstige11en Standorten berücksdchtigt, dann würide das voraussichtlich heftigen Wider
spruch der Benachteiligten hervorrufen. überhaupt würde die Zuteilung der Kontingente 
von allen Getreidebauern als „ungerecht" empfunden werden; das ist so gut wie s.icher. 
(So i5t z. B. auch der jm Jahre 1969 durchgeführte Versuch einer Kontingenti·erung deir 
Milchanlieferung in der Schweiz an der großen Zahl der Einsprüche gescheitert.) Die 
Zuteilung der Produktions ... bzw. Anlieferungsrechte erfordert daher klare rechtliche 
Grundlagen und exakt abgegrenzte Kompetenzen. Weiters müßte eine MengenreguHe
rung von den Berufsverbänden tatkräftig unterstützt wel'lden, wenn ihr ein Erfolg 
beschleden s.ein so11. Näher·e Ausführungen zu diieseir Thematik gibt ·edn Gutachten des 
Wissenschaft1ichen Bei:riates beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten in Bonn (131, 5. 441 ff.). 

Anliiderungsbeschränkungen (Angebotskontingentriierung) 

Für dieses Instrument des Kapa·zitätsaUJSgleiichs giht es in verschiedenen Ländern -
Kanada, USA - zahlreiche Bei·spiele. Allerdings wuroien die Systeme im Lauf.e der Zeit, 
zumei1st aus Gründen manig.elnder Effiz,i.enz, modifiziert oder überhaupt aufgelas-sen. 
Des weiter·en wurden cü.e Instrumente mit anderen kombiniert und mitunter in ein 
vaniables Programm einge~aut. 
Bis zum Jahre 1970 galt in Kanada eine Quotenregelung (120, 5. 92 ff.), die den Produ
zenten einerseits „quota in uni:ts" (von der Betrfobsgröß.e unabhängig) und andeI\Seits 
„•specified acr.eage quofas" (flächenabhängiges Absatzrecht) bot. Das Weiz·enamt 
(Canad.ian Wheat Board) . fungierte ds Ausgileichs- und Lenkungs.stelle und garanbierte 
den Farmern ein1en 17PWi~~n C,„11ndin1'1Pi1c: irlPr c:Rrh n.:.t;..h ..1.i:>n 711 ""'""7:irN>nA.i:>n M.:lr'k+-

p:tieisen im In- und Ausland richtet~. Bei überschüsisen legten die Farmer auf ihren 
ß.etriieben ·entspr1echende Vorräte an. Die Lagerkosten für temporä·re W1edz.envorräte und 
zinsenlose Erntekr.edite bezahlte der Staat. ALs Jedoch im Jahre 1970 d.i·e Vorräte sehr 
stark anstiegen, entschloß man ·sich zur Reform und führte (vorübergehend) das so
genannte Liftprogramm ein 49 • Hierin wurden die Einheitsquoten abgeschafft, die 
flächenabhängig.en Absatzrechte auf .ciner anderen Basis berechnet und darüber hdnaus 
im Rahmen dj.esies Programms den Farmern Nichtanbauprämien gewährt. Damit schuf 
man ein Maßnahmenbündel, da-s (fredwillige) Produktionsbeschränkungen involviert. 

Auf Österreich kalllil. man eine solche Regelung nur schwer übertragen, da u. a. grund
legende Unt·erischi:ede in der Wdrtschaftsstruktur bestehen. Im Falle einer reinen 
Ang·ebotskontingentderung käme voraus1sichtlü.ch dem Getreklewirt•schaftsfonds diie 
Funktion einer Ausgl,ekhs- und Lenkungsstelle zu. E:ine Lagierung auf den landwirt
schaftlichen Betrieben käme wegen des fehlenden Siloraumes wohl kaum in Frage. Zur 
Lagerung von Getreii.d.e sind .di.e herkömm1ichein Übernahms·steHen prädestiniert, di·e 
relativ umfangreiche Lagerräume zur Vierfügung haben 50• Die Kontro11en ließen wahr
scheinlich erhöhten Verwaltungsaufwand erwarten, doch könnte dieser durch den 
Entfall von Vergällungskosten wettgemacht werden. 
Bin weHeres Instrument, die Kapazitäten in der Getrei·dewirtschaft ·auszugleichen, i.iist cHe 
Regulierung der Angebotsmenge·n mittie1s handelsfähiger Zertifikate. Dadurch entsteht 
edne größere FlexibilHät der Kontingentsverteilung innerhalb der Landwirtschaft. Das 
Gesamtangebot ergibt sich demnach aus der Summe der durch Zerbif.ikate („Getreide
anteilis·schei.ne") gedeckten Absatzmenge. Obwohl über diesie Regulierung keine 

49 Vgl. vervielfältigtes Manuskript der OECD-Tagung v. Juni 1972, Arbeitsgruppe 1: Measures 
of supply control. S. 66. . 

so Der genossenschaftliche Lagerraum faßte 1970 etwa 650.000 t, das entspricht knapp 40% 
des gesamten verfügbaren Getreidelagerraumes (132, S. 12). 
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größeren Erfahrungen vorliegen (vrgl. kurzfrd·stiige Regelungen auf dem US-Baum
wollmarkt in .den dreißiger Jahren), wirid s1ie in dien USA stärker diskutiert. Nach den 
VoirstelJU:I11gen CocHRANES (133, S. 678 ff.) könnte ·Wes - ruer modifilziert auf öster
reichiische Verhäknisise übertragen - folgender.maßen abgewickelt werden: 

- Der Staiat •setzt jährlich für Erzeuger und Verbraucher Pr1ei•se fest. 

- Das Bum.desministerium für La!Il!d- und Forstwiirtschaft bzw. der Getrcidewirtschaftis-
fonds rbeishlmmt diie zu diiiesen Preis1en im In- und Ausland ahsetzbaren Produkt
me11Jgen unid erklärt ·sie jeweilis zrur „natiolillalen Abrs:atzmengie". 

- Auf der Grundlage dies Produktfonsanteils in einer bestimmten Basisperiode wird 
den 1e.inzelnen Getr1eide.baiuern ii.hr Kontingent iin Form von Absatzrechten (Getreide
zertifii.kate) zugew1eisen; sli.e dürfon nur die diu.rch solche Handels•s·cheiille gedeckten 
M1engen absetzen. 

- Dd.e Zertifikate •s1ind frei verkäufliich, •sodaß jeder ß.etrteh seine Verkaufsmenge durch 
Zukauf von Zertif.i°k;at.en erhöhen kann. 

Auswirkungen 1dä.es1er M·aßnahme: 

- Der Sta1at wird von unabsietzbar.en Überschüs.sen ·entlastet. 

- Straffe Importkontrollen wären nötig. (Siie .gind im geltenden MOG ohnehin ger·egelt.) 

- Für den Fall von Mißernt.en müßte von vornher.ein an eiJne Vorrats h a 1 tun g 
gedacht werden. 

- D1e Belastung der Konsumenten - so CocHRANE - wü.flde sich „nicht wesentlich er
höhen", da der Erzeugerprreä.·s nur •einen Teil des Veribraucherprerises ausmacht und 
d~e Verbraucher •auch bei einer !indirekten Prei1sstützungspo1itik über dem freien 
M•arktipreis liiegenid.e Prieise zu zahlen hätten. 

- Des we1ite.I"en wird auch hier 1der Aspekt 1der Einkommensumverteilung zu berück
sichHgen ·s·ein, wtl.e er im Unte rkapät.el 5 .2.3.2 näher erörtert wurde. 

- Der Getrei.dewJr~schaftsfonds hättie die Funktionen einer Aufkaufs-, Atus-gLeichs- und 
Verkauf1.9steUe für Zerbifikate zu übernehmen; somit könnte er 'Sehr wesentlich auf 
di·e Produktfon Eii.nfluß nehmen (z. B. BevoPzuguil11g bestimmter Regiionen und/oder 
Betriehsgröß·en). 

- Bildung von Angebots- und Nachfragegruppen für die Zerti1fikate (aus<Sche:idende 
Landwirte, wechsieilll!de „M1ehrerzeuger", aufstockuillgswillig·e ß.etriiehe). 

- Strafbeist•elUerung von „Schwarzmen~en", die ohne Zermf.ikatsdeckung gehandelt 
werden, wäre wahrscheinlich erfor.derlich. (Vgl. den 1amerikani·schen Baumwollmarkt 
dm J.ahre 1934.) 

Aus 1dJer ViieJfalt der Schw1ierigkeiren erkennt man, daß J.ie Maßnahme der AnJieferungs
beischränkunig nur da11Jn empf.ehl.enswert i!st, wenn Maßnahmen mit g.e11in.gerer Eingriffs
intensität (Änderung der Pr,e!Lsrel.ationen, Vierwertungsumlagen) wirkungslo1s bHeben. 
Sie erisch.eint ab.er noch eher praiktii.1sch •durchfiihflbar als etwa diie Produktionsbeschrän
kungen, .die im folgenden erörtert weXidien. 

Produktionsbeschränkungen (Flächenkonti.111g·eintierung) 

Dies.es Mittel tS1etzt g·1eichsam an der Wurnel der Überkapazitäten an. Doch ergeben 
sich neben d.ieser plausiblen überlegtllil.g manche w.esentliche Schwierigkeiten; das 
zeigen ·dfi,e Erfahrungen in anderen Lände1rn, besondefls in .den USA, wo dd1ese M1aß
nahmen zuerst dn den dreißiger Jahren und dann nach 1950 in breitem Umfang zur 
Anwendung gelangten. Vgl. dazu u. a. die Au<Sführung.en ScHOPENS (134, S. 220 ff.). 

110 



Im wesentlichen geht es darum, den Landwdrten eine Einschränkung ihI"er Anbauflächen 
- hier bei We:izoen - zwingend vorzuischr1eiben und eine eventuelLe übeirschreitung mit 
Sanktionen zu beliegen. 

Fol.gende überlegungen müßten dabei angestellt werden: 
- Schwi1erige Durchfüh11barkeit - hoher Verwailtungsaufw~nd: In den USA mit doch 

relativ günsittl.ger Agrarstruktur (durchschnittildche Fairmgröße 160 ha) waren in den 
fünfzigier Jahren jähr1Jich 5 Mdllionen Kontrollen (hauptsächlich zw.i.•schen März und 
Juni) notwendig, die durch ein He1er von 35.000 (!) Kontrolla.nges-tefüen (auf j,eden 
ent.fiielen 9300 ha) auf 3,7 Mii1liionein landwirtschaftlichen Betrieben mittel-s moderner 
Hilfsmittel (z. B. awsig:ewert·etie Lw.6taufnaihmen) •durch·geführt werden mußten (120, 
S. 63). In Österr1eich Hegt die Produktionsistruktur wesent1ich ungünstiger (vi1ele 
kleine und meist \11e!'ls.tr·eute Parttl1en), wodurch eine 1so großräumi1ge Kontrol~ un
möglich wäre. Es müßt.en ian ,dJi•e 70.000 B·etrdebe kontroLliiert werden. Der Verwal
tungsapparat müßte daher sehr wesentlich ausgeweitet werden. 

- Es werden die ertragsschwächsten Böden stillgelegt, wodurch die Durchschnittserträge 
ansteig1en - 11pI1ei•sunabhängigier l1ntensitätseffiekt" (135, S. 63). 

- Durch die Kontiingentderung kommt e•s ferner zu einer positiven Ändierung der Um-
1säitz:e Uilld Erlörs1e, i1n .d1eren Gefolge die Aufwiendungen für Dünger und ande.rie ertragis
steigernde Betri1ebsmittiel steigen wür.den - 11prieisabhängii.ger Int·ensitätlse.ffiekt" 
(120, S. 65). Afile.rdinigs siirud ddie Flächenerträge bei Getreide dn Österreich wesentlich 
höher a1s m den USA, 1sodaß nkht mehr 1ein1e so große Intensitäts!les-erve V1ermutet 
werden kann. 

- Der Verbundcharakter der ~ndwiirtschaftilichen Produktion führt zu einer Änderung 
d-es Anbaues bei Alternamverzeugnliissien hzw. zu ·einer Störung der Alternatdvmärkte. 
In Östier11eich käme vor aUem Futterg·etr.ei1de (Malis, Gerste, Haf.er) dn Betracht, -da die 
Zuckerrübe ebenfaiUs konhlngienbiJert ist. Bei Futtertgetreü.de besibeht noch eine Markt
lücke von jährllich 106.000 t (Durchschnitt der Jahre 1967-1971), doch wahrscheinlich 
nur noch für kurze Zeit (vgl. d!Le 'f.enidenzen des Diagramms 10). Af,s Alternative 
käme hauptsäch1ich R.aplS :in Fra•ge; dais wäl'le 1sowohl ·aus n·eutra:litätspo1itd1smer Sicht 
als auch im Hinhliick 1a:uf .die Futtermittel.erz!eugung von großier Bedeutung. Schwd.eriige 
VerhanldlU111g.en m.i.t ·der monopolartig or.gani1sierten Fiettiniduist111e wären zu erwarten. 

- Das gegen diie Konting1ent1Lerung dm.mer wd.ieder vorgebr.acht·e Argument, daß sde den 
techrui.1schen Fortschritt hemme, ist nur zum T·eil richtig, denn diie1S•er kainn auf den 
kleineren Flächen teilweise •sogar intensdver angewendet werden. Im Hinblick auf die 
ProdiuktioI1JS1Struktur und auf neue Arbeits·v.erfiahren (großflächig) dst' 1sichedich eine 
"V·e11st1ednerung" zu befürchten, doch ·erhebt ·sdch ·dli:e Frage, Olb der fechrui.·sche Fort
schritt dn einem Betriebszweig, der ,den Markt -strukturell mit Ubel'ISchüssen belastet, 
aus gilohal·er Sicht nicht ohnehhl „g.ebr·emst" werden sollte. Einzelbetrliebldch sind 
aHer·dii.111.gis Nachteile z.u 1erwarten. 

- Weiters ~st zu bedenken, ob Stich aws der KontinJgenti.erung e i n e r Kultura.rt nicht 
zwangsmäßig jene anderer ergibt; ScHILLER (136, S. 33) meinte, dm Hinblick auf die 
Störung der Alternativmärkte in der rui.·ederländischen Landwirtschaft rin den dreißiger 
Jahren, zur AU1S1weitungstendenz l"egulativer Maßnahmen: „ ... die allen nur stellen
weise und sporadisch ·begonnenen Regelung•sv.ersuchen 1innewohnt und ·die schließlich 
ein.es Ta.gie•s zu einer ... auf .das Ganze a'tllSigerrichteten Durchordnung zwingt." 

- Die Kont.ingenti·erung 1st eine proiduktdonsstrukturpoldtische Maßnahme und wirkt 
als solche vor allem ~an g f r ist d g auf Markt und Einkommen. 

- Die Vergledche aus den USA zeigen, daß die Ursache für die mangelnde Wirksam-
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keit (die Flächeneinschränkung bewirkte eine unt,erproportionale Änderung der 
Produktionsmengen) in der Stieigerung der Erträge zu suchen ist (120, S. 67), die 
oh n e Konting.entierung noch stärker ausgefallen wär·e (technisch-biologischer Fort
schnitt, höher·er Bildungsstand usw.). Die Kontingentierung kann aber dann als 
.erfolgreich bez,e.ichnet werden, wenn süe geholfen hat, eine noch stärkere Ste1igerung 
zu verh{indern bzw. zuminde'St e1n.e gewisse Preisstahihi1sierung zu gewährleisten. Aus 
der erwähnten Quelle (120, S. 72) g1eht hervor, daß e,s bei den flächenkontingentierten 
Produkten zu 1einem „Se1ekbioI11Seff.ekt" (Auswahl besserer Böden u·sw.) und bei den 
nichtkontingentierten Produkten zu e.iniem „Verdünnungsdfekt" kam. Ähnllches 
wär,e sehr wahrscheinlich auch in Österreich zu erwarten, wenngleich die IntensHäts
stufe vergleichsweise höher liiegt als in den USA. Österreichs durchschnittlkhe 
W 1eizenerträge 1965-1970: 30'4 q/ha (21, S. 29), jene der USA im selben Zeüraum: 
l.8,8 q/ha (137, S. 31). 

Diese Maßnahme weist sehr hohe Eilngriffsti.ntiensität auf, würde einen hohen Ver
waltungsaufwand erfordern und dadurch vor:a,us1sicht1ich ·einen Großteti.l eingesparter 
finanzieller M1iUeJ beanspruchen. De1s weiteren, und das ist ausschlaggebend, wäre die 
Ef.füzienz wegen der erwähnten Nebenwirkungen Illicht unbedingt gegeben. Aus d~esem 
Grunde, aber auch deshalb, weil isdch einfachere Maßnahmen anbieten, würde diese 
Art der Mengenregulierung für Österreich nicht in Betracht kommen. 

5.3.3 Maßnahme zur Erfüllung der Zielsetzung „Gewährleistung einer ausrei-
chenden Versorgung mit den im § 22 genannten Waren" 

(Gern. MOG 1967, § 23 Abs. 1, lit. c) 

Obwohl das MOG kieine defünütiven Hinwei;s1e für die ausreichende Versorgung „in 
Kr1s,enzeitien" enthält, läßt sä.eh aus den ErlätUbemden Hemerkungien zur Regierungs
vorlage betreffend Landwirt1schaftsgesetz (123) entnehmen: „Aus dem Auftrag zur 
Versorgung der Bevölkerung - mögliichst auch in 'Schlechteren Erntejahren - und dem 
Ziel nach Verhes·serung der Agrareinkommen, wird eti.ne Vorratshaltung ... nicht zu 
vermeiden sein." 

A1lerd1ngs ergdbt ·sich daraus kiein quanhitativer Hinweis, wi1e hoch dieser Überschuß 
sein kann (muß), ,inwieweit er als ,,Legitimer" Überschuß, also als gesetzlich verlangter 
Vorrat gelten darf. Es fehlt also - wie schon andernorts angedeutet - an einem 
k o n k r e t e n V e r s o r g u n g s z i ·e 1. Daher läßt sich in di,es·em Rahmen die Maß
nahme nach Einrichtung einer VorratsisteUe nur qualitativ ableiten. 

Die „Weizenberge" siind seit v1ielen Jahren Zielscheibe parteipol1itischer Auseinander
setzungen - eben dadurch, weil zu deren Lagerhaltung öffentliche Gelder (vgl. 
Diagramme 7 und 8) aufgewendet werden. Anderseits befaßt sich der Landesvertei
digungsausschuß schon seit Jahren mit der Frage der Anlegung und Unterhaltung 
nationaler Reserven, doch ist er über das Stadti.um der Feststellung der NotwendigkeH 
solcher Lag.er noch nkht hinausgekommen. Ähnlich dem schweizerischen System könnte 
man an eine Anlegung nationaler Brotgetreiide- und Futt.ergetr1eidereserven denken, die 
zweckmäßig,erweiise <in einen B a s i s - u n d K o m p e n s a t i o n s v o r r a t get,eilt 
und über kompetente Res1sorts (etwa 11Landesv,erteidigung" oder 11Soziales") vierbucht 
werden. 

Folgende kspekte wären zu berücksichtigen: 

- Die Verteilung der Vorratslager müßte über ganz Österreich erfolgenj derzeit sind 
die Getreidelager vor a11em im Osten und Nordosten Österreichs konzentriert; das
selbe gilt für die Mühlen. Im Winter 1971 v1ersuchte das Wirtschaftsreferat der 
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Voria.rlberg·er Landesregierung den Getre.iidewti.rtschaftsfonds zu bewegen, auch in 
diesem Burndesland Getreid1evorräte .anzul·egen, um ;eine V0er.sorgung der B1evöilkierwng 
in Kdsenzeiten sicherzustellen. D1e von den Mühlen und dem Bregenz.er Mischfutter
werk des Vorarlberg·er Genossenischaftsve.rba11!des unterhaltenen Getreiidesifos is1e1en 
für eine Krisenversorgung unzuläng1ich, hi..eß es in °dem hetreffonden Ansuchen (138). 

- Der Vergleich mit ·der Schweiz hinkt insofiern, als Öster~ch seit v.ielen Jahr·en hed 
Brotgietreiide den Selbstv•e["'sorgungsgrad überschritten hat (vgil . .Oiaigramm 20), nicht 
jedoch die SchweLz, die wegen diwes aus.geprägten Gebi~schMakters nur durchschnitt
lich 50°/o des B0edarfs zu •erzeugen V·ermag. Dd0es1e Tatsache macht unser Nachbarland 
stark auslands1abhängig; deshalb erscheint 1eine staatliche Vorrat.9stel1e geradezu 
1e.bemnotwendig. 

- Es wäJ:.e ferner zu reruierien, ob g·eis·etzLich vemnkiert.e Getr.ei;devorrats1stel1en zusätzliche 
öHentJ.iche Gelder beanspruchen würden. Sieht man von weiJteren Vorrats1ste1len im 
West·en des Bundesgebteties .ab, so könnte etS sich nur um fdnanzpolitiische Um
buchungen handeln, da schon }etzt im Rahmen der Mühloen- und Siloaktionen für 
Lagerung, Schwunid und Kapita.lzi'l1!s·env0ergühmg erhebliche Mittel bereitgestellt 
werden (vgl. Diaigrramme 7 und 8). Aus 1diesrem Gr·und kann 1edne Belaistung des Etats 
kaum erW'artet werden. 

- AUe.rdings müßte .damit auch ein k o n k r 1e t ·es Verso r1g u n g s ziel (z.B. 
50.000 t Reserve, oder 110°/o des Selbstverisorgungs.grades aLs Obergl'lenz•e) angegeben 
W1erden; d1ie darüber hinausgehe11!de Produktion könnte den Erzeuigem angel:aistet 
weroen (vgl. auch Seiite 107). Dais wäre politiisch aUer:c:lmgis schwer riea.Li•siiierbar. 
Dies;e Maßnahme wi.M isich wahrschein1ich erst durchsetzen lassen, wenn v0ermehr·t 
Kr~s,enerscheinungen auftr,eten, im Zuge miLitärlischer Aus1e.inande.ns1et!zungen o.der 
angesimts mehrmaliiger weltweiter Miß·ernben. So mußten z.B. hn Jahre 1965 wegen 
schlechter Emt·e rund 750.000 t Fulf:t,ergetreiide imporbi1ert we!lden (21, S. 34); 
für das Jahr 1972 waren .infoLge der Getredidemliß·ernte wiieder uanfangr.eiche QuaLität1S
w,eizenimporte (etwa 80.000 t) erfomerLich. 

Zusammenfassend s·ei .in Erinnerung g·erufien: Der Mensch hat ein Uribediirfntis nach 
Sdcherheä.t; das dst ein Ergebnis der anrhropologdischen Forschung. Ungiewdßhed·ten über 
dd,e iZeitlkhe Entwicklung wirtschaftlicher Größen verstoß0en auch 1geg·en ida.s „a.J.lgiemeine 
Z1el" mch Sicherheit (25, 5. 143). Dte Bevorratung von Grundnahrungsmitteln ·ent
spdcht soJch.en Grundsätzen. Di.e inländische Getreideproduktioil!Skapazität, die .es 
erlaubt, den Infandsbed:arf voll zu deck0en, ist kein stichhälbigies Argument, .auf die 
Einrichtung von staatlichen Vorrats·sreHen vöB.ig zu ~erzichten. Schlließ.1ich ~exfügt Öster
reich nur so lange über genügend Getreidebau-Ressourc.en, als 1es in der Lage is.t, aUJS
ländische Betrd1ebsrit.ittel (Treibstoff, Pflanzenschutzmdttel, t·ech11!i1sche B1etriebsmittel u. a.) 
in adäquater Menge einzus·etzen. In int.ernatio:naJ.:en Krisenfällen, und diese wel'lden hier 
erwogen, dürfte die1s nicht gewährleistet s.ein. Aus 0di1esem Grunde kann ·der erört·ert•en 
Maßnahme zugestimmt werden. 

5.4 Viehwirtschaft 

5.4.1 Allgemelnes 

Dte Probleme Ln der Viehwirtschaft •stind von jenen dn der Milch- und i:n .der Getreide
wirtschaft nicht grundvel'Schiieden, zumindest was ·d.:Le Produktion betrifft. In diesem 
ß.ereich gibt es partielle und vor a1lem temporärie über- und auch Unterkapazitäten, die 
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das Marktgleichgewicht stfü.en und zeitweise zu heftigen innenpolitischen Kontroversen 
führen (vgl. dazu auch Seite 79 ff.). 

Der Rindersektor ist wohl durch eine gewisse überschußsiituation gekennzeichnet 51, 

doch die günstigen Exportmöglichkeiten infolge der weltweiten Rindfleischnad:tfrage 
lass.en kaum Marktungleichgewichte aufkommen (vgl. auch Diagramm 12). Bei den 
Rindflei•schimporten handelt ·es sich hauptsächlich um Verarbeitungsflei·sch (vgl. 
Diagramm 11). Die Schwankungen im Gesamtrinderbestand sind nur minimal. 

ÜBERSICHT 3: Änderungen des Viehbest:andes 1964-1970 

RINDER SCHWEINE 

in 1.000 Stück 3444,9 

132.0 3094,3 

2786,0 

2550.3 2496.9 2433.2 2468.3 . . . 

1964 1966 1968 1970 1964 1966 1968 1970 

Q.: {139, 5. 25) 

Des weiteren muß noch auf die günstigen Verbrauchsprognosen bei Rindflei·sch hin
gewiesen werden (64, S. 300 ff.): Danach wird säch der Verbrauch an Rindfleäsch von 
143.000 t (1969/70) auf 226.000 t (1985/86) erhöhen. D1e Gewährleistung einer aus
reächenden V1ersorgung, w.ie sie das MOG 1967 (§ 38) fordert, wärd in d1esier Sparte iim 
großen und ganzen erfüllt. Anders V·erhält es sich auf dem Schweinesektor, denn hier 
treten infolge des sogenannten Schweinezyklus temporäre Über- und Unterkapazitäten 
auf. 

51 Der Selbstversorgungsgrad schwankte in den Jahren 1967/68, 1968/69 und 1969/70 zwischen 
117, 116 und 103 {139, 5. 95). 
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TABELLE 29: Marktlei-stung, Ein- und Awsfohr an Schlachtschw1ed.nen 

Jahr 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

* ohne Läufer 

9·: (139, S •.. 109) 

Einfuhr 
1 

52.505 
125.950 
151.829 

87.269 
109.953 
305.238 
117.993 

53.858 
16.341 

3.229 

Marktleistung aus der 

1 

Ausfuhr* inländischen Erzeugung 

in Stück 

2,171.352 26.275 
2,203.707 34.121 
2,201.143 446 
2,339.922 2 
2,459.093 18.804 
2,110.408 50 
2,331.577 13 
2,537.402 20 
2,716.127 -
2,844.149 -

In dieser Tabelle erkennt man die Schwa.nkungen in der Marktversorgung, die auch 
das Diagramm 11 aufzeigt. Als Ext11eme können dd.e Jahre 1966 und 1972 gel~n (das 
Jahr 1972 ist hiier noch nicht erfaßt, doch wur·den Importe von rund 460.000 Stück 
getätigt; die Schweinemä1st·er hatten dnfolg·e des Überangebotes und Preisv,erfailiLs im 
Jahre 1970/71 ihrie Produktion stark eing·eschränkt). W1e beTeits erwähnt, werden dm 
ß.edarfsfall durch ·den Viehv.erkehrsfonds Importe getätigt. 

5.4.2 Maßnahmen zur marktkonformeren Produktion 

- Maßnahmen zur besseren Erreichung der Zielsetzung „Gewährleistung einer aus
reichenden Versorgung mit den dm§ 37 (des MOG 1967) genannt·en Waren''. 

- Maßnahmen zur besseren Erreichung der Zi·e1setzung „Stabilisierung der Preise für 
Schlachtn·ere unid ti:erische Produkte". 

(Vergleiche dazu auch MOG 1967, § 43 Abs. 1, nach dem das Bundesmdniisterium für 
Lmd- und Forstwirtschaft .ano:rdnen kann, daß ~u g.ewissen ZeHen von Großbetr!iieben 
kseine Schweme auf den Markt g·ebracht werden dürfen.) 

Im Jahre 1971 gab es iin Osterreich den größten „Schweineberg", der jemals vorhanden 
war: Um rund 250.000 Schweine wuroen mehr geschlachtet al1s :im Jahre 1970. Das 
hatte zur Folge, daß die Landwirte vom November 1970 bis Jtnld. 1971 .durchschruitt:tlich 
nur 13,62 S/kg Lebendgewdcht erlooten, gegenüber 15,50 S/kg im vergleichbaren Zeit
raum des Vorjahres; das wairen um rund 14°/o weniger. Global läßt sich edn Einnahmenis
verlust der schwednieerzeugendein Landwirte von etwa 360 Mill. S errechnen. Die Folge 
war zwar kein Pr·edisrückgang aruf V·erbraucher.ebene, wohl aber ·eine Stabdlisierung der 
Prei1se (vgl. dazu auch Diagr.amm 17), sodaß eine Konsumsteigerung um etwa 6,9°/o 
eintrat. Weiters konnte durch eine außergewöhnlich günstige Fremd:enverkehrssadson 
sowie durch Ausnutzung von pJötzlichen Exportmöglichkeiten ein stärkeres Absd.nken 
der Erzeugerpreise verhindert werden. Zu Zeiten eines „Schweineberges" können zehn
tausende Schweine e.ingelargert werden (·siehe Landwirtschaftsges,etz, § 5). Die Einlage
rungskosten bezuschußt der Staat. 

115 



Eine wesentliiche Entlastung •ergäbe sich, wenn das Lebendgewicht der Schweine bei der 
Abgabe auf rund 95 kg (aLso um 5 kg) verringert werden könnt·e, denn das würde die 
Ges1a:mtanilieferung um etwa 5°/o senken uind der 11Schweineberg" Heße sich innerhalb 
weniger Monate um (umgerechnet) einige z,ehntaus.eind Stück reduzieren. Bi~sl.ang wurde 
diese Maßnahme nur al1s lapidare Empfiehlung seitens der bäuerlii.chen Interessenver
tretung an d:i,e Di1skussion g,ebracht. Eingehende Empfehlung·en der bäue:riLichen Pres•se 
zu diies·em Problem finden sä.eh heä. PuwEIN (140, S. 77). Oi.es.er Autor stellt u. a. fest 
(S. 93), daß dii1e Sauenhalt.er auf R·atschläge für ihre Produktiionspo1itik „zumeist ndcht 
oder falsch reagierten". Di.e Aufforderungroo zur Einschränkung der Sauenzufas1sungen 
zeigtien kei:ne ·ei!l11deutige Wirkung, die Empfeihlungien zur Ausdehnung der Zu11aS1Siungien 
wur.den mit .eä.ner noch stäTkerein Einschränkung 1der Bestände beantwortet. W1eiters 
heißt es, .daß <l:i•e Bestandsveräinderung·en beä. den trächtigen Zuchtsauein. vielmehr durrn 
die Höhe der Futtrergetrni.deernte, den Stli!erpr1ei1s und den F1erkielprei1s beeinflußt würden. 
Alis eine der Ursachen führt deir Autor ·die verspätete InformatfonsaUJSsendung an. 
Wenn die Erzeuger auf bJoß,e Empfehlungen nicht im erwartet·en Sinn reagiieren, so ist 
nicht mit Global-, sondern mit g e z i e 1 t e n Maßnarhmen auf freiwiUiger Basi1s vorzu
gehen. Da1s Deut1sche Institut für Wi.rtrschaft.sforischung (141, S. 4 ff.) schlug eiin System 
„quantitati·ver Entscheidungshilfen" vor, wobei Betrieben mit wenigen Zuchtisauen 
geraten werden ·soll, grundsätzlich edne von zykLi·schen Veränderungen unabhängdge, 
glcichbleii.be.nde Ferkel1erzeugung zu betreüben. Für di.e Anpassung an die prognostizierte 
Nachfrage wären nur solche Betriebe und Betri·ehszusammenschlüsise heranzuziiehen, di.e 
über .einen be.stdmmten MJndestbestanrd verfügen. Die Empfehlungen an dd·e Landwirte 
hätten folgendermaßen zu lauten: „Betriebe mit weni.g·er als 20 Sauen erzeug.en konti
nruiierlii.ch weiter, Betriebe mit 20-49 S.auen V·ermindern die ZulaSiSungen um 4 Sauen, 
Betriebe mit 50 und mehr Sauen schränken die ZuJassungen um 7 Sauen ein." In der 
Arbeit dieses Instituts wird darauf hingewiesen, daß als Voraus1Setzung für eine erfolg
reiche Beratung der f.erkelproduzenten der zreit.liche Abstand der Erhebungen über die 
Bestandsgrößenstruktur nur ein halhes Jahr betrag.en dürfe. 
Die foligend.e übers1icht über die österreicMsche Produktions1struktur bei Schweinen solJ 
di.ese Problematik veranschaulichen. 

TABELLE 30: Schwe1ineproduktdon je Schweinehalter im Jahre 1969 

Bundesland 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 

Österreich 

Q.: (142, s. 32) 

Schlachtschweine 
(theoretische 

Produktionsleistung) 

209.378 
255.160 

1,313.618 
934.703 

80.526 
632.514 
100.978 

41.823 
11..351 

3,580.051 

Schlachtschweine 
je 

Schweinehalter Schweinehalter 

28.317 7 
26.953 9 
84.881 15 
61.268 15 
10.952 7 
69.464 9 
17.712 6 

4.857 9 
276 41 

304.680 12 

Im Jahre 1968 lag der Antedl der Betriebe mit mehr als 50 Schweinen bei rund 10/o, 
ihr Ante•il am Gesamtschweinehesitand betrug jedoch 14,520/o; das heißt, daß etwa 
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3000 Betriebe rund ein Siebentel der Marktleistung stellten. Des w1eHeren muß berück
sichtigt werden, d.aß diese Großbetriebe zumeist intensiver mästen und daher dte Um
triiebszedten kürzer 1sdnd. Der Ant·edl dieis·er B.etriiebe an der Gesamtproduktion muß 
daher noch höher angenommen werden. PuwEIN (140, S. 94) ·schätzt deren Marktianteil 
sogar auf über 25°/o der Gesamtmarktleistung. Diese 3000 Betriebs.einheiten könnten 
durch Empfehlungen (vdel1eicht untel'IStrichen .durch irg·endwelche Begünstigungen 
staatlich·enseits, etwa bil1ige Kr.edite) sehr wahrschedntlich im ·erwarteten Sinne beeinflußt 
weiiden. W·enn di.es nicht geldngen soHte, aus welchen Gründen auch immer, dann 
köllJil.te an Maßnahmen gedacht werden, dte vi·el stärker·e Eingriffsintensität aufweiisen 
Ullld 4m MOG, § 43 Abs. 1, schon verankert sind (vgl. Sei.te 77). Daibei geht es aber 
nicht um ein g·enerelles Produktfonsv.erbot d.er Großhetriehe, sondern um di.e Einfüh
rung e·in·es Malussystems bei den erwähnt·en. 3000 Großmästern, also einer Abgabe bei 
Überschreitung eines bestimmten Meng·enlimits. Diese Abgabe Wli.l'ld }e nach Menge 
g·estaffolt, das hedßt, die Mäster dürfen zu g1ewissen Zedten nur einen bestimmten 
Proz•entsatz ihres langjährigen Produktionspotentials auf den M·arkt bringen. Fµr jiede·s 
über diese Mengen hinausgehende Mastschwedn wird progressiv nach ohen eine Ver
wertungsumlage, also ein Malus, eing·ehoben. 
Bei dieser Maßnahme ergeben sdch folg.ende A·spekre: 
- Der Staat wü!'die sdch Interv•ention•sg·e1der ersparen. 
- D~e betroffenen Mäster hätten wohl hei Überschreitung des Mengenlimits .durch den 

MalUJS eine finanzielle Einbuße [n Kauf zu nehmen, doch die Mimderung des Preis
verfalls macht 1cHes vorausskhtllch wieder wett. 

- Der Konsument könnte mit einem ausg·eglicheneren Mengen- und Preisniv·eau, aber 
auch mit besseren Qualitäten rechnen, da erfahrun~sigemäß Importschweine wohl 
·etwas billig.er (auf ~.roßhande1s1Stufie), dafür aber qualitativ minderwertiger, zumeii·st 
f.etter, sdnd. 

- Der Konsument wird gewöhnlich durch den Produktions- und Angebotsrhythmws, 
wie er. jetzt herrscht, bis zu einem gewissen Gra•d g·ei'Stig an der ProbI.emabik der 
Agrarproduktion beteiligt. Dies.er durchaus posdtive Aspekt wür.de bei Durchführung 
der .erwähnten Maßnahme wegfallen. 

- Ein Teil der Landwirte wird. durch dies·es Mittel stärker a.Is bLsher mit dem Markt
g·eschehen konfrontiert. 

- Erhöhter Ve['waltungs- und Kontrollaufwand durch den Staat, der aher auch von den 
landwirtschaftLichen Berufs- und lnteressenvertr.etungen übernommen weroen könnte. 

Aufgrund dieser Oberleg.ung.en ziedgt skh, daß dte .an.geführten Möglichkeiten durchaus 
in der Lage wären, das angestr.ebt·e Ziel im MOG bes·ser zu erreichen .als di·e·s biis.Iang 
der Fall war. · 

5.5 · Resümee 
Die r.elevant-en Probleme der AgrarpoHtik in der heutigen Volkswdrtschaft sind u. a. 
jene der marktkonformen Produktion, und zwar sowohl in qualiitatdve.r als auch in 
quantiitativer Hinsicht. 
Die q u a 1 i t a t i v e Anpassung spi·elt insbe•sondere in der Milchwirtschaft e1ine große 
Rolle. Es ist eine kaum bezwedf.elte Tatsache, daß umso wenig·er die Möglichkeat be
steht, dd„e Rohmilchqualität bis zum Moment der Verarbeitung zu gefäht'lden, je niedriger 
der Anfangskedmgehalt de[' Rohmilch ist. Dabei 1erhebt sich die Frag·e, inwdeweit dd-e 
herkömmliche Qualitätskontrolle mittels Schmutz- und Reduktaseprobe noch aus
reichend ist. 
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Di1e q u a n t i t a t i v e Marikt.anpassung sp:ielt nicht erst S·eit wenigen Jahren eine 
immense Rolle, sondern, rspezd,eU bei M;iJch und Brotgetreide, biis zu einem gewd1ssen 
Graid schon S·eit den fünfzig.er Jahren. Im MOG finden sich für di·ese Problematik nur 
di.1e iSchon mehrfach erwähnten vagen Formulüerungen. Es soll nochmals ,in Eriinnerung 
g1erufen werden, daß für eine 11aktüvre" Erzeug•erpreispolitik ein (langfristiges) Markt
gl;eichgewicht förrderJich ist. Des weiteren kost.et .die Verwertung der zu gegebenem 
Prefa nicht absietzbaren Agrarprodukt.e öff.entlüche Gelder. Um aus diesem Dilemma 
herauszukommen, wurde im Abschnitt 5 auf edne Anzahl von agrarpolitischen Maß
nahmen (Instrumenten) der Marktanpassung bei den Fondsprodukt.en hing1ewiesen und 
deren Problematik analysiert. Insbesondere wurden 1schon angewendete Instrumente der 
Produktionsanpassung (Kris·engroschen, Mengenregulderungen u. a.) und deren Erfolge 
(Mißerfolge) erörtert sowie ausländische Erfahrungen, unter dem notwendigen Vor
behalt, mit den österreichischen Verhältnissen verglüchen. Schließ1ich wurden jiene Maß
nahmen für die wirbschafbspolibi1sche Praxis empfohlen, die u. a. den erwünschten Effekt 
erwarten lassen, relativ einfach und mit ger•ingem Aufwand durchzuführen sind und 
keine untragbaren Nebenwirkungen zur Folge haben. 

6 Zur Frage der Konformität 
agrarpolitischer Maßnahmen 

Die Entscheidung über den Einsatz bestimmter wirtschaftspolitischer Maßnahmen hängt 
nicht nur von deren Effizienz ab. Die Zulässigkeit bestiimmter Eiingriffe wird letzten 
Endes auch von der weltanschaulichen Einstellung bestimmt (25, S. 161). Diese Zu
lässigkeH wü:-d aufgrund ihrer Konform d t ä t mit besmmmten Kriterien festg0estellt; 
dabei hanJdelt es sich um die Ordnungs(System)konformität, um die Konzeptions
konf ormität (Einordnung in e1in wirtschaftliches Gesamtprogramm) und um d;i.e 
Gesetzeskonformität (Ver·einbarkeit mit den vorgegebenen Rechtsnormen). 

Dire beiden letzteren Arten der Konformität, insbesondere di·e Konzeptionskonformität, 
s1ind im Abschnitt 4 dir-ekt oder .indirekt näher ·erörtert worden. Daher wird sich di.es1e•s 
Kapitel mit der Ordnungskonformität und ihrer Problematik befassen. 

Dire Ordnungskonformität läßt sich daran ablesen, 11inwdeweit die staa.tlkhen Maß
nahmen der Wfrtschafts- und Agrarpolitik ·der dn einem Land vorhandenen Wirtschafts
ordnung ent'Sprechen" (143, S. 200). Dairaus g.eht hervor, daß nicht an eine abstrakt·e 
Ordnungsform, sondern an die r-ea1e (konkrete) WirtschaftsoPdnurng (Wirtschafbs
systiem) gedacht ~st. Die /1 vorhandene W.irtschaftsordnung" läßt in Österr.eiich auf einen 
Mischtypus zwischen Planwirtschaft und fr.eier Marktwirtschaft schließen, wobei plan
wdrtschaftliche Akzent·e - }e nach W1irtschaftsbereich - des öfteren stark hervortreten. 
Währ-en.d in einem Staat bestimmte Gruppen das Schwerg.ewkht auf die Wettbewerbs
oPdnung legen, sehen andere die ß.eseli.tigung sozda.Ler Spannungen al1s wichtdg·e([' an. 
MüLLER-ARMACK (144) schri1eb dem Liberalismus a1ten Stils den Fehlrer zu, dien Markt
mechanismus als solchen schon als Wirtschaftsordnung ang.es·ehen zu haben. Er könne 
jedoch nicht beanspruchen, e.ine vollständige Lebensr1egelung zu s.eli.n, sondern bedürfe 
erheblicher sozialer, poloiti·scher, raumplanerischer und konjunkturpoliti•scher 5.iche
rungen. Da auch die (totale) Lenkung·swirrschaft unannehmbar sei, schlägt er edne driittre 
Lösung vor, in der 11die Marktwirtschaft notwendig als das tragende Gerüst ·der künf
tiigen Wirtschaftsordnung erscheint, nur, daß dLes eben ke:ine ·sä.eh •selbst überlassene, 
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liberale Marktwirbschaft, sondern eine bewußt gesteuerte, und zwar eine sozial 
gestfüerte Marktwirtschaft sejn soll" (144, 5. 88). 
Zur gesbeuerten Marktwirtschaft mit sozialer Zielsetzung führt SERAPHIM weiter aus 
(145, 5. 194): 

11 Der vieldeutige Ausdruck s o z i a 1 e M a r kt wir t s c h a f t wird sinnvoll und eindeutig, 
wenn wir unter ihr eine Marktordnung verstehen, die auf einzelwirtschaftlichen Dispositionen 
aufbauend, dennoch verhindert, daß die ökonomisch Schwachen keine Chancen erhalten, sich 
im ökonomischen Machtkampf durchzusetzen, ganz gleich, ob es sich um Konsumenten oder 
Produzenten, um Fabriksarbeiter oder Unternehmer, Bauern oder Angestellte handelt. Die 
ökonomische Aufgabe des sozialen Ausgleichs besteht deshalb im Ausgleich der ökonomischen 
Machtpositionen ... " 

Nach di·esem kurzen Exkurs zur Deut'Ung des zweHeHos aktuellen Begriffs der „sozialen 
Marktwirbschaft" soll wieder das e,igentliche Thema der Ord.nungskonform1tät zur 
Sprache kommen. 

GÄFGEN (25, S. 162) empfiehlt, statt von Konformität besser von Konformitäts
g r a d e n zu sprechen, denn .dabei könnt·e man die Maßnahmen abstuf.en, die für das 
Wirt·schaftssyst.em „notwendig, fördernd, a·däquat, neutral, inadäquat odeT zerstörend 
sind". ·Einschränkend ·ste1lt der Autor f.est, eine objektive Ermittlung von Konformitäts
graden s-ei aber aus verschä.edenen Gründen nur schwer durchzuführen. Für MÄNDLE 
(143, S. 201) sind die Konfmmitätsgraide Kennzeichen des AUJSmaßes der über.ein
stdmmung von wd.rtschafts- und agrarpoHti!schen Maßnahmen mit den Grundsätzen 
der gelenkten Marktwirtschaft. Dabei unt.er.scheidet er zwischen 

- ordnungskonformen Maßnahmen, die zur Verbesserung bzw. Sich~rung der be
st.ehenden Wirtschaftsordnung führ·en; 

- ordnungsinkonformen Maßnahmen, die eine Verschlechterung oder völlig·e Ver~ 
änderung der vorhandenen Ordnung bewirken; 

- ordnungsneut;ralen Maßnahmen, die die gegebene Wirtschaftsordnung weder im 
positiven noch im negativen Sinne he.eintTächbig·en. 

Welche Maßnahmen nun ordnungskonform sind, kann nicht ohne Einschränkung·en 
beantwortet werden. An dies·er Stelle soll der übersdcht halber nicht auf die einzelnen 
Maßnahmen im MOG bzw. auf die Maßnahmen im Abschndtt 5 dd·eser Arbeit einge
gang,en werden; wohl aber soll anhand edndg·er allgemeiner Beisptele .darg·e·stellt werden, 
wii..e andere ähnliche Maßnahmen 1eimureihen sind. 

Wie schon erwähnt, sollen .die ordnungskonformen Maßnahmen der Agrarpolitik. die 
Funktdonsweis·e der gelenkt.en Marktwirtsch.aft för.dem. Insg·esamt kann gelten, daß 
solche Instrumente dar.auf abzielen, u11u.entabl,e landwirtschaftliche Betriiebe zur markt
wirtschaftldchen Lei.stungsfähigkeit zu führen und somit e.ine veränderte Kombination 
der ProcLukmons.fuktoren herbeizuführen .bzw. über eine v.erbess:erre Marktstellung der 
Landwirte eine erhöhte Produktüviität und Rentabilität zu erreichen (143, S. 102). In 
dies-em Sinne kann man auch von .sog·en:annten Anpas•sungsint•erventionen spr·echen, di.e 
dazu beiitragen sollen, di0e Produktionsstruktur, .den Produktionspro.zeß, ,Qi,e Markt
struktur und die Agrarwettbewerbspolitik zu beeinflussen. MÄNDLE (S. 202) spricht 
auch jenen Instrumenten Ordnungskonformität zu, die dazu dienen, der .agrarisSchen 
Bevölkerung „ein normales Maß an sozial.er Sicherheit" zut0ei1 werden . zu la:ssen. D.ie 
landwirtschaftliche Pr·eispolHik bezeichnet .er dann als konform, wenn die Funkmons
fähtgkeit der Agrarmärkte erhalten oder verhes1s0ert wird. Es sei hing~gen verfehlt, schon 
das V o r h a n d e n ·s e i n von landw.irtschaftllchen Marktoronung.en als ordnung-s
inkonform zu qualHizi·eren. Ihnen komme die Aufgabe zu, „di·e besonderen Bedin-
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gungen des landwirtschaftlichen Absatze•s ... im Hinblick auf .eine ausgeglichene Markt
versorgung und Preisentwicklung zu herücksichtig.en". 
Entscheidend ist für MÄNDLE bei der Einstufung der Agrarpreispolitik als ordnungs
konform oder nicht „ weniger die Prei•ssicherung1smethode, als vielmehr die vom Staat 
festgelegte Preishöhe". Mit anderen Wort.en: Stimmt zumindest langfristig der Knapp
heitisgrad der Agrar.erzeugnis1se mit dem tatsächlrichen Marktpreis überein, so kann von 
der Ordnungskonformität der landwirtschaftlichen Preispolitik gesprochen werden. 
Zur inkonformen Instrumentenkategorie zählen - nach MÄNDLE - di.e globalen Kosten
entlastungen bzw. die Preiszuschläge (Einwände dagegen siehe weiter unt·en!). In
konform •s.ei ·diie Agr1arpr•eispo1itik dann, wenn (langfrisHg) di1e Agrarp11e~se über jener 
Höhe festgesetzt sind, die sich aus dem freien Spiel der Marktkräft.e el'gehen würde; 
ähnlich verhält es ·sich mit der landwirtschaftlichen Sozialpoliitik, sof.ern mit ihr 11über 
ein normale.s Maß an sozialer Sicherheit hinaus an .die Landwirte Einkommensüber
tragungen durchg·eführt werden" (S. 203). MÄNDLE konz.ed1ert jedoch, daß es äußerst 
schwierig ist, die genaue Ordnungskonformität von Maßnahmen der Agrarpolitik zu 
bestimmen, weil die Wirtschaftsordnung gerade der gelenkten Marktwirtschaft wesent
liche Korrekturen der Marlctergebnisse zur Erhöhung der sozialen Sicherheit be
stimmter Gruppen von Erwerbstätigen zulasse. 
In einer arbeitsteHigen Wirtschaftsordnung ist es nicht möglich, bei den einzelnen Wirt
sch.aftshereichen die vielfältigen Interdependenzen und Implikationen mit der Gesamt
wirtschaft außer acht zu lassen. Deshalb ist es notwendig, Probleme aufzuzeigen, die 
das Bestehen der Ordnungskonformität erheblich einschränken können. Dazu zählen 
die Eingriffointensität (vgl. Seite 26), die Da'Uler der Anwendung und die Situatdon 
des Einsatzes der agrarpo1itischen Maßnahmen. „überdosi.erung" oder zu lange Ein
satzdauer können durchaus konforme Instrumente inkonform werden lasiSen. Eine 
Maßnahme, die den Marktmechani•smus beseitigt (z.B. staatliche Pr·eisf.estsetzung), 
kann bei gewissen Marktformen und Marktlagen überhaupt er•st ein funktionieren des 
Marktes sichern (Ordnungstaxe). An und für ·s.ich marktkonforme Instrumente, wie 
etwa Verbrauchssteuern, können so hoch festgesetzt werden, daß sie prohibitiv wirken 
und in ihrer Effizienz einem staatlichen Bef.ehl gleichkommen (25, S. 162). 
Außerdem sollte die internationale W·ettbewerbslage bei der Beurteilung mit.einbezogen 
werden (143, S. 204), um den Inlandsproduzenten eine Startgleichheit zu ermöglichen. 
Aus dieser Sicht könnte eine globale Dieseltreibstoffsubv·ention {die gewöhnHch als 
Kostenverhilligung als inkonform bezeichnet wird) ohne weiteres konform sein, wenn 
dadurch Wettbewerbsungleichheiten enrschärft werden. 
Des weiteren müßte überlegt werden, inwieweit man sich bei der Formulierung der 
Maßnahme eher durch eine S·ektorale Zielsetzung als durch die gen.erelle Wirtschafts
ordnung leiten läßt. 
Aus den aufg.ezeigten Kriterien läßt sich folgern, daß die ÜPdnungskonformität für 
eine r·ealistische und optimale Mittelwahl zwar zweckdi.enlich ist, aber keine um
fassende Aussagekraft besitzt. MEHLER (23, S. 224) meint zu dieser Problematik, es 
müßten daher di.e auszuwählenden Maßnahmen zusätzlich mit den 'soziologischen, 
ökonomischen, organisationst.echnischen, rechb1ichen, soztalpsychologioschen, ges1ell
schaftlichen, außenwirtschaftlichen tltild politisch-historischen Gegebenheiten der be
treffenden Wirtschaftsgesellschaft konfrontiiert - und auf den konkreten Anwendungs
faH bezogen-, daraufhin überprüft werden, ob sie 11situationskonform" \Seien. 
Aus den aufgezeigten Aspekten, Ausnahmen und Einwänden läßt sich folgern, daß es 
wohl fal,sch ist, beim Einsatz von agrarpolit:i.schen Instrumenten eine ordnungis
politische Ausrichtung vöUig zu unterlassen, daß sie jedoch nur eine Orienbierungs
größe neben anderen sein kann. 
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Im Lichte dieser Analy=e müßte man auch die Maßnahmen im MOG betrachten und 
dürfte die multilateralen Verflechtungen dieses Gesetzespaketes mit anderen wichtigen 
Wirtschaftsgesetzen nur im Gesamtzusammenhang beurteilen. Damit soll ausgedrückt 
wer·den, daß eis falsch ist, die Marktordnung von der hestehen.den Preisordnung :isoliert 
darzustellen. Diese Einschränkung wurde schon in der Einleitung dieser Untersuchung 
vorg·ebracht. Milchpreisstützungsges.et~e, globale Kostensenkungsaktionen u. a. srind 
zwar Bestandteil der Gesamtmarktordnung, nicht aber des zur Debatte stehenden 
Marktordnungs g e s ·e t z e s. Darauf wird bei der Diskus·sion über die „Kosten" der 
öst·err·eichdschen Agrarmarktordnung im Abschnitt 7 noch näher hingewdies0en. 
Abschließend rsoll der Begriff der Konzeptionskonformität mit einigen Worten erörtert 
werden (vgl. 143, S. 205 ff.). Mit diesem Begriff ist .ein bestimmtes langfriisti.ges Leit
bild verbunden, das agrarpolitische Aktionsprogramme vorauss·et.?:t und von „un
syist·ematischen und punktuellen AgI'larinterventionen des Staates" absri0eht. Die Grade 
der Konzephlonskonformität zeigen an, inwieweit die Instrumente der Wirtschafts
pol:itdk in den Aktionsplan der wirtschaftspolitiischen Konzeption eingepaßt sind. So 
sind etwa die Maßnahmen konzeptionskonform, „ wenn sie g.eeignet sip.d, eine optimale 
Verwirkldchung der Z.ioele herheizuführen, .di.e man skh hinskht1ich der Erhaltung oder 
Veränderung einer bestimmten Situation gesetzt hat". 
In den Abschnitten 4 und 5 der vorliegenden Unt0ersuchung wurde zwar ·der Terminus 
„konz·eptionskonform" nicht wörtlich V0erwendet, doch ist unschwer ZU erkennen, daß 
es sich dabei um .di·e Verträglichkeit (Kompatibilität) der wirt·schafts- und agrarpoli
tischen Maßnahmen untereinander handelt. Auf dieses Problem ist aber zumeist hin
gewiesen worden. 
Mit diesen wenigen ,Ober1egungen kann di.e teilweise heftig umstrittene Problematik 
der Ordnungskonformität (früher auch „Marktkonformität") wirtschaftspolitischer 
Maßnahmen nur ang.edeut.et werden. W·eitere Hinweise finden •srich noch bei NIEHAUS 
(40, s. 203 ft, 5. 238 ff.), TRAUTMANN (146, s. 573 ff.), RöPKE (147, s. 259), GIERSCH 
(24, 5. 274), EucKEN (148, S. 250 und 317) u. a. 

7 Staatliche Aufwendungen 
für die österreichische Agrarmarktordnung 

7.1 Elnleltung 
Durch die nahezu jährliche Verlängerung des MOG bzw. anderer agrarischer Wirt
schaftsg.es·etze sowie durch di.e Publizierung von Agrarberichten wird die Öffentlich
keit j.edes Jahr von neuem mit den diffizilen Problemen der Lartdwirtschaft konfrontiert. 
Dabei wird das Fehlen von durchschlag.enden agrarpo1ibioschen Erfolgen mitunter ver
deutlicht; im Lichte des umstrittenen öffentlichen Geldmitteleinsatzes für diesen Wirt
schaftsbereich, dünkt das verwunderilich. Neben der Problematik 1dei:: allgemeinen agrar
polit.ischen Konzeption erhebt stich die Frag.e nach a) der Distribution und b) dem 
Niveau der Finanzhilfen. 

Die Diskussion über die staatlichen Aufwendungen für die Landwirtschaft 52 wird meist 
oberflächlich · und emotionell gdührt und mündet fast immer im ominösen Gestrüpp 
der 1,Subventionen", für d:i:e fa.st j.eder ,eine ande!"e Defrinition parat hält. Es wird hier 

:;2 Es wurde in diesem Abschnitt bewußt auf den etwas verwirrenden Terminus „Kosten" {der 
Marktordnung) verzichtet. Dafür wäre ein für diese Arbeit allzu umfassender Exkurs in 
das Kapitel der Volkseinkommensproblematik erforderlich gewesen. 
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vie:Psucht, diesen v1erwä.rrendein Termdrnus möglichst zu verme:ide.n und an seiner Stelle 
besis·er 11staatlkhe Ausgaben" oder „Aufwendungen" zu gebrauchen, da diese Begriff.e 
wesentlich weniger mit Emotionen beladen sind 53 • Hier ·sollen mit dem Aufzeigen der 
Höhe der für .di1e Marktor.dnung auf.gewendeten öffentlichen Mittel koeine W·ert
urt,edl.e und kedne Rechtfertigung vierbunden werden. Es ist ziemlich sicher, daß diie 
LandWtirtschaft in O.sterreich - wie auch in anderen Ländern - aus verschiedenen 
Gründen langfristig nicht ohne staat1iche Förderung auskommen wird. Dabei wir1d 
sowohJ da·s Ndveau a1s auch die Art der Vert.eiilung im Zentrum der Dd·skussion stehen. 
Die Vorstellungen über eine konstruktive, zukunftsorientierte Agrar(fünanz)politik 
sind äußer·st heterogen und erstrecken ·sich von der Priorität der Agrarpre1i;spol1itik (mit 
ihrer Problematdk hinsichtlich .der Marktgleichgewichte) bis zu produktneutralen Ein
kommensit:ransferis, diie ·schon im Kapitel 5.2.3 näher erörtert wurden. 

1971 hat ·eine Expertengruppe am AtLantiischen Institut in Paris (149) für d1i•e EWG 
die Frage nach den finanz- und preispoLiti•schen Lasten aufg.eworfen. 

ZuREK (113, S. 23 ff.) befaßte siich mit den finanziellen Aufwendung.en für die Agrar
politik der Bundesrepublik Deutschland. Einige s1einer Schlußfo1g.erungen wu:r„den im 
Kapitel 5.2.3 dieser Arbeit bereits näher di1skutiert. Sehr gründlich giing auch STRECKER 
(150, S. 275 ff.) auf die pr.er1s- und finanzpolitiischen Aufwendungen für die deutsche 
Agrarwirtschaft in den sechz•iger Jahren ein. Schon bei diesen wenigen Analysen er
gaben sich aber aufgrund verschiedener Bezugsjahre, differi·erender Methodik in der 
Auswertung (mit oder ohne Zuschüs1se der Bundesländer, mit oder ohne Steuerver
günstigungen, Probleme hinsicht1ich der Zuteilung der Kosten, die größtenteilis auch 
der Allgemeinheit zugute kommen, u.ä.) beträchtliche Abweichungen. 

Hingegen sollen an dieser Stel1e nicht di.e Globalaufwendungen für den Agriarisektor 
diskutiert werden, sondern eine Quantifüzi.erung der öffentlichen Mittel für das MOG, 
also für die Fondsprodukt·e. Dabei wird es auch nicht das Ziel sein, zu eruieren, wem 
die aufg.ebrachten Hilfien de facto zufließen (z. B. in welcher Höhe und zu welchen 
Zeiten die Milchpreis1stützungen den Produzenten bzw. den Konsumenten zugute 
kommen). Das würde diese Analyse derart verstricken, daß die Aussagekraft darunter 
11edden könnte 54. 

Bei der Diskussion über d:i,e Aufwendungen für die Agrarmarktordnung geht es hier 
vomehmldch um die f i .s k a 1 i s c h e n (fi n an z politischen) Auf wen -
dun gen 55 • Darunter vers.teht man die Summe der öffentlichen Ausgaben für die 
Agrarmarktordnung (ohne eventuelle Länderzuschüsrse und ohne eventueUe Steuerver
günstigungen), unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Einnahmen des Bundes. 

7.2 Fiskalische (finanzpolitische) Aufwendungen 

Die Eruierung dieser Aufwendung.en bereitet relativ wenig Schwierigkeiten, sofern 
man von der Trennung diverser Budgetansätze absieht. Um ein klares BHd über dieses 
"Zuwendungsmosaik" zu bieten, :i.·st es notwendig, neben Globalzahlen auch einige 
wichtige Detailzahlen (Milch- und Brotpreisstützungen usw.) anzuführen. Als Quelle 
wurden die Bundesrechnungsabschlüsse (152) verschiedener Jahre herangezogen. 

53 In den Subventionsberichten der Bundesrepublik Deutschland findet man die Gliederung 
„Finanzhilfen" und „Steuervergünstigungen". 

54 Diese Bruttorechnung müßte objektiverweise noch durch eine quantitative sektorale Zurech
nung ergänzt werden, um festzustellen, inwieweit durch die Preisausgleiche auch andere 
Wirtschaftsbereiche profitieren. 

55 Da es sich um ö ff e n t l ich e Aufwendungen handelt, können z.B. die AFM-Beträge der 
Verbraucher u. ä. unberücksichtigt bleiben. 
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TABELLE 31: Ausgaben für die Agrarmarktordnung 

Post 1967 1968 1969 1970 1971 

in Schilling 

Beispiele: 
Zuschlag zum Erzeugerpreis der Milch 948,000.000 958,500.000 1.016,766.000 1.071,784.000 1.035,684.000 

Zuschuß zum Gebarungsabgang des 
Milchwirtschaftsfonds 329,:;oo.ooo 397,343.000 497,343.000 462,343.000 462,343.000 

Futtermittelpreisausgleich 47,000.000 . 31,000.000 31,000.000 108,220.000 61,000.000 

Stützung für Brotgetreide (130,000.000) * 139,888.190 135,299.997 (130,000.000) * 121,642.698 

620 Summe „Brotgetreidepreisausgleich" 437,994.521 424,589.191 583,122.291 468,791.319 427,255.409 

621 Summe „Milchpreisausgleich" 1.572,773.500 1.664,519.000 1.852,236.581 1.870,604.140 1.793,271.4 38 

622 Summe „Preisausgleich für Schlacht-
tiere und tierische Produkte" 57,895.291 123,142.475 106,000.816 54,594.920 189,895.131 

625 Summe „Futtermittelpreisausgleich" 236,466.067 121~471.766 103,213.955 134,372.825 83,568.051 

62o-625 (Fondsprodukte) 2.305,129.379 2. 333,722.4 32 2.644,573.64 3 2.528,363.204 2.493,990.029 

62 Gesamtausgaben (inkl. Preisaus-
gleiche für Zucker, Mineralölwirt-
schc;tft, Düngemittel usw.) 2.655,244.736 2.547,012.059 2.839,246.403 2.726,636.207 2.642,172.913 

620-625, ohne Milch- und Brot-
getreidepreisstützung 1. 344,129. 379 1.235,334.242 1.492,507 .646 1.524,8_52.207 1.336,663.331 

""' ... * Schätzung; vgl. auch Diagramm 23. ~ 



~ 
TABELLE 32: Einnahmen aus der Agrarmarktor·dnung tJ 

~ 

Post 1967 1968 1969 1970 1971 

in Schilling 

Beispiele: 

Zweckgebundene Importausgleiche für 
Brotgetreide 20,801.155 18,200.549 20,846.575 21,552.903 2,507.467 

Zweckgebundene Importausgleiche für 
Milchprodukte 10,417.083 11,790.590 10,721.550 11,188.272 26,593.313 

Zweckgebundene Importausgleiche für 
Schlachttiere und tierische Produkte 32,962.642 28,376.792 35,333.262 l.07,922.565 35,019.212 * 
Zweckgebundene Preisausgleiche für 
Futtermittel l.89,124.919 90,595.709 72,217.719 26,021.118 22,508.051 

620 Summe „Brotgetreidepreisausgleich" 98,916.477 53,746.149 43,297.860 34'480.740 22,098.531 

621 Summe „Milchpreisausgleich" 295,417.083 299,790.590 338,144.130 336,615.413 309,487.197 

622 Summe „Preisausgleich für Schlacht-
tiere und tierische Produkte" 32,962.642 28,376.792 35,333.262 107,922.565 144,012.144 

625 Summe „Futtermittelpreisausgleich" l.89,449.501 90,599.709 72,217.719 26,021.118 22,508.051 

620-625 (Fondsprodukte) 616,745.703 472,513.240 488,992.971 505,039.836 498,105 .923 

62 Gesamteinnahmen 662,965 .913 528,818.027 520,840.363 540,482.095 537,606.441 

* Nur§ 40 des MOG. 



Bei der Gegenüberstellung der AUJSgaben und Einnahmen der Tabellen 31 und 32 
ergeben Slich hinsdchtldch der Fondisprodukte folgende Differenzbeträge: 

TABELLE 33: Die Salden aus der AgrarmarktordI11Ung 

1967 1968 1969 1970 1971 

in Schilling 

1.688,383.676 1.861,209.192 2.155,580.672 2.023,323.368 1.995,884.106 

D~es.e Beträge muß .der Staat im Endeffekt zuschiießen, um die jetzJ.g·e Konstruktion der 
Marktordnung bei den 1dre:i Fondsproduktgruppen aufrechtzuerhalten. 

Um e.ililJe be5'Sere Verg.J.eichbarkeit mH den staiatlichen Aufwendungen für die Markt
ordmmgen anderer Länder (vgl. Abschnitt 8) zu erreichen bzw. um geWi1ssie Relationen 
irri Hd.nbLick auf B·evölkerungs.zahl, Zahl der Erwerbstätig·en usw. zu schaffen, seien im 
folgenden einige Tabel1en angeführt. 

TABELLE 34: Verhältnis der Preis1ausgleiche für Fondsprodukte zum 
'Bruttonabionalprodukt * 

Jahr 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 ** 

* Zu laufenden Preisen (153, 5. 4) 

** Vorläufig 

saldiert 

0,59 
0,61 
0,64 
0,54 
0,48 

in% 

nicht saldiert 

0,81 
0,77 
0,79 
0,67 
0,60 

TABELLE 35: Verhältniis der Preilsa'UJSgleiche für Fondsprodukt.e zu den gesamten 
(ordentlichen und außerordentlichen) Budgetausgaben 

saldierter nicht saldierter 

Bundes
rechnungs
abschluß 

Bundes
voranschla~ 

* Q.: (35, 5. 253) 

Jahr 

1967 
1968 
1969 

1970 
1971 

Budgetausgaben * 
in Mill. 5 

80.150 
86.174 
9'.5-193 

101.293 
110.74~ 

2,10 
2,15 
'2,31 

1,99 
1,80 

Preisausgleich 
in% 

2,87 
2,70 
2,83 

2,49 
2,25 
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TABELLE 36: Verhältnis der g,esamten Preisausgleiche (<inkl. Zucker-, Düngemittel-, 
Mineralölprei1sausgleich usw.) zum Bruttonationalprodukt 

Jahr 

1967 
196B 
1969 
1970 
1971 

* Vorläufig 

% 

0,93 
o,B4 
o,B5 
0,72 
0,63 * 

Erhebliche Aussagekraft dürften auch die folg.enden TabelLen über die Beziehungen 
zum Wert" der Endproduktion ,der Landwirtschaft sowi.e zum Beitrag der Landwirtschaft 
zum Bruttonationalprodukt haben. 

a) 

*Vorläufig 

b) 

*Vorläufig 
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TABELLE 37: Verhältnis der Preisausgleiche für Fondsprodukte 

a) zum Wert der EndprodukHon der gesamten Landwirtschaft 
b) zum Wert der Endproduktion der Fondsproduhe 

Jahr 

1967 
196B 
1969 
1970 
1971 * 

Jahr 

196B 
1969 
1970 
1971 * 

saldiert 

6,1 
6,9 
7,6 
6,B 
6,7 

saldiert 

10,1 
10,9 

9,B 
9,4 

in% 

in% 

nicht saldiert 

BA 
B,6 

9A 
B,6 
BA 

nicht saldiert 

12,6 
13'4 
12,3 
11,7 



TABELLE 38: Verhältnis der Preisausgleiche für Fondsprodukte zum Beitrag der 
Landwirtschaft zum Bruttonationalprodukt (faufende Preis·e) 

Jahr 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

saldiert 

7,:~ 
8,5 
9)1 
7,8 
8,o 

in% 

nicht saldiert 

10,0 
10,6 
11,2 

9/7 
10,0 

Weiters sollen die saldierten und nicht saldierten Preisausgleiche für FondsprodUkte 
zur Bevölkerungszahl, zur Zahl der Erwerbstätig·en und zur Anzahl der landwirtschaft
lichen Betriebe in Relation gesetzt weroen. 

TABELLE 39: Verhältnis der Preisausgleiche für Fondsprodukte zur Bevölkerungszahl 

Schilling je Einwohner 

Jahr saldiert nicht saldiert 
-
1967 2;1,- ;15,-
1968 25;,- ;18,-
1969 292,- ;58,-
1970 273,- ;41,-
1971 268,- ;;5,-

Anm.: Die Werte für die Bevölkerungszahlen der Jahre 1967 bis 1970 wurden der Einfachheit 
:.halber nach den Ergebnissen der Volkszählungen der Jahre 1961 und 1971 (;5, S. 69) 
interpoliert. · 

TABELLE 40: Verhältnis der Preisausgleiche für Fondsprodukte zur Zahl 
der Erwerbs.tätigen 

Jahr 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Schilling je Erwerbstät~gem 

saldiert 

504,-
555,-
643,-
604,-
595,-

nicht saldiert 

688,-
696,-
789,-
754,-
744,-

Anm.: Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen für 1967, 1968, 1969 wurde anhand der Zahlen aus 
1965 und 1970 (;5, S. 144) arithmetisch gemittelt. 
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TABELLE 41: Verhältni·s der Preisausgleiche für Fondsprodukt.e zur Zahl der 
l.andwirtschaftliichen Betriebe 

Jahr 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 * 

Schilling je Betrieb 

saldiert 

4463,-
5005,-
5804,-
5498,-
5475,-

nicht saldiert 

6094,-
6226,-
7120,-
6871,-
6841,-

* Extrapoliert 

Anm.: Die Zahlen der Betriebe der Jahre 1967 bis 1969 wurden der Einfachheit halber nach 
den Ergebnissen der Betriebszählungen der Jahre 1960 bzw. 1970 (154, S. :527) inter
poliert. 

Exkurs: Neben den finanzpolitischen Aufwendungen wurden in letzter Zeit auch des öfteren 
die p r e i s politischen Aufwendungen diskutiert. Vgl. dazu u. a. STRECKER (150, 5. 275) 
sowie WEGGE und SCHAUB (151, 5. 4). Es geht dabei vor allem darum, welche Mehrausgaben 
die Konswnenten im Inland für administrierte Lebensmittelpreise tätigen müssen, die über 
dem Niveau des Weltmarktes liegen. Dieser Berechnungsmodus ist allerdings sehr proble
matisch, zumal die Weltmarktpreise durch Preissti.itzungen der Exportländer beträchtlich ver
fälscht sind. Würden hingegen a 11 e Länder auf den Freihandel übergehen, so wäre eine un
übersehbare Preisdynamik auf dem Weltmarkt zu erwarten. 
An dieser Stelle soll - mit den erwähnten ernsten Vorbehalten - verglichen werden, welche 
Differenzen zwischen dem Inlands- und dem Weltmarktpreis für Butter approximativ im 
Jahre 1971 .zu erwarten gewesen wären. Unter „Weltmarktpreis" (155, S. 8) sei hier neuseelän
dische Butter, ab Lager London, erwähnt. Die Umrechnung in österreichische Währungsein
heiten erfolgte nach den jeweiligen amtlichen Kursen (156, S. 666). Wie aus Diagramm 24 her
vorgeht, handelt es sich bei den 'Weltmarktpreisen um relativ labile Preise. So kostete 1971 
die Butter inklusive Frachtkosten nach Österreich 56 31.220 S/t (1970 nur 20.000 S/t). Legt man 
nun einen inländischen Butterabsatz im Jahre 1971 von 37.859 t (83, S. 90) zugrunde, so 
ergab sich eine Differenz zugunsten der neuseeländischen Butter in der Höhe von 387 Mill. S. 
Anderseits darf nicht verschwiegen werden, daß im Falle einer vollständigen Butterversor
gung aus dem Ausland mit Devisenaufwendungen von etwa 1200 Mill. S zu rechnen gewe
sen wäre. Das ist nicht nur im Hinblick auf rund 180.000 milchliefernde Landwirte wichtig, 
die bekanntlich gleichzeitig Kunden der österreichischen Industrie und des Gewerbes sind 57, 

sondern das ist auch erwähnenswert, weil tausende Arbeitsplätze in der milchverarbeitenden 
Industrie gesichert werden. 
Hinsichtlich der Substitution von inländischem Normalweizen durch ausländischen ergibt 
sich außerdem noch die Schwierigkeit des präzisen Qualitätsvergleiches 58• An dieser Stelle 
wird amerikanischer Hardwinter II, cif Rotterdam, angeführt; der Preis inkl. Fracht 
bis zur österreichischen Grenze belief sich 1971 auf 1850 S/t 59• Bei einem Normalweizen
bedarf (ohne Qualitäts- und Durumweizen) von jährlich etwa 264.000 t läßt sich - rein 
spekulativ - eine Differenz von rund 100 Mill. 5 zugunsten des ausländischen Weizens er-

56 Angaben über Frachtkosten: Information aus dem Bereich des ÖMOLK; zumeist 1,10 S/kg. 
57 Die Bruttoinvestitionen der österreichischen Land- und Forstwirtschaft an Traktoren und 

Landmaschinen betrugen im Jahre 1971 fast 6 Mrd. 5 (inkl. LKWs, Anhänger und Instand
haltungsarbeiten). Diese Summe entspricht wertmäßig etwa den gesamten Milcheinnahmen 
aller 180.000 Milchlieferanten! 

58 Die approximative Einstufung der Qualität beruht auf einer Information aus dem Bereich 
des Mühlenlabors. 

59 Information aus dem Bereich des Getreidewirtschaftsfonds: Frachtkosten Rotterdam bis 
zur österreichischen Grenze etwa 5 bis 6 US-$/t. 
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rechnen. Würde der gesamte Normalweizen aus dem Ausland bezogen werden, ergäben sich 
daraus Devisenaufwendungen von rund 488 Mill. S. Für Qualitätsweizen (171.000 t der Ernte 
1971) und Durumweizen (etwa 30.000 t) wären Devisen in der Höhe von 393 Mill. S bzw. 
70 Mill. S 00 erforderlich gewesen. Für Weizen insgesamt läßt sich ein Devisenbedarf von 
jährlich annähernd einer Milliarde Schilling errechnen. 
Durch die Außenhandelsprotektion wird zwar die Konsumentenrente verringert, doch dieser 
Abnahme steht auch ein Zuwachs an Produzentenrente und ein staatlicher Einnahmeneffekt 
gegenüber, soda'ß die volkswirtschaftlichen Kosten de facto wesentlich geringer zu beziffern 
sind, als auf den ersten Blick scheinen mag. 
Es gilt auch bei Weizen eine ähnliche Arbeitsplatztheorie wie bei Milch bzw. Butter, vor allem 
dann, wenn jemand aus obigen approximativen Berechnungen der inländischen Agrarpro
duktion Unrentabilität nach_weisen möchte. Des weiteren ist die neutralitätspolitische Absiche
rung durch eine ausreichende Inlandsproduktion in Erwägung zu ziehen, die u. U. politischen 
und wirtschaftlichen Druck verhindern kann (vgl. dazu die Praktiken auf dem Erdölmarkt). 

7.3 Resümee 

In diesem Abschnitt wurden die öffentlichen Ausgaben für Preisausgledche (ohne 
ß.erückisichtiJgung der 1eHektiv.en q:uantlitatiV1en s,ektoralen Zurechnung) sowie im Rahmen 
eines Exkurses einige Rechenbeispiele über den nominalen Auß.enhandelsschutz in Form 
der Differenz zwischen Inlands- und Weltmarktprei,sniveau wichtiger .Agrarprodukt.e 
ddiskiutiiert. D~e Hskald.schen Aufwendungen nehmen isdch nach ·de·r Saldiierung mit den 
zweckgebundenen Einnahmen nicht hesonders hoch aus, besonders wenn man ·sie zu 
div·ersen volkswirtschaftlichen Daten (Bruttonationalprodukt, Endproduktionswert u.ä.) 
in Relation setzt. 
Eine ß.eurt.eilung die1s·er staatlichen Aufwendungen i·st nicht möglich, wenn man die 
Zahlen isoliert betrachtet; e11st nach Prüfung des Nutzens des Marktordnungsgesetze.s 
für die ge·samte Bevölkerung ·kann ein Urteil möglich sein. Die quantd.f.izierbaren 
Elemente di1es,es Nutz.ens würden S·ehr wahrscheinlich von den nichtquant!i.fiz:ierbaren 
(dntangiblen) Elementen (Nutzen des MOG, .der nicht unmittelbar im Produktions·ertrag 
der Landwirtschaft bzw. in der Versor.gungspoUtik zum Ausdruck kommt) übertroffen 
we11den. Eine Quantifizierung die·s.es Nutzens war für di,e vorHeg.ende Arbeit nicht vor
gesehen 61 • Ansatzpunkte dafür sind in d.er Tabelle 37 enthalten; d.a11in kommt zum 
Ausdruck, daß das Verhältnis der staatlichen Preisausgleiche zum W·ert der End
produktion der Landwirtschaft bzw. der Fondsprodukte 11elativ gering ist (etw~ 6-9°/o 
bzw. 9-13°/o); auch die R·elation zwischen den Pr,e~sausgleichen und dem Beitrag· der 
Landw~rtschaft zum Bruttonationalprodukt ist mit knapp 10°/o nkht gerade imposant 
(Tabelle 38). Damit ist aUerding1s der Nutzen de·s MOG noch nicht quantifiziert. Auf
grund der q u a 1 i t a t i v ·e n B·eurteilung im Abschnitt 4 kann man zur Überzeugung 
gelang·en, daß trotz mancher Mängel in der Distribution ·die finanzpolitischen Auf
wendung.en für di.eses Marktordnungssystem (die Aufwendungen für das Markt
or.dnungs g e s e t z sind ja wesentl:ich g·eringer, da diesie·s mit den Beträgen der Milch
pr·eis- und Getre,idepreisstützung unmittelbar nichts zu tun hat!) nicht als untragbar 
bezeichnet werden können. Zudem ist zu bedenken, daß in den letzten Jahren (vgl. 
Tabelle 31 und 32) die finan:Zi.ellen Mittel aus dem Budget nominell in etwa auf 
gleichem Niv.eau g·ehalten wuI1den, was unter Berückisichtigung der lnflatd.on einen 
ständig·en Rückgang bedeut.et. Es i·st Jedoch zu beachten, .daß ddese Tendenz nicht so 
sehr auf die Konstruktion des MOG an sich, als vielmehr auf diie Absicht,en der wirt
schaftispolitischen Entscheidungsträg·er zurückzuführen tst. Damit drängt sich auto
mati-sch wieder die Frage auf, inwieweit Markt- und Preisordnung g.etr,ennrf: weroen 

60 Im Jahre 1971 galten für Durumweizen aus den USA außergewöhnlich günstige Fracht
konditionen. 

61 Eine solche wäre wegen ihres Umfanges ein eigenes Arbeitsprojekt wert. 
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können, wenn man vereinfachend „Marktordnungsgesetz" ·sagt (vgl. dazu Sei,te 15 ff.). 
Aus Tabelle 31 geht etwa hervor, daß die staatlichen Ausgaben für dieses System 
(ohne Preisordnung für Milch und Brotgetrcide) 1967-1971 1,2 bis 1,5 Mrd. S be
trugen. 

SpekuLatoiv wird die Betrachtung, wenn man die sogenannten preispo1iHschen Auf
wendungen berechnet. Wäre Österreich bei Agrarhauptprodukten in großem Umfang 
vom Ausland abhängig, wäre - bei allem Optimismus - unter Umständen politischer 
Druck nicht auszuschließen, was nicht· ohne Folgen auf d1e neutralitätspolitische Stel
lung Österreichs bleiben dürfte. 

E!i.n internationaler V·erg1eä.ch der Konsumentenbel.aistung hättie - unabhäng1ig vom 
methodischen Vorgehen und den mathematischen Ergebnissen - nur dann einen prak
tischen Wert für die Agrar- und Wirtschaft1spol4itik, wenn es als Bezugsgröße eine Land
wirtschaft gäbe, die mit für Produzenten und Konsumenten akzeptablen Preisen auf
warten könnte und ohne staatliche Hilfen auskäme. 

8 Marktordnungen anderer europäischer Staaten 

8.1 Schweiz 

8.1.1 Allgemeines über die Landwirtschaft der Schweiz 
(Vgl. 157) 

Die Schweiz ist flächenmäßig etwa halb so groß wie Österreich (die landwirtschaftliche 
Nutzfläche beträgt 55 6/0 der österreichischen) und hatte im Jahre 1970 rund 6,2 Mill. 
Einwohner. Damit war innerhalb eines Jahrzehnts eine Zunahme um etwa 15°/o zu ver
Z·ekhnen. Entgegengesetzt verlief die Entwicklung der landwirtschaftlichen Wohn
bevölkerung, die von 1900 bis 1960 um rund 37°/o abnahm. Im September 1965 betrug 
der Anteil der hauptberuflich in der Landwirtschaft beschäftigten Personen noch etwa 
80/o aller Berufstätigen. Die Volkszählung 1970 weist einen Anteil von 7°/o aus. Trotz 
der starken Bevölkerungszunahme einerseits und der Abnahme der _landwirtschaftlichen 
Bevölkerung anders·eiits verminderte sich der Selbstversorgungsgrad nicht. Er erreichte 
durchschnittlich gegen 600/o (in Österreiich etwa 83°/o). 

TABELLE 42: SelhstVlersorgungsgrad Schweiz-Österreich 

a) Schweiz b) Österreich 

Agrarprodukte 

Brotgetreide 

Konsummilch 
Käse 
Butter 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Schweinefleisch 

1955 

60 

99 
142 

82 
80 

97 

in % 

1969/70 

55 

99 
142 

71 
71 
90 
97 

1969/70 

in% 

Weizen 96 
Roggen 114 

101 

159 
105 
103 

88 
100 

Q.: (157, s. 12), (139, s. 95) 
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Neben der NahrungsmiUelprodukt.ion „Uefert" die Landwirtschaft al-s „wertvolle 
Nebenproduktion" Schutz und Pflege des ländlichen Raumes; das wfod von der Öffent
lichkeit in der Schweiz mehr und mehr an1erkannt. Vereinzelt werden auch schon Bewirt
schaftungszuschüssie 1gewährt. 

D~ Betriebsstruktur ist durch die große Zahl von Kleinbetrieben gekennzeichnet: Die 
LN je Betdeb betrug im Jahre l.969 durchschnittlich nur 7,8 ha. Im selben Jahr gab es 
rund l.49.000 Landwirtschaftsbetriebe; davon wurden etwa 88.ooo, d. s. 59°/o, von 
hauptberuflichen Landwirten geführt. Vor aHem im Berggebiet (Wallis) ·gibt es 
Gegenden, wo fast alle Bauern noch einer ander·en Arbeit nachgehen. Als agrar
politisches „Leitbild" gilt in der Schweiz der bäuerliche Familienbetrieb. Lediglich 
73 Betri·ebe bewirtschafteten l.969 mehr als l.oo ha LN. 

Rechtsgrundlagen und agrarpolitische Ziele (1571 S. 1.0) 

Als Grundlage für die Agrargesetzgebung dient die Bundesverfassung. Wichtigstes 
landwirtschaftliiches Gesetz auf Bundesebene ist das Landwirtschaftsgesetz aus dem 
Jahr·e 1951 {Österr·eich bekam ein solches erst im Jahr.e 1960). Es wurde in der Absicht 
erlassen, einen „gesunden Bauernstand und im Dienste ·der Landesversorgung eine 
leiistungsfähige Landwirtschaft zu erhalten und sie unter Wahrung der Interessen der 
schweizerischen Gesamtwirtschaft zu fördern". Es wird hervorgehoben, daß bei dessen 
Durchführung di.e „erschwerten Produktions- unid Lebensbedingung.en in den Berg
gebieten besonders zu berücksichtigen sind". 

Besonders zu unterstr·eichen ist noch das Getreidegesetz aus dem Jahre 1959, das 
bezweckt, die Landesversorgung mit Brotgetreide sicherzustellen, den inländischen 
Getreidebau zu fördern, dais einheiimi1Sche Mül1ereigewerbe zu erhalten und die Inter
essen der Verbraucher zu wahren (vgl. dazu Unterabschnitt 3.3). 

Im „Vierten LandwirtsChaftsbericht" aus 1969 (158, S. l.06) wird darauf hingewies·en, 
daß bei der Verfolgung des Zieles „einen gesunden Bauernstand und im Dienste der 
Landesversorgung eine l·ei.stungsfähiige Landwirtschaft zu .erhalten" ein „ vemünftig·er 
Kompromiß" zwischen den agrarwirtsch.aftlichen und den gesamtwä.rtschaftLichen Er-
fordernissen gefunden Werden mÜSS•e. InS'besondere zwischen . 

- „dem Streben der Landwirte nach einem gesicherten Einkommen sowie einem angemessenen 
gesellschaftlichen Status, 

- der Forderung der Verbraucher nach einer preisgünstigen Versorgung mit Nahrungsmit
teln und einer breiten Auswahlmöglichkeit, 

- der volkswirtschaftlich notwendigen Aufrechterhaltung des Außenhandels als Vorausset
zung für ein gesundes Wirtschaftswachstum sowie 

- dem· finanzpolitischen Erfordernis, die öffentlichen Mittel sparsam und entsprechend den 
gesamtwirtschaftlichen Prioritäten einzusetzen." 

Der Vergleich mit dem österreich·iischen Landwirtschaftsgesietz läßt wichtige Parallelen 
nicht v.edeugnen. Damit werden auch ähnliche Zä.·elkonflikte ev1dent, die in Form von 
Kompromi·ssen g.elöst werden sollten. 

8.1.2 Milchwirtschaft - Milchmarktordnung 

(Vgl. l.59, 5. 384 ff.; 160, 5. 28 ff.) 

Die Milchwirtschaft ist die Haupteinnahmsquelle der schweizerischen Landwirtschaft. 
Der Endrohertrag mit rund 8,8 Mrd. S (vgl. Osterreich: etwa 6 Mrd. S) beträgt rund 
ein Drittel der Bruttoagrarproduktion. Die Behörden sind bestrebt, die Milchproduktion 
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auf der inländischen Futterbasis zu gewährleisten und sie der Kapazität des Binnen
marktes und den Exportmöglichkeiten anzupas·sen. 

TABELLE 43: Entwicklung des Kuhbestandes und der Milchanlieferung 
(„Verkehrsmilchmenge") in der Schweiz 

Kühe in Anlieferung 
lahr 1000 Stück lahr in 1000 t 

1963 918 1962/63 2380 
1965 920 1964/65 2430 
1967 927,6 1966/67 2630 
1968 929,5 1967/68 2670 
1969 905 1968/69 2515 

1969/70 2575 

Q.: (160, 5. 28) 

Die Schweizer Landwirtschaft hat auf dem Milchmarkt auch mit Überschüssen zu 
kämpfen, was sogar so weit ging, daß im Jahre 1968 eine Milchkontingentierung er
wogen wurde. Wegen Durchführungsschwierigkeiiten entschlossen s:ich cU.e Behörden 
ab.er zur Maßnahme kräftiger Preisabschläge vom Erzeugerpreis. Dadurch konnte das 
Marktgleichgewicht annähernd wiederhergestellt we~den. Insofern sind die Probleme 
mit Österreich ähnlkh; wesentlich günstiger ist hingeg·en da1s Molkereisortiment und 
die Milchaußenhandelspolitik der Schweiz: Die nicht für die Selbstversorgung erforder
lichen Milchmengen werden nämlich in Form von hochwertigen Verarbeitungsprodukten 
(Hartkäse, Dauermilchwaren), die keine oder nur geringe Exportstützungen erfordern, 
ausgeführt. Rund 40°/o (!) der angelieferten Milch wird zu Kä·se verarbeitet, 55°/o der 
gesamten Käseproduktion exporti·ert. Die zur Deckung des Inlandsbedarfs notwen
digen Buttermengen werden zum Teil billig auf dem W.eltmarkt gekauft und an der 
Grenze dafür hohe Abschöpfungen eing·ehoben, die wiederum teilweise zur Export
stützung verwendet werden. Dadurch wird die Butt.er im Preis „hinaufg·eschleUJst". Das 
Recht zur Butter·einfuhr steht nur einer öffentlich-rechtlichen Genossenschaft, dem 
schweizerischen Butterlieferungsbureau („Butyra"), zu. 

TABELLE 44: Import- und Exportvergleiche bei Milchprodukten zwischen Osterreich und 
der Schweiz im Jahre 1969 

Land 

Österreich 
Schweiz 

Q.: (160, 5. 29) 
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Import 

Butter 

13.340 

Käse 

2.880 
16.283 

Butter 

in t 

1.844 
187 

Export 

Käse 

16.793 
46.884 

Trockenmilch 

20.657 
5.111 



Die Schweizer Käseexporte gehen vor allem in die EWG (zu etwa 80°/o), die einen 
begünstigten ZoUs.atz einräumt. 
Der Bundesrat setzt die an die Erzeuger zu zahlenden Basisprei5e - die Garantiepreise 
sdnd - fest; diese werden vom Butterühernahmspreis abgeleitet. Ein genossen5chaftlich 
aufgebauter Handelsv,erband (Zentralverband der Milcherzeuger) sorgt dafür, daß der 
Milchproduzent einen Milchpreis mindestens in der Höhe des Bas,i·spreis,es erzi.elt, und 
zwar im ganzen Land und ohne Rückisicht darauf, wie. die Mikh verwert·et wird (vgl. 
auch ·das Ausgleichssystem zwischen Trunk- und Werkmilch in Östierr·eich). Auch dte 
Handels·spannen werden vom Bundesrat festgelegt. Für die wichtigsten Käs.esorten, 
auf d-i-e rund 800/o der Käs,eproduktion entfallen, besteht eine AnHeferungsverpflichtung 
an den schweizerischen Kä·sehändlerverband (USF). Aufgrund eim:?r privaten überein
kunft sind die dem Verband angeschlos-senen Großhänd1er verpflicht,et, diese An
lieferung·en zu einem auf den Grundpr0e,is für Milch und die Verarbeitungskosten be
zogenen Preis zu übernehmen. Verluste aus Verkäufen von Käs,e werden hauptsächlich 
vom Bund getragen. 
Der Kauf von Butt.er zu einem dem Basispreis der Milch entsprechenden Pr,eia wird 
durch das schweizerische ButterHeferungsbur·eau garanti-ert, das verpflichtet ist, joeigliche 
Menge an einheimischer Butt.er, die die Verarbeitungsstellen nicht auf dem Markt ab
setzen konnten, aufzukaufen und zu lag•ern. Die vom Bundesrat festge 1setzten Verkaufs
sä•tze sind niedrig,er als der Koste.npr.eis für einheimische Butter, die daheT mit Vierliust 
übernommen wird. Dieser Verlust wird er·stens durch die von der Butyra auf Import
butter erhobene Abgahe und zweiten5 durch Bundeszuschüsse kompensiert (160, S. 386). 

Damit auch die Landwirte einen Teil des bei der Vermarktung von Molk0ereiprodukten 
entstandenen Verlustes tragen, wfod von dem erwähnten Basispreis ·ein Teil zurück
behalten („Rückbehalt" oder „Sicherst0ellung0shetrag"). Dieser Abzug vom Erzeuger
preis di·ent der Produktionsorienti.erung uind wird vorn Bund je nach V0e!"sorgungslage 
variiert (vgl. Kris.engroschen in Öst·erfteich). 
Seit dem Jahre 1962 sind die ersten 8000 kg Milch, die der Landwirt abliefert, abgaben
frei. Zweck dieser Maßnahme ist d~e Unterstützung kleinerer Betriebe, die ihre Produk
tion nicht so leicht umstellen können und in den Berggebieten besonders häufig Slind. 
Im Wallis und im Te·ssin ist d.er Proz.entsatz abzugsfreier Milch besonders hoch. Zu 
c:Heser Maßnahme vergl,eiche auch Unterkapit·eJ 5.2.3.2. Da·s Syst·em der Qualitäts
bezahlung ist charakterisd.ert durch uinrerschiedldche Beurteilung, je nach Verwertungs
art, d. h. getrennt für Konsum-, Industrie- und Zentrifugiiermilch eiinerseit:s und für 
Käser·eimilch anders-edts. Eine Vereinheitlichung wird allierdings angestrebt. Es gibt drei 
Qualitätsklas·sen; über 90°/o der ang0eHefert.en RohmHch wird als Gütekla1s•s·e 1 ein
g.estuft. Die Preisabzüge erfolgen über ein Punktesystem. 
Wie in ÖSterr-eich besteht für die Bauern eine Anldeferungspflicht ·an die angestammten 
Be- und Verarbeitungsbetriebe. Die regionalen Milchverbände entscheiden über die 
Einzugsgebiet0e; eine Abs.atzr·egelung gibt es hingegen nicht. 
Wie schon festgehalten wurde, entscheidet da·s Milchproduktsortiment über die Höhe 
der Verwertung·sv0erluste. Aus diesem Grunde wurden verschiedene P r i o r i t ä t s -
stufen im Hinblick auf dde Art der Milchv0erwertung entwickelt (160, S. 48): 
Stuf.e 1: (verlustfreie bzw. fast verlustfreie Stufe): Konsummilch, Joghurt, Rahm, 

Dauermilchwaren, Weichkäse, Frischmilch, Spezialitäten. 
Stufe 2: Hier geht es u. a. darum, eine möglichst große Käs·eproduktion zu erreichen 62• 

Stufe 3: Hier wird die restliche Milch eingereiht, die verbuttert wird. 

62 Seit etwa drei Jahren wird eine gezielte Produktionslenkung bei der Käseerzeugung vor
genommen. 
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Auf der Molkereistufe treten ähnliche Strukturprobleme zutage wie in Österreich, 
besonders wa.s die Käsereien betrifft (160, S. 49). 

Zusammenfass.end ist festzuhalten, daß die Schweizer Milchwirtschaft ähnliche Pro
bleme hat wie sie in Österreich auftreten. Überschüsse, Preisabschläge für die Erzeuger, 
staatliche Zuschüsse in unterschiedlicher Höhe zur Überschußverwertung, striaffe 
Reglementierung auf allen Vermarktungs-stufen und Strukturschwächen in der Be- und 
Verarbeitungsindustrie sind dafür charakteriisti•sch (vgl. auch Kapitel 8.1.5). 

8.1.3 Getreidewirtschaft - Getreidemarktordnung 

(Vgl. 159, S. 391ff.;160, S. 90 ff.) 

Die Situation auf dem Brotgetrei.desektor ist gekennzeichnet durch einen sehr geringen 
Versorgungsant·eil aus dem Inland. Wie aus Tabelle 42 hervorgeht, beträgt der Selbst
versorgungsgrad nur knapp über 50°/o. Diese Tatsache ist auf die reLativ ungünstJgen 
kLimabischen und topographischen Verhältnisse zurückzuführen, die einen ausgedehnten 
Weiz•ena.nbiau nicht gestatten. Aufgrund dieser gering.en Versorgungsdeckung aus der 
einheimi·schen Produktion wird in der Schweiz die Getr·eidewirtschaft vor allem im 
Lichte der Landesverteidigung gesehen und entsprechend geföpdert bzw. unterstützt. 
Die Import·e in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre beHef.en sich im groben Durch
schnitt auf 400.000 t/J ahr und betriafen vor aUem hochwertigen W•eizen, um die ge
wünschte Mehlqualität sicherzustellen. 

Die Brot g et r e i de marktordnung läuft auf eine rigorose Bewirtschaftung hinaus. 
Die Inlandserzeugung wird durch den Staat zu einem Garantiepreis aufgekauft, Handel 
und Mühlen werden vom Bund kontrolliert, die Vorratshaltung ist ge1s·etz1ich gereg•elt 
(160, S. 91). Der Brotgetreideimport ist zwar kein staatliches Monopol mehr, doch 
erfolgt er aus"Schließlich über Bewiilligung der •schweizerischen Genossenschaft für 
Getreide und Futtermittel (GGF). Das Importgetreide wird durch einen Beitrag belastet, 
der zur Deckung der Lagerhaltungskosten verwendet wird. Ein „Mühl•enausgleich" 
zwischen Weizen und Roggen findet - im Gegensatz zu Österreich - nicht mehr statt. 
Der Bund bzw. die Getreideverwaltung übernehm;en vom Bauern durch Vermittlung der 
Ortsgetreidestellen das Brotgetreide. Der Staat setzt jährlich sowohl die übernahms
preise al·s auch die Verkaufspreise für das übernommene Getreide einheitlich für das 
ganze Land fost. 

Es gibt Qualitätszu- und -abschlägie. So ist etwa Weizen in vier Qualitätsklas.gen ein
geit>eiilt. Für das aus Berggebieten stammende BrotgetreLde werden „Bergzuschläge" 
gewährt, die mit Zunahme der Seehöhe st·eigen. Die Erz.euger müs·sen einen Teil ihres 
Getrekles für die SelbstversoPgung zurückbehalten; dafür wird eine Mahlprämie 
gewährt. 
Wie schon erwähnt, ist der Handel mit Brotgetreide der Aufs~cht des Staates unters:t>ellt; 
aber auch die Mühlen unterliegen einer öffentlichen Kontrolle. Sie haben genaue Auf
zeichnungen bzw. Nachweise zu führen (vgl. dazu § 31 des öst.erreichischen Marktord
nung•sgesetzes, wo ähnLiche Verpflichtungen festgelegt sind). Aus Neutralität>süber
iegungen sollen di·e Mühlen br·eitgestreut im Land erhalten werden. Einen staatlichen 
Transportkostenausgleich für Mehl und Brot gibt es nicht generell, sondern nur für die 
Bewohner von Gehirgs.gegenden; die ß.eträge, die dafür aufgewendet werden, sind aber 
gering. Die Pr·eisregelung für Brot und Mehl wurde im Jahre 1960 aufgehoben. Somit 
sind die Brotpreise auch verschiieden, je nach Gegend und Verkaufsorganisation. Bei 
„ungerechtfertigter" Überschreitung der Gest·ehungskost<en kann der Staat (oder der 
Kanton) Höchstpreise festsetzen. 
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Di.e Produktion von Futter g et r e !i. d .e i•st ·sehr g-ering (über 800/o werden impor
tiiert!) und wird durch ein System von Erzeugerprämien gestützt, ·die den Produzenten 
von Gerste, Hafer, Mais u. a. g•ewährt werden. Dies·e Prämien best·ehen aus einem 
Grundbetrag, ·der in de'l' Hochebene bezahlt wird, und aus Zuschlägen für ß.erggehiete 
oder das Hügelland. Bei lmportfutterg·etreide wer.den Prieisaufschläge vorgenommen, 
wobei di..e Zahlung über die GGF abg1ewickelt wird, die das Importmonopol innehat. 
Ansonsten i!St der Verkehr mit Futt.ermitteln frei und nicht ger•eg.elt. 

Vorrats h a 1 tun g (160, S. 97): Da·s Getre~degie1setz aus .dem Jahre 1959 untier
sche.i.det zwischen dem ständig zu halten.den Grundvorrat von 100.000 t und einem Zu
satzvorrat, den der Staat j·e nach internationaler Lage bestimmt. Er beträgt derz.eiit im 
J·a!hr,esmittel ungefähr 300.000 t. Beide1s zuis.ammen entspricht eillJem Achtmonats,.. 
bedarf. Vom Grundvorrat ·sind 50°/o von der Getr•eideV1erwaJtung zu lagern; di1e ander.e 
Hälfte muß unentgeltlich von den Hanid•elsmühlien gelagert werden, wobei die Getredde
verwaltung Eigentümerin bleibt. Der Zusatzvorrat wird wie folgt gelagert: 156.000 t 
durch die Handelsmühlen, 7 4.000 t durch die Getreddehändler und 80.000 t dUTch die 
Getreideverwaltung (letzter0er Anteil schwankt zeitlich wegen d·er Ernten sehr stark). 
A:nLegung und Verwaltung .des Zuisatzvorriatie1s werden nach .e.i:nihei·tldchen Verträigien mit 
der Getreideverwaltung geJ:1egelt, zu deren Abschluß di•e Müller und Händler V·erpflicht.et 
sind. Die Kosten des Zusatzvorrat.es weriden über eine gemeinsame Kass·e von .diesen 
dr1ei Int1er1essengruppen g1etraigen; die1s0e wird aus einer Abgabe auf di0e Einfuhr und auf 
die Verarbeitung von in- und ausländischem Brotg·etredde gespeist. 

Di·e Finanz,ierung in der Getreidewirtschaft geht so vor sich, daß der Bund den Verlust 
bei der Übernahme des Inlandsg·etr.eid.e·s (Stützung des Produzent.enpr1eise.s) trägt. 1969 
beJief ·sich der Abgang auf 650 Mill. S (160, S. 98). Näheries zu den Kosten der Getr·eide
marktordnung dm weJteren Sinne si·ehe auch Kapitel 8.1.5. 

Aus den obigen Ausführungen kommt man zu dem Schluß, daß die Probleme in der 
Schweizer Getr0eidewirtschaft anders gelag·ert · sind als in Östeneich. Auf dem Brot
getre1ide·s·ektor besteht großer Importbedarf; bei Futter·getriei•de ist das Manko noch 
vi.el krasser (157, S. 46). Aus dies1en und neutra1itätspolitischen Erwägung.en wil"d auch 
eine Vorratshaltung durchgieführt, dte für Kriisenz·eit·en Vorsorg.e tJ:1effen soll. FinanzieUe 
Mittel für eine Überschußv.erwertung brauchen somit nicht in Anspruch genommen zu 
w.erd.en. In Ö.sterreich denkt man an eine UmJ.enkung der Produktion (etwa von Brot
auf Futtoergetretde oder gar auf Ölfrüchte), in der Schweiz dag.egen werden Anbauprä
mien gewährt, um den bishrerigen Selbstversorgungsgrad überhaupt halten zu können. 
In einem aUerdings weisen beide Marktordnungen ähnliche Züge auf: beide sind straff 
organisi1ert und reglementiert. Di·e eine, um einen Prei•szusammenbruch durch die Über
produkbion zu verhindern, dte andere, um mit aUer Kraft einen möglichst hohen Ver
sorgungsanteil aus dem Inland zu erreJchen und Vorsorge für Kriisenzeiten zu treffen. 

8.1.4 Viehwirtschaft - Viehmarktordnung 
(Rinder, Kälber, Schweine; vgl. 159, S. 390; 160, S. 70 ff.) 

Der Endrohertrag aus der Rinder- und Schweinemast ist mit etwas mehr als 0eh'1.em 
Drfüel des Ge•samtrohertrages fast ebenso hoch wi•e .der aus der Milchproduktion. Im 
Gegensatz zu Österreich best·eht ein relativ hoher Importbedarf, der rund 200/o des Ver
briauchs he·t·rägt. Die Schweilnrefleri.1schver1sorgu111Jg kann :aurs diem Inland fust giewähr1l1ei1st•et 
werden. Di·e Exporte von SchJ.achtvi·eh sind unbedeutend. 

Nach der Schlachtviehv.erordnung aus dem Jahre 1953 zur Reg·elung des Schlachtvieh
markte•s und der Fleischversorgung muß der Bundesrat für di.e verschiedenen Klassen 
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und Kategorien von Mastvieh (Rinder, Kälber, Schweine, Schafe) Erzeuger r ich t -
p r e i s e festsetzen. Die Genossenschaft der schweiz.er<l:schien Mastvieh- und Fleisch
lieferanten (GSF), die die Interessen der Erzeuger, der Händ1er und der Importeure 
wahrnimmt, sorgt dafür, daß die Marktpreise ·sich innerhalb der festgesetzten Richt
grenzen halten. Bei Absinken unter eine gewiss.e Preisgrenze wiro interveniert (vgl. § 4 
des österreichischen Landwirtschaftsgesetzes, wo ähnliche Möglichkeiten für den Staat 
dargelegt sind). 

Di.e Importe be.i Schlachtrindern, -kälbern und -schweinen s1ind kontingentiert, wobei 
den Handelsabkommen und den Inter,essen der nichtlandwirtschaftlichen Wirtschafts
bereiche Rechnung getragen wird. AUe grundlegenden Entscheidungen bezüglich der 
Überschußverwertung usw. trifft das Hdgenössii·sche Volkswirt>schaftsdeparrement 
(EVD). Auch über die Einfuhr entscheidet diese Institution, die einem Ministerium in 
Österreich entspricht. Die Importeure müssen Beiträge in einen Rücklagenfonds zahlen, 
der für die Beschleunigung des Abs.atzes von Überschüssen angelegt wurde. Die Impor
teure müssen auch eventuelle Überschußmengen aus der inländischen Erzeugung über
nehmen, wenn ein solcher Schritt zur Erhaltung des Preises innerhalb der Richtpreis
grienzien erforderlich ist. Die Kosten dafür wenden vor alLem durch die gesetzliichen Mit
gliedsbeiträg·e und die Erlöse aus dem Verkauf von Vieh und durch Rückgriffe auf 
den Rücklagenfonds bestritten. Der Bund g.ewährt hiefür keine Subventionen (eine 
überproduktion zeichnet sich erst bei der Schlachtschweineproduktion ab). 

Für das Großschlachtvieh organisiert die GSF dem ·schweizerischen Viehproduzenten
verband jährlich etwa 1400 Märkte. Die Produzenten können ihre Tiere zum Auftrieb 
anmelden und geni1eßen dann eine Absatz- und Pr·eissicherung zu den jeweils g1elten
den Obernahmspreisen, sofern sie im freien Handel keinen Abnehmer finden. Darüber 
hinaus gibt es noch fast 700 traditfoneUe Kälbermärktie, di1e von .der GSF überwacht 
werden. Die Organisierung von solchen Märkten ist .insofern wichtig, als di.e enge 
Verflechtung der ProduktioThS- und Konsumzentren eine sehr schlechte Markttranspa
r·enz bedingt. In den Stäidten gibt es keine Großmärkte für Schlachtvi·eh für den Fleisch
großhandel. Das Angebot an Schweinen wird auf den Märkten kaum sächtbar. Größere 
Schweineproduzenten und Großaufkäufer wickeln ihre Geschäft,e wöchentlkh in Luzern 
und einigen anderen Städten auf sogenannten SchweinebÖI"$·en ab (160, S. 78). 

Der Vergl,eich mit Österreiich zeigt im Endeffekt, daß beide Marktordnungen relaitiiv 
locker organisiert sind und pr·ivatwiirtschaftliche Initi.ativen wesentlich stärker in Er
scheimmg tr·eten als bei Milch und Getreide. Der Ansatzpunkt für E1ingriffe er·streckt 
skh vor allem auf die Großhand:eLs·stuf.e, nicht jedoch bis in den Detailhandel wie etwa 
bei den anderen Fondsprodukten. Es ist allerdings auch der s.ehr unterschiedliche Selbst
versorgung·sgrad beider Länder bei Riindfl.eisch zu beacht.en (vgl. Tabelle 42); daraus 
ergeben sich auch andere Probleme. Im Hinblick auf den f>elativ hohen Importbedarf 
wird in der Schweiz als agrarpo1itisches Ziel angest11ebt, in den nächsten Jahren jährlich 
20.000 Stück QuaHtätsschlachtvieh mehr zu produzieren (160, S. 80). Österr,eiich im
portiert hingegen nur Verarbeitungsrindfleisch; Qualitätsrinder werden in größeren 
Mengen exportiert. Die Preiist·endenz auf dem schweiz,eri,schen Schlachtrindermarkt ist 
sowohl auf Erzeuger- al·s auch auf Verbraucherstufe steigend. Über die „Kost1en" bzw. 
die sta·atHchen Zuschüs·s.e wird im folgenden Kapitel diskutiert. 

8.1.5 Öffentliche Aufwendungen für die Marktordnungen - Resümee 

Wi·e aus dem Vierten Landwirtschaftsbericht des Bundesrates (158, S. 166) hervorgeht, 
belief.en sich Ende der sechziger Jahre die öffentlichen Aufwendungen für die erörterten 
Marktordnungen (im weitesten Sinne) auf folg·ende Summen: 
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TABELLE 45: Bruttoaufwendungen des Bundes zur Sicherung der Landesversorgung, 
der Einkommen und Pr-eise sowie zur Verbi.Lligung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

in der Schweiz 

1966 1967 1968 1969 * 
Bereich 

in Mill. S ** 

1. Butterverwertung 408,8 548,8 1336,5 928,9 
2. Käseverwertung 597,2 605,5 904,8 717,7 
3. Anbauprämien für Futtergetreide 124,1 111,1. 130,2 211,8 

4· Förderung des Viehabsatzes 75,8 77,5 111,5 117,7 
5. Verwertung von Dauermilchwaren 14,8 18,9 110,4 152,2 
6. Zuschüsse an die Kosten der 

Aushilfsmilch 12,0 10,3 12,1 13,2 
7. Ausmerzaktion zur Milchmarkt-

entlastung - - .51,6 83,0 
8. Kostenbeitrag an die Rindviehhalter 

in Berggebieten 222,5 221,1 261,3 255,8 

9· Getreidemahlpr ämien 67,8 61,0 57,:; 59,3 
10. Oberpreis auf Inlandsgetreide 556,1 605'4 515,0 650,6 

Summe von 1 bis 10 2079,1 2259,6 3490,7 3190,2 
Anteil am Bruttonationalprodukt 
(zu laufenden Pr~isen) *** 0,54% o,550/o 0,78% 0,65% 

in Mill. S 

Totalbruttoaufwendungen zur Sicherung 
der Landesversorgung (jedoch ohne 
technische Förderung der Landwirtschaft 
und ohne Sozialaufwendungen) 2417,6 2683,5 4057,8 3721,1 
Anteil ~m Bruttonatfonalprodukt 
(zu laufenden Preisen) *** 0,63% 0,65°/o 0,92% 0,76% 

* Für dieses Jahr vgl. LENZ-5CHULTES (160, 5. 17, 56 ff., 98). Daraus geht deutlich hervor, 
daß die Kosten für die Butter- und Käseverwertung reduziert werden konnten. Dies 
dürfte auf die Butter-Käse-Produktionsprogramme zurückzuführen sein. 

** Umrechnung: 1 sFr. = 6,o S. 
*** Die Werte für das BNP wurden aus den Dollarwerten zu den jeweiligen Kursen in ö.5. 

umgerechnet (35, 5. 14, Internationale Übersichten). 

In den Jahren 1966, 1967, 1968 unid 1969 ergaben ·sich je Kopf ·der Bevölkerung folg~nde 
Aufwendungen: 350 (407), 374 (445), 569 (661) und 512 (597) S, be11echnet nach dN 
Summe aus 1 bis 10 bzw. nach den Totalbrutto:wfwendung·en. In bedden Fällen li•egen 
diese Relativzahlen höher a1s iin Ost.erreich (Y.gl. Untel'labschnitt 7.2, Tab. 39). Pro 
Landwirtschaftsbetrieb entfallen: 13.158 (15.301), 14.484 (17.201), 22.666 (26.349) und 
20.988 (24.480) S. Diese V1erhältniszahlren liegien etwa dreimal so hoch wie in Östenekh 
(vgl. KapHel 7.2, Tab. 41). Di·e Aufwendungen in den genannten Jahren verhalten sich 
zu den Endroherträigen ·der Schweizer Laind.wirtschaft folgendermaßen: 8,7 (10,1), 8,9 
(10,5), 13,8 (16,1) und 12,6 (14,8) Prozent. Im J.ahPe 1969 betrugen die Aufwendungen 
für die Produkte Milch, Getreide und Fleisch (Rind- und Schweinefleisch) etwa 16°/o 
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des Endrohertrag1es dieser Produkte (vgl. dazu die österneich~schen Reliabivzahlien in der 
Tab. 37. Die Aufwendungen in Östierreich sind demnach in dieser Relation g1es:ehen 
rui1edrig.er). 

DJes.en Ausgaben stehen folgende Einnahmen gegenüber (158, S. 167): 

TABELLE 46: Einnahmen aus den ·schweiz,er:iiSchen Marktordnungen 

1966 1967 1968 1969 * 
Bereich 

in Mill. S 

1. Preiszuschläge auf Futtermittel 240,8 299,6 506,1 674,8 
2. Abgabe auf Importbutter 129,9 51,8 - 187,1 

3· Preiszuschlag auf Magermilchpulver 2,1 14,2 1,5 12,5 

4. Preiszuschlag auf Rahm und Rahm-
pul ver 4,5 7,2 4,9 2,1 

5· Preiszuschläge auf Import-
kondensmilch 18,5 16,2 19,7 24,5 

6. Abgabe auf Konsummilch 1,8 

7· Abgabe auf Rahm 35,1 36,6 39,4 41,5 

Summe aus 1 bis 7 432,7 425,6 571,6 942,5 

Totalrechnung der Abteilung Land-
wirtschaft 729,8 897,8 1410,6 1840,9 

·~ Vgl. Fußnote zu Tabelle 45. 

DJe Trennung der Ausgaben und Einnahmen für Milch, Milchprodukte, Getreide und 
Rind- sowi.e Schweinefleisch wurde deshalb vorgenommen, um zumindest größenord
nungsmäßig eine Vergleichsbasis für österr.eidüsche Verhältniss·e zu erlangen (vgl. dazu 
Abschnitt 7). 

Ein Vergleich ohne Einschränkungen und Vorbeha.lte i·st kaum möglich; das wird dar
aus ersichtlich, daß erstens die Budgetierung etwais anders vor s1ich geht, zweitens di·e 
Zuordnung der Einzelposten oft nicht kongruent i,st und dritt.ens di·e Bezugsjahre dif
ferieren. Des weiteren s1nd die Einnahmen mehr oder minder stark zweckgebunden. 
Aus 1die1sien Gründen können die angeführten Datien nur ai1s grobe Richtliinie gelten. 

Laut TabeUe 45 und 46 ergeben sich in den Jahr·en 1966, 1967, 1968 und 1969 Sald.2n 
von 1.687,8 Mill. S, 1.785,7 Mill. S, 2.647,2 Mill. S und 1.880,2 Mill. S, die der Bund 
netto zuschi·eßen mußte. 

Di·ese Zahlen zeig·en, daß auch die Schweiz r·elativ hohe Summen öffentlicher Gelder auf
wenden muß, um das Marktordnungssystem miit seinen agrarpol,itisch2n Ziels12tzungen 
aufrechterhalten zu können. Wie erwähnt, b21st.eht beii Getreide ein v•erhältnismäßig 
geringer S.elhstversorgungsgraid von knapp über 50°/o; bei FuttergetreJd.e ist er noch 
wesentlich niedriger. Dies.e Problematik hat zwei Seiten: Einerseits besteht dadurch 
die Chance, billiges Getreide auf dem Weltmarkt einzukaufen. AuiS Rücksicht auf die 
inländischen Produz·enten wird jedoch eine Abschöpfung vorgenommen (vgl. Tab. 46); 
die Einnahmen daraus entla,sten den Bundeshaushalt und stehen für andere Agrarver
wertungsmaßnahmen zur V,erfügung. Diesie Mög.Hchkeit gibt es in Ö·stierr-eich kaum 
mehr (früher war dies durch umfangreiche Futtergetreideimport.e auch mögldch). E1in 
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ÜberschußproMem. bei Getreide besteht also in der Schweiz nicht. Anderseits ergibt sich 
aJber aus dem .nliied.rig.en 5elibsrt:verisorgunigsigrad diie Notwendigkeit, Anbauprämien für 
Futtergetreide zu g·ewähren, um eine g·ewiss.e Mindestversorgung für die Veredlung·s
wirtschaft zu sichern. Darüber hinaus zwingt die mangelnde Eignung des Landes für 
den Getreidebau zur Anlegung größer.er Getreidevorratslag.er, deren Finanzierung eben
falls zum Teil auf Kosten des Staates geht. 
Auf dem S.ektor Milchwirtschaft best·ehen hing1egen ähnlti.che Probleme wie in Österreich. 
Der Überproduktion zu Ende der s•echziger Jahre mußte mit r.eJativ ·starken Preisab
schlägen betim Eriz1eugerpre&s be~egnet w1erden, um .den Schvitt zur Mengenriegu11erung zu 
vermeiden. Das Milchverarbeitungsprogramm der Molkereiwirtschaft hat wesentlich 
dazu beigetragen, die öffentlichen Aufwendungen zur Überschußverwertung zu redu
z1erien. 
Hins-ichtlich der Preispolitik weist der Vierte Landwirtschaftsbericht (158, S. 146) dar
auf hin, daß da1s Ziel des „paritätiisch·en Einkommens" gelt.e, .doch der Agrarschutz nicht 
so weit gehen dürfe, daß die Agrarpreü.se gleichsam automatisch zur Erfüllung des 
Paritätslohnanspruchs angehohen werden könnten, weil nämlich ·in Über.einstimmung 
mit Artikel 18 des Landwirtschaftsg·es.etz·e·s die „unerläßlich·e Steuerungsfunktion der 
P:riei·s·e beachtet werden muß". Dabei wirid auf den Nachteil aufmerksam gemacht, den 
die Landwirtschaft selbst aus dem Phänomen .der Überproduktion auf sich zi·eht. Im 
erwähnt·en Bericht wird sodann zur „bestmöglichen Vierw.irklichung des einkommens
poliHschen Zi1el1es" auf folgende Ergänzungsmaßniahmen zur Preispolitik hingewiesen: 
a) überschußverwertung zur Verhinderung von Prei·szusammenbrüchen, die alleroings 
nicht den Charakt.er von Dauermaßnahmen annehmen dürfte, b) Beschränkung der 
Pr.ei•sgaranHe auf eine bestimmte Produktionsmengie, c) Dhiekte Einkommemübertra
gung•en, soforn das Einkommenszi.el über di·e Prei1sp0Litik nicht erreicht wird, d) Markt
politische Maßnahmen in Form von Absatzförderung, Werbung usw. 
Bezüglich der Agrarpiieisstützung besteht in der Schweiz ein Mischsystem (158, S. 148). 
Di1e Kosten der Preis·stützung werden zwisch·en Bund und Konsumenten geteilt. Der 
Bund trägt die Kosten bei den Agrarprodukten aUei..n, die der Konsument im wesent
lichen zu Weltmarktpreisen erhält und dier Hskus .die DiHerenz zwiiSchen dem Erzeuger
prei•s und dem niedrigeren Importpl'lets deckt; dies trifft beispieliswei:se zu bei Brot
getr.eide und weitgehend auch bei Zucker. Der Bund kommt f.erner, zusammen mit den 
Erzeugern, für d1e V.erbilHgung von Butter und anderen Nahrungsmitteln auf. Der Ver
braucher wird bei j-enen Produkt.en bei-astet, bei denen ·der Schutz der Inlandsproduk~ · 
tion durch eine Grenzabgabe (Butter, Kä1s.e, Her) oder durch eine meng·enmäßtge Be
schränkung der Importe (fl.etsch) bewerkstelliigt wiro. Daß die Erhaltung der Schweiz1er 
Landwirts'chaft Geld kost.en darf - ·so heißt es im Vierten Landwirtschaftsbericht auJ.S 
1969 weiber - · wird im allgemeinen anerkannt. IndeS'sei:t_ müs·S>e die „ger·echte und 
zweckmäßige Aufteilung der Kosten" auf Staatsetat einerseits und Konsumenten .ander
seits noch gründlicher überdacht und allenfalls neu geregelt werden. 

8.2 Dänemark 

8.2.1 Allgemeines über die Landwirtschaft Dänemarks 
(Vgl. 159, S. 187 ff.; 160, S. 107 ff.; 161, S. 3-25; 162, S. 2 ff.; 163, S. 70 ff.) 

Seit 1. L 1973 ist Dänemark Mitglied der . Europäischen Gemeinschaft, wodurch grund
legende Änderungen im Marktordnungs·sY'srem ,erforderlich waren (sind). Al·s Gegen
stück dazu soll aber hier dais 1altie System analysiert werden. 
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Dänemark ist etwas mehr als halb so groß wrie Ö sterreich; seine landwirtschaftliche 
Nutzfläche beträgt rund drei V·iertel j,ener un'S.eres Landes. Die topogI1aphischen und kl~ma
tischen Y.erhältn1s-se in diesem land sind wesentlich günstiger; dies wirkt s<ich nicht nur 
auf .d1e B0id•e1nnutzung, sondern a1uch auf die Stallhaltung~dauer des Viehs aus, wodurch 
sich andere Produktfonskostenverhältnis1s1e ergeben. Hinsicht1ich des Außenhandels 
wi11d dj·e wirtschaftlriche Entwicklung Dänemarks stark von der Landwirtschaft beein
flußt. Im Durchschnitt der Jahre 1966-1968 entfo.e1en allein fa st 43°/o des däni·schen 
Exports auf Agrarerzeugni sse 63, 1959-1961 war der Ant.eil mit 57,3°/o noch höher. Der 
Agra11import i1s t vergleichsweise viel gering·er, denn er hetmg 1966-1968 nm knapp 
16°/o des Gesamt-imports. 

Betrachtet man hingegen den Beitrag zum Bruttonationalprodukt, so erkennt man auch 
in id1es·em Land den immer geringer werdenden Bieitmg .der Landwirtschaft. 

TABELLE 47: Anteil der däniiSchen Landwirtschaft am Bruttonationalprodukt 
zu Faktorkosten 

1958 1962 1965 

in% 

Landwirtschaft 14,2 11,0 9,6 
(Gartenbau, Forstwirtschaft, 
Fischerei) 1,8 1,6 1,5 

Q.: (161, 5. 2) 

1967 

7,9 

1,2 

Der g.esamt·e Arheitskräftebestand .der dänischen Landwirtschaft betrug 1960 300.000, 
im Jahre 1969 dagegen nur mehr 170.000. Mit di·es.er ra•schen Abnahme des landwirt
schaftlichen ArbeitskräftepotentiaJ.s ging ein Mechani.sierungosboom ·einher, der auch 
die Strukturverbesserung stark be·edn.flußt.e. Im Zeitraum 1951-1967 V·erntin.derte sich 
die Zahl der Betriebe um mehr a.ls die Hälfte ( !) . Im Jahre 1969 gab es nur mehr 
146.000 Betriebe, wobei von 1950 auf 1969 die durchschnittliche Betriebsgröße von 
15 auf 21 ha anstieg. Etwa 32°/o der Höfe lieg·en :in der Größenkilais·se unter 10 ha, aber 
fast 500/o zwi-schen 10 und 30 ha (160, S. 107). Die ß.etriebs-struktur i·st also wesentlich 
günstiger als in Österreich. 

Dänemark erzeugt Nahrungsmittel für 15 Millionen Menschen; da aber nur knapp 
5 MiHionen in diesem Land leben, müssen rund zwei Dritt.el der Gesamtproduktion 
ausgeführt werden. 89°/o des agradschen Verkaufser.lös·es entfaUen auf Ver·edlung!s
produkte (Öst•erre.ich: rund 720/o). 

63 Inklusive Gartenbau, Forstwirtschaft und Fischerei. Die Vergleichszahlen Österreichs sind 
wesentlich niedriger: In den Jahren 1969 und 1970 lagen die Agrarexporte („Ernährung") 
unter 5°/o des Gesamtexports (139, 5. 96). 
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TABELLE 48: Selib.stv.er.sorgungsgrad. Dänemark-Österreich 

Produkte 

Butter 
Käse 
Vollmilch 
Schweinefleisch 
Rindfleisch 
Weichweizen 
Gerste 

Q.: (161, s. 129), (139, s. 95) 

a) Dänemark · b) Österreich 
((/) 1965-1967) ((/) 1963/64-1966/67) 

in% 

338 
227 
102 

433 (!) 
267 
105 

97 

in% 

110 
128 
101 

94 
110 

93' 
73' 

Ziele der dänischen Agrarpolitik (161., S. 25) 

D1e dänische Agrarpolitik !ist seii.t Ende .der fünfziger J ahrie im wesentlichen auf zwei 
wirtschaftspolitiische Zde1e ausg1erichtet: 
a) Realis~erung e·ines möglichst groß.en Auß.enhandelsüberschusSies und 
b) Sicherung ·eines ang.emesisenen Einkommens für die Landwirte. 
Das ·erste Ziel wurde schon in de·r zweiten Hälft.e des 19. Jahrhunderts Richtschnur der 
dänischen Agrarpolitik. Schon damaLs entwickelte sich dteses relativ kleine Land zu 
einem wichtig1en NahrungsmiUelJiiefieranten auf dem Weltmarkt, speziell für Groß
bnitanni.1en und Deutschland. ParaUeJ. dazu verlag-erte sich der Schwerpunkt der Er
ze:rugulll!g von der Pflanzen- auf dile TiteI1produktion. De1s weit.eren wuride ein straff 
organistertes Genos·senschaftswesen geschaffen, das eine starke Konz·entration de•s 
Angiebots und 1damit ·eine Stärkung 1der W•ettbewe·rbsposition auf den Au-sliandsmärktein 
ermöglicht·e. Das giing einher mit -einem hohen Niveau .der Agrarforschung, deT land
wirt1Schaftlichen Ausbildung und einem Wiedtvierzweigben System von Qu:alitätskon
trollen. DJ0es0e Komponenten und der ·ständi.g.e Druck vom w.eltmarkt zur Rationali
si·erung vers1etzt·en di·e dändischen Bauern in dile Lage, konkurrenzfähig zu bleiben und 
ohne wesienitl.iche ·sta:atlkhe Reglementiierun1gen ein zufo.iiedenst·eHen1des Einkommen Z'U 

erWlirtschaften. Trotz ·dtesier Erfolgie 1diarf aber nicht übersehen weride!Il, daß sdch Ende 
der fünfziJg.er Jahre der Staat wegen des s.tark.en Sinkens des landwirt0schaft1ichen Ein
kommens, wa•s vor allem auf diie W·ettbewerbs.v·erz.errungen auf den international0en 
Märkt.en zurückzuführen war, veranlaßt ·sah, Marktordnungen für Milch und Molkerei
produkte, Getr·ei·de, Bacon, Geflüg·elfl.eiisch und Eier einzuführen (161, S. 27). Diese 
Marktordnungen wurden .aber einig·e Jahr:e später wii.ed·er modifiztert bzw. teilweis1e 
gelockert. 
D~e däniischen M a r kt o r d nun g e n (161, S. 27 ff.) ·sind grundsätzld.ch so aus·· 
ge:rtl.cht·et, 1daß die inländiischen Produz·entenpreis·e bei. außen wirtschaftlicher Absdcherung 
durch ZölLe bzw. Abschöpfungen oder Kontingente bzw. durch Ausig1eichsizahlun.g1en 
g1e,genüber den Pred!s·en auf dem W.eltmarkt ang·ehoben wer.den. Die finanziellen Mittel 
für diese Ausgi1eichsizahlunge1Il wer.den ·einers·eits auf GroßhmdelStStufe („Inlands
abgiabe") und anderseits (bei•sptel•sw.e.ise bei Molkereierz-eugn.issen) durch Beihilfen 
aUls dem Staatshaushalt aufgebracht. ·ß.ei manchen Erz·eugndissien gibt e1s Sonderriege
lung1en. (Seit 0dem Jah1:1e 1961 wird außeildem den Landwirten eine Reihe von B.e:ihilfen 
gewährt: Beiträg.e zum „landwirtschaftlichen RationaHsierungsfonds", Beihilfen zur 
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Rationaliisiterung der Molk.ereii€n usw. Von größerem Gewicht sirul die Beihilfen an den 
„Getrieideausgleichsfondis" bzw. an den „landwirtschaftlichen Dispositionsfonds".) 
(Vgl. .dazu Kapit·el 8.2.5.) 

Der Geitreiodre1ausgleichsfonds hat die Hauptaufgabe, die Ausfuhrpreise von Getreide auf 
das N~veau der W:eltmarktpreis.e „herabzuschl.eusen". Wichtigstes Finanzierungs.instru-

.rruent dreis Fonds ;sind dJe Abschöpfungen von den Getrn1deimporten. Die Mittel des 
Dispositionsfonds sind vornehmlich zur Förderung der Exporte bestimmt (Werbe
aktionien .usw.). Wi·e in Öst.errekh, ·so bestehen auch in Dänemark Bel.5trebungen, den 
Aufbau des landwirtschaftlichen Beihilfensystems zu ändern. Insbesondere seit 1969 ist 
das System produktionisunabhängig·er Transfers im Gespräch. 

Abschließend soll noch auf dite zahlreichen Exportau1sschüs•se hingewiesen werden, zu 
welchen ·sich di.e dänischen Agr:arexporteure verieiniigt. haben und die ohne staatlichen 
Einfluß tätig sind. Sie traten iim Jahre 1950 an 1dllie Srellie der amtlichen Exporta'UIS1Schüssie. 
Das Ha1uptziel di0e1ser AU!S•schüs,se besteht darin, dien Verkauf dex betrieffenden Produkte 
unter den besten Bieidingung·en zum Nutzen der Erz1euger zu koor.dini·er.en. Zur Zeit gibt 
es neun solche Exportiausschüs·s·e, die sich mit den wichtiigsten Agrarprodukten befassen 
(Butter, Käse, Schweinefl.eitsch usw.). 

8.2.2 Milchwirtschaft - Milchmarktordnung 
(Vgl. 161, S. 72 H.) 

Milch und Milchprodukte stellten im Durchschnitt der Jahre 1g66-1968 mit einem 
Anteil von 15,2°/o am Agrarexport eine wichtige Komponente dar. Das ·ist einerseits 
wesentlich für die zahlungsbilanzpoliti·schen Ziele der dänischen Agrarpolitik und 
anders·eits von erheblicher Relevanz für die Agrareinkommen, .denn mehr als e.in Viiertel 
des Produktionswertes landwirtschaftlicher Erz.eugni•sse entHel ·im genannten Zeitraum 
auf Molkereiprodukte. 

Die Produktion von Vollmilch erreichte 1966-1968 rund 5,2 Mill. t und ·ist geg:enüber 
1958-1960 um fast 20°/o (!) zurückgegangen. Das ist vor allem die Folge der starken 
MilchkuhdezJmierungen, die durch di·e Stieigerung der Individualleistung der Kühe bei 
weitem nicht kompens~ert wurde. Trotzdem ühertrifft die Produktion den Bedarf noch 
beträchtlich. 

TABELLE 49: J<,uhbestand, Milchproduktion und -Heferleistung in Dänemark 

Jahr 

1960 
1966 
1968 
1969 

Q.: (160, s. 120) 

Kuhbestand 
in 1000 Stück 

1438 
1350 
1292 
1232 

Milchproduktion 
in 1000 t kg/Kuh 

5399 
5306 
5128 

3750 
3930 
3960 

Lieferleistung 
in 1000 t kg/Kuh 

4906 
4773 
4511. 

3630 
3690 
3660 

Anders als in der Schweiz, wo aus pre~·spoHbischen Erwägungen Butter vor allem impor
tiert wird und das Schwerg.ewü.cht der Molkerieiproduktrion auf Käse l1iegt, wurden 
1966-1968 in Dänemark fast 60°/o der Vollmilch zu Buttier, aber nur 15°/o zu Käse 
v,er1arheii:tiet (161, 5. 74). 
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Ziel der Maßnahmen auf dem Molkereis·ektor i•st di-e Lösung de·s inländischen Groß
handel·spreis.e·s 64 für Molkereiprodukte von den Exportprei•sen; damit soll eine Steig·e
rung der Agrareinkommen erreicht werden. füs zum J ahrie 1959 g:ab es für di·e Molkerei
erzeugniis•s·e überhaupt keine Regelung.en auf dem Binnenmarkt, sofern man von Import
konting.ente:n absieht. Als die Exportiedöse für Butter ein siehr ni•edrti.g:es Niveau er
reichten, wurde noch im seihen Jahr die •erste Marktordnung für Molkereiprodukte in 
Kraft gesetzt, deren Angelpunkt in ·einem g1e•s1etz1ich fixierten Mindestabgabepr0e1i-s der 
Molk0ereien für Butter lag. Di·e Folg.e w.ar ein vorübergiehender Preisanstieg der Butter
erzieug1erpreis1e, Im Jahre 1960 fo1lgte 1ein starker Pr·elisrückgang, die.r vor aJ1em auf Ver
änderung.en auf dem W0eltmarkt zurückzufühJ:1en war. 1961 wurde di1e Marktordnung 
abgeändert und auf der B.aisis foedw.illig·er Vereinbarungen der däni•schen Molkereien 
vollzogen. Seither gibt es d.I'lei versch&edene Molk·er.ed.einstandsprei•s·e für Vollmilch, 
deren Höhe sich nach der Verwendung ide.r ain.gieJ.iiiefierben Milch richtet (Butterproduktion, 
Md.Ich für dnduistrie~Le Zwecke, übnig1e Verwertung). 
r;>er 11Molkiel'le1aus1schuß für den Inlandsmarkt" fixiert die Festprei1se für die Butter
verkäufie der Molkereien an iden Lnil:andsmarkt nach RückJSprache mit dem KiarteHauf
sichtsamt. Bei den übrigen Molkereiprodukten richten sich cU.e Festpl.'lei.se nach dem 
Butterfettgehalt bzw. nach dem Butterpreis. Die Festpreise für aUe Molke:riedprodukte 
werden - wie zur Zeit der ges-etzlichen Reg·elung - .durch In1andsabgaben durchge·setzt. 
Di1ese Inlandsabgaben werden durch das ,,Inlandsmarktkontor" der Molkereiwirtschaft 
erhoben und für Ausgleichszahlungen, We!1bung, Verwaltungsangel·egenheiten u. a. 
verwendet. 
Die 11Abrechnung·szahl" für Butter (Käse) wiro wöchentlich durch den Aus-schuß für 
Butterausfuhren (Käseausfuhren) festgesetzt. Sind die tatsächlichen Exportpreise höher 
al1s die AbJ:1echnung1s-zahl, ist die Einhebung von Expqrtabgaben möglich. Seit dem 
Jahre 1967 sind die Molkerieiprodukte von .der allgemeinen Umsatzsteuer befreit 
(161 1 Tabelle 30). 
Nach auß·en ist die dänische Molkereiwdrtschaft durch Einfuhrkontingente für sämtliche 
Molker1eiprodukte geschützt. 
Gemäß der 11Milchzuschußoridnung", die seit dem Jahr1e 1965 bestieht, wer.den Beihilfen 
zur Milcherzeugung aus öffentliichen Mitteln gewährt (Ende der s·echzrig1er Jahre waren 
es jähr1ich etwa 850 Mill. S). Die Auszahlung wird über d1e MoJkere1ien abg.ewickelt 
Ullld richt.et ·skh nach der Höhe dier an di·e Molkereien angelieferten Milch und nach 
dem Milchfettgehalt (162 1 Tab.elle 30). Vgl. dazu di1e staatLiche Milchpr·eisstützung in 
Östberreich. Einen garantierten Milchproduz·entenpreirs gibt.e·s nicht. Es best·eht vii•elmehr 
eine freiwillige Fe·stliegung der Molkier·eiwirrschaft auf einen bestimmten ß.er·echnungs
modus, der aus ·einer wöchentlich erscheinenden Pre~stabel1e als unv·erbdndliche Rdcht
Hniie ·emn.iittelt wi:rid. In erster Lindie wdro der Milcherz·eugerpl'leis von ·den Verwertungs
möglichkeiten im Export bestimmt (160, S. 131). 

Das Strukturproblem in der Molk•er·eiwirtschiaft (160, S. 137) kommt in einem rapiden 
Rückgang der Zahl der Molkereien zum Ausdruck. Gab es 1950 noch 1500 Molkereien, 
so waren es 1970 nur mehr etwa 600. Zur Rationalisiieru.ng der Molkereiwirtschaft 
werden staatliche Mittel eing·es·etzt; e:s besteht dafür ·edn sogenannter Rationald!s!i„erungs
fonds. Der Fonds gewährt vor al1em Dar1ehen und verlorene Zuschüss1e. 

64 Aus der dänischen Molkereistatistik für 1970 geht hervor, daß der Großhandelsabgabe
preis für Butter, unverpackt, im Oktober 1970 umgerechnet 38,59 S/kg betrug. Der 
Exportpreis wurde mit 20175 S/kg angegeben .(zit. nach 1601 S. 135). Somit lag der inlän
dische Großhandelspreis in etwa auf österreichischem Niveau. Umrechnung: 1 dkr = 3,43 5 
(für 1970). 
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Zusammenfos•send ist zu vermerken, daß die dänische Milchmarktoridnung vornehmlich 
auf privatr:echtlichen Vereinbarungen beruht und wesentlich exportorientierter ist als 
vergleichsweise jene Österr.eichs; das ist haupbsächliich historisch zu erklären. Im Export 
werden auch diJe hohen Oberschüs•se von Milch bzw. dernn Produkt·e unbergebracht. Die 
Preise sind entsprech·end niedrig (vgl. Fußnote 64) und haben die dänischen Milch
lieferanten und die Molkereien zu starken Rationalis-ierungsmaßnahmen gezwungen. 
Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Staat relativ hohe Summen 
aufwenden muß, um das System funktionstüchtig zu erhalten (vgl. Kapitel 8.2.5) . 

8.2.3 Getreidewirtschaft - Getreidemarktordnung 

(Vgl. 160, S. 147 ff.; 161, S. 37 ff.) 

Dänemarks Getfleiideproduktion reicht insges:a:mt noch nicht aus, um den Inlandsbedarf 
voll zu decken, sofern man von temporären ÜbePschü.sis·eil Anfang der S€chziger Jahre 
absii.eht. Bei Futtergetreide wie Ger·ste, Hafer und besonders Mais, i:st durchwegs ein 
beträchtlicher Importbedarf zu verzeichnen. Das i•st umso bemerkenswerter, a11s Ende 
der s1echziger Jahre die Gerstenfläche rund 80°/o der gesamten Getre;idefläche und ein 
Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche betrug. Futtergetreide bildet die Futterbasis 
für die äußerst intens•ive Veredlungswirt.schaft, •speziell die Schweinemast. Aus dies•em 
Grund ist der Preis für Futtergetfleide von erheblicher Relevanz, zumal damit dde Wett
bewerbskra_ft der Veredlungswirtschaft eng verbunden ist. DiJe Getreideerzeugung weist 
im Vergleich zu den anderen agrarisch.en Sparten einen g.eringen Produktionswert auf; 
da•s kommt in ihr·em Beitmg zum Gesamtproduktiionswert der Agrarprodukte zum Aus
druck, der 1966-1968 nur knapp 4°/o betrug. Der Getreideimport ist Lizenzpflichtig 
(Ausnahme: Mai•s); in Anbetracht dies erreichten Selbstversorgungsgrades bei Brot
getreide werden kaum Importe bewilligt. 

Bis zum Jahre 1957 war der .däni•sche Getr:eii:demarkt keinerle1i Re~1ementiemng·ein unter
worfen. Wenig später wurde eine Marktordnung für Getreide erlassen, die me;ist ein
oder zweijährige Geltung hatte. In den Regelungen trat die Differenzierung zwischen 
Brot- und Futtergetreide klar hervor. Bi·s 1965/66 wurden für Weizen und Roggen 
Erz·eug1ermindestpr·e1se garantiiert, die höher lagen ails die Preis·e für Futterg€treide. Das 
führte zu einer Abs.atzgar.antü..e für „Kontraktlager" von Brotgetreide und dazu, daß 
sich die Weizenproduktion von 1957/58-1965/66 mehr als verdoppelte (die Aus
weitung der Anbauflächen war dabei das tragende Element). Die FoLge war ein Aus
weichen in den Export und eine Verlängerung der Lagerfristen, was so hohe finanzielle 
Verluste brachte, daß - g·egen den WideDstand der bäuerlichen Interessenvertretung -
vom Staat die Reg•elungen für Brot g et r e i d ·e, außer den Beimahlungsmengen, der 
FUJttergretreidemarktordnung angeglichen wwden. Für inländisches Brotgetreide wurden 
somit diie Vermahlungsquoten und Ausgleichsabgaben auf Importe allein als aus
reichend ange•sehen. Die Preispräferenz des Weizens wurde durch di.ese Änderung 
beseitigt; daiS führte in den Folg·ejahren zu einem erheblichen Rückgang der Weizen
und auch der Roggenproduktion. Vor dieser Angl·eichung wurden zur Stabilisierung des 
Großhandelspreises für Mehl va1fable Abgaben erhoben. Diese Einnahmen wurden 
zur Senkung der Exportpreis.e für Getreide und der Inlandspreise für Getreideprodukte, 
die einer starken Auslandskonkurvenz ausgesetzt waren, sowie für Ausgleichszahlungen 
an Mühlen verwendet. Mit der Systemänderung dier Marktordnung fi.elen d1ese Ab
gaben weg. Die Finanzierung der absatzfördernden Maßnahmen für Getreide und 
Getreideprodukte erfolgt S·either durch den Staqt (161, Tabelle 19). Vor der System
änderung wurde Importgetreide mit fiskalischen Abgaben bis zur Höhe des Inlands-
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preises belastet. Seit der Aufhebung der Erzeugermin.destpreise Mitte 1966 wurden Ein
fuhrmindestpreise, die sai•sonal gestaffelt sind, an deren Stelle gesetzt. 

Für Futter g et r e i de werden ·s;eH 1958/59 nur Einfuhrmindestpreise festgesetzt; 
die etwaige Differenz wird abgeschöpft. Die Preisbildung im Inland bleibt völlig frei. 
Die inländischen Produzent·enpreiiSe werden nur bis zu dieser Mindestpreis.grenze 
geschützt. Die Folge war bisher ein starker Wettbewerb auf dem inländiischen Futter
gietrei.dremarkt, wodurch die In1andspre1se das ImportmindestpreiJsniveau oft Illicht er
reichten. Di.e Höhe der Einfuhrmindestpreisie richtet sich nach den Nome!l"ung1en der 
Genossenschafts'Schlachtereien für er1stklaissiges Schweine.fled,sch. 
Die Abschöpfungen (Ausgleichsabgaben) fließen in den erwähnten Getreideausgleichs
fonds, der vom Staat überwacht wird. D~e Gelder werden für Beihilfen an kl1eä.ne Land
wirte und Ge.flügrel- sowie füerierz1euger Vlerwendet. Di:eS\er Fonds wird s·eit ßiegdnn der 
sechz~gex Jiahr·e aus öffentlichen Mitteln bezuschußt (1962/6;: 70 Mill. S; 1968/ 69: 
170 Mill. S). Die Produzentenpreis·e unterliegen keinier Preisregelung, sondern werden 
z'Wtischen der bäuerlichen Interessenvertretung und den Hande1sv·ereinigungen verein
bart; sd·e sind s·aisonal gestaffelt. 
Für die Getreidemarktoridnung Dänemarks kann zusammenfasisend vermerkt werden, 
daß sd.e vornehmlich auf privatrechtlichen Absprachen basiert, der Staaü;ein.fluß aber 
auch hier nicht völlig ausgeschaltet ist. (Mitunter wird nämlich das Gegenbeil be
haupt·et.) Dieser Ein.fluß manifestiert sich etwa bei Prieisfostsietzungen, heispii.eLsweiis·e 
bei der F·estlegung der Mdndestpreise durch d~e R.ieigirerung. Alles in allem ist da1s Preis
niveau für Getreiide 1sehr ndedr:i.g 65, wiais vor allem auf die Einflüsse dies Weltmarktes 
zurückzuführen ist, anderseits aber auch auf ·die Bedachtnahme auf die inländische 
Vereidlunigiswirtschafit, deren Wiettbewerrbskraft es unter allen Umständen zu halten gilt. 

8.2.4 Viehwirtschaft - Viehmarktordnung 
(Vgl. 159, S. 195; 160, S. 141ff.;161, 5. 64 ff.) 

Di,e V~ehwirtschaft nimmt innerha.Ib der .dänischen Landwdrtschaft eine z1entrale Stellung 
ein. 1969 betrug ihr Antei;l am g.esamten .agrari·schen Rohertrag (inklutSli.Vle Milch) rund 
89°/o, jener der Rind.fleischproduktion rund 17°/o unrd der der Schweinie.flcischerzeugung 
sogar fast ;80/o. Wde aus Tiaibelle 48 hervorgeht, henischt auf dem Rind- und Schweine
fl.ed.schsektor hoher übe!"schuß, der durchwegs im Export V·erwertung finden muß. D1e 
Ausfuhrprobliematik der ·späten sechziger ] ahI"e Lst vornehmlich unter dem Aspekt der 
Aurswirkungen des europä.itschen Integrationsprozesses zu •sehen, denn die grem.ein
samen Marktoodnruinigen der EWG verschärften die Wettbewerbsbeciiiil&\Ul:gen der 
dändschen Exporreure in erheblichem Ausmaß. Lebendschweinre finden hauptsächlich in 
der BWlidesr.epublik Deutschland, Schweinefleisch überw,i,e.gend in Großbritanni.en 
Absatz. 
Die MarktoI"dnung für Schlachtviieh (Schweine, Rd.ru:Ler, Kälber und Geflügel) stützt sdch 
auf gesetzliche Grundlagen, da sde, im Gegen1Satz zur Milchwirtschaft, kaum orgarusiert 
ts.t. Die R·egelung be.steht aus edner sogenannten B i n n e n m a r k t a b s c h ö p f u n g, 
die s!i.ch aus den naturgemäß unterschiiedllchen Erlösen des Binnen- und des Export
marktes ergdbt. Die Differenz zwischen beiden wiro abgeschöpft und in Form voo 
Preiszuschlägen an a 11 e Erzeuger verteilt, unabhängig davon, ob sie für den Inliands
oder den Auslandsmarkt produziert haben. Damit kommt d1er Mehrerlös auis dem 
Binnenmarktvierkauf al1en zugute. D~eis1e Abschöpfung wird lllicht direkt von den 

86 Einfuhrmindestpreis 1966/67 bis 1968/69 von Gerste, Mais und Futterweizen: 52 dkr/q = 
i.,86 S/kg (161, S. 44). Umrechnung: 1 dkr = ; 157 S (für den betreffenden Zeitraum). 
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Exporterlösen, sondern von den wöchentlichen Erzeugierpreisnotierungen abgel1eitet, die 
jedoch von den Ausfuhrpreisen bestimmt werden. Vorauss·etzung für ein 6olches 
Sy5tem ist zweifellos eine schlaigkräftig·e kommerzielJ.e Organi•sation. Des weiteren muß 
noch auf die für diie Erz0euger unerfreuliche Tatsache hingewiesen werden, daß sich 
dllie1se in ihrer Kalkulation und ß.etriebsführung auf die herrschende Weltmarhs:i.tuation 
einstellen müs'Sen. Zeitweis,e, a011.erdings selten, kam es vor, daß die Binnenmarktpreise 
niedriger lagen als die Exporterlös•e; }e:ne wurden sodann den Exportpr1edsen angegliichen. 
Di1e Höhe der B·innenmarktprni·se uinterli1egt der Zus1hlmmung der Monopolkomnüs,sion, 
die auch der Erhöhung der Grundabschöpfung zustimmen muß. Die Binnenmarktab
schöpfung (Binnenmarktabgabe) wird vom Bännenmarkt-Komitee verwaltet. Ddeses 
interveniert aUenfal1s auf dem Markt, gewährt Lagerkosbenzuschüsse u. ä. und wiro 
vom Dispositionsfonds unterstützt, der -seinerseits wLederum teilweise vom Staat 
bezuschußt wird. D.iie staatliche Finanzierung der Viehmarktordnung wird im 
Kapitel 8.2.5 näher erörtert. 

In der dänischen Marktordnung für Viehwirtschaft spiegielt sich ein starker Einfluß 
des Weltmarktgeschehens w1ider. Eine völlige Absenz deis Staates bei der FinanZlierung 
ist nicht gegeben, weil er auch in dieser Sparte, besonders für Absatz- und Ver
wertungsmaßnahmen, finanzielle Mittel zu V1erfügung stellt. 

8.2.5 Öffentliche Aufwendungen für die Marktordnungen - Resümee 

Wie bei den Erörterungen der diversen Marktordnungen schon angedeutet wurde, 
müsis.en auch in Dänemark öffentliche Gelder für di·e Aiufrechterthaltuillg des Mairkt
ordn.ung1ssysbems eiinge1setzt werden. D1e folgende Aufschlüs1sdung gi:bt einie Obersicht 
über diese Mittel. 

TABELLE 50: Die wichti·gsten Agrarsubvenbionen * in Dänemark (1970/71) 

Posten 

1. Zuschuß zum Milcherzeugerpreis 
2. Zuschuß zur Herabsetzung des Verbraucherpreises für 

Molkereiprodukte ** 
3. Dispositionsfonds für die Landwirtschaft 

(vor allem Absatz- und Verwertungsaufwendungen) 
4. Abwertungszuschuß für die Milcherzeuger 
5. Abwertungszuschuß für die Schweineerzeuger 
6. Zuschuß zum Getreidefonds 

Summe 1 bis 6 

in Mill. S 

858 

686 

1286 
172 

436 
172 

3610 

* Dieser Terminus scheint in der einschlägigen Literatur selten auf, er wird aber an diese~ 
Stelle aus Vergleichsgründen verwendet. 

** In Österreich gilt diese Post, zumindest finanztechnisch, als Agrarsubvention, wenngleich 
sie schon des öfteren als Erzeuger- und Verbrauchersubvention bezeichnet worden ist. 

Q.: (160, s. 119) 

Diese Summe von rund 3,6 Mrd. S übertrifft diie Preisauisgleiche (für Fond.sprodukte) 
Österrieichs um rund 30°/o. Je Einwohner 1ergiibt sich .eine Belastung von 658 S (Ös:ter
reich 341 S), pro landwirtschaftlichem, .Betri1eb .ergibt diie Globalsumme durchschnitt-
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lieh 25.785 S {Ös.terreich 6871. S) und bezogen auf .das Bruttonationalprodukt 01880/o 
{Östierrieich 0 167°/o). W 0ege·n der s.ehr unterschire-dJichen Produktionskapalli.tätien beider 
Läruler (und aus dive!"s1en anderen Gründen, die im Kapitel 8.1..5 näher erörtert wuroen) 
iist ein exakter Vergleich dd.oesier Staiatszuschüs~ · nicht möglich. Trotzdem ·i'st daran zu 
erinnern, .daß gerade w e g e n diesier Überkapazitäten cin Großteil der finanzd.ellen 
Zuwendungen erst erforderlich wird. 
Z.usammenfass·end läßt 1sich bei dem besprocheri~n Marktordnungs.system di0es1es Landes 
ein relativ ·schwacher Einfluß des Staates feststiellen; das Wort ,1 Libera1istdsch1

' ·soll an 
dieser StoelLe bewußt v·e:mtiieden weriden1 weil .dieser Termdnus eristens s1ehr weitläufig 
ist und. zw.eitiens mit i.deologd:schen Von;t.ellungen V'erknüpft werden kann; solche liegen 
nicht im Sinne die•s,er Arbeit. Die R.iegleme.ntierungen 1gehen bei weitem nicht so weit 
wie etwa bei den österreichischen Marktordnungen für Milch und Getreide. Die Land
wirtschaft Dänemarks ist seit dem vor;i.gen Jahrhundert stärker auf die Weltmarkt
konditionen eingestellt als die meisten anderen europäischen Länder. Das bedingte auch 
scharfe Rationalisierungsmaßnahmen auf Produktüons-, Verarbeitungs- und Di•stri
butionisstufe, was sich 1einerseibs auf di·e Größe der landwirtschaftlichen Betri1ehe und 
anderseits auf die Kapazitäten und die Schlagkraft der der Landwirtschaft nach
gelagerten Verwertungsindustri•e auswilrkte. Die Folge war eine relativ hohe Wett
bewerbskraft bei doch v0erhält1üsmäß.ig ni0edrigem Preisniveau, was im Hinblick auf 
die enormen Überschüs>Se bei Molkereiprodukten, bei Rind- und Schweinefleisch von 
immensoem Vorteil ist. DJese Tatsache ist ein weit.eres Unterscheidungsmerkmal zu 
O sterrn.ich . Soweit die eine Seite. Anderseits soll nicht über ·die vergleichsweise recht 
unterschiedhlchen Gestehungsko·sten infolge klimatischer und topographischer Ver
schiedenheiten beider Länder fonweggesehen werden. Obendr.ein dürfen auch die zum 
Tci•l r1echt erheb1ichen Differenzen b:e.i den Heträ.ebsmitbelpreisen nicht verhehlt werden , 
z . B. bei D~eselöl, das .in Dänemark im Durchschnitt der Jahre 1967-1969 88 Groschen 
Je Liter kostete (160, S. 110). 

über d1e r.S taatlichen Zuschüsse wurde schon oben berichtet. Bei dies·em System scheinen 
sie deshalb geradezu unerläßlich, um die Bais tionen der Agrarexportmärkte halten zu 
können und letzten Endes, um eine sbaat.spolitisch :rui.cht zu v-erantworten.de Dezimierung 
der landwiirtschaftlichen Betrioebe hintanzuhalten. Alles .in allem kann \llermerkt werden, 
daß •es :rui.cht haltbar ist, .dte dänische Landwirtschaft mit 1ihren Marktordnungen aLs 
nahezu problemlos dar2lU1SteHen 66 ; auch ddie relamv g·eringe dir·ekte staatliche Aktivität 
auf dem Agrar·sektor kann nicht Problemlosigkeit vortäuschen. 

8.3 Bundesrepublik Deutschland 

8.3.1 Allgemeines über die Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland 
(Vgl. 1.64) 

Di.e Bundesrepublik Deutschland weist ungefähr diieimal soviel landwwbschaftliche 
Nutzfläche auf wie Österr.eich, hat ca. dreimal so vi·ele landwirtischaftLiche ß.etriiebe und 
etwa achtmal so v.i·ele Einwohner. Der ß.eitrag"der Landwirtschaft (inkl. Forstwirtschaft 

611 Das wird in zunehmendem Maß auch durch die Einkommensproblematik, der hier aus the.: 
matischen Gründen wenig Raum gewidmet werden konnte, ersichtlich. So stieg beispiels
weise der Verschuldungsgrad der dänischen Landwirtschaft, gemessen am Landwirtschafts
kapital (Handelswert), von 34 °/o (1950 bis 1954) auf 37% (1960) bzw. 41 % (1967) und 
dürfte momentan schon über .50% liegen (162, S. 18). 
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ull!d Füischere1i) zum Brnttoinl1anidsprodukt 67 betrug 1971 nur noch 2,8°/o (1970: 3,2°/o). 
D~e Agrarquote (Anteil der ä.n der LCl[}Jd- und Forstwirtschaft sowie in der Hscherei 
Beschäftigten am Ges.amtiheschäftä.gtenbes1t1and) ging von 1960-1970 von 13°/o .auf 8,5°/o 
zurück (Öistierreich: laut Mikrozensus 1972 noch 1615°/o). Der Produktionswert 68 (ohnie 
Forstwirtschaft u111d Fische11ei) betrug 1970/71 rund 251 Mrd. S 69 ; der Anteil der 
ti!erischen Produktion beträgt - ährnLich wi·e !in Österreich - rund 72°/o. Der Anteil der 
Vorlieistungen 70 .am Produktionswert der Landw1irtschaft nimmt laufend zu: er betrug 
1962/63 420/o, 1971/72 schon 510/o. Die Bundesrepublik Deutschland ist per Saldo ein 
Agrarimportland. Im Jahre 1970/71 beitrug der Exportwert an Nahrung'Sgütern 
33,6 Mrd. S, das ·sind 3,60/o die·s Gesamt.exporbs (in Östemeich iLieg.en dd·e Riel1ationen 
ähnlich). Der Importwert beliief •sich hä.ngegen auf 156 Mrd. S, das entspricht 19,20/o 
des Ges.amttimportwerteis. Wertmäßig wird also auf dem Agrarsektor mehr als viermal 
sovi1el elin- als auisgeführt. 

Der Sielbs·tv-ersorgung·sgrad ist l'\echt unter•schiedLich. über.schüss.e fielen in manchen 
Jahren vor alliem bei Milch an, eiin Manko bestieht bei Futtergetrieide und Rindfleisch. 

TABELLE 51: S.elbstversorgungsgra1d.der BRD und der EWG* (1969/70) 

BRD EWG 
Produkte 

in% 

Weizen 78 1.01 
Roggen 96 98 
Gerste 80 104 
Hafer 90 95 
Mais 16 61 
Getreide insgesamt 77 91 

Trinkvollmilch 100 100 
Trinkmagermilch 100 100 
Käse 86 102 
Butter 98 107 
Rindfleisch } 89 89 Kalbfleisch 
Schweinefleisch 95 100 

* Der Selbstversorgungsgrad der BRD kann praktisch nur in Zusammenhang mit der gesam
ten Wirtschaftsgemeinschaft gesehen werden. 

Q.: (165, s. 148) 

67 Der Beitrag der Landwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt (zu Marktpreisen) ergibt sich 
als Differenz von Produktionswert und Vorleistungen (164, Mb, S. 396). 

68 Der Produktionswert der Landwirtschaft umfaßt alle mit durchschnittlichen Verkaufsprei
sen bewerteten Verkäufe von Agrarprodukten an andere Wirtschaftsbereiche, den Eigen
verbrauch, die Vorratsänderungen bei pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen, die selbst
erstellten Anlagen und die Dienstleistungen auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
(164, Mb, S. 390). 

69 Bei sämtlichen DM-Werten wurde als Umrechnungskurs 1 DM= 7,0 S verwendet. 
70 In den Vorleistungen sind der ertragssteigernde Aufwand, die Aufwendungen für die Er

haltung der Wirtschaftsgebäude und des Inventars, die Ausgaben für Brenn- und Treib
stoffe sowie elektrischen Strom und die allgemeinen Wirtschaftsausgaben zusammenge
faßt (164, Mb, S. 396). 
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wiir.d vom Rat 72 eri.nheitlich für diie Gemeinschaft (EWG) jährlich vor .dem :L Augilst für 
das im folgenden Ka1enderj1ahr begtinnende Milchwti.rts.chaftsjahr (1. 4.-31. 3.) fest-

. gesetzt. Der Richtpreis ist der Mikhpl'leÜJs, .der für diie von· den Erzeugern im M1Hchwirt
schaftsjahr inrs·gesamt verkaufte Mdlch iang.estrebt wi:rid, und zwar 1entspr·echend den 
Absatzmögldchketiten, d1e skh auf dem Markt der Gemeinschaft und den Märkten wßer
halb der EWG biieiten. Für das Milchwirtschaftsjahr 1971/72 wuiide ·der Richtpl'leii.1s llllLt 
10,6 RE/q 73 (39,89 Pf/kg; d. s. etwa 2,80 S) foeti Molkerei festg;esietzt, was im Durch
schruitt der Gemednrschaft einem Pre~s ·ab Hof von 37,69 Pffkg (2,64 S) entspricht. Für 
Butter, Magermilchpulv·er (unid dd,e ii.n ItaHen hergesbelit.en Käis1esorten Parmesan und 
Grana) wer.den jährLich Interventionspreise f.estgiesietzt. Diesie sollen dem Erz·euger ednen 
Mindestie:rlös für Milch sdchern. 

Di·e Schwellenpreise für 12 Leiterizeugn~sis·e der ~u Gruppen zusammengefaßten Milch
erz.eu.gilliss.e werden vom Rat jiede1s Jahr ·etinhredtllch für .dd.e EWG fiest~e·sie.tzt. Di·e 
Schwellenpre~se ·sind Nettoprei!>ie, d. h. ohne ,die in .den MitgHedislänid.ern bei der Ein
fuhr von Waren erhobenen St.euern; sie bezi·ehen Stich auf „fr.ei Großhandel11 

•. Di•e 
Schwe1'Lenprei,s1e werden so f.estgesietzt, daß unter Berücksd.chtigung eines Schutzbetrages 
für d1e Veraiibeitungsindustrie, dd.e Pr·etis,e der eing.eführt-e.n Milchprodukte ·eine Höhe 
errekhen, .die .dem Richtpriei.s für Milch 1entsprti.cht. D1e R·eaJi·si·erunig .ders Gemeiinsamen 
Marktes für Mikh und Milchprodukte erfordert neben ·einer einheitl!.ichen Preii..sreg·e
lung diie Einführung ·einer einheitlichen Hanide1lsr,eg·elung an den Auß1enigr·enzien der 
GemeiTI1Schaft. Daher wird für j.edeiS Lei:berzeugnd1s eri.n Preis-frei-Grenze ·ermittelt, und 
zwar unter Zugrundelegung .der günistigsten Eri.nka.111.fismöglichkieiten der zur betr1eHeniden 
Gruppe gehörenden ErZ1eugnils1se [m dnt.erinationa•Len Handel. S.eti der ETmli..ttlung der 
Pl'leiise foei Grenze werden .etwaige Diffei;e~en zWischen dem ErZ1eurgnri.s, für dais efu 
Pr.e~s fostg.estellt wü.l'ld, 1lillid .dem. Ledterzeugnd•s msoweiit berüc'ksichtiigt, als sie dde Ver,;. 
ma:rktung des betr-ef f.enden Produkt.es be1eri.nflus1sen. 

Bei der Einfuhr von Milchprodukt.en auis Drd..ttländern wirid ·eine Abschöpfung 1erhoben; 
ihl'le Höhe errechnet sich auis dem Schwe:Uenpred.s des Leiter~eugniS1s·es abzügLich des Preii.
sies foei GrenZ1e für Dritt!Lands,ang.ebote. S1e wil'ld von der Kommis•siion fostrgie•s:etzt unrd 
ist !in allen Md.tgLiredsstaaten gleich. Bei den mit Leite·rz,eug.rtlsrs·en g.ekoppeliten Waren 
erfolgt d!i..e Erriechnung der Abschöpfung Il!ach be1sonder1en VoJ."lschri.ften. Um den Export 
von Milchprodukten 1aus der EWG in Drittländer auf .der Ba.s.Ls 1der Freit.sie zu .ermög
liehen, d1e im internationalen Hande1l gielten, kann die Diffierienz zwdischen di·esen 
Pr·ei·sen unid d.en Pr·ffi6,en in der Gemeinrschaft, soweit 1erfo11dernLich, ,durch eine Eristattrtmg 
bei der Ausfuhr komp~nsiert weI1dem. Di1e Erstattung &st für ddie ges·amtie Gemeinschaft 
g,letich. Sie. kann j·e nach Be1stimmungisland v.ariieiien. 

Diie tatsäch1ich erzd.1elten Milcherzeug.erpiieis.e 1siiind fast immer niedr~ger aLs idie Richt
preiise und aiuch dm Bundesg,ebi·et u.neinihedt1ich, j1e nach Leistungsfähdgkeit und Ver
wertungsrichtung der Molker·eien, ·.der geographirschen Lagie usw. Bervor dii.,ese Markt
or.dnung dn. Kraft trat, gab .es in ,der Bunrde•sr1epublik Deutschland - wie dn Öst·errekh -
Einz'1ß's- und V1ersorgungisgehd.etie der Molk·el'ledien. und 1etinen hunde1s1einheitldchen Prieis, 
der ohemlrein vom Staat noch suibv.entd.oni.ert wurde. Seit Anfang 1971 i1st für Trink
milch 1auch auf V1erbraucheriebene di1e F1eistpi;edsl'JegeJung bes·eHlligt wo!'lden. Das Syst.em 
des R.dchtpr1ei1S1eis ,entspricht wohl eher den· Anf.oridemngen der „MarktW!i.rtschaft" aLs 
etwa ··ein F1e1stpl'ledssystem, da: •es auf .die sdch ändernde MarktLagie bes1s1er reagi1ert; doch 
hätte: man aus .dieisem Grunde i111. den Le·tzten Jahren erwarten können, daß siich da·s dn 
einer Verrundemng der Überproduktion 1ä.uswirken würde. De facto war dais aber Illicht 

12 Ministerrat der EWG, Sitz in Brüssel. 
7s Rechnungseinheit (1 RE entspricht hier etwa 25 S). 
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der Fall; dn den Jahren 1967-1969 mußbe der milchwirtschaftLichen Überproduktion 
mit anderen Maßnahmen (mit Prämien verbundene Kuhabschlachtaktion) begegnet 
WieI1den. GeneDeH wuride in den Letzten Jahren an diesem Syistlem dier Marktordnung, 
da:s für die ganze EWG verbindlich ist, zu111ehmend Kritik laut, da einerseit·s die Land
wirte sich preispoliHsch benachteil:igt fühlen, anderseits Überkapazitäten nicht ver
hindert werden können, und dadurch wegen der Interventionspflicht der Mitglieds
länder dü1e Ausgaben für die Marktordnung bislang stark dm St,eigen begriffen waren 
(vgl. Krapitd 8.3.5). 

8.3.3 Getreidewirtschaft - Getreidemarktordnung 
(Vgl. 164, Mb, S. 35) 

Die Bundesrepublik Deutschland zählt zu den größten Getrcidedmportländern West
europa1s. Der Beitrag des Getr·eidebaues zum ges1amren Produktionswert der Landwirt
schaft (zu jeweiligen Prei.1sen) betrug 1970/71 nur 18'4 Mrd. S oder 7,3°/o (jener der 
pflanzliichen Erzeugndss·e beträgt in Summe etwa 30°/o). 

TABELLE 52: Anbauflächen und Erträge bei Getreide in der BRD 

Getreidearten 

Brotgetreidearten 
Industriegetreidearten 

Getreide insgesamt ** 

* Vorläufige Angaben 
** Ohne Körnermais 

(/) 1965-70 1971 * 

in Mill. ha 

2'459 
2,528 

4,987 

2,{56 
2,675 

5,131 

Q.: (170, 5. 22-24), (171, 5. 5). 

(/) 1965-70 1971 * 

in q/ha 

34'4 
32,7 

33,6 

42,0 
36,9 

39,3 

(/) 1965-70 1971 * 

in 1000 t 

8.469 
8.268 

16.737 

10.330 
10.021 

20.351 

Langfoistdg z·eigt die Anbaufläche von Getreiide leicht steigende Tendenz; die der Erträge 
je ha und der absoluten Erntemengen iist wesentlich ·stärker nach oben ausgeprägt. Die 
effektä.ven Erzeugerpred:se haben seit dem Jahre 1954 keine wesentliichen Änderungen 
erfahren (vgl. dazu auch Österr.eich); daig1egen wurden die Qualität1snormen, auf die sich 
die Preise beziiehen, den Erfordernissen der EWG angepaßt. 

Von der Gesamtmenge des von den Landwirten angelieferten Getreides wer.den rund 
45°/o von landwirtschaftlichen Genossenschaften übernommen, 41°/o werden über den 
Pcivathandel abg·esietzt und d€r Rest von 14°/o wird von der v ,erarbeitungs.indu:strire 
angekauft. Um di,e Produktion von W1ei:zen mit hoher Backqualität zu fördern, wurden 
im }aih11e 1963 eristmaldg ßiedhilfen für die Förderung von Erzeugerringen, in denen 
Qualitätswe.izen produ~Lert wird, gewährt. 

Die Lagie auf dem deutschen Getreidemarkt während .der letzten J ahrie schildert der 
Agrarbericht der Bundesregierung (1641 S. 51) folgendermaßen: Im vergangenen 
Dezennium 74 stieg die Getre:Ld€produktion in der BuncLesrepubLik Deutschland durch
schnittliich um 2,60/o per anno, in der EWG sogar um 2,9°/o. Da der Getreideverbrauch 
in der Bunde1srepubHk stärker zunahm als die Erzeugung, ging hi.er der Selbstver-

74 Durchschnitt 1968/69 bis 1970/71 gegenüber Durchschnitt 1958/59 bis 1960/61. 
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sorgungisgr.ad von 79°/o auf 76°/o zurück (~n der EWG insg·esamt hat er sdch von 85°/o 
auf 90°/o erhöht). Bei Weichwei.z.en und Gerste tnat:en rdaigegen ZU!I'\lehmend Oberschüs1s.e 
auf. Im Wdrbschaftsjahr 1970/71 fiel dLe Getr.eiJdeernte in dier Bundesrepublik Deutsch
land mit 17,3 Mill. t witterungisbedingt niedriger aus a.1s iin den zwei vorhergegangenen 
Jahren. Der damit V·erbundene höhere Zuschußbedarf. hatte in allen EWG-Ländern 
höhere Preds.e zur Folge. Die Marktp11ed·se lagen durchwegs über den lnterventions
prieisen. Dennoch waren cLi.e Getreideprei:se in der Bundesriepublik Deutschland nied11iger 
als ein Jahr vorher, da die Interv.entdonspr.eise um den Aufwertungs:s,atz der DM 
ges•enkt worden waren (von sieä.ten des StaatetS wurde de1shatlb ·ein Ausgl•eich gewährt). 
Im Jahre 1971 hingeg·en wurde dn der Bundesr·epuhlik Deutschland mit 20,9 Mill. t die 
höchste Getriei:deernte ·eingebr.acht, .dd.e vor allem auf die höheren Flächenerträge (vgl. 
Tende·nz in Tabelle 52) und in geringierem Umfang auf dtie Flächenausweitung zurückzu
führen war. Diies·e Erntemengen verursachten einen .stark.en Preisdruck, sodaß die 
Marktpreise - mit Ausnahme von Brauger1Ste - auf das Intervientionsniveau zurück
güngen. In der· gesamten EWG beHef sich 1971/72 der Übe11schuß an Weichweizen nach 
vorläufigen Zahlen auf .etwa 8 Mill. t. 

Analog zum Kapitel „MiJ.chwirtschaft" soll auch hler ·ein kur~er Hinwed!S über da·s Ver
arbeHungsgewerbe bei Getr.eide und seine Probliematik v·ermittelt weiden (164, S. 63): 

Im neuen M ü h 1 e n g e s e t z, das mit 1. 1; 1972 in Kraft trat, ist als Ziel verankert, eine 
ausgewogene Streuung von Klein-, Mittel- und Großmühlen über das ganze Bundesgebiet 
zu erreichen. Dieses Gesetz löst das seit 1957 geltende Mühlengesetz ab, in dessen Rahmen 
gegen Ende der fünfziger Jahre bereits überschüssige Mühlenkapazitäten im Ausmaß von 
10.000 t bei insgesamt 50.000 t technischer Tagesleistung stillgelegt wurden. Der. seither be
stehende gesetzliche Genehmigungsvorbehalt für die Errichtung neuer und die Erweiterung 
vorhandener Mühlenkapazitäten lief mit Ende 1.971 aus. Infolge des im letzten Jahrzehnt sich. 
verstärkt fortsetzenden rückläufigen Verzehrs an Mahlerzeugnissen, wie Brot und Back
waren, besteht immer noch eine beträchtliche Überkapazität (in Österreichs Mühlenwirtschaft 
ist eine ähnliche Tendenz zu beobachten, was einen raschen Rückgang der Zahl der Mühlen 
bedingt). Von der im Jahre 1971 vorhandenen insgesamt 35.000 t technischen Tagesleistung 
der Mühlen werden bei einer erwünschten durchschnittlichen Auslastung der Mühlen von 
80% nur 25.000 t Tagesleistung im Bundesgebiet benötigt. Deshalb sieht das neue Mühlen
gesetz eine neue Stillegungsaktion vor, die von den Mühlen durch Abgaben finanziert wird 
und zu einer Umschichtung von 750.000 t Jahresvermahlung, d. s. 15°/ci der Gesamtvermah
lungen von 5 Mill. t im Jahr, an die verbleibenden Mühlen führen soll. Damit ein ruinöser 
Wettbewerb um die freiwerdenden Vermahlungsmengen verhindert wird, ist eine auf 4 Jahr 
befristete Vermahlungsregelung eingefi.ihrt worden. 

Im folgenden solJen die wichtigsten Aspekte der G e t r e i d e m a r kt o r d n u n g 
aufgezeigt werden (164, Mb, S. 397): J eweiils für eiin Wirtschafrsjahr werden Richtpreise 
für WeJchweizen, Hartweizen, Mais und Roggen festges.etzt. Si·e werden für eine 
Standardqualüät auf der Großhandelsstufe beshimmt. Basisort ~st Du.isburg. Der Richt
preis ist die Grundlage für den (regfonalisierten) Interven~ion s- und den Schwellen
preis. 

Für Duisburg im Hauptzuschußgebäiet der EWG wirid für das Wirt,schaftsjahr ein 
Grundinterventionspreis für W·eich- und Hartwejz,en, Roggen und Gerst.e und für 
amlier.e Orte der Gemeinschaft ein davon abgeJ.elibeter Interventionspreis fesbge-setzt. 
Für Maii.s .gilt ooerid~ngs ein ein~ger Intervenbiom;prei•s für di·e gesamte EWG. Die 
Interventionsstellen sind verpflichtet, das in der Gemeinrsd1aH geerntete Getreide zum 
Interventionspreis aufzukaufen. Die Schwellenpreise werden (für dais Wirtschaftsjahr) 
für W·ekhweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen festgelegt. Sie werden s 
bestimmt, daß der Verkaufspreis des importierten Produktes auf dem Markt in 
Dudsburg unter ß.erücksichtigung der Qualitätsunterschiiede dem Richtpreis entspricht. 
Di,e Schwel1enprieis1e werden auf .der Basills Rottel'ldam berechnet. Beim Import aus Dritt-
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ländern gelten cif-Preise. Die cif-Prieis.e werden für Rotberdam für jede Getreideart 
nach den günstig·sten Einkaufamögliichkeiten auf dem Weltmarkt ermittelt. Dabed 
werden die Qualitätsdifferenzen der .divers1en Sorten einer Getreideart gegenüber der 
für den SchwelJ1enpflei1S maßg.ebenden Stan1da1dqu1alität durch Koeffiizienten kompensiert. 
Di·e cif-Prei·se werden von der Kommi1s·siion der EWG täglich festgesetzt. Die Richt-, 
Interventions- und Schwellenpreiis1e werden jewedJ·s um monatliche Zuschläge (Reports) 
erhöht, um insbesondere dii,e Lag•erkosten zu berücks,ichtigen. 

Die Abschöpfung für die Grunderzeugni•s1s.e sowie für bestimmte Mehlie und Grieße ist 
gleich der Differenz zwischen cif-Preii1s und Schwellenpr·eis. Die Abschöpfung wird 
nur geändert, wenn die Änderung dies.er Ber1echnungsfaktoren eine Erhöhung oder 
Reiduzi0erung der Abschöpfung um o,6 RE/t oder mehr im Vergleich zur vorangegange
nen Festsetzung nach sich zieht. Die Abschöpfung für diie restlichen Verarhe•itungs
produkte wird anhand von Umrechnungs-sätzien berechnet. Zum Abbau von Über
schüs1s·en an Weichweizen durch Verfütt·erung (Vlgl. dazu ähnliche Maßnahmen in 
Österrieich) ist eine Denaturierungsprämie vorges,ehen, durch die der Weichweizen 
g·eg,enüber dem Futbergietr.eide wetthewerbsfähig g1emacht werden soill. Zur Kompens.ation 
der Differenz zwischen dem höher.en PreiBni\lleau am Ende eines Wirtischaftsjahr·es und 
dem ni1edrigeren Preisniveau zu B·egiinn des rneuen Wfrtschaft.sjahres ist eine Übergangs
vergütung („Prei·sbruchsv·ergütung") vorges·ehen, die verhindern soll, daß Getr:eiide nur 
wegen des Preisbruchs am Ende de•s W.irt·schaftisjah11es zur Inter\nention giebriacht wird. 
Beim Export in Drittländer können Erstattungen gewährt werden, um die Diffeflenz 
zwischen den fast immer Nef.eren W1eltmarktpreisen und den höheren Preis0en der EWG 
zu kompen:sii.eren. Diesie Erstattung ist für d:ie g·eisamte Gemeinschaft gl•elich, kiann aber je 
nach Bestimmungsgebiet variieren. Für Ma1i•s und Weichweizen zur Produktion von 
Stärke oder Quellmehl, für Kartoff.e.lstärke sowi1e für Maiis zur Verwendung in der 
Brauereiiiirudustrie ist eine Produktionserstattung vorges1ehen, durch die die Rohstoffe 
der Industrie zu eiinem ni.edrigeren Pr.ei1s zur Verfügung gestellt werden, al•s sich nach 
dem Pmi1smechanismus der Marktordnung ·ergeben wüi:ide. 

Zusammenfassend kann man fosthalten, daß - ähnlich wie in der Milchmarktord
nimg - durch das Richtpr·eissyst.em dem Marktpr:eis ein kleiner Spielraum eingeräumt 
wird; das bringt mit sich, ·daß .die Produzenten M1ehr- oder Minde11anlti1ef.erung.en am Preis 
spüren und unber Umständen eine Produktionsverla.gierung vorg1enommen we11den 
kann. Im Vergleich zur Ö·sterneichischen R.eg.elung ist das zum Teil von Vorbeil, doch 
soll die•ser (schwache) Marktmecharusmus hinsichtliich seiner Effizienz deshalb nicht 
überschätzt werden, weil der Spielraum nach unten durch das Interventionsniveau 
relativ eng i.st und obendr0ein dieses System nur in Zusammenhang mit der Höhe der 
- administrierten - Preise gesehen werden kann. 

8.3.4 Viehwirtschaft - Viehmarktordnung 

(Vgl. 164, S. 53-54; 164, Mb, S. 35; 172, S. 18) 

Di1e Sparte Viehwirtschaft („tierische Erzeugnis·se") trägt zum agrarischen Gesamtpro
duktionswert etwa 72°/o bei; nach Abzug von „Kuhmilch" verbleiben an Produktions
wert für Rinder, Kälber und Schweine noch über 102 Mrd. S oder knapp 41°/o (Schweine 
22,7°/o, Rinder 160/o, Kälber knapp 20/o). 

Während sich die Produktiion von Rindfleisch seit Mitte der s.echzig.er J ahr·e stetig er
höhte, ging die KalbHeischerzeugung 1970/71 zurück, weil ein zunehmender Teil der 
Kälber zur Rindermast verwendet und dJ.e Kälber1exporte stark ausgeweitet wurden. 
Der Export von Lebendvieh (Nutz- und Schlachtvieh) konnte 1970/71 weiter ausge-
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dehnt werden. Dagegen nahmen die Importe an Schliacht11indern, RindfleJsch und Rind
fleischerzeiugruiss·en im selben ZetLtrarum ab. D~e wachisende Na.chfrage .der KonJSumen
ten nach RindHeii.sch führte nicht zur Erhöhung .der Erzeugerpreise; allerdings stiegen 
die ·s0ehr hohen Verarbeitungsspannen noch mehr. Im Jahr0esdurchschnitt war der Rinder
erz·eu.g·erpreis (inkl. Mehrwertsteuer und Teilausgl1eich aus der Mehrwertsteuer) mit 
1820,- S/q Lehendgewicht um 21,- S ni·edrig1er a1s ein Jahr zuvor und damit auch 
niedriger als 1968/69, während der 2)ehnjährige Durchschnitt um rund 106,- S oder 
80/o übertroffen wurde. Für die kommenrdren J ahr·e .erwartret man aufgrund der stark 
steigenden Nachfrage und mang1e1s aru.srreichenrder Importmöglichkieiten höhere Schlacht
vi1ehpreii·se auf Erzeugerebene. Ebenso riechnet man bei Rindern für die EWG mit einer 
re.alen Erzeugerpreiserhöhung; tatsächlich l·agen im Sommer 1972 die RindHeischpreisie 
weit über den EWG-Ori·enti1erungsprei1sen. 
In rder Bundesrepublik Deubschland wurden 1970/71 aus inländi1scher Erzeugung rund 
30 Mill. Schweine mit einem Schlachtgewicht von 2,27 Mill. t geschlachtet; das warien 
47°/o der Ge·samterz.eugung :in der EWG und um 46°/o mehr als vor zehn Jahr.en. Trotz 
di.eser imposanten Produktionssteigerung nahm d.i·e innergemeinschaftliche Zufuhr aus 
den Niederlanden und Belgien stark zu (in driesen beiden Ländern stfog die Produktion 
um 180/o). Der Verbrauch erhöhte sich stark und err-eichte 1970/71 }e Kopf rder Bevöl
kerung er·stmals 40 kg. Bei einer ·starken Ausw€ritung der Verarbeä.tungsspannen gingen 
di·e Prod.uzentenprei•se trotz einer g1egenüber dem Vorjahr gestiegenen Verbrauchszu
nahme kräftig zurück. Mit einem Jahrie-sdurch1schnitt von 1778,- S/q Lebendgewicht 
(inkl. MwSt. und TeHausgleich aus der Mwst.) lagen siie um 84,- S unte·r dem Mittel 
der Preise im vergang.enen Dezennium. ~„ 

La,ngfriostig wird aufgrund des schon errreichten hohen Selbstversorgungsgrades bei 
Schweinefleisch in der EWG di·e inländ1sche Produktion über d11e Zunahme des Ver
brauchs hinaus nur in dem Ausmaß ge·st·eigert werden, wi·e Exportinöglichkedt·en vor
handen sind; diese sind g·enerell aber nur g1ering. DJ.e durchschnittliche jährliche Pro
duktions- und Verbrauchszunahme wird auf 20/o geschätzt. Auß·erdem z·eichnen sich 
in der Schwednehaltung starke Konz·entrationstendenz,en ab, die zu wes·entlich höheren 
Durchschnittsbe•ständen führen werden; davon erhofft man sich auch einen gleichmäßi
geren Produktionsumfang und eine Abschwächung .der zyklischen Pre·is1schwanku111gen. 
Hinsichtlich .der V i ·e h m .a r k t o r ,d n u n g ·S regelung werden wiederum übexblicks
mäßig die wichtigst•en Aspekte ang·eführt, ~i-e sie auch für die übrigen EWG-Staaten 
Gültigkeit he·sitzen (164, Mb, S. 401 ff.). 

Rindflei1sch: 

Vom Rat werden jährlich Orientierungspreise vor dem 1.. August einhed.d.kh für alle 
Mitglciedstaaten der EWG für das folg·ende Wirtschaftsjahr, das von April bi·s März 
dauert, für Rinder und Kälber festg•esetzt. Bei der Fests0et~ung der Or.irentierungspr:eise 
werden die Prei•se für Rinder und Kälber auf den Referenzmärkten (Rderenzpr•ei·se) 
sowi·e die Entwicklungsaussichten für di:e Produktion und den Konsum von Rindfleisch 
in der EWG sowie die Marktla:ge bei Milch und deren Produkten berücksichtigt. Der 
Orientierungsp!leti.·s i:st relevant für den Beginn der Intervention und für die Abschöp
fungsregelung bei Importen aus Drittländern. 
Für die Höhe der Ahschöpfung ist der EWG-Referenzpreis aus·schlaggehend. Der deut
sche Ref.er·ernzpr·eis wird auf der Basis von 14 .rrepräs·entativ•en Märkten d.es Bundesgebie
tes errechnet. Er geht mit einem Ant1eil vcm 27'4°/o (·entspl'iechend der deutschen Quote am 
R.iindvti..ehbestand in der Wirtschaftsgemeinschaft) i:n die Berechnung de·s EWG-Ref.erenz
pre~s·e·s ein. 
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Der Interventionspreis für Rinder wird vom Rat jährlich in Abhängigkeit vom Orien
tiierungspreis einheitlkh für aUe EWG-Staaten festg.esetzt. Für Kälber irst keiille Inter
vention vorges·ehen. Wenn der EWG-R1eferenzpreis den Interventionspreios unterschrei
tet, werteten obligatorische Interventionen in allen EWG-S.ta.aten .durchgieführt. Dabei 
sbe.Ilt der Interventionspreis den Ankaufsmaximalpr1eis dar. Regionale Interventionen 
sind zulässig, wenn der EWG-Referenzpreiis unter di1e Interventionsschwelle (die 
1968/69 etwa bei 98°/o des Orientierung.spreises lag) absinkt und der r.egiona1e Markt
preis für die betreffende Qualität einer Rinderkategori1e (z. B. Kühe der Klasse B) unter 
dem mittels Koeffizienten für d1ese Qualität abgeleiteten lnt·erventfonspreis liegt. 

Importprieise für Rinder und Kä1Jber werden von der Kommis1siion für Importe aUJS 
Drittländern wöchentlich anhand repräsentativer Preiise auf repräs.entativen Drittlands
märkten ermittelt. 

Abschöpfungen für lebende Rinder und Kälber sowie frisch.es u111d tiefgekühltes Fleisch 
dies.er Tiere werden nur bei Importen aus Drittländern eingehoben, wenn der Markt
prnis in der Wirtschaftsgemeinschaft ein bestimmtes Niveau (1.06°/o des Orientierungs
pr•eises) unterschreitet, während d1e Importregelung sonst. lediglich mit Hilfe von Zöllen 
erfolgt. Die Abschöpfungssätze werden umso höher, je stärker der Marktpreis absinkt; 
sie ergänzen den Schutz des Inlandsmarktes durch Zölle. Die Abschöpfung für lebende 
Schlachtrinder und Kälber entspricht der Differenz zwischen dem Onientierungspreis 
und dem ImportpreJs plus Zoll. Jene für Heisch 1e:itet sich hi.evon ab, ändern die errech
nete Abschöpfung für Rindvieh mit einem Koeffizuenten multipliziert wird, der dem 
Wertverhältnis zwi1schen Rind- bzw. Kalbfleiisch und Rindern bzw. Kälbern Rechnung 
trägt. Rindergefrierfleii.sch unterliegt - mit wendg.en Ausnahmen - edner ständigen Ab
schöpfung, die der Differenz zwischen dem Oriientiierungspreis mal dem Koeffiz1enten 
für dii.e Pr1eii.rsrielation zwischen Frischfleisch Uilid 1.ehenden Rinderin iin der EWG eiiners•eiit1s 
und dem Weltmarktprei,s für Gefrierfleisch plus Zoll und Importkosten anderseits ent
spricht. Die Abschöpfungs·sätze dafür werden monatlich bestimmt. 

Zusatzabschöpfungen können erhoben werden, wenn die Angebotspre1ise freii Gr1enze 
um mindestens 3 RE je 100 kg unter den Einfohrprieisen für Rinder und Kälher liegen. 

Beim Export können zur Kompensation der Preisdifferenzen zwi1sche111 der EWG und 
dem Weltmarkt Ei-stattungen gewährt werden, die im Verwaltungsaus.schußverfahren 
wöchentlich ermittelt wer.den und einheitldch für die gesamte Wü.rtschaftsigemeinschaft 
Gültigkeit besitzen. Hingeg,en i,st .eri.ne D~ff.erenzierung der Erstattungsbeträge nach 
Bestimmungsländern möglich. 

Schweii.rneHeisch: 
Der für die EWG einhe1itliche Einschleusungspreis für Schlachtschweine wird unter Be
rücksichtigung der FutterkO'Sten und der generellen Produktions- und Vermarktungs
koisten auf dem Weltmarkt festgelegt und j1ewe1ils am 1. Februar, 1. Mai, 1. August 
und 1. November jeden Jahreis der Entwicklung der Futterg·etreidepreis1e auf dem 
Weltmarkt ang·epaßt. Die Einschleusungspreise für Lebendschweine werden mittels 
Umrechnungskoieffizienten errechnet. 
Di;e für die Wirtschaftisg•emeinschaft einheiüiche Abschöpfung für Schlachtschweine 
besteht aus 
- einem Teilbetrag, der s1ich aus der Diffemnz zw1ischen den Futtergetreidepreisen in 

der EWG und auf dem Weltmarkt ergibt und jeweils für drei Monate ermittelt 
wird, und 

- einem jeweils für 12 Monatie gelt·enden Teilbetrag in der Höhe von 7°/o des Durch
schnitts der Einsch1eusu111g-s-prei·se im Vorj.ahr. 
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Die Abschöpfungssätze für Lebendschweine, Teilstücke und Schweineflei·schprodukte 
werd,en von der Abschöpfung für Schlachtschweine mit HiJ..6e von Koeffiz.iienten ahge
leiitiet, di1e unter Berücksichtigung de.r PI"edsrelation fostg1e,s·etzt werden, .cJd,e dn der EWG 
zwischen Schlachtschweinen und dem betreffienden Produkt best,eht. (B,ei Fertigproduk
ten kommt zum abg•eleiteten Abschöpfungssiatz noch ein Teilbetrag zum Schutz der 
Veredlungsindustriie hinzu.) 
Llegt hei Importen der Angiebotspreis (Pr•eis-foei-Gren~e) unter dem Einschleusungs
preis, so wird eine für die Wirtschafts-gemeinschaft einheitldche Zusatzabschöpfung f.est
gesietzt. 
Bedm Export können zur Kompensation dier Pr·eisdiffer.enzen zwisch.en der EWG und 
dem Weltmarkt Erstattungen g•ewährt werden, di,e im V,erwaltunigsausschußverfahren 
ermi.trelt wer-den und einheitld.ch für die gesamte Gemeinschaft Gültigkeit haben. 

Hinsdchtlich der Marktinterventionen gilt, daß vom Rat jährlich für die Zeit vom 
1. No·vember bis 31. Oktober e1in Gru.ndprei1s (B:asiiSpreis) für Schlachtschweiine fäsfge
legt wird. Interventlionismaß.nahmen können erst heschlossien werden, wenn der Durch
schnittspreis auf den Märkten der EWG unter den Basd:sprei·s gefallen iis.t. Die gemein
schaftlich zu tr·effenden Jnt.erventionsmaßnahmen s,ind von Fall zu Fall im Verwaltungs
ausschußverfiahre.n zu ermitteln bzw. festzusetzen. Für d~e Ankaufisp11edse der Interven
tionsstellen gilt eine „Preisschere" von 85 biis 926/0 des Basiisp11eises. 
Die Mechandsmen der vi·ehwirtschaftlich.en Marktordnung sind ~her mit den öster
rekhi-schen viergJ.eichhar als etwa jene von Milch und Getl'ei.de. Der Inlandsmarkt der 
Bundesrepublik Deutschland wird zwar durch Abschöpfungen von den zumei1st medtl.ge
ren W1eltmarktpreisen abgeschirmt, doch richten sdch jene nach der inländischen Markt
lage, d. h. cüe Abschöpfungissätze werden umso höher, jie kräftiger der Inland·smarkt 
beschickt wird und der Marktpr.eiis absdnkt. Außerdem wird durch die Interventions
pflicht verhindert, daß der Erzeugerpreds zu stark fällt. Die Regelung auf dem Schweine
markt erinnert teilweise an dlile im östierreichdlschen La111dwrltrtscha:ftsgiesetz verankerten 
Richtpreis.e mit ·einer Preisober- und -unrergrenze". Auch im Hinblick auf die Interven
tionen kann eine gewisse Ähnlichkeit nicht verleugnet werden. 

8.3.5 Öffentliche Aufwendungen für die Marktordnungen - Resümee 

Die Aufwendungen des Bundes für die Landwirtschaft betrugen in den letz·t,en Jahren 
etwa 42 bis 49 Mrd. 5 jährlich (hier sind die Zuschüsse der Bundesländer in der Höhe 
von rund 7 Mrd. 5 nicht berücksdchtigt). Die Dbers~cht 4 auf Seite 158 zeiogt die Bnt„ 
wicklung der Agrariausgahen sieit 1966. 

Der Anstieg der Bund.e,sausga.ben für di•e Landwirtschaft ist vor aUem a-uf die Erhöhung 
der Aufwendungen für •die Preis- und Marktregelungen zurückzuführen, ·auf diie s,eit 
1969 üher 500/o entfaLI.en. 

Im ein.zielnen sinid die Mairktordnungsausgahen des Bundes in der BRD aus Tabelle 53 
(174, 5. 24) 1ersdchtlich. 
Setzt man d1e err,echneten End.siwnmen der Jahre 1966 bis 1971 in Relation zu ·diivers1en 
Wirtschaftsdaten, so er~bt sich folgendes Bild 75 : In Prozent des Bruttonationalpro
dukts laut.en di,e Werte 0,26, 0,34, 0,58, 0,59, 0,59 und 0,45. Pro Kopf der B·evölkerung 
lauten dfo Zahl,en (in Schilling) 128,-, 180,-, 336,-, 391,-, 466,- und 394,-. (Von 

711 Relativzahlen sind mit gewissen Vorbehalten zu betrachten; darauf wurde schon im Unter
abschnitt 7.2 hingewiesen. Die Vergleichszahlen für Österreich finden sich im erwähnten 
Unterabschnitt in den Tabellen 35, ;B und 40. 
Quellen für Bruttonationalproduktangaben: (35, S. 14, 73 und 175). 
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ÜBERSICHT 4: Entwicklung der Agraraus:gaben iin der Bunidesrepubl1ik Deutschland 
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TABELLE 53: Öffentliche Aufwendung1en für diie Marktordnungen .iJn .der B_R_D __ _ 

Marktordnungsbereich 
1966 

Zuschuß zum Milcherzeugerpreis 4,:305 
Getreidepreisausgleich 
A ufwertungsausgleich 
Preisbruchvergütung infolge 
DM-Aufwertung 

1967 

2,254 

1968 1969 

in Mrd. S 
1,155 
5,264 0,434 

* 

Vorratshaltung 2,541 5,o75 ** 2,968 8,183 ** 
Abbau bei Marktordnungswaren 
Ausfuhrerstattungen 
Magermilchstützung 
EWG-Ausrichtungs- und 

0,413 
0,035 

1,120 
0,910 

3,108 
1,771 

4,263 
2,807 

Garantiefonds (EAGFL) 0,294 1,393 5,999 8,106 
Insgesamt 7,588 10,752 ~-- 23,793 
* Entfiel mit der Übernahme der EWG-Marktordnung. 

** Inklusive Betriebsmittelzuweisung der Jahre 1967, 1969 und 1970. 
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1971 
1970 (Haushalts

soll) 

1,365 
6,342 6,440 

0,840 
6,153 ** 4,396 
2,891 3,241 
6,468 5,425 
2,499 2,849 

2,114 2,142 
28,672 24'493 



1968 b1s 1971 entsprkht das etwa den Aufwendungen in Österrekh.) Pro· landwirt
schaftJJi.chem B·etrieh ergehen -sich folgende W·erte (dn Schii.füng): 5420, 7917, 15.375, 
18.588, 23.048 und 21.096. (Von 1968 hi:s 1971 ·entsprechen di·es•e Beträg1e dem Zwei
bis Dr.eiifachen Jener Österreichs.) 

Es ist bei der Tabelle 53 zu beacht:en, daß die Garanbi.·e-aufwendungen, die zur Deckung 
der Marktordnung•sausigiaben herangezogen werden, rund 900/o des EAGFL ausmachen; 
auf den Ausrkhtung1sfonds, der Strukturmaßnahmen fi.nanz.d:ert, •entfallen dagegen 
nur etwa 10·0/o (174, S. 25). Aus dersielben QuelLe g.eht hervor, daß sich im Jahr·e 1975 
(Vorschätzung des· Deutschen lnstHuts für Wdrtschaftsfo!1schung) .di,e Aus1gahen de•s 
EWG-Ausrichtungs- und Garantiefond•s auf umg.erechnet rund 93 Mrd. S belaiufien wer
den, dene.n Einnahmen (Zölle, Abschöpfungen) von nur etwa 57 Mrd. S gegenüber
stehen. 

Zusammenfassend soll f.estgehaltien werden, daß die EG-Marktordnung·en 76 nach 
Produkten gegliiedert sdnd. Grundsätzltch bestehen si.e aus: a) einem Gemeinschaf.ts
system bed.in Import und Export, um der EG-Produkbi.on ·ed.ne Präferenz zu sd.chern und 
da1s g·egenüber dem Wehmarkt höher•e Pre.isni~eau vor Störung·en zu bewahren, die sich 
aus zu b.il1igen Importen ergeben könnten, und b) Maß.nahmen auf ·dem Binnenmarkt, 
dte die Prei•sibildung und -stützung betr•eff.en. Das EG-Markt011dnung1s·system itSt nach 
einheitLichen Grundzügen konzipiert. In Österreich wli.Iid das MOG, welches das Kern
stück der Agrarmarktor.dnung d1arsteUt, durch ·eine Anzahl flankierender Wiirtschafts
ges·etz,e bzw. Maßnahmen im Riahmen der Privatw.irtschaftsverwa.Jtung des Bundes 
µnterstützt bzw. ergänzt 17 • 

D~e wes•entlichsten Unterschiede zu Österr·eichs Marktoridnung lii·eg.en vor allem 
a) Bei Milch: Formelle Triennung zwischen Trink- und W·erkmilchpreLs 78, kein ·eiinheH
licher Erz•eug1er- und Verbraucherp:rieis, kein Transportkostenausg1eiich. In der Europä
ischen Gemeinschaft gibt es auf den· einzelnen Handels•stuf.en (vom Erzeugrer bis zum 
Verbraucher) keine amt1ich·en Höchstprei1srege.Jungen. Keine gesietzH.che Abgrenzung der 
Einzug·s- und Versorgungsg0eb1et-e für Milch und MHchprodukre; die Absatzisicherung 
für dü„e Milcherz,eug.er wird in der EG über diie Interventionsprodukte gewährleistet; 
in Ösf.errieich wir;d sie .aufgrund gewi•s·s·er Mi111de1Stianforderungen an die angeLieferte 
Milch vom Gesetz g·e'Sichert. 
b) B.ed Getreide: In der EG bestehen keine Höchstpreisregelungen, uneinhedtlicher Er
zeug·er- und Verbraucherpr·eis, kein Transportkostenarusg1eich zugunsten einer Verbil
ligung des Brotmehk Bei Futtel"g1etr1eide keine Transportkos_tenzuschüs·se. Die Ab
schöp.fungsregelung.en Österreichs weichen von denen .der Gemeinschaft ab. In den Markt
oridnunigen der EG sind lntervenbi.onsmaßnahmen festgelegt. Die entsprechenden Ge
genstücke fiinden sich in Österr.eich nicht immer tim MOG, sondern auch in flankieren
den Maßnahmen, wo ·eine R·edhie von Markt.entlais.tungen vorgesehen siind. Den erörter
ten EG-Marktordnungen ist ferner g·emed.n!sam, daß der Ansatzpunkt ihrer Maßnahmen· 
auf 0der Großhandelsstufe liegt, wä:hrend in Österreich vom Erz.euger bis zum Detail-
listen aHe Stufen reglementiert sind. · 
Pr·ei1smäßig besteht hei den EG-Marktordrnung·en zwar ·edn •etwa•s größer.er Spi:i.ielraum, 
sodaß die Marktkräfte besser zum Durchbruch kommen könnten, doch k_onilt·e dieses 
Krdt·erilllln·nicht verhindern,·.daß <in .der z~ten Hälft.e der sechziger Jahr·e ·enorme über
schÜlsis·e an MiJ.ch und. W·edchweiz·en proiduzä..ert wurden, ·ddie das gesamte .EG-System in 

76 Seit 1. 1. 1973 heißt die·- erw~iterte - EWG „EG" (Europäische Gemeinschaft). 
77 Silo- und Mühlenaktionen, Preis- und Exportstützungen u. ·a: 
78 Da bei Butter interveniert wird, kann von einer echten Trennung nicht gesprochen werden. 
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Fr.aigie ·sbelilten. An.derseits kam es trotz dies immens hohen Binisatzie1s an öffentlichen 
Mi.rttieiln zu Unruhen und Unbehaig1en li.n der Bauernschaft weg:en der für sre - iihver 
Meinung Il.lach - unbefoi.ediigenden Erz:eu;gerprie~s- und EinkommeI11s1sd.tuation. 

Diese Fakten schieinen deshailb bemerkieruswert1 weil idem Syistiem drer österreii.chi!schen 
Marktordnung wii.1ederholt ider Vorwurf gemacht wurdie1 .es wäre dein Anfordierungren 
nicht (völlig) gerecht ·~ewonden; idi1e Urs1a1che für di.Je ÜberschußLagie beü. Mtllch und W1eü.ch
wieizen seli nur in d1esem 5yrSJtem Zlll iSuchen (vgl. darzu auch 8.2.5 über dLe Markt1age 
in Dänemark). Es kann dar:aUts g;es·chlosrsen w:erden1 daß wohl m 1e h r ·er e Gründe für 
d.i1e ÜbenschüsiS1e 1und .die Bel•astungen bei einzelnen Marktovdnungen veriantwort1ich selin 
müssen. Einier der Hauptgründe läßt ·sich im eminenten techni1sch-biologisch-orgia1n.!i:sato
ri·schen Fortschritt der 1letz·ten J ahrz:ehnte fü.nden. An anderer Stelle wuvde ·schon auf 
THIEDE (128) hingew:i·esien1 der vor ·eli.ner Unrerschätzung der Auiswdrk'lmlg1en di1eses Fort
schrdittes warnt. So wies auch 5TAMER (1761 S. 10) aiuf .einer Tagung in Kiel •spez~el:l auf 
di!e weii:teren Stei1g1emngen •in der ideuts.chen Agrarproduktion hin. Er rech111et für dais 
Dez·ennö.um 1970 biJS 1980 beü. den e1nzelnen Produktionszweiigen mit 1starkien Vrerändie
rurng·en in den Produktionsmengen. 

TABELLE 54: Veränderung der Erze'Uigung1smengren wtlchhlger Agrarprodukte in der BRD 

Produkte 

Getreide 
Zuckerrüben 
Schweine 
Rind- und Kalbfleisch 
Geflügelfleisch 
Milch 
Kartoffeln 

Veränderung von 1970 bis 1980 
in% 

+ 25 
+ 12 

+ 30 

+ 15 
+ 30 
± 0 

- 30 

auf ein Niveau von 

23 Mill. t 
15 Mill. t 
38 Mill. Stück 

1'4 Mill. t 
400.000 t 
21 Mill. t 

11-12 Mill. t 

Neben di:esen Produktions1steigemngien darf auch nicht die Höhe der Prei•sgne~en1 die 
jeweilis ardministrativ festgelegt wird, unbeachtet hl.eihen. AlLes in a.I1em 1spiel1en 
mehrere Komponenten mit - auf die hrier nicht näher eing·e:gangen werden kiann - 1 

wieso einerseiits das Marktoronungs.systiem fiinlanz.:iie11 teiliweise n:ich:t mehr h:adtbar 
scheint U111Jd anderseits Unbehagen und Protiestakt.ionen den landwirtschaftlichen Be-
rufssita:nd erfaßt haben. h . ~ 

hvr • · 
.l 

\ 
' ! 

-t;) 
f'''a' :„~-

9 Zusammenfassung' u1lt1 Schlußfolgerungen \ 

tri;,, vorliegende Arbeit stellt.!' aichl.lie ~ Aufgabe,\Jie Ziele1 und Maßnahmen 
\ (Mittet Instrumente) sowiie aeren Konflikitreit-w1e ?äie,-~ich aus dem 'MOG .~ m 

eii.ner ·systemaHsch-theoretwschen AnaJysie krimsch oozulffi:ndel:rl und auf die hiistonische 
EntWtickJung der Zie1e und Mittel hinzuweisen. ferner wurden at11sg1ewählte ~tueUe 
agrarpolmsche Instrumente im Zusammenhang mit ,ffiner effiz1enterien und friktions
losienen Erfüllung der bestehenden Zielkataloge bzw . .der Integri1erung der Landwirt
schaft in d.ie Gesamtwirtschaft diiskutirert. 
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pihe vöLlli.ge faoHerung ,des MOG von .den .flankderenden Wdrtschaft:sgeset2len, diie im 
131erleich der Privaitwirtscha,ftsvierwaltunrg des Bullldies relevante Aufgiaben zu ·erfüllen 
haben, war nicht mögiliic~Diattrlliit sollte aruf d!i.1e Interdiependiem1en zwJ.ischen der Markt
ordnung 1ed.nJen;1eits und äe.r PI'leilsori.dnung 1arnd.eI\S1edts sowiie aiuf de11.en dmplikatd.v.en 
Folgewkkrungien auf das arktgiepchehien u!!P is~t auf 1dWe Wirtsmafl\lspp!iittiik tini~esamt 
rungewfilf!Slel'l. wenden. \ lfe'··i' ~~ ~17pJ.€,.t~,:> cl1;,.,~c.i"',.1 · -'1.-,P~"/ .) . 

Aus Abschrutt 4 gdrt"i'rervor, e:alf(fieZ d.·e) formuläierung,en dm MOG ~ mangel
hafter Prä.zi1S~emn~en zru Mi.ß~en 'Ail]_-aß geben können; teliA-Meis1e s1oigm mus;s,en. 
~araus resultier:en Konf.~tstituattione~, 1diiie ·s~ch durch ~vmr:;Ha'UI$~ ~eter0tg~ei 
Inberes:sens:- und Biewußts·emsl1agien ~-;"odw.:..roieolog1sctter·Art. - und diivef
g·i!elI'leooe Wert:vot'st·eiJ.lung·en der wirts·chaftspo1iiitilschen Exponenten unid Institutliolille:n 
hmsticht1ich des Inhaltes der ,ainizuistr~b.enden ZäeLe, dies Erfüllungsgraides emz!e!lllJel' Z!iele 
bzw. id& zu akmvii1erenden In:strumen~·~ raid~·u muLtüpliz:iJeITen. ·- . 

~')1 (:;/' h" ' 

.- Au:s den Erläuternden B·emerkungie 0:V1ers1~ Ges1etze~~oI1driungien erkiennt-maR.,,, 
'"''unschwer ·da1s Streben nach Kompromißfom1:uil.!iierungien7c1Jas fuilttv;er:antwo·rtlLkh d!st für 

ddie teiill\}'e,d·se inkomp~11ii~1en und .aJJ.1Jt1nomilschen Zie1fomnuJderungienJ Dem.OlllS·tramons
ob~1ek·f'2tfür dist ~ aHem. ,der Zile[:kartaloig dm UnteraJbschmtt Milchwirtschaft 1dies MOG. / 
Etinier ·der a.uff.allendstien Mängel ·bzw. Irrtümer iist da:s Postulat über di~ „Anipaissurug 
der Produktion von Mliilch rund Mi:lch~rzieugni.1s1s1en an d:iie Aufoahmefähd.gkieit das dn- und 
awsländfüs.chen Marktes". formell karui. dieses aeil Il1UI guitig.eheißen we:oclen. Dire _Aus
leg.ung in dier Pra'°is, die slich auf 1dd.e Zuis:amme111se,tzung dier Mo1kie11eisorttimen.te,.. (Pro
cLuktionisauHagen) beschränkt, eT1Scheint Wl.zunekhend und br.uchl9tückh~~Über die 
ß,eideutung die1r marktkonformen Pr01druki1:ion für 0ddie Landwrirtischaft 9ecl(aff 1es an ,dd,eser 
SteiUie wohl kemer weiLtel'len .Aiuisfüh~en mehr. Neben idi1ese~en Formuliieirungen 
ist a.JUch d:ais FehLen gewisser Hinweti!sie auf V1ersorgiunigszii~~pezi1ehl iiln der Miilchwirt
schaft, be1zieddmend. Das steht .auch in engem K~e5( mit ider 1erwähniten unklaren 
Ziielformuliierun:g .der. Produktli.onsanpais1srunig.,....Pes Wieli.tier:en .finden isi·ch :iJn den Unter
aibschnd.tten GetTei!de- und Vwehwdrts.ch~ft..-.diie PosituLate nach Sttabi:hi&ie;runig der Brot
unid Mehlpreise bzw. der Piieti!se ~iir -S'ch~achttdere und tieciJsch1e Produkte. Diese Z!i:el1e 
konnten nur ~1edingt e~eigj.t..-Wi~r~en; w1eilche G~e dafür ... veraintwortlkh g1ewesen 
wa11en, wut1die um ~~chn!iif("4 1expLi:mert. Y ~~·k, 1..Lt•. l·"" {/ 
(Ameiise~tts sodltfuc~ht üher~1ehen wer.den, daß ·es a:us wirttschaftspo1liJtiiSche:n Über
\eigungen unmögldch ~' ein IS~ umraissen.des Wirtschafts·gies1etz, wre es 1dais MOG 
danstellt, ruur auf .di1e Initere1s'Sen eti.nes eiruzigien Bierußsis,tandes aibzU1Stilmmen. Wä.re· dias 
praktdlsch durchführ.bar, .so könnten die ZdeLe· w1e.siemilich konkreter rund klaTer fonnu3frert 
wierdel!->und Konflikte wären [,ed.chber VlermeiJdlb.ar~ Da wir jedoch iin 1eine:r pLUJ.1ailii.1stts.chen 
GeseLlischaft mit einer -~oßen I.nteries1sensMielfalt lieben, ~st der Ruf nach einer kompro
mißlos1e:n Formuld1e~!..-Ziire1katalog1e, aher '.aJuch dies Mittel1e:in:satz,e:s, die facto run-
rea1i.slbiisch. ~;.,,,, .' ~ 
Die-s-Wle1iter1en(~·cfie prtior!i.täts[1os1e Aufaähih1111Jg der me1e 1ednen zuisätzJ.frhen Sp!i:el
raum in den En<b9Che1dungstbefo.grussen 1dier Vollziehung. Dais geht vor allem aUIS Fo~r -
11eru!nß1en hervq_r, ddie b. ·eii.spdiel1sweis1e ;,1sowied0t 1e1s andel'le Zi1ele · edordern" ·la. _'uten;. _· ßr-
aitl.5 spricht eirue opportune IntereS1Sensabwägung. Wie das Gesetz ~n. wtlirtd, o ' „, 
zuguns,ten wi·elchen Zd:eJ1es ·bzw. welcher gesiefüchJa,f.tlichen Griuppie~än:g.t ~~{(} 
b0Wei·s;t es -, vom KräEte.foild drer wirt1sdtiartrspoliti1schen Entschetildungs.träger ab. E~ 
markantes E~empiel st.elLen ddie Entscheidtml!gien über 1driie mländdtsche F1ed:schv1er1sorg.ung / 
diar. Mit\nerantwortllich i.st zu einem Großteil 1dii:e 1paritäti1sche Zus1amme11JS1etzung der ~ 
Verwaltunig~kommiissdonen ider &ed Fonds. Man könnte :au1s 1dies1en P1eI1spiek~iiven I 
die Zi,el·e !im MOG a1s Refliexiion 1dier gieStetl1schaf.tliich1en Krä.ftiegr.uppiJerungen .bzw. der 
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wö.Tt1schaftspo1itischen Exponenten heizieichnen. Der Mangel an Präziitsierung, Defiinirtfon 
ulilid oper:atioI11aler Fornnuliie:rung kainn ,d;aidurch j1edoch nur ooHwei.se verständLich gie
macht werden. Dadiurch, diaß di1e Zii.ie[1e faktis·ch ohne Pfli.orifät 11im R!aiume ·s.tiehen", ent
steiht :eher der Eindruck 1des Neben- anostellle des Mditeinander. Diie d.araius tresuLtiierendie 
Hexä.bültität für .die V0Hzi1ehiung d:airf nicht 111nte11schätzt wie:rlden. Es [st UiliSchwer zu 
erikiennen, daß damit rsowohl Schwächen als 1a;uch Stärkien v1erbunden sii.nid. 

~ügllkh de1s ~ ~ i:(e J ,~ i !\ s. a t z e s d.st festms•telLen, daß die Instrumente nicht rse-
"- de1utliich zu einem Bündel (1Mitt1elkiatado1g) zu151ammengdaßt, ·sondern vers.treut im Ge_) -.1-

S1etzes.trext zu fmden 1sündi oft s1ind .stie nü.cht sofort aLs 1s'()llch1e ~rkennb.ar. Außerdem A!,.i/-./. _,_ 
d~s wurde S·chon..ft<n·gangrs··ewähnt - gibt •es reine Rcihe ~-ilainki1erenJde' Maßnahme~ - . - r_ . 
außerhalb de1s MOG im Rahmen der Prü.\natwürtschaftsve:rwailtung dies Bundes ,(fölo-
U'Illd Müh1enakhlonien usw.), die t'efi.ls .siubsiidiiänen Charakter haben, tieilweiise aber 
nelevante I111s1t.flumenitre zur ErfüJilUJn.g bestimmter Z~e~e .darsbei1len. Es ~'W'UFide .auch expli
ziert, oib und w:ekhe Mittel sdich :m arude:riein Mit:teln, aucn-z.u-j1enena:-uß1e.rhailib die1s MOG 
inkompatti.heJ verihal1te.n. Ein GloibaJUJrteii'l- J1scruidlt mögJiich. Dais d!St a.1brex auch entschei-
d~!1Jd für 1ei1nie-No\neilliierung ide1s .MOG arns der Skht idies Palitiker-s. ().'!. , >.„~;:!__.; 
Um Alter.naibi•wn z:u dem besitreheniden Mittie1syistiem Z1U Emden, wurdleni"M ~~ h -
m ~ n ~. u •e i ~er. N ~ u o r li e rn t i er u n ·g analysiiert. Dabei ging es prim'ar um di1e 
Aus.r1ichtunrg <di~r-M:ikhp:i;~!l:11<tion in qUJaHtabiver Hinsicht sowi;e um 1dii1e Marktkonfor
mi.'tät der Produktion .c:t~on.dsprQldukte. Ddies·er Problemat1k kommt iillSofum Bedeu
tung .ziu, ailis da•s Markt011dinungSisys1trem wilederholt .vpn versduedenien S1€1iiten 1aJ1s man
gelhiaftt bez1eii.chnet w:ur:de) '~~f-eJg.tie. ~-OF--aillie~ Wegen dies Übe:rs·chußpro:.. 
blems. Bieti. die.r Di1skrns1s1ion der res.trikbi1ven Produk.tionsreguilirerungen wuridiein ijunäd11St 
prieti.1spo1i·tische Möglii.chkieiten 1eirwogien und eTlst dJann auf dü:e Prodiuikbio1I1:s- und Aniliie
ferungisheischränk~g1en, ,n~~er _ei3;l'gie.g1amigen. ~~clabeii-~~ Vor- und Nachlf:•e1i1e 
dllieis1er Miaßnahmenfg;~·geiiü'b!e~e1s~lt und aiuf v0e:ris1chiedene Nehenwirkunigen hinge
Wiies1en. Dami:ilt •entstand eiinie Art Pr1i'oritäts-Maßnahmenkata1og, die,r 1Slich nach den auf
tnetenden Schwi:erü.gkieiten 1sowd1e den fängriffsinfleinslitäten ,der öf.fientHchien Hand in das 
Wiirtischiaf1isg;eschehen nichtet. · 

· Neben d1e1sen Z1entr.althemen erischiien ·eis auch unerläßlich, .die ö :~ . .EJ Li..f h ~e n 
A ~ f w .e ~ d U. n g e n für die Agra.rmarktordniung zu quaintifüziie1f!enJ Das war ·schon des
wegen rerfur.dJerl:ich, um mehr Objiekti·vliität und Tran:spanen:z .in di·e mitunter emobio111S
gel1aidene Di1skus1sion über daie „Suibv:entionien'' zu bring1en. Hiiehei ging es vor alliem um 
diie fiiska1iischen Aufwendungen zur Gewährleirsbung der Funkt:ionrS1ruchbiigkeit des MOG 
J.nklusii\ne idd1V!eriser fliankierender Reigulliierungen. Es sofü nicht verhehlt werden, daß die 
err1echneten Brerträg1e (Abschn!itt 7) 'bei wieitrern nicht all·ein a:uf das Konto dies Markt
o.rdnungsigese:tzes iim 1engeren Sinne, 1Sonrdem in erhe1bl'ichern Umfang auf idrl.e ßlankiie
renden Maßn:aihmen (Mi.Jch- und Brotgetriefudeprei1s151:Ützllilig:en) gehren. Ddieser noch
ma.i1i.g1e Hinwei1s ·soll .das MOG vor ;einer fla·1s·chen tilniainzii.1elil:en fänschätzung hew1ahrren. 
Es wurde aber 1eine Tflennunig dti·eisrer 11P11eiis.aus-gletich:e" nur in Tabelle 31 vorgenom
men, ·weiil man rsonst keine approximatli1v€n Verg1eichsmöglli.chkeiroetn mit den Au1sgiaben 
für dire Marktordnung.en anderer Staaten 1geihiabt hätte. Di.e fü.nanzpoltiti·schen .A!ufwen
dungien für 1diie Markt- .und Pire'iiso11dnung wurden •sodann .in &e1atiOIIl giesetzt zu di-v:er
sen volkswirbschaftildchen Daten, wile BruttonattionaJprodukt, Wert der ·l•andwirtischaft
lichen Endproduktion usw. Dabei z:eti.gt:e sich, diaß der Antedl dier Staats.aus.gaben für 
agraflische Pr:e:iS1aus·g1ekhe, gemoosren .am BNP und an den giesamten Budgietauisigaben, 
krontinuiJe,rLich 1s:inkt. Dliiesie Tendenz i1s1t in an1der1en Lände:rn nicht dmmer fostzus.tellen. 

D:er „Kasten" -Analyse wurde j·edoch keine Quiarnbifiziie.rrung des NutZlelills des MOG 
~egienüber1g1eistielit. ~11st im V.eflein mit diieser)wäre ein ·abgierundetes Urteil über dais 
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MOG mö1g1Jich. · Einischränkernrd darf noch hill!Zu~efügt weiidein, daß ,die Quantii.fizii;e·riu.ng 
diies1es Nutzens a 11 ein wi:edierum nur frragmientrar.iischen Char.akiter haben wÜI1de, dia 
vdietle Auswirklfngen der MarktondnU!Illg l1lllmieriisd1 nicht .bewiertret weroen köilillen, daJS 
heißt, der N utne:n 1der MarktoI1dnunig besteht dn nicht zu unteiischätzeru:lem Ausmaß aUls 
Illichtquanittilifzi1erb.anm (dntaingihiLen) 1E1ementen, a·Lso 1a.rus Kamponentien, die nicht oder 
ziumind~ mcht runmitreilbar im Produktdonsertnag der 1'anidw:irtischaft bzw. in der Ver
·s·o~poJit:ik zum Ausdruck kommen (vtgl. idaizu auch Aibschniitt 4). 

(Im _AI1JSchJuß a~ _diie~fentlidien _Aiufwendungen ~die ~ktordnung w~'l~-
L mem~rarp.olirbi1sche·· Pmlbireme;--tms.ßesemiiere-:a'lbe'x ädie Kmtem1en u111rnrro~at1k ~'"'\ 

-Elte.r~arrnarktordnung:ern .anderer europäiilscher Staaten .(Schweiz, Dälllemark W11d..ßam...~1Q.1 .• :~) 
de!S'tepub[tk-Brotischtänd) erörterit, Qwerverb.indU11Jgen, Ahnlichkie.iten und Gegensätze 
zu jenen Ösiierreichs . aufig,ezeigt. un~V'hm1Sicht1ich der öffentilichen Fd.namhilfen ~nige 
V1eI1gl1elche:Jm.g1estellt. Dabei er~ es sich ails unh.alltbar, idie Marktordnungen jener 
Länder glieichsam 1als11probi1emlol' zu bezeic~hnenVieLerortts unbekannt 1dürfte auch ddie 
Tatsache 15,ßin, .daß 151elbst Länder, deren Wlirtts fittsoridnung stark auf den F:rieiiharudrei 
a1uisig.erichtet iiSlt, l'le1Lativ hohe 1sibaiattliche Mitti. aufwenden, um dais bes.tehienide· System 
der Marktoridnun:g:en aufr.e~b,te.:rhaMi~u können. DLeses Faktum •wiuride biistang än 

manchen.Aib!R:~· n '.lul'fgej. über,~·~~' Länder nur am RanidJe 1eiwähnt. f1 . .() .-.1 

( Ai11e~_!~--~iHem ma~··zu-f(}lig.enidien 6chl.ußfolgieTUngen: . · ··~ „ , 
• -- · 1r1 ~ ~ · ~t!(4,tt~.I Lkf1 \!.A 

..:!.,,..Dem Vorwurf .de1S1 Ver~a?}8IllS1"des MOG kann 1att11S den dn 1der Alibetit · Grün-
den nicht zuge~~den. Dlie KoI11Strukbi:on der relevanten Kriterien der Markt
ondmm&~ ~iWffit~iaus eiiter ZeH der MangelwdtrtschJaft; treilwe.iise lai~s1en sich die In
strumen~h für Zei1ten des Obe.r1Scht11s1s1es anWle·nd!en, -nicht j1edoch dn den wie!Sent
Lichen .Aspektien ·der landwirtscl1!aJftllikhen Marktanpas:sung. Daß 1sdch d!ais .MOG nich.t 
gl1ei!chsam. aut()(Il1!atisch die~s,en \nerändierlen Bredilngun1~e:q ~~· 1\~R:I(Üf~en :anp1aßt, 
li!s1t 1s1elbstv,erständilich. Im F1aili1e ,ei'nie:r Abälllderung~atl rriiehr Emde.uitdgkeit 
bleii dein Ziielfurmulierun~en zu achten\ Übrig·ens 1e•!'scheint die Kmmk am MOG alliein 
alis fragmentarisch. Diie eminenten Jc>Lgiewirkun~n ,der Prieti·SIOI1dnung sowie des 
igailoppierenden techmsch-hiolog.i:sch-organi1satoriischen FortschrH:trs dn der Lanielwirt-
1s.chaft mÜ!Slsen dn diie GesamtbeurteiJ.tmig mibeinibezogen wenden, wliJJl man einen objek
tiven Standpunkt beziehlen. Prie.il$ofd.tilsche F1e'h1entschleiJdun~en köllilJen mitunter dazu 
führen, daß auch .ed.n anso~n ~ vö1Liig fiunktdorus.tiüchtig1es Marktordnungis1syisitem !in 
Fragie ~e'Ste1lt weliden kan:t( Im F1allie einer NoviellieT;un.g -der Marktorldnuing dm enge
ren Sinnle kanin .a1Uf ;eine Anipa.!s1sunig der P1'lai1sortdnung ·skherlkh nicht v.er.zicht!et wer
den,_.wemi: :rriian nicht ;eiJn FLickwierik ko111strui1er;ein. will. 

_rn:; Streben n;ach Einführun!g ~~Kon.ziipierung-einer völLig neuen Mairkd:ordin.rung 
~t Sei.renbLick auf andiere Staaten kann1ktednen ErfoLg ga~an~n~Ober~ können 
Marktoricbmngissysrem~ nli.cht 'SO ohne ~m1~ von einiem ~ effn anderes über-
tragen werden. _ ~-t.u". '-(' - · 

""t D1e H$kaJn.sehen-Aufw,e111idungen für •ddie .Agr,armarktondnung, dnisb:esondiere für dais 
MOG, können in d.hrem Niv:e1au 111icht a1s~nz.umutbaf1für 1dein. 1s1taiattliiichien Ha1uis'halt be
z;ei1chniet werden. Eilil. Vergl1edch mit anideren St.alaitren besfäbi!gt di1es:e Auffasis~Etwas 
anidel'IS v1erhält e1s .sä.eh mit der DiLStrdrbution dd:e1s,er Fi111anzhdJ.fon; eine~ U1s khtwng 
ii.m Sinne dier im Abschnitt 5 diJSkutierten Maßnahmen könnte :in Bi~ac gezogen 
weroen. w ,'P, 

Mit diesen Fes.tisiteUU111.gen 1soll.te nochmals ed.Iliersieits das Bestehende ·anidersreibs 1auch da1S 
Neue kritisch geprüft werden. Nrur im Veried.n ·damit manifestiert sich RealismUIS und 
Fortis.chritt. Diie1se Einstellung soJI htelJien, die oftmals LeiJdens·chaftlrich geführte Diskus-
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S'ion über wirlschafttspolitiischie Probleme zu Vrersiach:Lichen. Damit kann man der W.irt
schaftispolii.tik wohl konk11etie Antworten gehen und. 1eine r.ationa1e Entscheidung nahe
legen, niicht aber der Politik ,cLi1e Letzt,e EntschJe:iicLung über die wh~tschaftspoliti.1schen Fra
gre:n 1abneihme:n. Präzis:er formul1i1erte PETER (177, S. 96) diies1e1s Auifgabenfeld der W~1ssen
schaft: 11 War.rum und Au:sblickie zredigen kann sie, mehr aber aUtch lllicht; diiJe Entschie1dung 
muß siiie d1em Praktiker überl.~msen, w.ite siiie ihm aUtch die Verantwortung ruicht abnehmen 
kann." 

Summary and Conclusions 

This investigation attempts to discuss the federal marketing order (MO) pertaining 
to the agricultural sector of the Austrian econamy. lt is the main objective of this 
theoretical analysis to investigate the historical development of the aims and instru
ments of the MO and to discuss these aims and instruments; a special topic to be 
discussed quite extensively in this investigation will be the analysis of conf1icts 
generated by the various divergent aims and instruments of the MO. Furthermore, 
there will be discussed several policy instruments with respect to their ability to 
achieve a more efficient and less conflict-prone attainment of these aims; moreover, 
these instruments will be examined with respect to their ability to integrate the agri
cultural sector into the rest of the Austrian economy. 

Evidently it was impossible to isolate the MO completely from the supporting regu
lations erected by the Austrian government. This fact demonstrates the high inter
dependency between the MO and the various price regulations established for several 
agricultural commodities and therefore their joint impact an the market and hence on 
the formulation of the Austrian economic policy. In part 4 there is concluded that 
the imprecisions in the definitions of the aims of the MO are likely to lead to misinter
pretations. The resulting controversies certainly will increase in magnitude if one 
consideres that these aims are interpreted by various pressure groups representing 
different ideological, social and economic strata of the population. Hence, as it is 
amply documented in the explanatory remarks concerning the legislation in some parts 
of the MO, one tried to solve these controversies by making some compromises with 
respect to the definition of the aims of this MO; but these compromises tended only 
to aggravate the situation. Incompatible aims are quite common within the MO. To 
substantiate this statement we use as an example that part of the MO which governs 
the dairy sector. Here one of the most serious shortcomings is the requirement to 
"adjust the production of milk and dairy products according to the global demand 
(i. e., exports included)11

• Certainly, on a purely theoretical level, one must agree that 
this requirement represents a very sensible aim. In the real world, however, it is only 
patchwork, as the interpretation of this aim is made only in qualitative terms; that is, 
only the types of commodities produced are specified by this requirement. lt is 
redundant to mention more extensively that the quantitative aspect of this problem is 
of at least equal importance. Considering these vague definitions of the aims it is no 
great surprise that there is a complete Zack of definitions concerning the desired level 
of production of the various commodities in question. But this is not the only example 
for a vague definition of aims; in that part of the MO which regulates grain and 
livestock production, we find the requirement that the prices for bread, flour and 
slaughter animals should be "stable". In part 4 of this investigation we have shown 
why this requirement can only be partially met. 
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On the other hand one should not forget that it is impossible to construct a quite 
comprehensive body of agricultural laws, as given by the MO, in such a way that the 
sole beneficiary of this legislation is a single group of people, viz. the farmers. If this 
were possible in a pluralistic society, it would be much easier to define a set of 
consistent aims. Moreover, the set of aims of the MO was defined without any 
ordering, according to some measure of priority. Hence, additional drawbacks have 
been built into the system; this drawbacks are certainly fully utilized by government 
executives in the day-to-day business of applying the MO. Hence, the actual appli
cation of the MO to a specific case is largely determined by the political bargaining 
process. A good example for this flexibility of the MO is given by the decisions 
concerning the inland meat market. To a Zarge extent one could ~ttribute the respon
sibility for these decisions to the political composition of the administrative com
mittees of the three responsible agencies; this composition might reße_ct the· true 
political power structure in Austria. But this may serve only as a potential explanation 
for the Zack of precision in the definition of aims and moreover in the implementation 
of the MO. As there exists no measure of priority which might be used to rank the 
various aims of the MO, it is evident that these "parallel" aims permit a considerable 
ßexibility in the implementation of this MO; it is obvious that this could also be a 
strong point of this MO. 
Regarding the utilization of the .instruments of the MO, there exists no general 
and comprehensive catalogue of these instruments; moreover, some of them can only 
be found to be instruments after close inspection. Furthermore, as mentioned 
above, some regulations enacted by the government and not incorporated into the 
MO serve as efficient instruments . in .the attainment of several aims of the MO. 
Finally we tried to investigate whether some instruments are incompatible with the 
remaining instruments. A final and definite answer to this problem is not possible; 
this fact plays a decisive role in the attempt to redefine the MO. 
In order to construct some alternatives to the existing MO, several new ideas were 
investigated. Especially the MO f or milk and dairy products was reviewed, as the 
existing MO, or better to say the inability of the existing MO to solve the surplus 
problem of these commodities, is curr~ntly being discussed extensively. In the 
investigation of these surplus problems we first mention some forms of price 
regulations and only then we discuss quota systems for these products. Advantages 
and shortcomings of these proposals were compared and several side effects mentioned. 
Based on these considerations, we tried to construct a kind of ordered set of instru
ments and to trace the impact of these controls on the market. 
Next to these topics we trie·d to quantify public expenditures for the MO, to · make 
the very controversial topic, viz. subsidies, more transparent and hence more amenable 
to an objective analysis. We attempted to quantify fiscal expenditures for the MO and 
the accompaning regulations; however, it was possible to compute the total amount 
of expenditures for the MO, though a sizeable part of them was generated by the 
flanking regulations (viz. price subsidi~s for milk and grain). We underline this 
shortcoming again in order to avoid a misinterpretation of the financial requirements of 
the MO. In table 31 we made this separation in order to obtain a basis for comparisons 
of the financial requirements of the MO of several European countries . . Finally we 
showed the relation of these expenditures to some other economic variables as the 
GNP and the value of the agricultural production. By inspecting some time series of 
these relations we found that public expenditures f or price regulations in the agri
cultural sector, if compared with the GNP, decrease continuously. This trend could 
not always be f ound in other countries. 
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Basically, what we did up to now was some kind of "costu analysis; we did not attempt 
to quantify the benefits of the MO. Obviously, only a complete cost-benefit-analysis 
of the MO could serve as a basis for judging its performance. The comparisons of the 
public expenditures required by the MO' s of various European countries (Switzerland, 
Denmark and Western-Germany) with the Austrian MO were made an the basis of the 
required funds. We could show similarities, but also differences between these MO's; 
these comparisons proved the f act that one is not_ justified to assume that these other 
MO' s function without problems. Interestingly the so-called "free tradeu countries 
have relatively high public expenditures in their agricultural marketing sector. 
In conclusion, we reject the statement that the MO is "inoperativeu. The reasons 
leading to this rejection were given in this investigation. Furthermore, one should 
not forget that the MO was constructed in a time where surplus was not yet a problem 
in agriculture. Hence, most instruments of the MO were defined in order to combat 
scarcity of agricultural commodities; theref ore it is understandable that only a small 
number of these instruments can be used in a surplus situation. However, even these 
instruments might not be operative if it is desired to adjust production to the require
ments of the market. lt is also evident that the MO contains no endogenous mechanism 
which adapts the MO to the currently existing situation. Hence, if the MO is to be 
changed, one should place special emphasis an the unambigous definition of its aims. 
Furthermore, it is wrang to criticize the MO only; in order to obtain an objective basis 
for this criticism one must also take into consideration the eff ects of the price regu
lations and the technical progress an the MO. For instance, a wrang decision with 
respect to price regulations may invalidate an otherwise correct MO. Therefore, if it 
is desired to construct a new MO one certainly must also take into consideration these 
complementing parts of the agricultural legislation. 
There is no guarantee that a new MO being sturched along the lines of MO's in other 
countries, will perform better, even if the considerable difficulties of transplanting a 
MO of a foreign country into the Austrian legal framework could be surmounted. 
The public expenditures needed by the Austrian MO cannot be regarded as too high; 
a comparison of these expenditures with the corresponding expenditures in other 
countries substentiates this conclusion. The distribution, however, could be improved; 
a partial redistribution, as shown in part 5, should be taken into consideration. 
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Diagriamn 2: 

= Die staatlichen Zuschüsse an den Milchwirtschaftsfonds und die 
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Diag'1'C111'm 3:. Mil chexport(netto) stützungeri 1965-1971 
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IJiag!'al1'UTI 4: Entwicklung der Brotgetreidepreise 1950-1972 
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Piagranvn 5: Getreidepreisstützung 
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I>lagrarrun 7: Siloaktion 
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Dia(Jf'arrrn B: Müh1enaktionen I und II 
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DiagPamm 9: Obersicht über die Transportausgleichskasse des 
Getreidewirtschaftsfonds 
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DiagrClll"01t 10: Getreideimporte 1961 - 1971 
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Diagramm 11: Ein- und Ausfuhr von Rind-, Kalb- und Schweinefleisch 
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DiagroarJm 12: Mast- .und Schlachtrinderexporte 
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Diagroamm 13: Absatz von Trinkvollmilch und ·Molkerei produkten 
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Di.agrarnm 14: a) Gesamtmilchanlieferung im Durchschnitt der Jahre 1~68-1971 
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Diag~C1J1"811 15: Lebendviehpreise in Wien-St.Marx 
(Jännerdaten) 

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Jahr 



Di.agriamr,.-16·: ·out-chschnittl i·cher Fleischverbrauch 
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lJia.gramm 17: Die Indizes der Schweinepreise auf den einzelnen 
Vermarktun gsebenen 

Index (1967 = 100) 
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Diagrcurm 18: II Milchanlieferung (1953 = 100)+ 
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DiagrCJ1TU1119: Lieferanten gru pp iert nach jährlicher Milchlieferleistung 
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I>lagrsarmz 20: Anteil der Brotgetreidemarktleistung am Konsumbedarf+) 
f~ den Jahren 1960/61 - 1971/72 

(Selbstversorgungsgrad = S) 
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Diag~amn 21: Brotgetreidemarktleistung 1961/62 - 1971/72 
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Diag?"arrtn 22: Anbauflächen, Hektarerträge und Ernten von Weizen in Usterre1ch 
in den Jahren 1952 - 1971 
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Dia.granm 23: Preisausgleichsmittel des Bundes 
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Dia(l%'(111f'fl 84: Index der Weltmarktpreise fUr ErnährungsgUter, -1962 = 100 
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